
Erster Hauptabschnitt .
Aelterer Rechtszustand des Baucrn - Gütcr -

Wesens bis zur Erlassung und Einführung

der Großherzoglich - Bergischcn Gesetzge¬

bung .

Erste Abtheilung .

Grafschaft Mark .

§ . 5 .

Zn der Grafschaft Mark fehlt cs in Ansehung der

älteren Rechtsverhältnisse der Bauern zu ihren Guts¬

herren hinsichtlich deren Personen und Besitzungen , fast

ganz an einer geschriebenen Gesetzgebung , und es kann

daher die diesfällige Untersuchung nur bloß historisch

ruid nicht eigentlich rechtsgeschichtlich seyn . Selbe muß

um so schwieriger werden , als sich darüber auch kein

fester Gerichtsgcbrauch , nicht einmal eine überall halt¬

bare Gerichtsmeinung gebildet hat , wovon der Grund

in folgenden Umständen zu entdecken seyn dürfte .

Die Grafschaft Mark wurde seit dem Jahre 1568

zugleich mit dem Herzogthume Cleve , sowohl in finan¬

zieller als in gerichtlicher und administrativer Beziehung ,

Rive , über das Baueni -Gütcr - Wesen . I . 2
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von den in der Stadt Cleve residirenden Landescolle -

gien verwaltet . — Die Provinz Cleve , in der Nähe

von Belgien und an der Gränze von Holland , an den

beiden Seiten des Rheinstromes gelegen , hatte mit den

übrigen Nheinprovinzen ' schon früher einen höheren

Grad von Cnltur erhalten , als das rauhe Westphalcn

und in ihm die Grafschaft Mark . Vorzugsweise hatte

in derselben die Agrikultur einen weit höheren Schwung

genommen , und es hatte sich in dieser Beziehung da¬

selbst , so wie am ganzen Rhcinstrome , so manches an¬

ders als in der Grafschaft Mark und deren Nachbar¬

schaft gestaltet . Den angcsteütcn höheren Beamten , im -

glcichcn wie den übrigen Einwohnern der Provinz

Cleve , waren die mancherlei cigenthümlichcn Institute

des westfälischen Bauernwcscns aus dem Gesichte ent¬

rückt , und mehr oder weniger fremd geworden ; wenig¬

stens scheinen die erstem das Interesse dafür verloren

gehabt zu haben . Und so konnte es nicht fehlen , daß

dieses Feld für die Grafschaft Mark , in legislativer

sowohl als in gerichtlicher Hinsicht , so unbearbeitet und

so vieles darüber unbestimmt bleiben mußte ; wiewohl

sich daselbst bis in die neuesten Zeiten mehrere und

mehrartige bäuerliche Institute erhalten haben , durch

welche der bei weitem größte Theil dieser Provinz in

mäßigen , zum Theil ganz kleinen Besitzungen beackert

wird , und deren Natur und Eigenthümlichkeiten zu un¬

tersuchen hier unser nächster Zweck ist .

Erst im Jahre r 76 g wurde eine Deputation der Krie¬

ges - und Domaincn - Kammer für die Grafschaft Mark

in die Stadt Hamm niedergesetzt , und im Jahre 1767

erhielt diese Provinz endlich eine eigene Krieges - und

Domainen - Kammer . — In diesen Zeitpunkten hatte

aber das bisher Versäumte schon zu sehr eingewirkt

auf die Verwirrung und Verwechselung der Begriffe
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hinsichtlich des BauerngüterwescnS , als daß eine völlige

Herstellung des ursprünglichen Eigcnthüurlichcn zu er¬

warten gewesen wäre ; wiewohl die Folge dieser Un¬

tersuchung das große ruhmvolle Bemühen genannter

Collegien beweisen wird , welches dieselbe nach ihrer

Errichtung verwendeten , um das Versäumte nachzuho -

lcn und das beinahe ganz erloschene Licht wieder an -

zufachcn . '
Z . 6 .

Ein Unterthänigkcits - Verhältniß der Landbewohner

oder Bauern gegen ihre Gutsherrschaften im Sinne

des Allgemeinen Preußischen Landrcchts , Thl . II . Titel

VII . Abschn . 5 und folg , hat , wie in der Einleitung § . 2

bereits bezüglich auf sämmtliche in Frage stehende

Provinzen bemerkt worden ist , insbesondere in der

Grafschaft Mark niemals Platz gefunden .

Die Bauern , oder die Bewohner des platten Landes ,

deren Nahrungszweig der unmittelbare Betrieb des

Ackerbaues und der Landwirthschaft ist , waren , in so

fern sic nicht etwa durch den Besitz von Lcibeigcnthums -

Gütern oderHobsgütern mit den Gutsherren oder Hobs -

hcrren in einem besonderen persönlichen Verbände sich

befanden , völlig freie Menschen und dem Staude nach

den Bürgern gleich . Der ganze Unterschied zwischen

diesen und den Bauern bestand darin , da erstere in

den Städten , und letztere auf dem platten Lande wohn¬

ten , daß jene städtisches Gewerbe , diese aber eincAgri -

cnltur - Wirthschaft trieben . Selbst die Bewohner von

Dörfern , Freiheiten und Wichboltcn , und auch dicHand -

wcrkcr auf dem platten Lande , wenn sie nicht bäuer¬

liche Wirthschaft trieben , kamen nicht unter der Benen¬

nung von Bauern . Das frühere Grafschaft - Markische

Provinzial - Staatsrccht kennt keinen besonderen Bauern -
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stand , aus dem Grunde , weil die Ritterschaft und die

Städte selbe auf den Landtagen rcpräscntirten ; indem

die meisten Bauern in den Rittergutsbesitzern und in

reichen Bürgern und der Geistlichkeit aus dcü Städten

ihre Gntsherrschaften , welche ' sich für die eigentlichen

^ Grundcigcnthümcr der von ihnen cultivirten Güter an¬

sahen , und übrigens ihr Interesse mit wahrnchmen soll¬

ten , anerkannten .

Geschlossene Dörfer oder Districte , worin eine Guts -

Herrschaft das alleinige Eigcnthum des Grundes und

Bodens hat , und zufolge wessen er die Gerichtsbarkeit

daselbst auszuübcn berechtigt ist , waren in der Graf¬

schaft Mark völlig unbekannt ; eben so wie das Subjcc -

tions - Vcrhältniß , wornach in andern Preußischen Pro¬

vinzen früher die Bauern als Mcdiat - Urthancn

gegen die adliche Gutsherrschaft erschienen . Das

Sprichwort , welches sonst in Frankreich geltend war ,

uud so vieles Unheil über dasselbe gebracht hat : „ mGs

berrs SUN » soigneur , " hatte auch daselbst keinen Fuß

gefaßt .
§ . 7 .

Die eidlichen Güter in der Grafschaft Mark waren

überhaupt ganz andern Ursprunges und ganz anderer

Natur als die eidlichen Güter in mehreren anderen

Preußischen und deutschen Provinzen . Sic hatten ur¬

sprünglich mit allen übrigen Rusticalgütcrn in gleichem

Verhältnisse gestanden , und wenn mit einigen wenigen

derselben eine Gerichtsbarkeit , oder eine sogenannte Pa -

trimonial - Jurisdiction , eigentlicher Privat - Ju -

risdiction , verbunden gewesen , so beruhete diese , wie

gesagt , nicht auf Eigenthum von Grund und Boden ,

sondern entweder auf landesherrlicher Verleihung im

Wege der Belehnung , der Verpfändung oder der Vcr -
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änsscrnng , odcr auf uralter Verleihung voll Kaiser und

Reich .

In der Verordnung über die Reichsmark , welche am

22 . Oktober 1563 aufgerichtet , und von den Beerbten

angenommen wurde ( Sie ist zu ic . Seth c ' s urkundlicher

Entwickelung der Leibgcwinnsgüter , Seite 127 unter

Nro . Xlllll im Anhänge abgcdruckt ) , sind unter deir

Nummern 16 , 17 und 17 die jetzt als adlichc Güter be¬

kannten Häuser Waudthofen , Steinhaufen , und

Ruhr unter den übrigen Houcn oder Hufen , wovon der

größte Thcil gegenwärtig noch in bäuerlichen Verhältnisserr

steht , aufgcführt . Auf den beiden elfteren haben sich

die eidlichen Besitzer wahrscheinlich später eigene Wohn¬

häuser errichtet ; letzteres wurde aber damals schon von

dem Herman von Nchem selbst bewohnt .

Die Einführung der Landtage und die Zuziehung der¬

jenigen Freien dazu , welche zur Ritterschaft gehörten ,

hat zufällig auf das Entstehen und daS Abzeichnen der

redlichen Güter gewirkt . Diese Epoche fällt in daö

siebcnzchnte Jahrhundert . Daher war auch die Land -

tagöfähigkeit daselbst das einzigste charactcrische Merk¬

mal eines erblichen Guts . Die Steuerfreiheit und die

Jagdgercchtigkeit waren nämlich keine ogsentinlis , son¬

dern nur imturali -r dasiger erblichen Güter ; indem sich

diese auch bei andern nichtadlichen Gütern fanden .

§ . 3 .

Wegen dieses Unterschiedes zwischen der Grafschaft

Mark und andern Preußischen Provinzen bemerkten die

Negierung und die Domaincnkammcr von Cleve , so wrc

die Kammer - Deputation zu Hamm in ihrem Berichte

nach Hofe vom 17 . August 178 ? in Bezichmrg auf die

Königliche Verordnung vom II . September 1785 , die
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Aufhebung der ungemessenen Dienste und die Rectifici -

rung der Urbarien zwischen Gutsherren und Untertha -
nen betreffend :

„ Die hiesigen Rcntheien ( Domainen - Aemtcr ) begreifen

„ so wenig wie die adlichen Güter ganze Dörfer oderFeld -

„ markcn in sich . Erstere bestehen ausser denen noch bei

„ einigen vorhandenen ehemaligen landesherrlichen Schlös¬

sern , jetzigen Amtshänsern und einzelnen Grundstücken

„ aus verschiedenen , oft weit auseinander gelegenen

„ Bauernhöfen . — > Die adlichen Güter enthalten ausser

„ der Hoflage eigentlich nur die Hofesact ( Rittcrackcr )

„ und die sonstigen schatzungsfrcicn Wiesen und Büsche .

„ Die Bauernhöfe gehören zwar verschiedentlich den üb¬

lichen Gutsbesitzern ; dieselben sind jedoch keine Pcrti -

„ ncnzicn der adlichen Güter , sondern besondere Land¬

güter , deren Eigenthum ohne Verringerung oder Be¬

einträchtigung veräussert werden kann . — Sehr viele

„ solche Bauernhöfe sind aber als für sich selbst beste¬

hende Landgüter ein Eigenthum der Geistlichkeit und
„ des Vürgcrstandes . Einige wenige gehören den dic -

„ selben bewohnenden Bauern eigcnthümlich . — Diebe -

„ standige Vermischung des Grnndcigenthums und die

„ Thcilnehmung der verschiedenen Stände an dasselbe ,

„ hat daher wahrscheinlich nicht wenig dazu bcigctra -

„ gen , daß in den hiesigen Provinzen keine Grundobrig -

„ keit oder eigentliche Herrschaft über einen gewissen

„ Kreis vorhanden ist , welche anderwärts bei jedem

„ Dorfe vorhanden zu seyn pflegt u . s. w . "

Eben so erinnerten die Stände und die damalige Re¬

gierung zu Cleve , denen bekanntlich der Entwurf des

allgemeinen Gesetzbuches für die Preußischen Staaten

vor der Publikation , bchuf zu machender Erinnerungen ,

» orgelegt wurde , und zwar zum Bande I . Seite 2yo .

nnd zum Bande II . Seite so — 72 , welche Materie sich
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in dem rcdigirten Lllg . Preußischen Landrechte Thl . H .

Tit . 7 , § . 67 folg , findet :

„ Daß keine solche Untcrthanen , wovon dort die Rede

„ sey , in den Clcve - Markischen Provinzen vorhanden wä¬

hren , und alles , was im Gesetzbuch von solchen Guts -

„ untcrthanen vorkomme , daselbst keine Anwendung finde . "

In dieser Abweichung der Märkischen Provinzial - Ver¬

fassung gründet es sich auch , daß die in anderen Preu¬

ßischen Provinzen bei den Bauerngütern vorhandenen

luveiitaiia rustlcrr dort unbekannt sind . Dies haben

die Stünde , und die Regierung bei jener Gelegenheit zu

bemerken eben wenig unterlassen . Sie haben dieses

zum 2ten Theile , das Sachenrecht betreffend , wiederholt

erinnert .

1 ) Zu Seite 235 , Z . 76 : „ Der in diesem § . enthaltene

„ Satz harmonirt gar nicht mit unserer Provinzial - Ver¬

fassung . Niemalcn werden die Mobilien und Movencien ,

„ noch das zur Bestellung selbst unentbehrliche Wirth -

„ schaftögerüthe unter denPcrtincnzien eines Landgutes

„ verstanden , da bei allen Landgütern die zu den Höfen

„ gehörenden Invsniaria Hierselbst unbekannt sind , und

„ würde sich hierin eine Abänderung für unsere Provinzen

„ nicht gut schicken . "

2 ) Zu Seite 655 , L . 262 — 285 :

„ Da nach der hiesigen Landesverfassung das Vieh und

„ die Ackcrgcrathschaften nicht dem Verpachter , sondern

„ dem Pachter cigcnthümlich zngchört , so fallen die in

„ den bemeldctcu §§ . enthaltenen Bestimmungen für diese

„ Provinzen weg . "

3 ) Zu Seite 863 , § . 325 und 526 :

„ Weil das Vieh in hiesiger Provinz den Pachtern

„ zugehört , wird die vorhergehende Bemerkung hierbei

„ wiederholt . "



24 I . Hauptabschnitt , i . Abtheilung .

§ - 9 -

Allein ungeachtet dessen , daß in der Grafschaft Mark

kein Unterthänigkeits - Verhältniß und keine Inventuria .

rusticn gekannt waren , fanden sich darin doch folgende

Gntcrarten vor , von welchen es zu untersuchen ist , ob

und in welchen gutsherrlichen und bäuerlichen Verhält¬

nissen sie sich befunden haben :

L . Hobs - Behandigungs -Lathen - und Leibgewinn - Güter .

L . Leibeigene , oder nach Leibeigenthumsrecht verthanene oder

eigenbehörige Güter .

L . Nach Frohnhauser Recht verthanen Güter ,

v . Die besonderen Pachtgüter in dem Dorfe Ohle »

L . Nach wachszinsigem Recht verthane Güter ,

k ' . Erblcibgewinnsgüter .

6 . Erbbehandigungsgüter .

II . Erbbauern -Lehn .

I . Erbpachtgüter .

L . Blose Behandigungsguter .

I ». Gemeine Leibgewinngüter .

N . Zeitgewinngüter .

N . Freigüter .

O . Leibpachtgüter .

? . Aeitpachtgüter .

tz . Durchschlächtig eigene Güter ,

kl . Ainsgüter .

8 . Einwohner , Einlieger , Briekfitzer .

"r . Eigentliche emphytmilische Güter .

§ . W .

Hobs -Behandigungs - Lathen - und Leibgewinns -Güter .

Unter dieser zusammengesetzten , aber überall gleichbe¬

deutenden Benennung fanden sich eine Menge Bauern -
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Güter in der Grafschaft Mark . — Sie hießen » . Hobs -
odcr Hofes - Güter , weil sie samnit ihren Inhabern
und deren Nachkommenschaft unter einen Obcrhof
und unter cinHobs - odcrHofes - Recht gehörten
oder sich darunter vereinigt befanden ; K . Bchandi -
gungs guter , weil sie zu zweien oder dreien Hän¬
den vcrthan oder verliehen ; c Lathengüter , weil
ihre ursprüngliche Verleihung an sogenannte Lathen ,
frcigcla .ssene Leute , lätos , oder Gesinde ge¬
schehen , oder durch Freilassung der Besitzer aus der
Leibeigenschaft aus eigenbehörigen Gütern in Hobsgüter
umgewandelt ; und ä . Leibgewinngütcr , weil bei
derartigen Verleihungen in der altern Hofes - oder Hobs -
Nechts - Sprache Hand und Leib gleichbedeutend wa¬
ren , und solche Verleihungen auch zu zweien und dreien
Leibern zu geschehen pflegten .

Der Ursprung dieser Güter verliert sich in das graue
Altcrthum , und wenn gleich die angegebenen , und durch
ihre Benennung ausgedrückten Bedeutungen die Lsseu -
ti -ckia dieser Güter ausmachcn , so sind sie doch guoack
nsturaUa nach Verschiedenheit derHobsrcchte , worunter
sie gehören , verschieden .

In Bezug auf diese Güter ist in jüngcrn Zeiten Zwei¬
fel darüber entstanden : ob dieselbe sich in einem guts¬
herrlichen und bäuerlichen Verhältnisse , oder
ob sie sich in einem bloßen schütz - und gerichts¬
herrlichen Verbände befunden ? Und ob die darauf
ruhenden Abgaben guts - oder grundherrlich , oder bloß
schütz - und gcrichtsherrlich ( § . 2 ) gewesen ?

Nikolaus Kindlinger in seinen Fragmenten
über den Bauernhof , die Hofesverfassung ,
und das Bauernrecht rc . rc . hat sich über das ur -
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sprüngliche Entstehen , und anfängliche Fortbestehen der

Hobs - oder Hofes - Verfassung in Westphalen

dahin ausgesprochen , daß ehe und bevor der landesherr¬

liche Schutz eingcführt gewesen , die Landeseinwohncr

sich nach einem besonderen Schutz hätten Umsehen müssen ;

daß sich daher mehrere Besitzer von Höfen oder Honen ,

oder , nach heutiger Verfassung , von Bauernhöfen zusam -

mcngethan , und ein Schntzbündniß unter einem Mäch¬

tigem , oder einem Oberhofe geschlossen , und daß nicht

minder die von ihnen gegebenen jährlichen Abgaben

und geleisteten Dienste , so wie die Hörigkeit zu die¬

sem Vereine oder Oberhofc , oder die Innungs - Fähigkeit

einzig und allein mit diesem Schutzverhältnisse in Be¬

ziehung gestanden hätten . Woraus dann folgern würde ,

daß die den Hobsleuten als solchen entfliegenden Ab¬

gaben oder Verbindlichkeiten , wenn selbe auch mit dem

Besitze eines Hobsgutes verbunden gewesen , doch nicht

als gutsherrliche , sondern als bloße schutzherr¬

liche angesehen werden , und deren Hebung nach längst

veränderter Verfassung als grund - und zwecklos erschei¬

nen müsse .

vr . Arnold Malinkrodt ist dieser seinem , auf

möglichste Abschaffung der den Bauernguts - Inhabern

zur Last liegenden Abgaben und Leistungen gerichteten ,

Zwecke günstigen Ansicht in vielen seiner in den Jahren

1810 und folgenden erschienenen kleinen Schriften und

Aufsätzen zur Verthcidigung der Rechte des Bauern¬

standes gegen die Gutsherren oder Berechtigten gefolgt ;

allein selbe wird bei genauerer historischen Untersuchung

dieses Gegenstandes als eine bloße antiquarische Hy¬

pothese sich darstellcn , der es an jeglichem Haltpunkte

mangelt .

Der vormalige Fürstlich - Esscndischc Geheimrath und

Lchn - Dircctor Brockhvff betrachtet den Gegenstand
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ans einem andern jedoch ähnlichen Gesichtspunkte , und

drückt sich darüber in seinem , an die damalige Königl .

Preußische , für das Stift Essen bestellte Organisations -

Eommission unterm 6 . November 1803 erstatteten Be¬

richt über die Natur und die Eigenschaft der Esscndi -

schcn Hobs - und Vehandigungsgütcr in nachstehender

Art aus :

Die ältere Hobsvcrfassung hat ihre Entstehung

„ aus der ehemaligen Verfassung Westphalens . So wie
„ sich in einer unbewohnten Gegend ein neuer Ansiedler
„ cinstcllte , und in der Folge sich mehrere nicderließpn ,

„ war der erste Hof immer der Sammelplatz der sämmt -

„ lichcn folgenden Ansiedler , und der Besitzer desselben

„ der erste unter ihnen . Es entstand eine Gemeine ,

„ wobei der erste immer der Sprecher und Anführer

„ blieb , die übrigen aber ihr gemeinschaftliches Interesse

„ bcrathschlagten und beschlossen .

„ Sammelten sich in der Nachbarschaft wieder andere

„ Ansiedler an , und bildete sich wieder eine neue Ge¬

meinschaft , so entstanden doch Fälle , wo die jüngere

„ Gemeinde , entweder zu ihrer Verthcidigung , oder um

„ in streitigen Sachen sich zu belehren , sich mit der äl¬

testen vereinigen , oder mit derselben Rücksprache neh¬

men mußte .

„ So entstanden in einer Gegend mehrere Gemeinden

„ und mehrere Haupt - oder Obcrhöfe , deren jeder für
„ sich bestand , die aber zu einem gemeinsamen Zwecke
„ unter sich eine Vereinigung hatten . Der Besitzer des

„ Oberhofes oder des ersten Hofes war der erste , und

„ der Anführer einer jeden Gemeinheit , so wie der Besitzer

„ des ersten Hofes einer ganzen unter sich vereinigten

„ Gegend , der Anführer der ganzen unter mchrcrn Ober -

„ höfen vereinigten Gemeinde war .

„ Der Besitzer eines solchen Oberhofcs erwarb sich in
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„ der Folge mehrere Obcrhöfe , und ward dadurch ge¬

wissermaßen der Herr einer ganzen Gegend . Das ei -

„ gene Interesse aber erforderte Anstalten und Kosten ,

„ wodurch dann die Zinsen , Abgaben und Dienste ent¬

banden , welche die Hobsleute dem obersten Hof - oder

„ Hobsherrn leisten mußten . "

Diese wörtlich mitgetheilte Entwickelung , wornach

die Hobsgcfälle und Dienste als landesherrliche

sich Herausstellen würden , ist indessen nichts anders als

ein schöner Traum oder eine Idee , die von aller histo¬

rischen Unterstützung blos ist .

Handelte es sich hier von der Bildung unscrerBauer -

schaften , Dörfer , Städte und Landschaften , oder soge¬

nannten Provinzen , so ließ sic sich , als aus der Natur

der Sache hervorgegangcn , annehmen ; allein auf die

Entstehung des hier in Rede scyendcn Hobsverbandeö

kann sie keine , auch nur analoge Anwendung finden . —

Die in einem Hobsverein verbundenen Höfe fanden sich

nämlich , was doch in der gemachten Unterstellung im¬

mer hätte der Fall seyn müssen , sehr selten in einer

Gemeinheit oder einem Distrikte beisammen ; sic lagen

vielmehr mit andern Grundstücken und Höfen aller Art

untermischt , häufig m einer Entfernung von mehreren

Stunden auseinander , und manchmal in verschiedenen

Territorien verbreitet . So z . B . gehörte zu dem Ober¬

hofe Nenning , im Stifte Essen gelegen , die in dem

Herzogthum Wcstphalen , Kirchspiel Menden , Bauer¬

schaft Weinbern gelegene Schlünders - Hove aus

13 Morgen Bauland , 8 Morgen Schlagholz und 8

Markenrechten bestehend . — Eben so gehörte zu dem

von der Probstei des Stiftes Essen rclivirenden , und

in der Grafschaft Recklinghausen gelegenen Oberhofe

Pcpping zu Suderwich , die in Overyssel , Kirchspiel

Dehle , und Banerschaft Oele gelegene Oelings - oder



Grafschaft Mark . 29

Oendcrings - Hove ; auch gehörte zu dem nämlichen
Oberhove das Gut Lütke - Westrich , jetzt Achter¬
esch in der Grafschaft Bentheim , Kirchspiel Ullsen ,
Bauerschaft Halle .

rc . Müller über das Güterwesen , Seite 63 , § . 27 ,

sagt in dieser Beziehung :
„ Hofsverbindung unterstellt einen Verein meh¬

rerer Höfe in eben demselben Umkreise .
„ Hobsverbindung besteht aus der Hörigkeit meh¬

rerer Höfe in einen Sadelhof , gleichviel , ob die -
„ selbe Fuhrgenossen , und in dessen Nähe , oder wo
„ sie immer gelegen sind ; es gicbt daher Hobsgütcr ,
„ welche mehrere Stunden von dem Sadelhofe entfernt,
„ und in verschiedenen Ländern zerstreut sind .

„ Umgekehrt gehören daher auch oft unmittelbar an -
„ schießende , oder sogar eingebaute Hobsgütcr, msnsi
„ 8irnul culti , in verschiedene Sadelhofe ; z . B . von
„ den beiden Rüdengütern gehört das eine nach Bark -
„ hovcn , das andere nach Biehhausen u . s. w .

„ Zum Beweise , daß nicht die Hobsverfassung
„ die Grundlage der einzelnen Landesverfassungen scyn
„ kann , weil cs sonst wie im Hofsverein ( Dorfverein )
„ zweckmäßiger gewesen seyn würde , den Hobsvcrein in
„ ebendemselben Umkreise zu bilden ."

§ . 11 .

Ucberhaupt ist man hicrseits nicht im Stande , die
Meinung zu theilen , daß die , nachmals in einem Hofs -
odcr Hobsverbande vereinigt gewesenen Höfe , sich ur¬
sprünglich in dem freien Eigenthume der nachherigen
Hobsmänner befunden haben , daß sie von diesen bloß
in der Absicht , um einen gemeinschaftlichen Schutz zu
erlangen und zu gewähren , zusammengcthau , daß die
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auf solchen Höfen gelasteten Abgaben einzig zum Zw ecke
des Schutzes geleistet seyn , und dem Oberherrn oder

Hobsherrn gar kein Eigcnthum an den Hofen zugestan -
den haben solle . — Schon die Natur der Sache allein

scheint hier zu widerstreiten und diese Meinung zu wi¬
derlegen .

Die Erfinder , Verbreiter und Vertheidiger obiger Hy¬

pothesen sind nämlich sämmtlich mit uns einverstanden ,

daß nach der Natur der Hobsgüter die Auffolger in

dieselbe von dem Hobs - oder Oberherrn damit behan -

diget , oder daß an den Hobsgütcrn von diesen eine ,

zwei oder drei Hände ober Leiber zum Behuf der Auf -

folgc in dieselbe verliehen werden mußten , und daß

solchemnach der Besitz oder die Erlangung zum Besitze

eines Hobsgutes von der Behändigung oder von einer

solchen an eine , zwei oder drei Personen geschehenen

Verleihung abhängig gemacht war . — Wie läßt sich

aber dieses damit einigen , daß die ersten Hobsverbun -

denen , völlige Eigenthümer der vereinigten Höfe

gewesen und geblieben scyen , und daß sie nur des
Schutzes wegen selbe zusammengethan , und Abgaben

und Dienste davon prästirt haben sollten ? — Wie ist

es zu vertheidigen , daß der freie Eigenthümer den fort -

zusetzendcn Besitz seines Gutes durch seine Erben und

sonstige Nachfolger von einer Behändigung oder Ver¬

leihung abhängig gemacht haben solle bloß des Schut¬

zes wegen ? — Möchte auch die Aufnahme in die Hul¬

dig - und Hörigkeit , oder in die Innung der Hobsvcr -

einigten von einer Behandignng oder sonstigen Bedin¬

gung abgehangen haben ; so würde doch der Besitz oder
der Verlust des Gutes dadurch nicht haben bedingt

werden können , wenn das Gut im freien Eigcnthum

sich ursprünglich befunden hätte und geblieben wäre .

In diesem Falle würde wohl der Besitz eines einmal
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in den Hobsverband aufgenommenen Gutes die Bedin¬

gung zur persönlichen Aufnahme in die Hobshörigkcit
oder Innung ; niemals aber diese letztere die Bedingung

zum Besitze des eigcnthümlichcn Gutes haben scyn
können . Denn wäre auch der Besitzer oder Erbe eines

solchen Gutes nicht hobshörig oder nicht zum Hobs -

verbandc geeignet gewesen , so hätte doch der fortzusct -

zcndc Besitz oder der Verlust dieses Gutes davon ver¬

nünftig nicht abhängig gemacht werden können , in der

Unterstellung , daß cs sich im freien Eigenthume befun¬
den . —

Wir glauben diesemnach , aus der Natur der Sache

hcrlcitcn zu dürfen , daß die Hobsgütcr , zur Zeit ihrer

Vereinigung unter einem Oberhofe , sich in dem Eigcn -

thumc des Oberherrn befunden haben müssen ; sepe es ,

daß er dieselbe früher cigenthümlich erworben oder be¬

sessen hatte , oder daß ihm die Besitzer selbe bei dieser

Vereinigung übertragen , oder anfgetragen haben , wel¬

ches letztere bei der gegenwärtigen Untersuchung völlig

einerlei ist , da ein solcher Auftrag , eine solche Oblatiou

einer Veräußerung gleich geachtet werden muß . — Wir

glauben ferner nicht zu irren , wenn wir , gestützt auf der

Natur der Sache , dafür halten , daß der Hofs - , Hobs - oder

Oberherr selbe Güter entweder an Personen , die schon

sonst persönlich ihm verbunden waren , oder fremden

freien Leuten , oder den auftragenden Besitzern ge¬

gen gewisse Zinsen , Abgaben , Dienste oder sonstige

Leistungen verliehen , den fortzusctzcnden Besitz von be¬

stimmten , dem errichteten oder angenommenen Hobs -

rechte gemäßen Bedingungen abhängig gemacht , und

sämmtliche solche Höfe und deren Besitzer und Nachfol¬

ger in einem Verband verbunden seiner Oberaufsicht ,

seiner Gerichtsbarkeit , und seinem Schutze , unterworfen
habe .
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s Diese Meinung findet sich auch bei Müller a . a .

O . Seite 98 , § . 28 bestätigt , wo es heißt :

„ Hofhörig - Recht , wie schon Abt Duden im i6ten

„ Jahrhundert bemerkt hat , est jus czuock non .

„ a , ra ^« ?vr bona kjuaeäana babent , secl a s « o c^o -
„ vrr /ro i^isis iin ^ onitur oo / c>» rs ."

§ . 12 .

Aus folgenden historischen Notizen und sonstigen Ma¬

terialien sind wir sogar geneigt zu behaupten , daß der¬

gleichen Hobsverbindungen von den ersten deutschen

Königen und dann von den deutschen Kaisern und Kö¬

nigen aus freien Reichsgütern zuerst geschaffen ,

und hieraus theils die freien Reichsstädte und Reichs¬

dörfer entstanden , und theils die Reichshöfe , oder

unter einem Oberhofe verbundenen reichsfreien Hobs -

güter , weil sie in entfernteren Gegenden zerstreut und

nicht in geschlossenen Umkreisen vereinigt lagen , in ihrer

mehr oder weniger ursprünglichen und cigenthümlichcn

Verfassung nach Verschiedenheit der einzelnen Hofes -

Rechte bis auf unsere Zeiten , zwar nicht mehr in den

Händen von Kaiser und König , sondern in dem Besitze

von Landesherren , Stiftern und Privatpersonen entwe¬

der gekommen oder nach Maßgabe und Weise solcher

Reichshöfe von Landesherren , Stiftern oder Privatper¬

sonen gebildet worden sind .

Johann Dicderich von Steinen in seiner

Westphälischen Geschichte item Theil , 2tcm Stück , Seite

1556 , schreibt mit Bezugnahme auf übernommene alte

Schriften und Urkunden , auf welche wir zur Vermeidung

zu großer Weitläufigkeit hinverweisen müssen , folgendes :

„ Was den Ursprung dieses Reichshofes und der Frei¬

heit ( d . h . freien Reichsdorfes ) Westhoven betrifft .
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„ so ist schon aus dem Vorigen so viel zu ersehen , daß

„ der Rcichshof des Königs Wittikind Eigcnthum gewe¬

sen sey . Hernach als Kaiser Karl der Große den

„ Wittikind überwand , sein Schloß Syburg eroberte ,

„ und allen Burgmännern , so um den Berg wohnten ,

„ ihre Güter nahm , diese aber sich dem Kaiser unter¬

warfen , zum christlichen Glauben bekannten , und den

„ Eid der Treue schworen , gab ihnen der Kaiser die

„ Güter wieder , bestätigte ihre vorige Freiheiten , und

„ nahm sie als freie Reichsleute in seinen beson -

„ Vern Schutz . "

Nach Seite I56o a . a . Orte waren diese Burgmän -

üer ( welche die um den Berg liegenden Königes

Huven bewohnten ) schon vor dieser Eroberung ver¬

bunden , ihrem Könige zu dienen mit Leib und mit Gut

gegen die Feinde des heidnischen Reichs ; mußten auch

dem Könige seinen Tafeldienst besorgen , wozu alle

dienstpflichtige Leute jährlich ihren Hofpfennig ( Hoff -

pennink , Hofcsgcld ) an den obersten Hofshcrrn in dem

Hofe bezahlen mußten .

L . Aus den , bei Gelegenheit einer zwischen derClev -

Markischen und der Churkölnischen Regierung über das

Bcsteurungsrecht der in der Grafschaft Recklinghausen

gelegenen , zu der Märkischen Domaincn - Kammer gehö -

Lenden Hobsgütcr , und in Ansehung der Gerichtsbarkeit

über dieselbe entstandenen Differenz zum Vorschein ge¬

kommenen , Urkunden ergibt es sich , daß schon im Jahr

i2 /»3 der Römische König Wilhelm dem damaligen

Erzbischöfen von Köln die nachherige Reichsstadt Dort¬

mund mit den dabei gelegenen Oberhöfen in Pfand¬

schaft gegeben habe . In der diesfälligen Urkunde heißt es :
„ Uro mills et clussiitis marsis e / ou ? -

ach' assntes cum suis sttinentiis ipsi

„ tit ' ilo piAnoris obligÄMus , st oüligato tnoto tempore -

Rive , « bcr das Baucrii - Gütcr -Wcftn . t . 5
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„ possidodit , gnnusgue in integrum pei -solverimus p » e -

„ enninin ^ rnetnxntnin ."

, In einer spätem Urkunde von dem Römischen Könige

Adolph vom Jahr 1292 wird gesagt :
„ duru , jurisdiotiories , et ub -

„ ventionos enin suis pertinentiis nniversis , prout ad

„ nvs et Imperium in ich50 o^ / e/ o Dronro / re /rsr et

„ e îtru pertinere dänoxuntur , veneradili 8 ^ lrido eo -

„ louiensi nroliiepiseopo , prineipi nostro curissimo ,
„ suis sueesssorilrus , et eeelesine ooloniensi euni or/ r -

„ krör / § er ooinrni -

„ simus , et odligavimus lurbendos et possidendos pu -

„ ciliee et ĉ uiete pro eertn peuuniae gusntitste ete . "

Die Grafen von der Mark waren indessen damals

in dem Besitze dieser Rcichspfandschaft ; daher erging

im Jahr 1299 an den Grafen Everhard von der Mark

des Königs Albert B̂efehlt „ slnntenus oinni dilu -
„ tione eessnuts clictnin oppidum , et er / ^ res cleliberet

„ et deoeenpet ."

Statt daß diesem Befehle Folge geleistet wurde , er¬

hielt vielmehr der Graf Everhard selbst die Verpfän¬

dung in der sull Nro . I . hier vollständig anliegenden

Urkunde .

Hierdurch wollten jedoch die Ansprüche des Erzbi¬

schöfen von Köln noch nicht zum Schweigen gebracht

werden . Es kam daher zwischen ihm und dem Gra¬

fen von der Mark ein Compromißvertrag zu Stande ,

welcher ein im Namen des Römischen Königs ausgespro¬

chenes und von zweien Rechtsgelehrten gegebenes schieds¬

richterliches Erkcnntniß d . d . Wetzlar den 21 . Februar

t 50 i zur Folge hatte , und wornach die Höfe in Dort¬

mund , in Westhoven , in Braekel und in Elmenhorst

dem Grafen Everhard von der Mark zugesprochen wur¬

den . — Dennoch machte Köln noch mehrere Versuche ,



Grafschaft Mark . 35

> zu dem Besitze gedachter Höfe zu gelangt : ! / und die

Grafen von der Mark scheinen erst dann zu dem ruhi¬

gen Besitze dieser Reichs - Oberhöfe , worunter mehrere

Höfe oder Honen gehörten , gekommen zu seyn , als der

Bruder des regierenden Grafen Adolph von der Mark

mit Namen Engelbert im Jahr 1364 zur Würde eines

Erzbischofs von Köln erhoben ist . — Im Jahr 1563 den

I3tcn October wurde jene Verpfändung von dem Kaiser

Ferdinand l . zum Vortheil des Fürsten Wilhelm ,

Herzogen zu Jülich , Cleve und Berg , und Grafen von

der Mark bestätigt .

Demzufolge haben die befragten vier Neichshöfe ,

worunter der von Dortmund oder in Dortmund Hätcr

mit dem Namcnt Neichshof Stockum erscheint , zu

den Domainctt der Grafschaft Mark gehört , dieselbe

sind von der Königlichen Domaincn - Kammer verwaltet .

Und alle darauf haftenden beständigen und unbeständi¬

gen Abgaben und Leistungen sind unweigerlich zu den

' Königlichen Rcntheictt gezahlt worden .

Inzwischen hatte sich in dem i5tcn Jahrhundert zwi¬

schen den Grafen von der Mark und den Erzbischöfen

von Köln ein neuer Streit über die Frage cutsponnen :

„ Ob gedachte Grafen von den in der Grafschaft Reck¬

linghausen gelegenen , thcils zudem ebendaselbst gelegenen

„ Reichshvfe Elmenhorst , thcils zu den von Stockum gc -

, , hörenden Hobsgütern , ausser den darauf lastenden bc -

„ ständigcn und unbeständigen Abgabe « , auch die Lan¬

des steuern zu fordern und zu erheben berechtigt

„ scpcn ? oder ob nicht die Steuern an die Erzbischöfe von

„ Köln , als Landesherren der Grafschaft Recklinghausen ,

„ entrichtet werden müßten ? "

Märkischer Seits wurde behauptet , daß ihnen und

nicht denen von Köln die Tcrritorial - Hohcit über ge¬

dachte , obgleich in der Grafschaft Recklinghausen gele -
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gene Hobsgiitcr zustchc ; indem dieselbe zu den Kaiser '

und Reich zugestandenen und von diesen verpfändeten

Reichshöfen gehörten ; mithin zu den unmittelbaren

Reichslandcn gezählt werden müßten . — Es soll auch

über diesen Streitpunkt ein Compromiß - Vertrag auf

den Landgrafen von Hessen zu Stande gekommen , und

im Jahre istyo durch einen schiedsrichterlichen Spruch

dahin entschieden scyn : „ daß die Elmenhorster einzig

„ an den Grafen von der Mark die Steuern nach An¬

leitung der Matriknl zn entrichten hätten . "

Auch soll dieses schiedsrichterliche Erkenntniß im Jahr

1525 von dem Kaiser bestätiget worden scyn ; allein cs

sind weder über das eine noch über das andere die

Urkunden vorgckommen .

Beider am 16 . Sept . 1562 von den Märkischen und

Kölnischen Deputaten zu Stande gebrachten und aus¬

gezeichneten Grenzscheidung zwischen den Grafschaften

Mark und Recklinghausen wurde von Seiten der Er¬

sten ausdrücklich Vorbehalten

„ Des Herrn Fürsten und Herzogs von Eleve ic . rc .

„ Gerechtigkeit über die Elmcnforstcr und Stockumschcn

„ Leuthcn und derselben Güter und sonst in dem Veft

„ und Ämbt Horneburg haben mag , doch Hochgcdachtem

„ Kurfürsten von Köln an Ihrer Gerechtigkeit auch

„ nicht benommen . "

So viel ist auch gewiß , daß man sich Kölnischer

Seils eben so wenig der Märkischen Hobsgerichtsbar -

keit in realldus in erster Instanz über die befragten

Elmenhorster und Stockumer Hobsgüter , als der Leistung

der auf den Höfen hastenden Abgaben zu den Märki¬

schen Nenthcien widersetzt ; daß man aber nie eine Be¬

steuerung derselben zu der Märkischen Landschaft , nnd

auch nie eine Gerichtsbarkeit in den höheren Instanzen

zugegeben hat . — Der Besteuerungs - Punkt gab zu
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mancherlei unangenehmen Auftritten Veranlassung . Man
pfändete sich wechselseitig mittelst gewaltsamer Ucberschrei -
tung der Gränzcn das Vieh ; man schleppte beiderseits
Untcrthanen in Gefängnisse , und ließ sie darin ver¬
schmachten .

Im Jahre 1649 wurde zwischen Churbrandenbnrg
und Churköln eine Convention beliebt , welche in Dort¬
mund am rten September selbigen Jahrs statt haben
sollte . —

Daß der Churfürst Ferdinand von Köln einige seiner
Räthc dahin abgeordnet habe , ergibt sich aus dem in
der Anlage Nro . II . angelegten , und in Ansehung der
damaligen Sparsamkeit merkwürdigen Nescripte . Dem -
ungcachtet kam diese Zusammenkunft nicht zu Stande ;
sic hatte erst im Jahre 1654 zu Duisburg Platz ; allein
wie wenigen Erfolg zur Beilegung der Differenzen sic
geliefert , ist aus dem in der Anlage Nro . III . hier bei -
gefügtcn Confercnz - Protokoll zu entnehmen .

Kölnischer Seits wollte man dem Churfürsten von
Brandenburg als Grafen von der Mark durchaus keine
Territorial -Rechte in der Grafschaft oder dem Veste
Recklinghausen einräumen , und an Märkischer Seite
wollte nicht nachgegebcn werden , weil gedachte Hobs -
güter sich in der Landes - Steuer - Matricul aufgcführt
fanden und auf selbe ein gewisser Stcueranschlag ver¬
theilt war . —

Zufolge Order des Churbrandenburgschcn Capitains
le Crausal , Commandanten zu Dursten , <1. ck. Dursten den
i .Zten November 1690 , wurden zwei Unteroffiziere mit
dreizehn Gemeinen abgeschickt , um die in dem Veste
Recklinghausen und in der Grafschaft Dortmund einge¬
sessenen ChurbrandcnburgschenElmcnhorstcr Hobsleute
für die demLottumschenRcgimente angewiesenen 118 Rthl .
Contributionögelder zu exequircisi Aus die Rcclamation
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und Protestatiou der Churkölnischcn Regierung bei der

Clcv - Markischcn Regierung wurde dieser Befehl und die

begonnene Erccution wieder cingezogen ; dann auch

wieder erneuert und wieder eingezogen . — So dauerte

der Streit immerfort , der auch an das Rcichökammcr -

gericht gebracht ist , und daselbst unentschieden geblieben

zu seyn scheint .

In den neuern Zeiten vor dem Frieden von Tilsit

sind Preußischer Seits von den in der Grafschaft Reck¬

linghausen eingesessenen Elmenhorstcr und Stockumer

Hobsleutcn keine Landes - Contributionen mehr gefordert ,

sondern solche von denselben immer zu der Steuerkasse

von Recklinghausen bezahlt . Dagegen haben die in der

Grafschaft Dortmund eingesessenen Märkischen Hobsleute

bis zu dem Tilsiter Frieden ihre Contributionen zu den

Markis .hen Steuerlasten entrichtet .

Was die Gerichtsbarkeit angeht , so wurde der dics -

fällige Streit auch bis in die jüngsten Zeiten fortge¬

setzt .

Die Clev - Markische Regierung fuhr fort , die im Veste

Recklinghausen wohnenden Elmenhorstcr Hobsleute für

slnterthanen Sr . Majestät des Königs von Preußen

anzuschcn , und selbe auch so in ihren Schreiben an die

Churkölnische Regierung zu nennen . — 2m Vorsommer

des JahrS i ? i8 wurde die Erecntion eines gegen einen

solchen Hsbsmann ergangenen Urtheils von den Mär¬

kischen Behörden verfügt , und mit gewaltsamer Hand

auf Recklinghausischem Gebiete durch Wegnahme , von

Vieh pollzogen . Dieses veranlaßte eine neuere Remon¬

stration von Seiten der Churkölnischcn Negierung , und

wir sehen in der Antwort unter Anlage Nro . IV . ,

in welcher Art die erstere Regierung die Sache ausge¬

nommen hat . — Endlich kam im Jahre i ? y6 zwischen

beiden Regierungen eine Vereinbarung dahin zu Stau -
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de , daß die Rechtsstrcitigkcitcn in Rcal - Hobssachen in
erster Instanz von den resp . Hobsgcrichtcn , gleichviel ,
ob die Hobsgütcr innerhalb ' oder ausserhalb des Gebie¬
tes des Hobsherrn gelegen , entschieden ; die Appella¬
tionen aber an die höheren Gerichte der gelegenen
Sache oder des gelegenen Guts gebracht werden soll¬
ten . —

Wir sehen hieraus , daß die angeführten Ncichshöfe
oder Oberhöfe mit den darunter gehörenden Hobsgütern
als von Kaiser und Reich ausgcgangcn und dem Reiche
zugestanden betrachtet und mit ihren Abgaben und Lei¬
stungen Gegenstand einer Reichspfandschaft geworden
find , daß man Churkölnischcr Seits der Märkischen Do -

' mainen -Kammer daran ein jns Loloniae oder gutshcrr -
lichcs Recht nicht bestritten ; daß man aber von dieser
Seite nebstdem auch landeshoheitliche Rechte über in
fremdem Territorium gelegene Hobsgütcr behauptet ,
endlich aber doch nachgegcbcn , und sich mit dem guts >
herrlichen Rechte , verbunden mit der Hobsgerichtsbar -
keit in erster Instanz befriedigt habe .

§ . t ^ .

kl . Selbst der Herr Gehcimerath und Lehudirector
Brockhoff in Essen , welcher , wie oben ausführlicher
vorgctragcn worden , sich so bestimmt für die Hypothese
des Schutz - oder Landes - Verbandes bei den
Hobsgütern erklärt hat , führt in dem nämlichen Be¬
richte Z . 9 an :

„ Auf gleiche Weise wurde auch das Stift Essen
„ durch die Stiftung des Bischofs Alfried , welcher den
„ Hof Essen mit mchrcrn andern Höfen als Eigcn -
„ thum besaß , der Eigenthümcr der Oberhöfe , und
„ da muthmaßlich daß Stift durch Schenkungen oder
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„ sonst noch einige andere Höfe erwarb , der Herr des

„ Ländchens Essen u . s. w . "

Allein warum ward das Stift Essen dann auch nicht

Herr derjenigen Theile der Grafschaft Mark , der Graf¬

schaft Recklinghausen , des Stifts Münster , der Herr¬

schaften Broich und Hardenberg , worin theils die Es -

sendischen Oberhöfe , theils die zu denselben gehörenden

Hobsgütcr auf mehrere Stunden zerstreut und einzeln

gelegen sind ? Welcher Schutz war von einem Damen¬

stift zu Essen zu erwarten , das im Jahre 1 ^ 35 sich selbst

in der Person des Herzogen Johann von Cleve und Grafen

von der Mark einen Voigt und Beschirm - Herrn wählen

mußte ? Wobei nicht ausser Acht zu lassen ist , wie bei

dieser Gelegenheit das Stift sich bedingte , a . daß des¬

selben Hofsgüter , in des Herzogen und Grafen Gerich¬

ten gelegen , von den Hofsgerichten , zu denen sie ding¬

pflichtig , Recht nehmen sollen , l >. daß es seinenPfacht

aus seinen Hofsgütern in jenen Landen gelegen

auspfänden möge durch des Stifts Hofsfrohnen , und

e . daß der Herzog und seine Amtsleute die zu des

Stifts Höfen gehörenden , und davon abgckommcncn

Güter sowohl innerhalb als ausserhalb seiner Länder

wieder in das Recht der Stiftshöfe zu bringen , helfen

sollten ; und wodurch dann jeder Zweifel schwindet , daß

das Stift damals die befragten Güter für in seinem

Obcreigcnthum sich befindende ding - und pachtflichtige

Höfe gehalten habe .

Auch sagt der Herr rc . Brockhoff am Schluffe des

Berichts Z . 35 :

„ In Hinsicht des getheilten Eigenthums , der dem

„ Hobsherrn ehemals zu leistenden eidlichen Treue , der

„ jedesmaligen Investitur auf Absterben des Behandig -

„ ten , und des Vorzugs des männlichen Stammes bei
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„ der Succcssion , haben die Hobsgüter etwas ähnliches

„ mit den Lehnen rc . rc . "

Ebenso sagt er § . 25 :

„ Wenn Hobsgüter erledigt werden , so steht cs in

„ der Willkühr der Hobsherrschaft , solche Güter wieder

„ an andere nach Hobsrechten zu vergeben oder für sich

„ cinzuziehcn , und nach Wohlgefallen zu vernähen und

„ zu verpachten .

„ Die ehemalige Verbindlichkeit zur Wiedervergcbung

„ rührte von der Wirkung der Hörigkeit her , welche

„ jedem Hörigen ein Anspruchsrccht auf ein erledigtes

„ Gut gab . Und aus dieser Ursache hört auch für den

„ Fall , daß ein Hobsmann wegen Devästation von ei -

„ uem Gut entsetzt wird , die Pflicht auf , solches Gut

„ dem Kinde wieder einzuräumen . "

Wie ist aber dieses mit dem Vordersätze zu vereinigen ,

daß sich dieGüter in dem vollenEigcnthume der Hobslente

befunden , und letzte sich nur zu einem gemeinschaftlichen

Schutzbündniß unter einem Oberhofe vereinigt haben

solle » ? — Spricht nicht vielmehr alles dieses gegen eine

solche Behauptung ?

§ . 14 .

v . Es haben zwaren auch einige die Behauptung

führen wollen , daß das Vcrhältniß der Hobsmänner zu

ihrem Oberherren aus dem , in den ältesten Zeiten be¬

kannt gewesenen Ministcrialitäts - Verhältniß ent¬

standen , und folglich rein persönlich sey ; allein diese

ist eben so irrig als die vorige Behauptung . Es mag

wohl seyn , daß die , Gutseigenthümer , welche ihre Güter

nach Hobsrechten , und unter einem Oberhofc verbunden

verleihen wollten , dabei vorzüglich auf Personen , die

sich bereits in einem Ministerialitäts - Vcrhältniß , oder

/
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in einer Art von Hörigkeit , oder persönlicher Obnorietät
gegen sie befanden , besondere Rücksicht genommen haben ,
und daß hieraus ausser den Verpflichtungen aus der »
Uebernahme des Gutes , oder aus dem gutshcrrlichen
und bäuerlichen Verhältnisse auch noch das der persönli¬
chen Hörigkeit entstanden ist ; allein dadurch würde doch
das erstere nicht vernichtet seyn . — Die Ministrales be¬
fanden sich nämlich in einem reinpersönlichen Hörigkeits¬
und damit zugleich verbundenen Schutz - Verhältniß , wie
sich dieses aus einer merkwürdigen , in der Kronik des
vormaligen Kapitels zu Tanten aufgefundenen , und hier
in der Anlage «ull Nl-o . V - beigefügten Urkunde ergibt .
Hier wird einer weiblichen Person Brief und Siegel
darüber gegeben , daß sie , nach der Eigenschaft , und der
Hörigkeit (juxta pertinent ! ,-un ) ihrer Eltern , mit ihren
Kindern und allen Nachkommen , der Kirche zu Xanten
nach Ministerial - Rechte angehöre ( jure rninis - »
truli psrtinere ) ohne daß nur im Mindesten von einem
Gute oder Hofe die Rede ist , welchen die Eltern be¬
sessen , oder dieser Person verliehen worden . Wäre
nun derselben auch früher oder später ein Gut oder
Hof gegen bestimmte jährliche Abgaben und sonstige
Bedingungen verliehen worden , so würde zwar ihr frü¬
heres bloß persönliches Obnorietäts - Verhältniß nicht
aufgehoben ; aber auch ein damit sehr wohl vcrcinbar -
liches bäuerliches und gutsherrliches Verhältniß hinzu¬
getreten seyn .

§ . 15 .

Ueberdicö findet sich auch die oben vorgetragcne
Ansicht in den älter » und jungem auf uns gekommenen
Hobsrechten bestätigt .

So heißt es ;
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1 . in den alten Rechten des Cöllschcn Hofes zu
Schwelm :

Itorn wort saoks , dat der Oüdor welliv ^ verstor¬

ben , jnd cle reetsn erve duften I ^andtworo , solan¬

ge als lre clos nielrt e ^ n woet , so e ^ n sall lre ^ s ^ nes

t ^ näes nielrt verlustig werden , rner so kro als lrs ^

dat vreesseliet , sete lie ^ over takeln , so sali lre )' s ^ n

rneks ungewisellet opstee ^ en , nnd s ^ en nielrt de eno
naelrt , dat Irevde wider is , W )' irt op de stede dar dat

Qudt d ^ nekineliolr is , nnd gesonnen s ^ ns l) udt to

lielenen , nnd gevsn darvan als vors . is .

Das heißt :

„ Wenn ein Gut durch Versterben erledigt ist , und der

„ rechte Erbe ausserhalb Landes sich befindet , so soll er ,

„ so lange er die Erledigung noch nicht weiß , seines

„ Gutes nicht verlustig seyn ; aber sobald als er

„ dessen versichert wird , soll er , wenn er bei Tische sitzt ,

„ sein Messer unabgcwischt einstecken , und nicht über

„ eine Nacht ausblcibcn von der Stelle , wo das Gut

„ dingpflichtig ist , um die Belehnung seines Guts zu

„ gesinncn , und davon zu zahlen , was vorbesch . ist . "

Ferner :

Itoru ocb , on sall der Oütsr gern versterven au den

Dandtlreren , w ^ nt au dat negends leet .

Das heißt :

„ Auch soll kein Gut durch Versterben an den Grund¬

herrn eröffnet werden , bis an das neunte Glied . "

2 . Westhover Hofes - Recht ( von Steinen Wcst --

phälische Geschichte . Theil i . Seite 1721 . )

8 . „ So laet dit vrye Gerichte noch nicht toe , solche

„ Nothwcndigkeit ( Schulden ) mit den Rycksvryen Kluh -

„ ten ( Rcichsfrcien Grund und Boden oder Erdschollen )

„ te bethaelen , maer uyt den vrycn Klnhten ( Gruad )
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„ te betaelen , als met den Brächten van den Kluhten

„ ( mit den Früchten von dem Grund und Boden . ) ic .

( Seite 1727 ibiclem .)

I I . „ Wan der Ery van Ricksgut verstirbt , und kein

„ Erbblut hinterlasset , verfällt das Erfgut de « Kayscr ,

„ und dem Ryckx wieder , wer datselve als dann wieder

„ will besitten , moet datselve vom Kayscr wieder win --

„ nen rc . "

3 . Elmenforstcr Hofes - Recht ( von Steinen l . c .

Seite 1730 .)

„ Do de Kayscr van erst dem Riche die Hove makede

„ und des Richs eigen , den Lüden leycde tho crve , dat

„ dcdc Hy niit alsolchem Rechte und Unterschcidt , dat

„ ein itlich Mensche mit rechte des Richs erve tho

„ eigen mag heben , die davon alsolch recht dort alß der

„ Kaiser hefft grsat , das is syne Gulde tho rechter tydt

„ und allewege dre Werff in dem Jar syn eigen und de

„ Lüde Erve tho bcscheden , so dat nicht uit dem Hove

„ verloren werde , und einem anderen wieder vcrkofft

„ für eigen . Oick so hefft der Kayscr den Lüden das

„ Recht gcsatt , waer sie gchcmgeden , und vcrschwegen ,

„ dat it des Kaysers eigen wohre , wocrde ut gestollen

„ und vcrkofft , dat sie alle ihr Recht heben verlören an

„ dem Gude , und der Kayscr mag idt myt rechte weder

„ ncmen , und lehnen idt einem anderen , wie idt von

„ dem Kcyscr entfengt , wente nae des Nichts rechte ,

„ wcy dem Keyser Unrecht doet , die sal des Richs un -

„ deilhaftig sin . "

Ferner : ( Illiclem pug . i ? 35 .)

„ Do die Keiscr alsolche Hocve mackte und utgaff ,

„ und mackte dem Reiche mit dem Tinse und mit dem

„ Hofgclde , da beval he etlichen Lüden , dicGülde von

„ den Hocvcn up tho boercn und ocme tho forderen ,

„ und dcde enne Gnade in etlicher Maete vlln der
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„ Hoeve Gülde , durch dat eune Oere Arbeit werde
„ geloenet , wante die Hoeve wyde liggcn , und vecl
„ Lüde tho Tinße geven und dat Hoffgelt , und Be -
„ vall innen syn Gewalt aN dem Gude > also wey sy -
„ uen Tinß dem Keiscr tho rechter Tyt nit cngevc ,
„ dem soldcn sie dat Gud Nemen mitt rechter Orkundt
„ van den Tinßlüden und van den Hoevener , inwendig
„ des Keyßers Hoves darinnen die Hoevener hocren ,
„ und na des Keyscrs Rechte , dat is auch dincklich
^ tho dreye viertcyn Nachten , und up dat die Lüde ver -
„ warnt wehren , off cn Gewalt off Unrecht Jemand
„ dede , dat sie dat für den Keyser brächten , woer
„ sei es nicht gewehren en konden , und wehrten es
„ von des Keyscrs wegen off sie konden , Want ent
„ Bogt ist , so vil gesagt , als ein Kriecht , dcrfürsyncn
„ Lohn gülde uphevct und heiltet , ein Knecht syues
„ Herren , durch dat fall he ime dat syne bewacren ,
„ so dat idt inne nicht verloren werde , also hefft die
„ Keyser over die Lüde gesät die Vögte und anders
, , nicht , darumb nicht , dat sie Heren wehren over des
, , Keyscrs Hove und Hoevener, die dem Keyser des
„ Richsgut soldcn geven , dann sie sollen Knechte syn
„ des Tinses up tho Heven , van der Eigenschaft wegen
„ des Richs und der Tiuse dem Keyser tho brengen ,
„ do gebürt sich idt also , dat der Keyser dieser Hoeve
„ vcll gaff den Goddesheuscren und auch den Denst -
„ mannen des Keyscrs mit all dem Rechte als sie die
„ Keyser hadde , und anders nicht cnne tho verantwor -
„ den der Hofe gülde , de er des insondcrtcn des Key -
„ sers Knechte , die dar Vogde heilen , und wacren Jn -
„ samlcre des Keyscrs gülde , von den Hoven , dat sie
„ bleven an ihrem rechten Amte bcy den Lüden , dede
„ Keyser die Eigenschaft gas tho demselben rechte alß
„ sie bei dem Keyser wehren , aver also war sic den
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„ Godcshcuftrcn und Dicnstmannen ihre Gulden nicht
„ eil brcchtcn , dat sie dann ihr Ampt möchten leimen ,
„ wenn sie wolden, gleicherwyß , als die Kcyser . Oock
, , ist ein Vogt genannt ein Melder Unrechter Dinge ,
„ die up des Lehnherrn eigen geschehen , dat sic de
„ Lehnherren richte , sint in des Richsrcchtc steit geschre -
„ ven , welch Vogt undinck verdruckt in des Keysers
„ Hoeven , und des nicht vur den Kcyser cn brengt .
„ denen .sal man dat hoofft affschlaen . Alsus worden
„ die Vogde van dem Keyser gemackt und anders
„ nicht . "

( lbickom pag .
„ Ein itlich Man sal weten se sie geistlich oder welt -

„ lich , wie Hocve hefft, daerovcr he Vogte hcfft gesät ,
„ so dat he des Keysers Recht waere van der
„ Eigenschaft wegen , und ist Herr an des Keysers
„ stadt endt die Vogt fall syn Knecht syn , und do et
„ hie im Unrecht mit seinen Hoeven , he mag en ont -
„ fetten na des Keysers Rechte steit ncschrevcn : Gy
„ Vogte van den Hoeven , gy sollen bcwacren des Key -
„ sers eigen . "

„ Alle die füllen weeten dcy Guth hebt , dat in einen
, , Hoff gehört , dat sie nit anders schuldig cn sint , tho
, , done an geinen Manne , die Vogt hcitet aver dat
, , Gut, dat sie vertinset, dan den Tinß to rechter Tydt
„ van dem Ende , als da gesät is . We auch synctt
, , Tinß up die Tydt nicht cn geve , dem möchte he dat
„ Gut affdedigcn tho drcyen vierteyn Nachten , nae
„ des Keysers Rechte , aver in des Lehnsherren Handt ,
„ dei dat Gut eigen besittet, van des Keyserswegen
„ dat die daer mede doen und laeten mag , und nicht
„ die Vogt , wante derselbe is nur Knecht um sein
„ Lohn . rc . rc . "

Aus diesen absichtlich so vollständig mitgcthciltcn Stel -
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len aus dem Rechte eines der ältesten Rcichshöfe , der
uns wenigstens schon in dem i5ten Jahrhundert als
eine Reichspfandschaft oben vorgekommen ist , ergicbt
sich mit einem Mal Der Ursprung der Reichshöfe
durch Verleihung der dem Reiche eigcnthümlichen Güter
an Leuten zu Erben oder Höfen ( Erve oder Erbe
heißt in dem westphälischen Sprachgebrauch jetzt noch
so viel als Hof oder Colonie ) ; l>. gegen Zinsen , die
zu bestimmter Zeit bei Verlust und Hcimfall des GuteS
entrichtet werden müssen ; o - Der Rückfall der Gü¬
ter bei heimlich und ohne Vorwissen des Hofes gesche¬
henen Veräußerungen oder Verdunkelungen , ä . Die An¬
stellung Zweck und Absicht derVögte , und daß
sie nur Beamte des Kaisers gegen eine von ihm abge¬
gebene Vergütignng gewesen , und o . wie dieselbenHö -
fe hänstg an die geistlichen Stiftungen und Dicnstman -
nen als Rcichslehen gekommen .

Nirgendwo ist eine Spur zu entdecken , daß freie und
völlige Eigenthümcr von Höfen , oder neue Ansiedler
sich unter einen Obcrhof begeben haben , um gegen ge¬
wisse Leistungen Schutz zu erlangen , oder sich einen sol¬
chen wechselseitig in einem gemeinschaftlichen Verbände
zu gewähren . — Eben so wenig ist eine Spur zu fin¬
den , daß die Vögte den Reichshöfen einen solchen Schutz
unmittelbar haben angedeihen lassen , und dafür von den
einzelnen Hofesbesitzern einen Schatz oder eine Steuer
erhalten haben ; es crgiebt sich vielmehr , daß dieseVögte
entweder Beamte des Kaisers oder dessen Vasallen wa¬
ren , welche die Zinsen von den Reichs - Hofes - Gütern
erhoben , und darauf zunächst wachten , oder daß sie als
Beschirmer und Advokaten geistlicher Stiftungen erschei¬
nen , welche den zu diesen Stiftungen verliehenen Reichs -
Hofes - Gütern nur mittelbaren Schutz leisteten , und mit
denselben nur in so weit in Beziehung standen , als die
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geistlichen Corporationen auf sic etwa die Schutz - , Schirm -
oder Vogteigeldcr angewiesen hatten .

§ . 16 .

Die neuern in das i6 . u . 17 . Jahrhundert fallenden Hobs -
Ordnungen , nämlich die Wcrdcnsche , die Esscndischc ,
die Kelnisch - Rccklinghattsische , und die Oer - nnd Cher -
sche Hebs - Ordnungen , so wie die später gesammelten
Hofcs - Rcchte der in dem Amte Hamm gelegenen Ober -
Höfe Nhynercn , Drechen und Berge , welche alle an
den betreffenden Stellen verkommen sollen , sprechen es
übrigens ganz ungczwcifelt und deutlich aus , daß den
Hofcsherren ein Obercigenthnm an den Hobsgütern zu -
stand , daß selbe ohne dessen Vorwiffen nicht vcräussert
und versplittert werden dursten , daß die darauf ruhen¬
den hobsherrlichen Abgaben und Gefälle in Beziehung
auf die Güter selbst geleistet werden , und daß dieselbe
in mehreren Fällen dem Heimfall unterworfen waren .

§ . 17 .

Man darf nicht entwenden , daß die von den Hebs¬
gütern zu leistenden Abgaben Überall zu gering und un - -
bcdeutcnd erschienen , als daß sie mit Rücksicht auf verliehe¬
nen Grund und Boden und mehr dann ein bloscs Schutz¬
geld zu betrachten scycn ; indem nicht ausser Acht zu
lassen ist , daß bei der ursprünglichen Verleihung dieser
Neichsgütcr dieselbe vcrhältnißmäßig weniger cultivirt
und wcrth waren , als sich die Abgabe jetzt zn deren
Ertrag verhält , daß der Zins der Natur dieser Hvbs -
güter nach nicht vcrhöhct werden durste , und daß der
Preis aller Bedürfnisse von jenen Zeiten her so unend¬
lich gestiegen , der Wcrth des Geldes dagegen so sehr
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gefallen ist, daß der jetzige Gcldcswerth nicht zum An¬
schlag für damalige Zeiten dienen kann .

Um dieses augenfällig zu beweisen , wird in der
Anlage sull Vro . VI . ein in der Kronik des vormali¬
gen Capitels zu Xanten entdecktes merkwürdiges Akten¬
stück beigelcgt . — Hiernach wurden jährlich nach Ostern
durch eine Deputation von dreien Capjtularen aus ge¬
dachtem Stifte auf dreien Markttagen nacheinander die
Kornpreise erhoben , und solchemnach vermittelst eines
Durchschnitts - Preises der Preis der Früchte , in welchem
die Natural - Prästationen abgetragen werden konnten ,
fcstgestcllt . Als Folge dieser Operation findet sich hier
ein Verzeichniß der Fruchtpreisc in ununterbrochenem
Fortlaufe vom Jahr 1502 bis zum Jahr 1792 , also von bei¬
nahe 300 Jahren . — Im Jahre 1502 kostete das Malter
Roggen , deren 20 ^ auf eine Last gerechnet werden , 2 Gulden
- Albus Clevisch oder ( den Gulden zu 24 Albus , und
den Albus zu 12 Heller gerechnet) 43 Stüber oder 14
Groschen Berl . court . Der Weizen kostete 4 Albus oder
einen Groschen mehr . Im Jahr i 5 i i standen die Frucht -
prcisc dergestalt niedrig , daß der Roggen per Malter

13 , der Weizen 22 und die Gerste 16 Rader - Albus , wo¬
von 80 einen Rcichsthaler Clevisch oder 20 Groschen
ausmachen , galten , und in der ganzen ersten Hälfte des
i6tcn Jahrhunderts hat das Malter Roggen nie den
Preis von 1 Rcichsthaler Clevisch erreicht . — Mau kann
hiernach annchmcn , daß in jenen Zeiten und zwar in
dem ganzen löten Jahrhundert 1 Albus im Durchschnitt
mehr gälte, als in dem Jahr 1816 ein Berliner Thalcr ,
die Kornfrüchte als Maßstab des Gcldeswerths be¬
trachtet . Wenn nun in damaligen Zeiten und in noch
viel früheren Zeiten einige Stüber oder Pfennige stipu -
lirt sind , so mag man nicht sagen , daß diese Stipulation
unbedeutend und einer Verleihung von Grund und Bo -
Rive , über das Baucru-Güter -Weftn . I . v u
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den , der damals auch noch nicht einmal einen mittelmüßigcn

Grad von Production erreicht haben mochte , unangemessen

war . Der Werth des Geldes ist . dem steten Wechsel

unterworfen , wogegen der Werth der Kornfrüchte , als
Naturbedürfniß sich mehr oder minder gleich bleibt . Da¬

her kommt es , daß die Natural - Abgabcn der Verleihung

von Grundstücken in so weit immer angemessen bleiben ,

als sich die Ertragbarkcit derselben nicht vermehrt , und

daher geschähe es , daß man im löten Jahrhundert die

Bauerngüter fast durchgchends zur sten Garbe ver¬

liehe , indem die erste Garbe für die Cultur - und Ge -

Gewinnungs - Kosten gerechnet , und die zwei andern als

reiner Ertrag unter dem aufsitzenden Bauern und dem

verleihenden Gutsherrn vertheilt wurden . Diese Art

der Verleihung ist jedoch in spätem Zeiten wieder fast

ganz abgekommen , weil theils die Absetzung mit Schwie¬

rigkeiten verbunden war , theils auch durch den Abgang

eines Drittels vom Stroh der Ackerwirthschaft zu viel

Düngungsmittel entzogen wurden .

Hieraus folgt , daß nicht immer eine auf einem Gute

oder Grundstücke lastende , wenn gleich geringe Abgabe

an Geld für eine bloße Recognition der Oberherr¬

schaft , Bckcnngeld , Schatz , Beede u . s. w . betrachtet

werden möge , und sind hiermit auf einmal alle Argu¬

mente widerlegt , die aus der Geringfügigkeit einer
Geld - oder Matural - Abgabe gegen eine stattgehabte

Verleihung von Grund und Boden , und für ein bloßes

Schutzverhältniß entnommen werden wollen .

Wobei noch der wichtige , in der deutschen Geschichte

gegründete , Umstand in Erwägung zu nehmen ist , daß

zur Zeit der Entstehung des Hobswesens ( gleichviel

ob vor oder nach dem Könige Wildtikind und zu den

Zeiten Karls des Großen ) das Grundeigenthum von

fast gar keinem Werthe war ; indem den Eroberern
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große Strecken Landes zufielen , welche entweder gar
nicht kultivirt , oder in einem äußerst geringen Kultur¬

stande von deren frühem Besitzern verlassen waren ,
und indem diese von den erobernden Fürsten theils zur

eigenen Subsistenz in Benutzung verliehen werden muß¬

ten , theils als Belohnung für Kricgesthaten , und zur

Zeit Karls des Großen an die Geistlichkeit , welche dem
erobernden Heere folgte , verschenkt wurde , um ihr eine

Dotation zu verschaffen ; daß es daher äusserst schwer

seyn mußte , Menschenhände aufzufindcn , welche dem
öden Boden wenigstens einige Früchte abgewannen ,

und wenigstens einige Nutzung für den Eigenthümer

erzielten , zumalen alle freie Männer dem Kriegsheere

folgten und folgen mußten ; daß aus diesem Gmnde

die Zuflucht genommen werden mußte zu den in Ge -

fangenschast gerathenen und zu Sclaven gemachten

Kriegern und Einwohnern des eroberten Landes , oder

daß die bereits in dem Gefolge des Eigenthümcrs sich

befindenden Freigelassenen ( Laten , liti ) oder das Ge¬

sinde oder die Ministralen (MinigtrsIeZ , Haushörige )
zur Bearbeitung dieses Grundeigenthums verwendet

werden mußten . Woraus dann zu entnehmen und zu
erklären ist , wie sich in dem einen so wie in den an¬

dern Fällen mit dem Besitze oder der Bewirthschaftung
eines solchen untergebenen Grundstückes zugleich eine

persönliche Obnorietät oder persönliche Hörigkeit des

Jnnhabers gegen den Eigenthümer desselben erhielte ,

und in der Folge Bedingung eines solchen Besitzes ,

wenigstens der Regel nach , ward , und warum die

jährlichen Abgaben und Leistungen meistens so gering
gestellt wurden , und späterhin , nachdem die Grundstücke

mehr und mehr in einen erhöheten Culturstand gebracht
waren , dem Ertrage so unangemessen erschienen . Woll¬

ten nämlich die Eigenthümer und Verleiher nicht ihre
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eigene oder hörige Leute zu Grunde gehen lassen , und

somit nicht auf die Benutzung derselben und deren , in

gleicher Eigenschaft zu den Herren sich befindenden Fa¬

milien , verzichten , so mußte zunächst darauf gesehen wer¬

den , daß das verliehene Grundstück den Bedarf und den

Unterhalt dieser Familien verschaffte , und nur das , was

übrig blieb , oder wahrscheinlich übrig bleiben konnte ,

durfte Gegenstand der jährlichen Leistung werden . Da

indessen sich auch dieses nicht mit einiger Genauigkeit

bestimmen ließ , so wurde ein anderer Maßstab daraus

entnommen , daß dasjenige , was der Inhaber eines

Gutes aus demselben gewonnen , erübrigt , und nachge¬

lassen haben würde , als reiner Gewinn dem Gutsherrn

zur Hälfte , und zur anderen Hälfte den Erben der er -

steren zufallen sollte . Daher bei den Hobsgütern , so

wie bei den cigcnbehvrigen Gütern die Erbtheilung

oder das Mortuarium , was diesemnach in seinem Entstehen

nicht so ungerecht und widersinnig gewesen ist , als wo¬

für es in den jüngsten Zeiten hat angesehen werden

wollen . Da immittclst eine Natural - Erbtheilung in

der Erfahrung sich bald zu drückend zeigen , und bei

schnell aufeinander folgenden Todesfällen dey Auffol¬

gern in das Gut die Fortfahrung unmöglich machen

mußte , so trat an deren Stelle die jedesmalige billige

Abschätzung der Erbtheilung zu einer mäßigen Summe

oder das an die Stelle der Erbtheilung eingcführte

Besthaupt , Köhrrecht , Kurmut oder Kurmede .

Hierzu kam noch , daß von den neuen Auffolgcrn in

solche Güter die Behandigung oder Gewinnung nach -

gcsucht , und ein Laudemium oder Vorgewinn

nach dem Bestände und dem Ertrage der Güter ge¬

zahlt werden mußte , und das auch in späteren Zeiten ,

wo die Hobsherrcn als Gutsherren einen höheren

Ertrag der Güter , den sie in den jährlichen ständigen



Grafschaft Mark . s ;

Abgaben ihrer Natur nach nicht , wohl aber in den
zufälligen Leistungen erzielest konnten , zu erreichen be¬
mühet waren , ein solches Laudemium nicht unbedeutend
und mit dem jährlichen Zins aus den Gütern in keinem
Verhältnisse war, wie dieses aus folgenden Beispielen
zu ersehen ist :

Von der vorhin schon erwähnten , zu dem Oberhofe
Nüning im Stifte Essen gehörenden Schlünders¬
hofe wurden jährlich der Hobsherrschaft , der Probstei
des fürstlichen Stiftes zu Essen , 6Z Stüber entrichtet ,
und , im Jahre 1802 , bei ' Verleihung zweier Hände , an
Vorgewinn , Laudemium 52 Rthlr . 15 Stbr . und für
Erbtheilung oder iVlortuar lum 1 Rthlr . 15 Stbr . bezahlt .

Der Nachfolger in den Preistershof , zu dem näm¬
lichen Obcrhofe gehörend , und in der Herrschaft Broich
gelegen , wovon die jährliche Abgabe zu gedachter
Probstei in i ^ Stbr . bestand , zahlte im Jahre 1774.
für Laudemium 35 Rthlr .

Der ebenfalls oben erwähnte , zu dem Oberhofe Su¬
derwick) in der Grafschaft Recklinghausen gehörende ,
und in Oberyssel gelegene Ölings - oder Onderings - Hof
entrichtete jährlich zur Probstei Essen io Stüber hol¬
ländisch und es wurden im Jahre 1786 an Laudemium
103 Gulden und an Erbtheilung 2 Rthlr . 30 Stbr .
gezahlt .

Eben so Lütke Westrich oder Achteresch , wovon
jährlich zur Probstei 10 Stbr . holländisch stoffen , und
im Jahre 1792 für Laudemium 100 Gulden , und für
Erbtheilung 2 Gulden 2 Stbr . holländisch entrichtet
wurden u . s. w .

Wobei noch der Umstand Berücksichtigung verdient ,
daß keine unbedeutende Erpeditionsgebühren und Taren
für das Hobsgerichts - Personal gezahlt werden mußten .



5 » l . Hauptabschnitt . i > Abthtilung .

- § . 18 .

Nach dieser die Hobsgüter im Allgemeinen betreffen¬

den , und die für den , unserer Untersuchung vorliegen¬

den Zweck höchst wichtigen Frage : ob die Hobsgüter

sich in einem gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse

befunden ? zum Gegenstände habenden Digression , kom¬

men wir nun auf die Hobsgüter der Grafschaft

Mark insbesondere , und bemerken , daß dieselbe dort

zwar in ihren alten Hofesrechten wohl einige Verdun¬

kelungen und Abweichungen erlitten , daß sie aber , in

so weit sie bis zu dem befragten Zeitpunkte als solche

vorgefunden worden , nie ihr Wesen und ihre Natur

ganz verloren haben . Es sind wohl einige Versuche

gemacht , den Rechtszustand zu alteriren ; allein dieselbe

sind nicht überall gelungen . Im Jahre i ? io erschien

ein Domainen - Commissarius , Namens Hallen zu Hamm ,

und maßte sich an , die zu den Oberhöfen Rhynern ,

Drechen und Berge gehörenden Hobsgüter als bloße

Lloäiit in Erbpacht auszubiethen , den Hobslcuten , im

Falle sie sich zu keiner Erbpachtung heranlassen wollten ,

mit der Entsetzung zu drohen , und sogar mittelst Ver¬

kündigung von der Kanzel einige dergleichen Höfe den

Meistbiethenden zur Erbverleihuug auszufcilen . Dicß

gab Veranlassung zu einer dringenden Beschwerde des

Hofes Schulzen zu Drechen in eigener und der übrigen

Hofesleute Namen an Se . König ! . Majestät höchst un¬

mittelbar . Solche Beschwerde wurde durch den Bericht

des damaligen Domainen - Rentmeisters in Hamm , Jo¬

hann Friedrich Ludovici kräftig unterstützt , und dabei

angeführt , daß der König ein stetes Recht und Vor -

theik aus diesen Gütern habe , und daß cs der Nach¬

kommenschaft schaden würde , wenn man dasselbe ab¬
schaffen wollte .
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In dem hierauf von der Domaincn - Kammer in Cleve

geforderten und unterm i ^ ten Januar 1711 erstatteten
Bericht heißt cs , daß es mit den befragten Hobsgütem

eine ganz andere Beschaffenheit als mit den sonstigen

gemeinen Domainen - Pachthöfen und Gütern habe , daß

diese Güter sowohl als die darauf sitzenden Leute hof -

und eigenhörig seycn , daß die Pachte zwar wohl

« erhöhet worden ; dieses aber zwcifelsohn nach Abster¬

ben der qualifizirtcn hofhörigen Erben geschehen , daß
die Güter in Ermangelung rechter qualifizirter Erben

«l « novo gewonnen ; daß aber zufolge der alten Visita¬

tions - Protokolle davon nur gewisse stehende Pachte und

Canones jährlich zur Rentei erstattet werden müßten ,

welche nicht verhöhet werden dürften .

Hiernach blieben die Hobsverhältnisse jener Höfe in

ihrer alten Lage , ohne daß darüber von Hofe eine be¬

sondere Verordnung oder nähere Bestimmung erfolgte .

Als ein Königliches Rescript vom Lysten Januar und

Lasten März 1724 die Verhöhung der Anschläge von

den Leibgewinn - Gütern befohlen hatte , da wurde der

Domainen - Kammer zu Cleve die nähere Recherchirung

solcher Lcibgewinngüter aufgctragen . Dieselbe berichtete

unterm sisten August 1735 : „ daß die sämmtlichen

„ Leibpächte in ihrem Bezirke schon ausgestorbcn und

„ in Zcitpacht umgesetzt seyen , daß cs aber noch soge -

„ nannte Leibgewinns - und Bchandigungs - oder

„ Lathen - auch Curmedege - , Hofes - und Cose -

„ Güter gäbe , von welchen , in so fern sie -vä Lor -

„ tos regi ^ s gehörten , ein gewisser Canon jährlich zu

„ den Renteien entrichtet , auch pro cliversitrvte natu -

, , rkve et ivvkilitivtis praevliorvviiv Vit et joriurrv eujos -

„ cvvngvve eartis andere unbeständige kraestanäa gc -
„ leistet wurden .

„ Dergleichen Leibgewinns - und Behandigungs - Güter
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„ devolvirten aber per amnnuntiouem vel iilkeullittio -

„ nein cls üaerecle in üaereclein , und wären bis da -

„ hin pro Ironis eensitieis . et kenäis irnpropriis gehal -
„ ten , wovon das äoiniuienrn ntils bei dem Gewinn -

„ träger , das äireetniü aber bei dem Hofesherrn ge -
„ hörte u . s. w .

„ Diesen Hofes - Besitzern ihre sonst uniforme Prästa -

„ tionen erhöhen , sogar dieselbe in Domanial - Pacht -

„ höfe verwandeln zu wollen , würde mit vielen Schwie¬

rigkeiten verbunden seyn , gar Reklamationen bei dex

„ Reichsgerichten zur Folge haben , und selbst vielleicht

„ die wahren Lehns - Vasallen in Angst setzen und auf -

regen . Nicht zu gedenken , daß dadurch etliche hundert

„ Familien von ihren xer seenla ruhig besessenen §rb -

„ gründen verdrungen und in Armuth versetzt werden

„ würden . Sonderlich wenn die , mit solchen durtillus

„ oder Leibgewinns - und Lathen - Höfen versehenen ,

„ geistlichen Corporationen , oder Privaten dem höheren

„ Beispiele folgen sollten . "

In einem Nescript vom loten Januar 1736 wurde

der Kammer befohlen , den angeblichen Unterschied un¬

ter den sogenannten Lcibgewinns - und Behandigungs -

odcr Lathen - u . s. w . Gütern und unter den ordinai -

ren Leibgewiunsgütern näher zu erheben , und

darüber mit der Regierung gemeinschaftlich zu berichten .

Dieser gemeinschaftliche Bericht wukde unterm 7ten

September 1736 in folgender Art erstattet :

1 . , , Lons eurtiilliil , Hobs - , Hof - , Lathen - , Erb -

„ lcibgewinns - und Behandigungs - Güter , wie solche

„ xroinisene genannt würden , seyen Güter , welche ge -

„ meiniglich einen Oberhof oder lüocnrn sessionis jnäi -

„ eil hätten , wovon sie den Namen als dazu gehörig

„ führten , und dem sie mit Eid hofhörig und huldig

„ seyen . lll reiüibus seyen sie einem besonder « aus den
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„ herrschaftlichen Rentmeistern und den Erblathcn oder

„ Hobsgeschwornen bestehenden Gericht unterworfen .

„ Diese Art Güter gehörten nicht all oonsitiea , sondern

„ wären vielmehr für eine kxscios kenäi imxrovrii rvs -

„ tici oder eensurckis zu halten . Dennoch seyen deren

„ Rechte und Gewohnheiten dergestalt unterschieden ,

„ daß fast kein einziger Haupt - Hobshof gefunden wer -

„ de , der nicht darunter etwas Besonderes habe u . s . w . "

Hierauf erfolgte zwar abermals keine nähere gesetz¬

liche Bestimmung in Ansehung der Hobs - und Behan -

digungsgüter , indessen wurde aber auch darin nichts

geändert , vielmehr erließ die Clevische Domainen - Kam -

mer unterm Lösten Juni 1752 ein Circulare an alle ihr

untergebene Rentheien , daß , da in den Hobsgütcrn

uu -r hobshörige Erben succediren könnten , die mehrsten

Kinder von den Hobsleuten aber sich freikaufen müßten ,

wenn sie sich anderweitig oder auf fremde Höfe etabli -

ren wollten , und solche Freigekaufte kein Successions -

recht mehr hätten , öfterer der Fall einer Eröffnung

oder des Heimfalls eines solchen Erbgutes cintreten

müßte , wenn nicht dabei Unterschleif statt haben sollte ;

weshalb ein Verzeichniß errichtet und vollständig erhal¬

ten werden sollte über die hofshörigen , erbfähigen und

noch nicht freigekauften Erben .

Endlich erschien am Losten Dezember l77y ein Ju¬

risdictions - Reglement , wie es in Ansehung der

Königl . Lathen - , Hobs - , Eons - und Leibgewinns - Gü¬

ter in dem Herzogthume Cleve , Fürstenthum Moers

und Grafschaft Mark gehalten werden und die Land -

Jurisdictions - Gerichte und Lathen - Gerichte dabei ver¬

fahren sollten . — Dieses Reglement bezweckte zwar vor¬

zugsweise nur die richterlichen Handlungen in Bezie¬

hung auf die Lathen - und Hobsgüter ; allein es wurde

darin beiläufig » eben der Form auch in Ansehung der
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Natur derselben und guaaä ivlatorialin Folgendes ver¬
ordnet :

ii . In der Grafschaft Mark soll es bei der da¬

selbst hergebrachten Gewohnheit und beschrie¬

benem Hofesrecht fernerhin auch in Ansehung der

Hofesgcrichte bei der bisherigen Verfassung und

Einrichtung verbleiben , und sollen die Hobsgerichte alle

Gewinnungen und Behandigungen vor sich ziehen , die

Briefe darüber crtheilen , die gewöhnlichen Laudemial -

Geldcr , Pachte , Zinsen und übrigen Prästationen ,

wie solche auch Namen haben , erheben , und überall

solchergestalt nach die Iura des clomini äireeti den

introduzirten Rechten und der bekannten al¬

ten Observanz gemäß zu ererziren befugt seyn .

b . Wird den Hobsgerichten aufgetragen , die

äoinini äli -eoti im Namen des Königs zu ererziren .

e . Sollen von den Hobsgerichten ganz genaue und

zuvcrläßige Erbgewinns - Register über sämmtlichc in

ihrem Bezirke gelegene hobsrührige Güter aus den vor¬

handenen alten Protokollen und Nachrichten ausgenom¬
men werden .

6 . Wenn die Eigcnthümer oder die Leibgewinnsträ -

gcr in solche Umstände kommen , daß sie genöthigt sind ,

Gelder zu negotiircn , und auf die gewinnruhigen Güter

Schulden zu kontrahiren ; so soll , da selbige als keu -

sti » imxroxi -l -l den Rechten nach behandelt werden , in
Ansehung deren keine Verpfändung anders statt haben ,

als die mit lehnsherrlichcm Consens , welchen das Hobs -

gericht zu crtheilen authorisirt wird , geschieht . Zu dem

Ende muß ein solcher Contrahent sich bei diesem um

den Consens melden , welcher , falls das Gut nicht

schon auf die Hälfte des zu Buche stehenden Wcrthes

verschuldet ist , niemalcn versagt werden kann . Der er -

thcüte Consens wird in dem Buche bei dem verpfände -
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ten Stück notirt , und die Original - Ausfertigung wird

von dem Contrahenten bei dem ordentlichen Gerichte

vorgelegt , welches die Obligation unter Beifügung des¬

selben erpedirt .

e . Soll auch in den Hypothckenbüchern die Qualität

dieser Güter notirt werden .
k. Bei vorkommenden Erbschafts - Fällen und Thei -

lungen , falls von solchen gewinnrnhigen Gütern , welche

darunter begriffen sind , es seye nun , daß ein solches

Gut den ganzen Jmmobilar - Nachlaß oder nur einen

Theil desselben ausmacht , sollen sich die Hobsgerichte

nicht darin mischen , sondern die Direktion in allen

Erbschaftssachen den ordentlichen Gerichten überlassen ;

indem die Lehns - Qualität eines Guts , darunter

kein besonderes Forum konstituiren könne . Nicht weni¬

ger müssen die sonst zu treffenden Contrakte , als Ver¬

kauf , Vertausch und Verschenkungen von den 5uäiciis

oräniai -Iis fernerhin geschehen ; jedoch sollen dieselben
jedesmal den Lonsensum alisnanäi von den Hobsgc -

richten vor Expedition des Contrakts beibringcn lassen ,

damit letztere von der Veränderung der Besitzer unter¬

richtet , und in Stand gesetzt seyen , ihre Register dar¬
nach zu ergänzen .

8 - Wenn die Frage entsteht : ob ein Gut für kaducirt

zu achten , so soll die Sache an das k ' orum ^ riviiegia -
tum des Fisci gebracht werden .

b . Bei freiwilligen Verkäufen soll es in der Willkühr

der Verkäufer stehen , solche bei den Hobs - oder bei

den ordentlichen Gerichten veranstalten zu lassen ; jedoch

soll in letzterem Falle , wie schon gesagt , der neue

Possessor dem Hobsgerichte bekannt gemacht werden .

Nothwendige Verkäufe , so wie die Adjudikationen , wer¬

den bei den ordentlichen Gerichten vorgenommen ; jedoch

muß eine beglaubigte Abschrift des stnoumenti säjusti -
ootionis dem Hobsgerichte mitgetheilt werden .
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§ . ly -

Wir sehen , daß in diesem Reglement oder Verord¬
nung die Hobsgüter im Allgemeinen als k«md » im-
xl -oprii » angenommen , und als solche den ertheilten
Dispositionen zum Grunde gelegt sind , und wiewohl
dieses auf die Grafschaft Mark keinen Einfluß haben
kann , indem nach dem Eingänge sob » . es daselbst in
Ansehung der Hobsgüter bei der hergebrachten Gewohn¬
heit und den Hobsrechten verbleiben soll , so glauben
wir doch in Ansehung der Hobsgüter überhaupt nicht
unterlassen zu dürfen zn bemerken , daß bei denselben
nicht die Lssentialia isndi , nämlich dominium direc¬

tum , dominium utile und mutua üdelitas , wenigstens
letztere nicht im Sinne des Lehnrechts , Zusammentreffen .
Wir können dieselbe daher mit mehreren Schriftstellern
und unter andern mit

Danz , Handbuch des heutigen deutschen Privatrechts
§ . 525 nur für kenda anomal » , iendastra , Zins - oder
Bauern - Lehn , kenda rustiea eensu -llia halten ; denn
» . geht es aus der Geschichte der Hobsgüter hervor ,
daß deren Besitz ursprünglich nicht auf eine Belehnung
gegründet ist ; b . waren bekanntlich die deutschen Bau¬
ern in älteren Zeiten nicht fähig , eigentliche Lehen zu
empfangen , und 0 . ist die Verbindlichkeit zu einer jähr¬
lichen Abgabe in Beziehung des verliehenen Guts mit
dem Wesen eines Lehns , kendi , benestcii unverein -
barlich .

Indessen bringt uns das eben angezogenc Jurisdic¬
tions - Reglement auch übcrdieß noch in Verlegenheit ,
wenn es die Hobsgüter nicht nur für kend » imxroxriu
erklärt , sondern ' auch die Verpfändung und Veräußerung
derselben zuzulassen , und so dieselbe schlechtweg für
kouda alienabilia zn erklären scheint . Allein wir halten
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dafür , daß diese Bestimmungen aus einer Unbekauut -

schaft mit der eigentlichen Natur der Hobsgüter geflos¬

sen sind , und daß , da a . jene Verordnung vorzüglich

in der Absicht , um die Gerichtsbarkeit zwischen den

Hobsgerichten , und den ordentlichen Gerichten zu regu -

liren gegeben ; ü . darin der Konsensus alienamli über¬

all Vorbehalten , und o . ausdrücklich bestimmt ist , daß

es in der Grafschaft Mark bei den Gewohnheiten und

den geschriebenen Hofrechtcn verbleiben soll , es , wie

gesagt , immerhin , ungeachtet jener Verordnung , bei

, dcr eigentlichen Natur jener Güter , und bei den Ho¬

fesrechten , in so weit sich dieselbe in der Gewohnheit

erhalten haben , sein Bewenden behalten muß . Wie wir

dann auch glauben , daß jene Verordnung seit ihrer Er¬

lassung und bis in den jüngsten Zeiten , in Ansehung

ganzer Erbbehandigungs - oder Hobs - Höfe oder Colo -

nicn , nicht anders verstanden und angewendet worden ist .

§ . 20 .

Als im Jahr 1797 die Clcv - Märkische Regierung ,

in Gemäßheit der König ! . Verordnung vom iitcn Sep¬

tember 1735 , die Rectificirung der Urbarien zwischen

Gutsherren und Nnterthanen betreffend , in dem Ent¬

wurf eines desfallsigcn Publicandi unter andern die

Aufnahme bestimmter und zuverläßiger Lathen - und

Hobsregister über die Rechte und Pflichten der Hobs -

Herren und Hobsleute in Ansehung ihrer Güter in Vor¬

schlag brachte , motivirte dieselbe in dem Berichts - Ent¬

wurf vom Jahr 1787 diesen Vorschlag dadurch , daß die

Verfassung der Lathen - und Hobsgüter sich dem Ver¬

hältnis ! zwischen Obrigkeiten und Untcrthanen nähere .

Die Domainen - Kammcr zu Cleve und Hamm , obgleich

sie mit dem Vorschlag der Negierung nicht dnrchgehendS
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einverstanden war , fand jedoch diese Verordnung nütz¬

lich und heilsam ; und auch das Ministerium stimmte

damit ein , indem diese ganz eigenthümliche Verfassung

auf gar keinen geschriebenen Gesetzen , sondern

auf einem bloßen Gewohnheits - Recht beruhe . Dasselbe

glaubte jedoch am Ende des desfallsigen Rescripts vom

3ten September 1787 , daß die Stände darüber gehört

werden müßten . Diese fanden die Maßregel in ihrem

Beschluß vom 7ten Januar 1783 ebenfalls bei dem

Mangel aller geschriebenen Gesetze heilsam , und

doch kam kein Gesetz zu Stande .

§ . 21 .

Inzwischen hatte doch die Kammer - Deputation zu

Hamm , in Gemäßheit des Artikels V . vorgedachten

Jurisdictions - Reglements die Recherchirung der Hofes¬

rechte bei den einzelnen in der Grafschaft Mark gele¬

genen und zu den Königl . Domainen gehörenden Ober¬

höfen , und die Anfertigung der Hobsbücher und Re¬

gister über die noch flüssigen beständigen und unbestän¬

digen Abgaben veranstaltet .

Wegen der in der Renthei Hamm gelegenen Ober¬

höfen Rhynern , Drechen und Berge gelang es dem

damit beauftragten Herrn Hoftath und Justizbürger¬

meister Hohdahl in den Jahren i ? 87 bis 1791 ein voll¬

ständiges Hobsregister anzufertigen . Auch ist ein glei¬
ches in den i ? 90ger Jahren dem damaligen Kriegs¬

und Domainenrath Ribbcntrop hinsichtlich des Kölnischen

Hofes zu Schwelm und des Hofes Wichclhausen im

Belgischen und dem derzeitigen Herrn Regierungs - Re -
ferendario von Bernuth in Ansehung der zur Renthei

Hörde gehörenden Oberhöfe Bxackel , Stockum , Elmen¬

horst , Schwert - Halingscn und Westhoven gelungen .
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Letzterer hat dabei mit vieler Unvcrdrosscnheit uud mit
großer Einsicht gearbeitet . In seinem General - Bericht
stellt er die Lona oirrtialia , Hobs - , Hof - , Lathen - ,
Erbleibgewinns - und Behandigungs - Güter ebenfalls
als eine Species der alten deutschen Bauern - Lehn dar ,
und glaubt in Rücksicht der dem Hofesherrn zustehenden
Gerichtsbarkeit , und der zwischen dem Hobsherrn und
Hobsmann einigermaßen subsistircnden wechselseitigen Fi -
delität wohl mit Recht den Namen , -ustier» im -
xroxri -r zu finden . In so weit wollen wir nichts erin¬
nern , weil man in späteren Zeiten die Worte : beleh¬
nen und behandigen als gleichbedeutend gebraucht
hat ; aber wenn der Referent ferner sagt :

In Absicht aller übrigen negotiorum aber haben
sie die Natur der sloäiornm , und sind diesem völ¬
lig gleich zu achten ;

so müssen wir widersprechen , vorausgesetzt , daß unter
Ltollmm ein freies unbeschränktes Eigenthum
und nicht ein jegliches Vermögen im Gegensatz gegen
Lehngüter verstanden wird . Wie kann eine Sache näm¬
lich zugleich Lehn , und zugleich Alodium scyn ? Wo
bleibt in diesem Falle das Caducitäts - und Hcimfalls -
Recht des Hofcsherrn , und wo die sonstigen Verhält¬
nisse zwischen demselben und dem Hobsmann ? Herr rc .
von Bcrnuth bezieht sich bei seiner Behauptung zu¬
nächst auf das Jurisdictions - Reglement vom Losten
Dezember I77Y , allein wir haben über die Unanwend¬
barkeit desselben in tantum schon vorhin unsere Mei¬
nung ausgesprochen . Sodann führt er von Hymmens
juristische Beiträge rc , Nom . HI . ohne fernere Be¬
zeichnung der Stelle an . Er hatte hier wahrscheinlich
den bei gedachtem Schriftsteller verkommenden Fall im
Auge , wo in den i ? 6ogcr Jahren ein gewisser Liente -
nannt Johann Werner von Dobbe in Gemeinschaft mit
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der Fürstin von Essen sich darüber nach Hofe beschwer¬

ten , daß die Clcv - Märkische Regierung bei Gelegenheit

eines über das Vermögen des Ferdinand von Dobbe

ausgebrochenen Concurses die darunter begriffenen Es -

scndischcn Behandigungs - Güter , womit Johann Wer¬

ner von Dobbe nach dem Tode seines Bruders Ferdi¬

nand bchandigt worden , ohne Conscns der Fürstin

von Essen als Bchandigungs - Frau habe ver¬

kaufen lassen , und wo das geheime Ober - Tribunal zu

Berlin berichtete , da .ß die Bchandigungsgüter in der

Grafschaft Mark dergestalt für Alodium betrachtet wür¬

den , daß dieselbe mit Vorbehalt der Behandigungs -

Qualität , und der nachzusuchenden Behandigung immer

veräußert werden könnten .

Wir glauben indessen diesen Bericht als der vorlie¬

genden Sache nicht angehörend ansehcn zu müssen , da

nicht eigentliche Märkische Hobs - und Behandigungs -

Güter , sondern Essendischc , ^ welche , obgleich in der

Grafschaft Mark gelegen , dennoch nach besonderen Es -

scndischen Hobs - und Behandigungs - Rechten regiert

wurden , zur Frage lagen , und eben deshalb glauben

wir , die damals ausgesprochene Meinung des Königs ,

geheimen Ober - Tribunals umgehen zu dürfen . Sollten

wir aber dieselbe zu berücksichtigen haben , so würden

wir mit Hvchdemsclbcn in Hinsicht der Märkischen Be¬

handigungs - Güter nicht einverstanden seyn können ,

wenn wir nicht unterstellen dürften , daß dasselbe ent¬

weder den Fall einer nothwendigen Subhastation wegen

hofesherrlich consentirter Schulden , oder keine

eigentliche Hobsgüter oder Hobshöfe , sondern nur bloße

abgerissene Behandigungs - Stücke , welche unten unter

den eigentlichen Behandigungs - Gütern näher Vorkom¬

men werden , sich gedacht habe . Im entgegengesetzten

Falle würde ja die Domainen - Kammer in Eleve in
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ihrem bereits oben angezogenen Berichte vom Zistett
August i ? 35 nicht haben sagen können :
„ daß die Hobs - und Leibgewinns - Güter den Sächsi -
„ scheu und anderen Oberländischen Lehnen in dem Stück
„ näher , als die hiesigen ksuäa xroxria kommen , daß
„ die erstere , ohne der Mitbehandigten Lonssns , in
„ eoinin siont ügNLtornrn vel oognirtoi nin xraejuclicinrn
„ nicht mögen versetzt oder veräußert werden , anstatt
„ daß zur Veräußerung hiesiger Lehnen nur allein Lon -
„ 8LNSN8 üoraini 6t vaseelli ohne die geringste Rücksicht
„ auf die nächsten Leibes -- und Lehns - Erben erfor -
„ dert wird . "

Weder Gesetze noch Gerichtsgebrauch haben hieran -
etwas geändert , und würden ja selbst die noch in jün¬
geren Zeiten ,von den Königlichen Hobsgerichten aus -
gcfcrtigtcn Behandignngs - Briefe der Meinung des ge¬
heimen Ober - Tribunals geradezu widersprechen , wenn
es darin heißt :

Daß die Hobs - Güter ohne Sr . Königlichen Ma¬
jestät oder dero zeitlichen Rentmeisters Consens nicht
verkauft , versetzt , versplittert , oder in einige Wege
beschwert werden sollen .

Wir beziehen uns dieserhalb auf den Hypothekenschein
über die Saalbudde vom 50sten März 1802 , worin
8UÜ rubriea : Rechtliche oder stillschweigende Hypothe¬
ken verzeichnet ist : ^

„ Laut der originalen Behandignngs - Briefe des Hobs -
„ gerichts darf von keiner Hälfte der Saalbnddcn - Hu -
, , ve , ohne ausdrücklichen Consens Sr . Königlichen Ma -
„ jestät u . s. w . etwas verkauft , versetzt rc . werden . "

Daß es aber auch dem Herrn rc . von Bcrmuth mit
der Alodialität der Hobs - Güter nach dem neuern Her¬
kommen nicht ganz Ernst gewesen , beweiset sich daraus ,
wenn er in seinem Berichte vom Lösten Februar 1799

Rive über das Bauerngüterwesen . I . S



Hü I . Hauptabschnitt . 1 , Abthcilung .

wegen Nccherchirung des Reichshofes Brackcl die Wie¬

dereinführung der alten Hofesrechte in Antrag bringt .

Dieser Antrag vcranlaßte die Krieges - und Domai -

nen - Kammcr zu Hamm , unteren 22sten April i960 den

Fiscal - Anwald Goeckc darüber in seinem Gutachten zu

vernehmen , welcher aber solchem Anträge in seinem

Berichte vom soften Mai st » . i . die Dorfordnnng von

» 702 und 2 . den Besitzstand vom Jahr 1740 entgegen¬

setzte .

Hiermit war die Mehrheit des Kammer - Collegii nicht

einverstanden ' , weshalb es darüber unterm 3ten Juni

ejusä . » . Bericht erstattete .

In dem hierauf erfolgten Rescript st . st . Berlin den

26stcn Februar i3oi wurde die Meinung ausgedrückt ,

daß das Recht , künftige Prästationen von der Per¬

son oder den Grundstücken eines anderen zu fordern ,

auch durch Nichtgcbrauch verjährt werden könne . Wo¬

bei auf die Entscheidung der Gesetz - Commission vom

sösten Dezember 1798 ' ( Kleins Annalen Band 6 . S . 312 )

und auf das Normal - Jahr 1740 und das allgemeine

Landrccht Thl . 1 . Tit . 9 . § . 509 und 6 /» i Bezug ge¬

nommen wurde .

Die Kammer remonstrirtc dagegen unterm 7ten April

st . !». ; allein cs ist hierauf weder eine Entscheidung ,

noch die Wiedereinführung der alten Hobs - oder Hofes -

Ne -chte erfolgt .

Z . 22 .

Bei der Gelegenheit , als im Jahr 1730 mit der

Sammlung der Materialien zu dem Clev - Märkischen

Provinzial - Recht der Anfang gemacht , und dem dama¬

ligen Herrn Großrichtcr zu Soest , nachherigcm Ober -

Landesgerichtsrath Terlinden der Auftrag höchst unmit -
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telbar ettheilt wurde , daraus die eigentlichen Provin¬

zial - Gesetze , Statuten , Gewohnheiten und Gebräu¬

che auszuziehen , und als Zusätze Zu dem allgemeinen

Landrecht in einem Entwurf zum Provinzial - Gesetzbuch

zusammenzutragen ; dieser auch sich solchem Geschäfte

mit einer vorzüglichen Sorgfalt und Genauigkeit und

mit einem wahren Aufwand von Geduld und Arbeit

unterzogen hatte , wurden von demselben nicht nur die

in den gesammelten Materialien Vorgefundenen allge¬

meinen Bestimmungen wegen der Hobs - und Behandi -

gungs - Güter , sondern auch die bei den einzelnen Ober¬

hofen noch geltenden Gebräuche und Hofesrechte aus¬

genommen ; jedoch alles dieses von ihm toi . 63 des

ersten Bandes seiner Bemerkungen als unvollständig

anerkannt . Die zur Revision dieser Arbeit und zur ei¬

gentlichen Ausarbeitung des Clev - Märkischen Provin -

zial - Rechts committirtcn Mitglieder des ' vormaligen

Obcr - Appellations - Senats der Regierung zu Münster ,

Herr Präsident von Rohr , und die Herren geheimen

Regierungsräthe , nachherigcn Präsidenten von Münz

und von Hymmen trugen indessen Bedenken , diese ver¬

schiedenartige Bestimmungen in das Provinzial - Gesetz¬

buch aufzunehmen . Der Herr Präsident von Rohr schlug

daher folgenden Zusatz vor :

„ Die in dem Clev - Märkischen bclegcnen Hobs - ,

„ Lathen - rc . Güter sind zwar wirklich Erbzinsgüter ,

„ bei denen das Ober - Eigenthum nebst verschiedenen

, , gewöhnlichen und ungewöhnlichen Prästationen dem

„ Hofesherrn gebühren , übrigens aber das nutzbare Ei -

„ gcnthum dem Hobsmann zusteht . Allein ihre Verfas¬

sung weicht in jedem der verschiedenen Hofesrechte

„ ans so verschiedene und mannigfaltige Weise von den

„ Vorschriften des allgemeinen Landrechts Thl . i . Tit .

„ 18 . § . 680 bis 819 ab , daß die bcsondern Gerecht -
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„ same und Observanzen eines jeden Hofes - Gutes in

„ das Provinzial - Recht nicht ausgenommen werden kön -

„ ncn ; sondern es bleibt bei der in Ansehung jedes

„ Hofes durch Vergleich oder 30jährigen Besitz oder Ge -

„ wohnheit erweißlich eingcführten Verfassung , ausser

„ daß kein Hofcsgcricht ausser durch ein zur Justiz ge¬

prüftes Subject gehalten werden soll u . s . w . Auch

„ wird es den Hobsherren frei gelassen , ihre sämmtliche

„ Rechte an die Hobsmäuner gegen billige Entschädi -

„ gung zu überlassen , und auf Aufhebung der Hobsge -

„ richte bei der Regierung anzutragen ; so wie auch die

„ bisherigen Prästationen nach einem Fractionssatz auf

„ die Hobsmäuner mit deren Übereinstimmung zu re -

„ partiren u . s . w . "

Die beiden anderen Mitglieder der Commission glaub¬

ten , sich darüber nicht anslassen zu brauchen , und so

wurde in dem projcktirten Entwürfe zum Clev - Märki¬

schen Provinzial - Recht nichts weiter ausgenommen , als :

„ Eine besondere Art Erbzinsgütcr sind unter dem

„ Namen Hobs - oder Hofesgüter im Märkischen vor¬

handen , welche von gewöhnlichen Erbzinsgütcrn darin

„ verschieden sind , daß das nutzbare Eigenthum nicht

„ nur gegen Entrichtung einer gleichförmigen und be -

„ ständigen Abgabe zur Anerkenntniß des Obercigen -

„ rhums des Erbzinsherrn , sondern auch gegen Beobach -

„ tnng der in dem Hofesrechte hergebrachten Fcicrlich -

„ reiten und Erfüllung besonderer Hofespflichten dem

„ Erbzinsmann gegeben worden .

„ Welche Feierlichkeiten und besondere Hofespflichtcn

„ aber , in so weit sie nicht mit dem allgemeinen Land -

„ recht und diesem Provinzial - Gesetze übereinstimmen ,

„ von Zeit der Publikation des letzteren an , nicht wei -

„ ter aufs neue erfordert werden . "

Allein wo würde , wenn diesem Projekt gesetzliche
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Folge gegeben worden , die Entschädigung für wirklich
erworbene und somit abgeschaffte Rechte geblieben scyn ?

Dieser Gesetzes - Entwurf ist indessen , wie bekannt ,
nie zum wirklichen Gesetze erhoben worden , und ist also
auch durch diese Operation die Natur und der Rechts¬
zustand der Hobsgüter nicht alterirt ; höchstens nur die
allerdings wichtige Meinung der damaligen hochlöblichcrr
Commission über dieselbe ausgesprochen worden . Diese
ist mit unserer bisherigen Ausführung in der Hauptsache
übereinstimmend ; indessen tragen wir doch Bedenken ,
die Hobsgüter in der Grafschaft Mark als Erbzins -
güter zu charaktcrisiren ; theils weil sie ganz anderer
Natur sind als die Römische Empfytheusis , welche in
unserer Zeit gewöhnlich mit Erb zinsgut gegeben wird ;
theils weil wir darauf , ihrem ausgeführten Ursprung
und ihrer besonderen Natur nach , die Bestimmungen
des allgemeinen Landrechts Thl . r . Tit . 18 . § , 68s.
folgend , eben wenig anwendbar finden . Wir begnügen
uns daher , dieHobsgüter im Allgemeinen unter
das Colonat - Verhältniß zu fassen , als wohin selbe
zufolge des § . 3 aufgestellten Begriffes von Colouat
und der bisherigen Ausführung ohne Zweifel gezählt
werden dürfen .

Die Hobs - , B ehandigungs - , Lathen - oder
Leibgewinns - Güter in der Grafschaft Mark sind
nämlich , nach unserem Begriffe , Rustical - Bcsitzun ,
gen , welche von den Hvbs - oder Ober - Her¬
ren , den Besitzern oder Hobs - oder Lathen -
Männern gegen gewisse gleichförmige bestände
ge und unbeständige Abgaben , und gegcnDien -
ste verliehen , sodann in einem gemeinschaftli¬
chen sowohl H örigkeits v erbandc iu Ansehung
der darauf sitzenden Personen und ihrer Fa¬
milien , als auch Neal - Derbaude unter Ge -



70 l Hauptabschnitt , i . Abteilung .

richtsbarkeit und Oberaufsicht , um Veräußer¬
ungen , Versplitterungen zu verhüten , ge¬
nommen , in Ansehung des Besitzes und der
Vererbung von gewissen , nach den verschie¬
denen Hofesrechten , etwa verschiedenen Be¬
dingungen und Feierlichkeiten abhängig ge¬
macht , und dem Rückfall an den Oberherrn
in den nach den Hofes - Rechten bestimmten
Fällen unterworfen sind .

§ . 23 .

Dieses ist es , was sich guouck ssssntiall -» der Hobs -
Gütcr im Allgemeinen und in der Grafschaft Mark ins¬
besondere aus der Natur der -Sache , und ans den
Verhandlungen der gesetzgebenden , der gerichtlichen und
der administrativen Behörden ergeben hat . Da indessen
Hiiouä nuturalis 6t asoiüsntickis der Hobs - Gütcr in
dieser Provinz die alten Hobsrechte nichts Zuvcrläßiges ,
was sich als allgemeine Regel aufstellen lassen könnte ,
darbiethen , dieselbe auch zu sehr in Abnahme gekommen
sind , so wird nichts erübrigen , als zu den einzelnen
daselbst befindlichen Oberhösen hinüberzugehen , und
aus den vorgelegenen Materialien dasjenige auszuhe -
bcn , was sich darin an Hofes - oder Hobs - Rechten
und Gewohnheiten bis zu dem befragten Zeitpunkte er¬
halten hat .

§ . 24 .

Die Oberhöfe ,
Rhynern ,

L ) Drechen ,
L ) Berge ,
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in dem Amte Hamm gelegen , und zu der Königliche «

Domaincn - Rcnthci Hamm gehörend , hatten folgende

Hofcsrechte :

1 . In allen dreien Höfen erben die rechten in den

Hefen geborenen Erben die Hofesgütcr bis in das

vierte Glied , wenn sie in Leistung der darauf haftenden

Pachte und sonstigen Gerechtigkeit nicht säumig sind .

Wenn sie aber nicht bezahlen , so werden sie ihres Erb -

odcr sonstigen Rechts am Hofe verlustig . Die HvfcS -

bcsitzcr dürfen auch die Güter für sich selbst nicht ver¬

pfänden oder sonst mit Schulden beschweren .
2 . In dem Hofe Rhynern erbt den Hof der älteste

Sohn , und wenn keine Söhne vorhanden ^ die jüngste

Tochter ; in dem Hofcsrccht Berge aber sncccdirt der

älteste Sohn und in Ermangelung von Söhnen die

älteste Tochter . In dem Hofe zu Drechen sncccdirt der

jüngste Sohn in das Gut und der älteste Sohn in das

Hecrgcweide ; in Ermangelung von Söhnen wird cs

mit den Töchtern eben so gehalten .

3 . Wenn einer der aufsitzcnden Eheleute , welcher in

dem Hofe nicht gehörig , dennoch auf ein zu diesem

Hofe gehöriges Hobsgnt gekommen , ohne darin ge¬

wechselt ( cinwcchscln heißt so viel als , sich cinkan -

fcn , sich der Hörigkeit ergeben ) zu seyn , unhörig ver¬

stirbt , so verfällt dem Hobsherrn die Hälfte der Mo -

bilar - Nachlasscnschaft .

ft . Wenn die Hobslcute ohne ächte in dem Hofe ge -

borne und hörige Erben versterben , so ist das Gut dem

Hobsherrn heimgefallcn , und dasselbe verliert die Na¬

tur und Gerechtigkeit eines Hobsgntcs . Auch verfällt

dem Hobsherrn das Gerade und Hccrgcwcidc , wenn

keine solche Erben vorhanden sind .

5 . Wenn Jemand der Hobslcute sich an einen an¬

dern Hof , der nicht in demselben Hofe gehörig oder
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eingewechselt ist , verheirathet , cs seye auf einem Hobs -

gute oder sonst in - oder ausserhalb des Landes , den

erbtheilt der Hobshcrr als einem vollschuldigen Eigenen

( d . h . Leibeigenen ) .

6 . Unter mehreren Kindern succcdirt , in der Art wie

sä 2 gesagt ist , nur einer in das Gut , die übrigen

werden aus dem beweglichen Vermögen und mit baa -

rem Gelde nach dem Ertrage des Gutes abgefunden .
7 . Wer sich in Freiheit , in ander Eigenthum oder

Gerechtigkeit begiebt , verliert sein Erbrecht an dem

Gute , oder Nutzbarkeit .

8 . Mit den Erbtheilungen wird cs in allen dreien

Höfen nicht gleich gehalten , denn in dem Hofe Rhy¬

nern erbtheilt der Hofeshcrr nur nach Absterben des

Mannes ; in den Höfen Drechen und Berge aber so¬

wohl nach Absterben des Mannes als nach Absterben

der Frau .

Diese Erbtheilung besteht nach allen dreien Hofes -

Rechten in dem sogenannten vierfüßigen Schatt , das

ist , in der Hälfte der bei dem Abstcrben auf dem

Hofe vorhandenen Pferde , Kühe und Schweine ; jedoch

nach vorherigem Abzüge des besten Pferdes und der

besten Kühe , welche respektive zum Heergeweide und

Gerade gehören , so wie dann auch die Schafe zu der

Gerade gerechnet werden .

Bei der Erbtheilung wird in folgender Art verfahren :

Auf die geschehene Anzeige eines Stcrbfallcs , erhält

der Hobsfrohne den Auftrag , um mit Zuziehung eines

Hobsschulzcn den vierfüßigen Schatt ( Schatz , Rcichthum ,

Besitzthum ) aufzunehmcn und in der Art abzuschätzen ,

daß er das Taratum nötigenfalls eidlich erhärten

könnte . Dicsemnach wird mit dem Hofesfolger gewöhn¬

lich ein Übereinkommen nach den Kräften des Hofes

geschlossen , und anstatt der wirklichen Erbtheilung eine
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baare Abfindung accordirt . — An Gebühren mußten

bei dieser Gelegenheit dem Hobsfrohncn ein zweijähri¬

ges güstes ( geiles ) Rind gegeben werden .

Häufig und bei den meisten Höfen war statt der Erb -

theilung die Einrichtung getroffen , daß der ungcfährige

Ertrag derselben zu Gclde angeschlagen und hiervon

eine Fractions - Summe nach der gewöhnlichen Dauer

eines Hofcsbesitzes angenommen , und diese der jähr¬

lichen Pacht , unter dem Namen Er b t h e i l un g s -

oder Sterbegelder zugcsetzt war . Da wo sich

solche Erbtheilungs - Geldcr unter den jährlichen Abga¬

ben von demHobsgnt befinden , wird nicht mehr geerb -

theilt . — Nicht jedem wurde aber ein solches Erbthei -

lungsgcld accordirt .

Schulte Köling erbot sich im Jahre 1802 , statt der

Erbthcilung jährlich 2 Rcichsthalcr 30 Stüber zu zah¬

len . Der Rentmeister Vorster unterstützte diesen An¬

trag und glaubte , daß , wenn man die jährliche Abga¬

be auf 3 Rcichsthalcr ftO Stüber fcstsetzen wollte , der

Satz sehr hoch scyn würde . Allein die Domaincn - Kam -

mcr legte die Berechnung der Erbthcilung höher an ,

und bestimmte die jährlichen Erbtheilungs - Geldcr auf

10 Rcichsthalcr , wodurch sich die Sache zerschlug .

y . In dem Hofe Rhynern wurde auch , wenn der

Mann starb , das während der Ehe erworbene oder durch

Erbschaft erlangte Erbgut zur Erbtheilung gebracht .

In den beiden anderen Höfen wurde dieses nicht zugc -

standcn , und es ist dieses immer zweifelhaft geblie¬
ben . —

Als Grund , warum in dem Hofe Rhynern nur beim

Absterben des Mannes geerbtheilt wird , hat sich folgen¬

de Bolkssage bis in die neuesten Zeiten erhalten .

Eine Gräfin » von der Mark - wnrdc vou einer schwe¬

ren Geburt durch eine iyauernfrau aus dem Hofes -
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Rechte Rhynern glücklich entbunden . Letztere erbat

sich zur Belohnung , daß in ihrem Hofcsrcchte künftig

nicht mehr bei dem Ableben der Frau , sondern nur bei

dem Abstcrbcn des Mannes allein gccrbtheilt werden

möge , welches ihr gewährt winde . —

10 . Nur hobshörigc Personen snccediren in ein Hobs -

gnt , und bezahlen kein Gewinn . Wenn sich aber

Zu diesem Ende ein Fremder hobshörig crgiebt ,

so bezahlt er observanzmäßig nach dem Ertrage des

Guts an Einkaufs - , Einwcchselungs - und Schreibgc -

bührcn 3 bis 13 Rthlr . L . o . , den beiden Hofesschulzc »

r Rthlr . und dem Hobsfrohnen i Rthlr . ; jedoch auch

zuweilen weniger , bei Unbedeutenheit des Guts .

K . Will jemand ausserhalb des Hofes sich ctabliren ,

so muß er sich frcikaufen . Er zahlt alsdann für den

Freibrief io Rthlr . , Schreibgebühren 2 Rthlr . und dem

Hobsfrohnen 50 Stbr .

o . Wenn einer sich aus dem einen Hofesrechte in

das andere begeben will , um ein Gut darin anzu -

nchmcn , so muß er aus - nnd eingewechselt , daß heißt ,

aus dem einen entlassen , und in das andere wieder

ausgenommen werden . Ist es eine Mannsperson , so

erhält der Hofsrichtcr ein Paar Pantoffeln ; von einer

Frauensperson erhält er ein Paar Handschuh .

11 . Zu dem Hofcsrechte Rhynern gehören isi Unter -

Höfe , zu dem Hofe Drechen 8 und zu dem von Berge

ii . Ausser den ungewöhnlichen Abgaben werden von den¬

selben jährlich zur Domaincn - Renthei gewisse Abgaben

an Korn , Naturalien , Geld , Dienste und Dienstgeld ge¬

leistet , wovon einige unter den besonder « Benennungen :

Hundchabcr , May - , Herbst - und Lichtmeß - Beeden , Erb -

theilnngs - Gclder , Rcnthei - und Drosten - , auch Haus -

markisches Dienstgeld , Knhschatz , Maygcld , Lichtmeß -

Geld , Martins - Geld u . s . w . Vorkommen .
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12 . Gerade ( oder im Sinne des Allgemeinen Land -

rcchts Thl . 2 , Tit . i . § . 50st , eigentlich Niftel ) be¬

steht in mehreren ausdrücklich bestimmten Mobilar -

Stücken , vorzüglich denjenigen , der sich die Frau ent¬

weder für ihre körperliche Bequemlichkeit oder sonst in

ihrer Wirtschaft bedient hat ; unter andern auch aus

einem kupfernen Kessel , darin ein Mann mit

Stiefel und Sporn treten kann .

Herrgeweide ( oder Heergeräthe ) , ist das in Be¬

ziehung auf den Mann , was die Gerade in Beziehung

auf die Frau . Es besteht ebenfalls in bestimmten Mo -

bilar - Stückcn , die man aber hier aufzuzahlen für un -

nöthig achtet .

§ . 25 .

Es folgen nun die zur Renthei Hörde gehörenden

Oberhöfe , und zwar :

v . Der Reichshof Brackel . In Ansehung dieses

Oberhofes findet sich invonSteinensWestphälischer

Geschichte im Vten Stück im Anhänge xag . 1819

ein Hofes - Protokoll vomJahre 1299 , welches die damalige

Hofes - Derfassung enthält . Dieselbe hat sich bis in jüngern

Zeiten mehr oder weniger erhalten ; ist aber nach der Aus¬

sage des am 15 . Oktober 1798 von dem Commiffair rc . von

Bermuth vernommenen damaligen Hobsrichters Eichclberg

nicht mehr gänzlich im Gebrauche . Der Commissarius

beabsichtigte die alte Verfassung wieder herzustellen , und

bezieht sich darauf das , was oben darüber im Allge¬

meinen gesagt ist . Aus der Herstellung des Alten ist

indessen nichts geworden , und besteht das damals Vor¬

gefundene in Folgendem :

i . Zu dem Oberhofe Brackel gehören 2st Huven oder

Höfe , von welchen jährlich ein Bestimmtes an Natura -
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licn , Mai - Herbst - Becden , Rcichsschatz , Hundclager - und
Renthei - Dienst - Gcld zurDomainen -Renthci Hoerde ent¬
richtet wird .

2 . Die Besitzer der Höfe oder Huven betrachten sich
als Eigcnthümcr , die in einem gewissen Lchnsverbande
zu dem Hofesherrn stehen . Sie haben ihr Recht ent¬
weder durch Erbgang oder sonst tiwlo singularl jedoch
oiam L0NS6NSU äoniini cliieoti . — Die Succession ge¬
schieht nach gemeinen Rechten ; jedoch schließt der Man -
ncsstamm die Weiber aus , und kann nur einer erben ,
welcher die übrigen Miterben abzufinden hat . Jede Vcr-
splittcrung der Huven ist unzulässig .

. 3 . Nach dem Tode des Besitzers muß der Successor
innerhalb sechs Wochen die Muthung nachsuchcn , und
die Nachsuchung der Bchandigung selbst innerhalb eines
Jahrs und sechs Wochen geschehen , bei . Strafe der
Einziehung des Guts oder auch wohl doppelter Behan -
digungsgebührcn . Nur einer erhält die Bchandigung
und nur eine Hand wird zu Buche gesetzt . Der Bc -
handigtc erhält unter dem Renthei - Siegel und unter
der Unterschrift des Rentmeisters , des Hofesrichtcrs und
der Hofesgeschwornen einen Bchandigungsbricf , dafür
zahlt er :

I^ro Iloge 5 Goldg . oder
b . Für den Rentmeister 3 „ „
c . Dem Hofesrichtcr 2 „ „
st . „ Hofcsschrciber i „ „
e . „ Ncntheischreibcr i „ „
k.- „ Hofesgeschwornen ; „ „

8 - „ Hofcsfrohnen ; „ „

la . „ Rcntheidicner i „ „

i . Für Versiegelung i „ „

le . Zur Kirche . .

_

Nr . 20 — 5 L >t .
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Ausserdem pflegt der Rentmeister noch für Berichte

zu designiren , und überdies muß den vorverzeichneten

Personen noch ein Mittagessen gegeben werden , wobei

der Hofcsfrohne i Bouteille Wein erhalt .

Für den Freikauf aus der Hobshörigkeit werden

5 Goldg . oder 6 Rt . i5 St . gezahlt .

5 ) Jeder Besitzer einer Reichshuve ist der Regel nach

dem Schulte zu Brackel als Hofesrichtcr jährlich ein

Mühe - Dienst zu leisten und zweien von dessen Knechten

im Jahr einmal unentgeldlich eine ordentliche Mahlzeit

zu geben schuldig .

6 ) Die Herrgewedde und die Gerade füllt den Ho -

feshcrren anheim , wenn kein hofesfühiger Erbe bis zum

yten Glied vorhanden ist .

( Daß bei den suü Nro . Z , ft und 6 bestehenden

Rechtsverhältnissen die Besitzer solcher Höfe sul , Nro . 2

sich als Eigcnthümer derselben , die in einem gewissen

Lehnsvcrbande zu dem Hofherrn stehen , betrachten , kann

nur aus einer Verwechselung der Begriffe erklärt wer¬

den .)

§ . 26 .

L . Schwerd -Harlingftr Hof .

In den porgelegcnen Materialien haben sich keine

besondere , diesen Oberhof betreffende , Hofcsrcchte ge¬

funden . Der Herr rc . von Bcrnuth sagt zwar in sei¬

nem Berichte vom 20 . April 1799 :

daß sich dieser Hof überhaupt in Absicht der Be -

handigung und sonstiger Einrichtung mit dem Hofe

Brackel fast in allen Stücken gleichbefinde ;

allein es mangelten die Akten , worauf er sich bezieht .

Herr Oberlandesgerichtsrath Terlinden in seinem Ent -
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würfe des Clev - Markischen Provinzial - Nechts ( isterTH .

Seite 157 folgende ) giebt ebenfalls an :

1 . daß die Bchandigung innerhalb Jahr und Tag

nachgesucht werden , und daß der zu Bchandigende ent¬

weder hobshörig sepn oder sich vorher hofhörig machen

lassen müsse ;

2 . daß auch die Pächter dieser Hofes guter verbunden

wären zur Hofhörigkeit ;

3 . daß den Hobsleuten das Nutzbare , den Hofsher -

ren aber das Obereigcnthum zustche ;

l , . daß bei der Erbfolge der nächste Anverwandte

den entferntem , der männliche die weibliche und der

jüngste Sohn und resp . die jüngste Tochter die älteren

ausschlicßen ;

5 . daß die Hofesgütcr ohne Einwilligung des Rent¬

meisters als Hofcsvcrwahrers nicht veräußert , versvlit -

tcrt oder verpfändet werden dürfen ;

6 . daß in Ansehung dieser Hofesgüter das Heerge -

räthc und die Gerade dergestalt hergebracht seycn , daß

in Ermangelung von Verwandten bis zum sstcn Gliede

dieselbe dem Hofcshcrrn verfielen .

Dieses stimmt mit der Angabe des ic . von Bermuth

überein . Indessen findet sich darüber nichts sicheres ,

und muß man übrigens das für wahr halten , was . diese

Herren aus damals vorgelcgenen Materialien ausge¬

hoben haben .

Nach dem Prästations - Register gehören zu diesem

Hofe 51 , theils in der Grafschaft Mark , thcils in dem

Herz 'ogthume Westphalen gelegene Höfe oder Huven ,

wovon ein Gewisses jährlich an Gerste , Haber , Schwci -

ncngeld u . s . w . geleistet wird . Merkwürdig ist , daß bei

einigen dieser Höfe in ältern Zeiten , z . B . vom Jahre

i683 bis 1751 , Maibecden und Hnndclagcr Vorkom¬

men , welche nachher und bis zum Jahr 1797 als ein

Geld - Canon aufgeführt sind .
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Sodann werden von jeder Behandigüng 5 Goldgnl -

dcn an die Renthei gezahlt .

S . 27 .

I? . Der Oberhof Stockum .

1 . Zu diesem Hofe gehören 21 Höfe , wovon 16 in

der Grafschaft Mark und 5 in der Grafschaft Reckling¬

hausen gelegen sind .

2 . Das Eigcnthum der Stockumschen Hofesgütcr ist

nicht gctheilt , und findet sich dasselbe zu dem Landes¬

herrn oder Oberherrn in keinem Lchnsvcrbandc . Die

Besitzer vererben die Güter nach gemeinem Successions -

Rechte , jedoch hat keine Theilung derselben statt , und

fällt das Gut entweder an den ältesten Sohn und in

Ermangelung von Söhnen an die älteste Tochter . Die

übrigen Kinder werden abgefunden .

3 . Vorgcdachtcs Eigenthum ist dahin beschränkt , daß

die Güter ohne Conscns des Hofesverwahrers nicht

veräußert , versplittcrt oder verpfändet werden dürfen .

Der unterbliebene Consens hat die Ungültigkeit und

Unwirksamkeit der Handlung zur Folge . In ältern

Zeiten wurden für die Ertheilung eines solchen Consen -

scs dem Landesherrn zuweilen ansehnliche Summen

entrichtet .

4 . Eine Bchandigung oder Ertheilung zu Lehn ist

bei den Stockumschen Hvfcsgütern niemals in Gebrauch

gewesen . Dem Landesherrn gebührt dagegen als ober¬

stem Stuhlherrn des Hofes Stockum aus dem Nach¬

laß des Hofcsbesitzers das beßte Pferd , oder Stocku -

mer - Röhr ( auch Rühr , von sich rühren , sich bewe¬

gen , beweglich , bewegliches Gut , raolckle ) . Bei Üb¬

lichen wird solches mit Sattel und Zeug , bei andern
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Hofesleuten mit Haam und Seyle durch das Hofesge¬

richt nach Verlauf von sechs Wochen ausgehobcn und

abgeschätzt . Das Pferd wird sodanu dem Domainen -

Rentmeister von dem Erben vorgeführt , und steht cr -

stcrm die Wahl zu , ob er das Pferd oder das Tara -

tum nehmen und dem Könige berechnen will .

ES ist Zweifel darüber entstanden , ob nicht ' das

Stockumer - Röhr bei dem Abstcrben des Colonen , wenn

derselbe auch nur bloßer Pächter sepn möchte , eben so

als beim Absterben des Verpächters oder eigentlichen

Gutsherrn , mithin in einem doppelten Stcrbfalle abgc -

liefcrt werden müsse ; allein dieses hat sich nicht bestä¬

tigt gefunden , und lag der alten Observanz wohl der

Sinn zum Grunde , daß das Stockumer - Röhr nur von

dem eigentlichen Hofcöbcwohncr , er scye Adlicher oder

Hofcsmann , genommen wurde .
5 . Ausser dem besagten Röhr wurden nebst den auf

jedem Hofe radicirten Prästationen im Ganzen noch

gewisse Gelder unter dem Namen : Stockumsch c B er¬

den von den Stocknmschen Hofeslentcn nach einer für

jeden bestimmten Rata von dem Hofesrichter erhoben ,

welcher dieselbe in lollo an die Rcnthei abführte . —

Für den Empfang hatte der Hofcsrichtcr ein jährliches

Gehalt von 12 Rt . 18 St . , wofür er den Stocknmschen

Hofesleuten bei der Ablieferung ihres Canons auf

dem Unnaischcn Pflichttage uncntgeldlich eine Mahlzeit

verabreichen mußte . — In dem neuern Hcberegistcr ist

die Rata zu den Beeden einem jeden Hobsmann ohne '

weiteres zur Last gestellt .

Die sonstigen firen jährlichen Prästationen beste¬

hen nach dem Heberegister in dem Jahr 16SZ der Re¬

gel nach nur » ) in Schweinen , 1>) in Nheinfnhr , 0 ) Hun -

dclager , oder auch wohl ä ) Maybceden -ckia » Geld -

Canon ( oder auch bloß in Hündelagcr - Geld ) . Merk -
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würdig ist , daß fast bei allen Höfen nebst diesen Ab¬
gaben im Jahr r 7 ZZ « . Drosten - Dicnstgeld , im Jahr

ll Landwehr - Dienstgeld , und § . Herren - Wagcn -
Dienstgeld hinzugekommen sind .

7 . Es ist Gesetz , daß alle Inhaber oder Besitzer von
Stockumschett Hobsgütern , sowohl der Dominus utilis
» der eigentliche Hosesbesitzer als desselben Pachter
Hofes - und hofhörig seyn müssen . Schon in frühem
Zeiten fand dieses von Seiten der Adlichen Wider¬
spruch ; in Ansehung der bloßen Hofcsleute blieb cs
hingegen bei der Observanz . Der nicht in dcmStockum -
schcn Hofesrecht geborene , ergibt sich bei dem Antritt
einer Hofes - Colonie hofhörig , und schwört, dem Landes¬
herr » , wie auch dem Hofe Stockum treu und Huld zn
seyn u . f. w . Ein gleiches geschieht , wenn ein Hofes -
Colonus eine nicht hofhörigc Person hcirathet .

8 . Gerade und Hecrgcweide sind im Stockumer - Hof in
jüngern Zeiten nicht mehr im Gebrauch gewesen .

§ . 23 .

O . Der Reichshof Westhoven oder HolthütiseN .

In Ansehung dieses Reichshofts , dessen oben § . 14
bei der Entwickelung des Ursprunges und der Natur
der Hobsgüter überhaupt Erwähnung geschehen ist, sol¬
len die Hofes - Rechte nicht mehr in Ucbnng seyn , und
es ist nur noch so viel daraus zur Rcnthei Hörde flüs¬
sig geblieben , daß aus 8 Höfen oder Huven jährlich
firc Prästationen an Naturalien und Geld geleistet Wör¬
den . Von einer Behandigung wollen die Besitzer nichts
mehr wissen . —

Rive , über das Bauern -Guter -Wcscn . l . S
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§ - 29 .

H . Der Rcichshof Elmenhorst .

Won diesem Obcrhofe , zn welchem 30 in der Graf¬

schaft Recklinghausen gelegene , theils Höfe , theils Kotten

und 5 in der Grafschaft Dortmund gelegene Höfe ge¬

boren , muß ebenfalls wiederholt werden , daß die al¬

tern Hofesrechte nicht mehr in Ucbung seyn sollen ; ob¬

gleich Herr rc . Terlinden a . a . O . Seite 162 die El -

mcnhorster Hobvleute den Stockumschen gleich achten

will , welches aber nur in einem Jrrthum beruhen kann ,

indem doch so viel bekannt ist , daß in die Elmenhorster

Hobsgüter der jüngste Sohn , und in Ermangelung

von Söhnen die jüngste Tochter ; in Stockumsche

Hobsgüter aber der älteste Sohn , und in Ermange¬

lung von Söhnen die älteste Tochter succedirt .

Uebrigcns muß hier noch bemerkt werden , daß von

den zn der Rcnthei Hörde zu entrichtenden Elmcnhor -

stcr Hobsgefällen in den Jahren 1778 bis ; 79i meh¬

rere durch die Prästantiaricn vermöge höchstunmittelba -

rcr Königl . Bestätigung ausgckauft ; daß die jährlichen

Gefälle aber dabei immer geringer noch als zu einem

Zinsensatz von 3 Proccnt gegen das Ablöse - Capital an¬

geschlagen sind .

§ . 50 .

Zu der Renthei Wetter gehörten folgende Obcrhöfe :

2 . Der Kölnische Hof zu Schwelm .

Zn diesem Hofe gehörten 166 theils in dem Hochge¬

richt Schwelm , theils in den Gerichten Hagen und

Volmarstein , und theils in dem Bcrgischen zerstreut lie¬

genden Höfe oder Huven .
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Die zu dem Hofe hörigen Leute versammelten sich

jährlich den achten Tag post lästuni eoipoiis Lüristl

in dem sogenannten Frohnhofe , einem in der Stadt

Schwelm , in einer elenden Gegend gelegenen , von

schlechten Häusern umgebenen Ort , wo ihnen der Ho -

scsrichtcr , jedesmaliger Gogräfe , die Hofeörcchte vor¬

las ; welcher Hofesrechte schon vorhin bei der Untersu¬

chung der Natur und Eigenschaft der Hobsgütcr im

Allgemeinen erwähnt worden ist . — Alsdann wurden

die Veränderungen bei den Hofesgütern untersucht , und

neue Bchandigungen und Vereidungen vorgcnommcn . —

Die Behandlung geschah vor dem ganzen Hofe , und

mußte der Richter jedesmal fragen : ob jemand von

den Hofesleutcn gegen die Aufnahme des neu zu Bc -

handigcnden zu erinnern habe .

In Ansehung der Erbfolge bestimmte die Hofcsrollc ,

daß die Frau auf der todten Hand sitzen soll ; wenn sie

sich aber anderweit vcrheirathcte , so mußte sie die Be¬

lehnung nachsuchcn . Für eine solche Belehnung erhielt

der Hofrichtcr 12 Pfennige , die Hofcslcute eben so

viel , und der Baumeister ( Königl . Rentmeister ) 4 Pfen¬

nige zu 3 Stüber Clcvisch gerechnet . ( Man sieht hier¬

aus , wie uralt dieser Hof und diese Einrichtung gewe¬

sen seyn , und welch einen hohen Werth zur Zeit der

Entstehung das Geld damals gehabt haben muß , indem

die Entgeltung , welche einen bedeutenden Thcil des

Preises , und man möchte sagen , fast den einzigen der

Verleihung war , jetzt in gar keinem Verhältnisse mehr ,

ja lächerlich erscheint , wiewohl man in spätem Zeiten

schon angefangcn hatte , 1 alten Pfennig in 3 Stüber

umzuschaffen . Siehe § . 17 . ) — Dieses wurde noch bis

in die neuesten Zeiten beobachtet , und so blieb die Ein¬

nahme natürlich gering .

Der nächste Anverwandte hatte immer Anspruch auf
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das Gut , und es gelten die nämlichen Rechte der Erb¬

folge hierbei , als wie bei einem andern nicht in einem

solchen Ncru befindlichen Gute . — Erfuhr der succedi -

rendc Anverwandte den Tod des Hofesmannes , und

war er auch nicht zu Hanse , so mußte er sich gleich

auf den Weg machen , durfte keine Nacht an dem Orte

verweilen , wo er die vorige Nacht gewesen , und mußte ,

sobald er Nachricht erhielt und bei Tische saß , aufste¬

hen , sein Messer ungemischt einsteckcn , und fich zur Be¬

lehnung melden . — So strenge ging man jedoch in den

letzten Zeiten nicht mehr zu Werke , und die Belehnun¬

gen wurden nur an den jedesmaligen Hofcstagcn nach¬

gesucht .

Willigten die Hofesleute in die Annahme eines neu

zu Behandigenden , so nahm der Hofesrichter die Verei¬

dung vor , und fertigte darüber einen ordentlichen Ho¬

fesschein aus .

Auf den Hofestag mußten alle Hofespflichtige ohne

Unterschied erscheinen bei Strafe von i Mark Kölnisch

oder 30 Stüber , wovon die Hälfte zur Rcuthci floß .

Dieses war nach der alten Hofcsrolle Rechtens ; aber

man hat darauf nicht halten können , da die ' Rcuthci

die Gefälle aus dem Durchholtcr - Hofe an sich gezogen

hatte , uncrachtet diese in der Hofesrolle den Hofeslcu -

ten zur Zehrung angewiesen waren .

Durch ein Rescript der -Clev - Markischen Kriegs - und

Domainen - Kammer vom Jahr 1767 wurde den Gogrä -

fen zu Schwelm als Hofcsrichtcrn befohlen , auf den

befragten Hof mehrere Attention zu verwenden , auf

die Erneuerung der Behandigungcn streng zu halten ,

und wenn dieselben nicht binnen Jahr und Tag gcschä

Heu , zufolge Sr . Königlichen Majestät ausdrücklichem

Befehle , die Güter zu caducircn .

Noch im Jahre wurden die Hofesleute zu dein
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Hoftag verabladet mit der Androhung , daß , wer nicht

erscheinen oder wer nicht die Behandigungs - Erneuerung

nachsuchen sollte , mit der vorbestimmten Strafe belegt

und . rcspcct . seines Guts für verlustig erklärt werden

würde .

Im Jahre 1786 kauften sich einige Hofespflichtige

von der Hofesverbindlichkeit , und die unterhabenden

Grundstücke von den darauf ruhenden kleinen Geldab¬

gaben los , und wurden diese dabei nicht völlig zu 5

Proccnt in Bezug auf das Ablöse - Capital , jedoch auch

nicht alle gleich berechnet .

§ . 31 .

' L . Der Hof zu Wichlinghausen in dem Herzogthum Berg

gelegen .

Auf Donnerstag nach Jacobi jeden Jahrs verfügte

sich der Gogräfc zu Schwelm als Hofesrichter mit dem

Rentmeister zu Wetter in das Bergische Dorf Wichling¬

hausen , und hielte daselbst daS Hofsgericht ab , wo zu -

gleich von dem Rentmeister die Hofesrenten erhoben
wurden .

Ein neuer Hobsmann gab pro rooeptions 24 Albus

oder 18 Stbr . , wovon die Hälfte dem Hofesrichter , H

den Hofesleuten und K dem Rentmeister zukain . — Ueber -

dcm wurden dem Richter noch besondere Gebühren pro

äoonioonto , und zum Behuf der Zchrungskostcn eine

Erkenntniß nach dem Ertrage des Gutes entrichtet . .

Die Hofesrechte stimmen mit den des Hofes zu Schwelm

überein , ausser daß darin noch besonders verfügt ist , wie

die Güter nicht eher bis nach dem Absterben des neun¬

ten Gliedes heimfallen sollen . Die Abgaben bestehen

in jährlichen nicht bedeutenden Geldrentcn , welche von
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, 7 Prästantiaricn in mehreren Posten und für mehrere

Grundstücke entrichtet werden .

§ . 32 .

I , . Der Hof zu Hagen .

Dieser Hof cristirt eigentlich nicht mehr , nnd die Ho -

fes - Rolle sowohl als die Protokolle sollen bei dem im

Jahre 172a der Stadt Hagen betroffenen Brand zn

Grunde gegangen scyn . — Es wurden jedoch von einer

Menge Prästantiaricn noch jährlich gewisse Abgaben

an Früchten , Schweinen unh Geld zur Renthci Wetter

entrichtet . Es ist wahrscheinlich , daß der Hof zn Ha¬

gen gleiche Rechte mit dem Hofe zu Wichclhausen und

Schwelm gehabt habe , allein es hat sich darüber schon

im Jahre 1795 bei der damaligen Revision nichts auf -

finden lassen . —

§ . 33 .

Oberhöfe in der Renthei Blankenstein .

N . Der Hof zu Hattingen oder Clyff .

Bei der im Jahre 1797 vorgcwesenen Distraction des

Vermögens des vorigen Erbschultheißen Freiherr » von

König wurde das Erbschulthcißcn - Amt dieses Hofes

von dem damaligen Bürgermeister , jetzigem Land - und

Stadt - Richter Rautert in Hattingen angckauft . Die .

bestimmten Nachrichten von diesem Hofe sind verloren

gegangen . Alles , was davon noch bekannt ist , besteht

darin :

u . Daß zu diesem Hofe 22 hoftöpflichtigc Höfe ge¬

hören , welche ll . jährlich zusammen 37 Rt . 9 St . 6 Dt .
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zahle » , wovon der Erbschulttheiß Rantert iv Rt . Z4

St . bezieht , und 26 Rt . i5 St . 6 Dt . zur Renthei

Blankenstein entrichtet werden .

0 . Die Gcwinngcldcr und Amannationsgebühren , so

wie die Consensgelder bezieht der Erbschulttheiß , welche

jedesmal accordirt werden .

ä . Ein Mortuarium wird nicht gezahlt , jedoch empfin¬

ge vormals e . die Abthci Deutz aus allen diesen Höfen

jährlich kleine Oanones , welche circa 47 Rt . betragen

haben sollen .

Merkwürdig ist , daß der Herr von König einstens ge¬

gen einige Hobsleüte auf Caducirung wegen nicht gehö¬

rig nachgesnchtcr Gewinnung klagte , daß hierauf auch

in zweien Instanzen erkannt , und diese Urtheile in der

dritten Instanz lls pull , den 16 . Januar i ? ? 5 mit der

Maßgabe bestätiget wurden :

„ daß wenn die Beklagte die Gewinnung binnen 4

„ Wochen zu suchen unterließen , und deshalb keine

„ erhebliche Entschuldigung zu bescheinigen vermöch¬

ten , alsdann der Kläger die Hobsgütcr nicht zu

„ seinem eigenen Gebrauche einzuzichcn , sondern

„ selbige den nächsten zn den Höfen Berechtigten ,

„ oder in deren Ermangelung an Fremde nach Ho -

„ fcsrechten zn verleihen gehalten . "

K . Der Hof zu Hunsebeck

war zu der befragten Epoche schon ganz verdunkelt . Man

zählte dazu noch zehn hofcspflichrigc Bauern , welche zusam¬

men jährlich 5Rt . 23St . Geldrcnten , 6MaltcrHaferund 3

Schuldschweine zur Renthei Blankenstein lieferten . Sonst

waren keine fernere Verpflichtungen bekannt .

O . Der Hof zu Einern ,

vormals zur Abthci Werden gehörend . Im 1 . 1806 waren

Adriani und Einermann Hofesschnlthrißcn . Selbe wußten

aber keine Hofcsvcchte und fernere Nachrichten vondcm H0fo
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anzngeben , als daß dazu circa 40 Hoftspflichtige ge -

' hörten , welche jährlich 42 Rthlr . 20 ^ Stbr . 9 Dt . und

8 Malter Hafer , aber weder ein Gcwinngrld noch

Mortuariuin entrichteten .

r . Der Hof zu Herbede .

Der Hofesschulthciß ist der Herr von Elverfeld , und

gehören unter diesem Hofe 29 Unterhöfe , wovon sich 11 zu

der ersten , 23 zu der mittelsten und 5 zu der geringsten

Klasse zählen . Es besteht bei demselben noch ein förm¬

liches Hobsgcricht , aus einem Justiziars und Hobsschrei -

ber in einer Person , und ' aus einem Vorsprecher . Dem

Hofesschultheißen steht es frei , jedesmal bei dem Hobs -

gericht zu erscheinen » Zur Cognition dieses Gerichts

gehören alle Angelegenheiten , welche auf den Hof und

dessen Rechte und Gewohnheiten Bezug haben . Diese

letztem bestehen darin : i ) daß der Hofesschultheiß bei

einer neuen Gewinnung von den Höfen erster Klasse iK

Goldgl . , von den der 2ten 1 Goldgl . , und von denen

der ßten Z Goldgl . an Gewinn , welches unter keinem

Vorwand ? erhöhet werden kann , zu erheben hat .

2 . Gebührt hem Schultheiß das Mortuarium in dem

Falle , daß der Hobsmann sich nicht früher seines Rechts

entsagt , und einen Hofcsfolgcr dem Hofesgericht be¬

nannt hat . Dieses besteht in dem besten Pferd , und in

Ermangelung der Pferde in der besten Kuh , welche

zur Zeit des Absterbens auf dem Hofe vorhanden sind .

Dieselben werden von zweien geschwornen Hobsleuten

geschätzt , und hat der Erbe die Wahl , ob er dem

Schultheißen das Vieh in Ratura öder das Taxatum

liefern wolle .

5 ) Müssen die Hobsleute jährlich jeder ein Nauchhuhn ,

25 von ihnen ein Schuldschwein , und 26 sogenannte

Herbst - unh Maybeeden dem Schultheißen entrichten .

1
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Das sogenannte Andreas - Geld , welches zusammen

3 Rthlr . 35 Stbr . 9 Dt . beträgt , und zur Rcnthei

Blankenstein entrichtet wird , muß von allen Hobsmän -

nern xro r -rt -r aufgebracht werden .

5 ) Jede Zerstückelung und Verpfandung eines Hofes -

Gutes ohne Consens des Hofesschultheißen ist verko¬

chen , und

6 ) Concurrirt der Letztere auch bei der Abfindung der

abgehenden Kinder , und muß endlich

7 ) für die Entlassung aus der Hörigkeit 1 Rthlr .

r5 Stbr - , 1 Rthlr . und respect . tch Stbr . gezahlt wer¬

den . Wobei

6 ) die Hobsleute dem Hofesschultheißen noch zu ei¬

nigen Diensten verbunden sind .

tz Hof zu Dahlhausen .

Von demselben eristirte keine Rolle mehr , auch keine

sonstige Nachrichten , außer daß der Herr von Elverfeld

zu Steinhaufen Hofesrichter ist , und der Hofespächter

jährlich 8 Rthlr . L5 Stbr . an Hofesgeld und 2 Rthlr .

r5 Stbr . Dienstgeld entrichtet .

§ . 3L >

Hobsgüter in der Renthei Böckum .

U . Der Hof zu Castrop .

Auch von diesem Hofe haben sich die alten Hofcsrechte

nicht aufgefunden , noch hat sich sonst etwas entdeckt ,

außer was der Herr rc . Terlinden in seinem Entwürfe

des Clev - Markischcn Provinzialrechts Thl . i . Fol . 16 ?

anführt , und welches auszugsweise hier mitgetheilt wird .

Die Besitzer der zu diesem Oberhofe gehörenden Hobs¬

güter sind freie Leute ; sie müssen jedoch hofhörig ge¬

boren oder als solche cingctreten semr . Bei der Verhei - -

rathung oder Ansiedelung außer dem Hofe müssen den »
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Rentmeister für , die Erlaubniß 30 Stbr . B . c . entrichtet

werden , auch muß jeder Hofesmann zur Anerkennung

des Obcreigcnthums jährlich einen Fluten Hammel

oder Hofesgcldcr entrichten . Wenn eine hobshörigc

Mannsperson , sie mag Hofesbcsitzcr seyn oder nicht ,

stirbt , so zahlen dessen Erben ^ Dortmunder Schillinge ,

welche jetzt mit 5 Stbr . bezahlt werden . Die Hobs -

manncr haben das freie Dispositions - Recht über ihre

untcrhabeudcn Hobsgütcr , jedoch sind sie , in Ansehung

derselben , dem besonderen Hobsgericht unterworfen .

8 . Der Hof Frolinde .

Zn diesem Oberhofe gehören 24 Unterhose , und obgleich

selber zu den Domaincn gehört , so ist doch der Freiherr von

Bodelschwingh - PlcttcnbcrgObcrhofes - Vogt , wofür er von

jedem Hofesbcsitzcr l Scheffel Schutzhafcr jährlich

bezieht . Der Hof hat ein besonderes Hobsgericht ; je¬

doch war schon in früheren Zeiten das Hobsbuch ver -

lohren . Es soll auf dem adeligen Hause Golschmicding

verbrannt seyn . Ein Mortuarium hat bei diesen Gü¬

tern in der Art statt , daß bei dem Absterbcn einer

hoböhörigcn Mannsperson das beste Röhr oder Pferd

und bei dem Absterbcn einer hobshörigcn Frauensperson

die beste Kuh von den Erben zur Rcnthci abgeliefert

werden muß , nachdem sie von dem Rentmeister ohne

Concurrcnz des Hobsgcrichts ausgesucht ist . Bei

Derhcirathnng oder Ansiedelung einer hobspflichti -

gen Person ausserhalb des Hofes empfängt die Rcnthci

Stbr . Übrigens werden noch von den Höfen Geld

und Hafer jährlich um Martini zur Rcnthci entrichtet .

Ein Lcibcigenthum haftet nicht auf diesen Gütern ; ' viel¬

mehr sollen die Hobslcnte in älteren Zeiten verpflichtet

gewesen seyn , im Kriege dem Landesherrn mit einem

Vierspännigen Wagen und mit treuen Fuhrknechten be¬

waffnet zn dienen .
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§ . 35 .

Außer diesen giebt cs noch eine große Menge von
Obcrhöfcn in der Grafschaft Mark , wobei die Domai -
ncn ursprünglich nicht interessirt waren , die entweder
auswärtigen geistlichen Corporationen oder auch Pri¬
vatpersonen zustandcn . Der Herr Präsident Sethe
bemerkt in seiner urkundlichen Entwickelung
der Leib - und Zeitgcwinngüter xag . 105 , daß
er unter den gesammelten Nachrichten bereits ein Vcr -
zeichniß von 62 Oberhöfen entdeckt hätte , welche in
den Provinzen Mark , Wcrdey und Essen sich befinden .
Außer den bereits aufgeführtcn sind nur noch folgende
Oberhöfe in den vorgelcgcncn Materialien , als inner¬
halb der Grenzen der Grafschaft Mark liegend , vor¬
gekommen :

1 ) Der Oberhof zu Pelkum in dem Amte Hamm ,
vormals zur Abthci Deutz gehörend .

2) Der Oberhof Bögge daselbst , wovon derBcsitzcr
des Hofes Bögge Hofesschulthciß ist .

5 ) Der Oberhof Pantaleon , vormals znm Stifte
St . Pantaleon in Köln gehörend .

4 ) Obcrhof Rhade an der Volme , Oberherr Haus
Rhade .

5 ) Obcrhof Kirchlinde , Oberherr St . Catharinen -
Kloster in Dortmund .

6 ) Oberhof Schöpplenberg , Obcrhcrr Abthci Werden .
7 ) Broch Hof , Abthci Essen .
8 ) Broch Hausen , dieselbe .
9 ) Uckendorf , dieselbe .

10 ) Möttcnkottcn , Abthci Werden.
11 ) Mendorf , , dieselbe .
12 ) Marten , dieselbe .

Die einzelnen Hofesrechte dieser Oberhöfe sind theils
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gar nicht mehr aufzufinden gewesen , theils richten sich

dieselben nach den allgemeinen Hobsordnungen derjeni¬

gen Stifter ( z . B . Werden , Essen , deren Hobsrechte
an einer anderen Stelle dieses Werks verkommen wer¬

den ) zu welchen sie gehören . Übrigens ist cs als aus¬

gemacht anzunehmcn , daß sich auch bei den andern
Oberhofen in Ansehung der Qnalification zum Besitze

der Hobsgüter , der Hörigkeit , des Freikaufes , des

Stcrbfalles , der Erbfolge und des Heimfalles , alles

so lange nach M aus geführten Natur der Hobsgüter

im Allgemeinen richten mußte , bis besondere Bestim¬

mungen entweder ausgeschriebenem Rechte , oder aus Ge¬

wohnheiten nachgewiesen werden können , welches in

jedem bcsondern Falle eben so^ wenig schwer seyn wird ,
als unter den darauf ruhenden Lasten von den eigent¬

lichen Gutsherrlichen diejenigen zu unterscheiden ,

welche der Natur der Hobsgüter im Allgemeinen , und

folglich der Vcrmuthung zuwider für Landesherrliche
oder Schutzherrliche , oder Gerichtsherrliche zu halten

sind . Uebrigens ist es nie bezweifelt worden , und es

als feststehende Regel anzunehmen , daß die auf die

Hobsgüter gelegten Steuern und sonstige öffentliche

Abgaben , Lasten und Leistungen von den Inhabern die¬

ser Güter ohne Zuthuen der Hobsherrschaft geleistet und

rcspect . getragen wurden .

Z . 56 .

. N . Leibeigene , oder nach Leibeigenthumsrccht vetthane , ober

cigenbehbrige Güter .

Diese Güter sind solche , woran den Inhabern ein

Colouatrccht ( 8 - s . in 6ne ) in der Art zustcht , daß

sie Las Recht haben , dieselben gegen feste und bcstün -
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dige jährliche Abgaben und Leistungen , und auch an¬

dere unbeständige Prästationen , z . B . Auffahrtsgcld oder

Weinkauf rc . lebenslänglich zu genießen und zu be¬

nutzen , und dieses Recht auf ihre Nachkommenschaft ,

oder auf diejenige , welche durch die Vorsehung - der

Vorfahren dazu berufen worden , nach den Regeln der

Erstgeburt , und zwar unter gleich nahen Verwandten ,

zunächst auf die männliche ; in Ermangelung deren aber

auf die weibliche Nachkommenschaft zu übertragen , und

zu vererben ; woran aber auch zugleich diese Inhaber

nebst ihrer Nachkommenschaft leibeigen , oder nach

Leibeigenthums - Rechten , oder eigenbehörig

und mit Leibeigenschaft gebunden , und wornach sie

dem Gutsherrn noch besonders persönlich verbunden

sind ; wobei aber auch dem Letzteren zugleich das Recht

zum Heimfall oder zur Rückkehr des Gutes bei dem

Mangel erbfähiger Erben , und in Caducitätsfällen

zustcht .

Die natürlichen Bestandtheile einer solchen Leibei¬

genschaft sind : s . daß die Inhaber das Gut ohne

Einwilligung des Gutsherrn nicht verlassen dürfen ( Olo -
Las üäseriptio ) ; ü . daß die Kinder , welche von den¬

selben in einer solchen Leibeigenschaft geboren worden ,

gleichfalls leibeigen ; o . daß bei ihrem und ihrer Wei¬

ber Absterbcn ein durch Vertrag , Gesetze oder Obser¬

vanz bestimmter Antheil ihres Nachlasses dem Guts¬

herrn unter dem Namen des Sterbfallcs ', Mortnarium

verfällt ; 6 . daß ihre Kinder vermöge der ihnen ankle¬

benden Leibeigenschaft das Gut ohne Einwilligung des

Gutsherrn nicht verlassen , und auf ein anderes Gut

sich begeben , oder einen sonstigen Nahrungszweig er¬

greifen dürfen , ohne für eine bedungene Summe sich

von dem Gutsherrn freigekauft zu haben ; o . daß

ohne einen solchen Freikauf der Letztere berechtigt ist .
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dieselbe überall zu verfolgen und zu rcclamiren ; auch

aus ihrem Nachlaß den Sterbfall zn fordern , und l .

daß die Kinder verbunden sind , dem Gutsherrn den

Zwangsdicnst zn leisten , das heißt eine gewisse Zeit

hindurch z . B . ein Jahr als Dienstbothcn ohne Lohn

zu dienen . Wobei noch zu bemerken ist , daß diejenigen

Kinder , welche frcigekaust , oder sonst freigclassen wa¬

ren , ihr Erbrecht an dem Gute verlohren haben , uud

daß diejenige , oder derjenige , welche mit dem Inhaber

oder dem Auffolger rcspcct . mit der Inhaberin oder

Auffolgcrin in ein solches leibeigenes Gut sich vcrhci -

rathcn will , ohne selbst in die Leibeigenschaft des Guts¬

herrn zn gehören , sich demselben leibeigen , ergeben ,

oder sich in die Leibeigenschaft einkaufen muß , wenn

ihre Kinder ein Erbrecht an dem Gute gewinnen sollen ,

wogegen dann ein Kind zum voraus schon gewöhnlich

freigclassen wird .

Eine strengere Leibeigenschaft war in der Grafschaft

Mark vor dem Tilsiter Frieden , und bis zur Einführung

der fraglichen fremden Gesetzgebung nicht bekannt , und

daher übten dann auch die Gutsherren keine besondere

Gerichtsbarkeit , kein Zwangs - oder Züchtigungsrccht ,

und keinerlei fernere persönliche Beschränkungen über

ihre Leibeigene aus . Die Besitzer nach Eigenthums -

odcr Leibcigcnthums - Rechten verthaner Güter , und

ihre nicht freigekaufte oder frcigclasseneund noch leibeigene

Nachkommen waren vielmehr , außer dem angegebenen

persönlichen Verbände , ganz freie Menschen , mit denen

contrahirt , und von denen erworben und veräußert

werden konnte , gleichwie von jedem andern freien Un -

terthan im Staate .

Die oben angegebenen Ausflüsse der Leibeigenschaft

sind übrigens theils in der Natur der Sache , und so¬

mit in dem präsumtiven Willen der Contrahcntcn bei
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Verleihung und rcspcct . Übcrnehmung eines Guts nach

Leibeigenthnms - Rechten , und theils in einem Herkom¬

men gegründet . An einer geschriebenen Gesetzgebung

hat cs auch in Ansehung dieses bäuerlichen Instituts

in der Grafschaft Mark gänzlich gemangelt , obgleich in

den benachbarten Provinzen , wo es leibeigene Güter

gab , z . B . in Ravensberg , Minden , Tecklenburg ,

Steinfnrt , Lingcn , Minister , Recklinghausen , rc . be¬

sondere Lcibcigcnthttms - Ordnungen gesetzlich erlassen

waren .

Z . 57 .

' Der in neuern Zeiten geführte Streit über die Frage t

vb auch in ältcrn Zeiten eine Leibeigenschaft in der

Grafschaft Mark bekannt , oder ob nicht dieselbe bei

allen Gütern gemein , und durchhcrrschcnd gewesen ?

haben keinen praktischen Werth mehr , sondern gehören

zn den leider nicht aufzuklärcndcn Antiquitäten , die wir

indessen füglich umgehen können , da cs hier nur auf den

Rcchtszustand ankommt , wie er bis znm Tilsiter Frie¬

den , und vor Einführung der fremden Gesetzgebung

gewesen .

So überzeugt man übrigens in Beziehung auf jene

Fragen diesseits auch ist , daß eine Leibeigenschaft bei

den Bauerngütern in der Grafschaft Mark selbst in den

ältcrn Zeiten nicht durchhcrrschcnd gewesen ; indem

damit das so häufig statt gefundene Hobswcscn , die

vielen freien Reichshöfe , und die vielen freien

Reichsleute auf diesen Höfen mit einer solchen Be¬

hauptung in Widerspruch stehen , und so überzeugt man

auch ist , daß in jenen Zeiten die eigentliche sklavische

Leibeigenschaft nur jenseits der Elbe sich zu Hause ge¬

funden , und daß dieselbe sich nach und nach in die Pro -
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vinzen diesseits der Elbe und der Weser , jedoch nicht

in ihrer vollen Strenge , und zwar zuerst in der Graf¬

schaft Ravensberg , worin wir die älteste Lcibeigcn -

thums - Ordnung findest , dann in das Mindcnsche und

Münstersche und endlich auch über die Lippe in die

Grafschaft Mark , Dortmund und Recklinghausen herü¬

bergeschlichen , auch , wie wir in der Einleitung gehört ,

mehr oder weniger nach den Grundsätzen des Römischen

Rechts über Colonen und Colonat - Recht sich gemodelt

hat , so kann man doch der von

Herrn rc . Sethe in seiner urkundlichen Entwicke¬

lung der Natur der Leibgewinnsgüter rc . Seite 2 /»

und 97

ausgestellten Behauptung nicht beipflichten , daß in der

Grafschaft Mark , so weit die archivalischcn Nachrichten

reichen , keine Spur von Leibeigenschaft sich finden solle .

Schon die zu gedachtem Werke Seite 42 aufgenom¬

mene Verordnung des Herzogs Johann von Eleve pom

Jahr 1522 liefert den Beweis , daß in damaliger Zeit

die Leibeigenschaft in der Grafschaft Mark schon be¬

kannt und eingeführt gewesen seyn muß , weil sonst darin

von einem , die Verbreitung derselben entgegen

arbeitenden , Verbothe wohl nicht die Rede hätte seyn

können . Wollte man aber auch aus dieser Verordnung

wenigstens so viel entnehmen , daß nach deren Erlas¬

sung keine Leibeigenschaft mehr habe bestehen , oder

Fortbestehen können , so darf dabei nicht unbemerkt ge¬

lassen werden , daß dieselbe nicht allein die Leibeigen¬

schaft , sondern auch die Hörigkeit oder Hobshö -

rigkeit bezielt habe ; indem es darin heißt :

„ Dat hiernach niemantz wie der Dich sy by vcrlnyst

„ lyffs und Guntz an ymantz gehörig maecke oder

„ rygcn geve . "
Gehörig und eigen erscheinen hier nämlich ganz
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getrennt , und daß man auch damals und in spätem

Zeiten noch dafürgchalten , wie durch die Hobshörigkcit

eben so sehr und mehr noch als durch die Leibeigen¬

schaft der Landeshoheit Abbruch geschehe , dieses be¬

weiset sich daraus , daß durch eben diese Verordnung

den Untcrthaucn der Grafschaft Mark und des Herzog¬

thums Cleve nach der eingeführten Landesbestcurung

verbothenwurde , auswärtigenHobsherrendie Beeden ,

welche man für Steuern hielte , ferner zu entrichten ,

und daß man dagegen , wie wir § . 12 gehört haben ,

von Märkischer Seite das Hobsverhältniß bis zu einem

Landeshoheits - Verbände ausdehnte , indem man die in

der Grafschaft Recklinghausen gelegenen , und unter

den zu den Märkischen Domaincn gehörenden Reichs¬

höfen Elmenhorst und Stockum sortirendcn Hobsgütcr

bis in spätere Zeiten , gleich wie die übrigen steuer¬

pflichtigen Güter im Lande zu besteureu versuchte , und

die in der Grafschaft Dortmund gelegenen bis in die

jüngsten Zeiten zu dem Märkischen Steuer - Kataster

heranzog .

Eben so wenig , wie nun die vorangezogene Verord¬

nung vom Jahr 1522 bei den hobshörigen Gütern und

in Hinsicht der Ergebung in die Hörigkeit bis zu

dem befragten Zeitpunkte befolgt worden ist , eben so

wenig ist dieses auch in Ansehung der Leibeigenschaft

geschehen . Die Geschichte lehrt , daß auch nach Erlas¬

sung jener Verordnung Güter nach Lcibeigenthums -

Rechten untergethan sind . Wie sich dieses aus der von

dem Herrn rc . Sethe a . a . O . unter den Anlagen «ul ,

Kro . XI . 20 . angelegten Urkunde unumstößlich

beweiset . Die ältesten und meisten Gewinnbriefe dieser

Art finden sich bei den innerhalb und außerhalb der

Grafschaft Mark gelegenen Klöstern und Stiftungen ,

welche Bauerngüter daselbst besaßen . Der Uebergang
Rive über das Baucrngütcrweseu . I . 7
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von dem Zustand der Ministerialität , der Wachszins -

Pflichtigkeit , re . worin die Menschen häufig ohne Rück¬

sicht auf ein Gut und bloß persönlich zu dem Kloster

sich befanden , in die nunmehr mit einem verliehenen

Gut verbundene Leibeigenschaft war sehr nahe und

kurz , und eben so war die Linie zwischen Hobshörigkcit ,

mit welcher gleichfalls Freikauf und Erbtheilung , oder

Sterbfall verbunden war , und Leibeigenschaft oder Ei¬

genhörigkeit nicht genau und scharf genug gezeichnet ,

um nicht den Ucbergang von der crstcrcu in die letztere

zu erleichtern . Wir finden daher bei den , zu dem in

dem Amte Hamm gelegenen Obcrhofc St . Pantaleon

gehörigen Hobsgütcrn wirkliche Leibeigenschaft , und in

dem bei der Entwickelung der Natur der Hobs - und

Behandigungs - Güter bereits angeführten , auf die Be¬

schwerdeführung des Hofcsschulzen zu Drechen erstatte¬

ten Bericht der Domainen - Kammer zu Cleve vom i7tcn

Januar l7il werdeir - in Ansehung der Oberhöfc Rhy¬

nern , Drechen und Berge die Ausdrücke : Hof - und

Eigcnhörigkeit , Hof - und cigenhörige Höfe

und Güter , und Hof - und cigenhörige Pächter

immer zusammen gebraucht .

Wir sehen auch , daß nach den bei den gedachten be¬

sonderen Obcrhöfen angeführten Hofesrechten der Hobs -

hcrr in gewissen Fällen die Hobsleute erbthcilcn soll ,

wie vollschuldige Eigene oder Leibeigene .

Auch die Privat - Gutsbesitzer versäumten nicht , die

aus dem Lcibeigcnthum fließenden Vvrthcilc sich zu Nutze

zu machen . Aus einem , bei Gelegenheit einer Vor¬

mundschaft , über die von Bodclschwinghschcn Güter auf¬

genommenen Inventar hat es sich ergeben , daß vor

dem Jahr 162 /, noch kein zu dem Hause Bodclschwingh

gcbörendcS Gut mit Lcibeigcnthum bestrickt war . Dage¬

gen ist ein Gcwinnbrief vorgekommen , wornach am
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Listen August 16 / ly der 5) eymannskottcn zu Brüning¬

hausen , welcher in dem langwierigen Kriegswesen öde

gelegen , von dem rc . von Bodelschwingh einem neuen

Colonen nach Eigcnth ums - Rechten und gegen be¬

stimmte jährliche Pacht untergethan ist .

Eben -so finden sich mehrere Bauerngüter , welche zu

dem Hause Bodelschwingh gehören , und entweder in

dem 50 jährigen Kriege oder bei der Invasion des Bi¬

schofs zu Münster , Bcrnard von Gahlen , verlassen wor¬

den waren , nach Leibcigcnthums - Rechten an neue Co¬

lonen vcrthan sind .

Ein merkwürdiges Beispiel , wie die Gutsherren freie

-Güter in den Leibcigcnthums - Verband zu bringen wuß¬

ten , ist in folgender Art vorgekommen :

Der Schulten - Hof zu Voinghaus , welcher ein Sa -

dclhof und dem Herrn von Romberg zugchörcnd war ,

der den Besitzern einmal , jedoch vergebens , das Erb¬

recht daran bestritten hatte , wurde dem jetzigen Schulte

zu Bvinghaus und seiner Frau , welche die Tochter dev

letzten Gewinnträgerin war , in lebenslängliches Ge¬

winn gegeben . Da der Mann aber cingeborener ^ Leib -

cigcner des rc . von Romberg zu dem Gute Bladenhorst

war , so mußte er nicht nur in dieser Leibeigenschaft

verbleiben , sondern seine Frau sich auch darin begeben ^
wogegen eine Tochter frei seyn sollte , ausschließlich

derjenigen jedoch , welche etwa den Hof besitzen könnte .

Zum sichersten Beweise , daß nunmehr der vorgedachte

freie Sadelhof mit Lcibcigenthum angethan und von

den Gewinnern als solcher übernommen war .

§ . 38 -

Uebrigens ist in Ansehung der leibeigenen Güter in

der Grafschaft Mark zum Schlüsse noch zu bemerken .
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daß bei Veurtheilung der Rechtsverhältnisse zwischen

den Gutsherren und ihren Leibeigenen es zunächst auf

die abgeschlossenen Verträge , oder auf bestehendes Her¬

kommen ankömmt , und daß in Ermangelung solcher auf

die aus der Natur der Leibeigenschaft fließenden Be¬

stimmungen , als Naturalia dieses Instituts Rücksicht

genommen wird ; bhne jedoch jemals die in dem Allge¬

meinen Preußischen Landrecht Thl . 2 . Tit . ? . enthal¬

tenen Vorschriften darauf anzuwcnden ; daß indessen

dennoch dabei ein gutsherrliches und bäuerliches Der -

hältniß nicht zu verkennen ist .

Z . 39 -

6 . Nach Frohnhäuftr - Recht verthaiien Güter .

Diese Güter , welche nur bei dem vormaligen Kloster

Scheda verkommen , haben folgende ' Eigenschaft :

Die Gebäude auf der Colonic gehören dem Colonen .

Nach dessen Tod haben desscü Kinder , oder nächste Er¬

den , nach Maßgabe der Erstgeburt , und zwar unter

gleich nahen Verwandten , mit Vorzug des männlichen

vor dem weiblichen Gcschlcchte , ein Recht auf den fer¬

neren Besitz und die Benutzung des Gutes . Die vorigen

Pächtc rönnen nicht erhöhet werden ; der neue Besitzer

muß aber gewöhnlich 2 bis 3 jährige Pacht als Ge¬

winn - und Auffahrtsgeldcr entrichten . Beim Absterbcn

des Mannes wird ein Pferd , beim Absterben der Frau

eine Kuh für den Stcrbfall abgegeben ; so wie auch bei

Entlassung eines Sohns oder einer Tochter vom Hofe

ein Pferd rcspcct . eine Kuh abgegeben wird .

Herr Obcr - Landcsgcrichts - Rath Terlinden

behauptet zwar a . a . O . Thl . 2 . Seite 109 . u . f . daß
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den Besitzern solcher Güter nur ein lebenslängliches

Gewinn - Recht und den Kindern kein Erbrecht an den¬

selben znstehe ; allein wie reimen sich jene Eritericn mit

einem bloßen Zcitpachts - Verhältnifsc , und wie kann Herr

ic . Terlinden in dem § . iZft die Aufsitzer auf diesen

Gütern und ihre Kinder Eigcnhörigc nennen ? Haben

selbe Güter zwar unter der Behandlung der geistlichen

Herren wieder andere Modifikationen erlitten , so sehen

sie doch den Hobs - und Behandigungs - Gütern und selbst

den zuletzt gedachten Leibgewinns - Gütern ähnlicher als

bloßen Zcitpachts - Gütern , und selbe haben höchst wahr¬

scheinlich in älteren Zeiten zu einem Oberhofe , Frohn¬

hausen , gehört , welcher späterhin verdunkelt , vielleicht

gar von dem Kloster cingezogcn ist .

Damit , daß diese Art von Bauerngüter keine bloße

Zcitpacht - oder Leibpacht - Gütcr gewesen , stimmt auch

der von dem Herrn Domainen - Rentmeister Schniewindt

zu Altena am ZOstcn April 1609 an die damalige Do -

maincn - Direktion desfalls erstattete Bericht überein .

Und wenn derselbe darin zugleich bemerkt , daß die be¬

fragten Güter dem Hcimfalle nicht unterworfen seycn ,

weil der kinderlose Colonus einen anderen , aber tüch¬

tigen Mann an seine Stelle treten lassen könne , und

weil alsdann auch die Erben dieses letztem ein Erb -

nutznngs - Recht behielten , so scheint uns dieses nur

eine Modifikation und hiedurch das Recht des Heim¬

falles überhaupt noch nicht verloren zu seyn .

Denn » . kann das Gut noch immer wegen Devasta¬

tion , ft . wegen Nichtzahlung der Pacht cadncirt wer¬

den , und e . muß auch das Hcimfallsrecht alsdann ein -

trctcn , wenn der Besitzer während seines Besitzes kei¬

nen andern Mann an seine Stelle berufen hat , und

nun ohne snccessionsfähige Erben verstorben ist .
Das Colonat - Verhältniß , und znm wenigsten ein
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guts herrlich es und bäuerliches Vcrhältniß , bleibt also

auch bei dieser Art von Gütern aufrecht , eben so wie

cs bei denjenigen Hobs - und Behandigungs - Gütern

anerkannt ist , die außer der Familie veräußert wer¬

den können .

§ . 40 .

Eben dieses muß auch von den

v . Besonder » Pachtgütern in dem Dorfe Ohle ,

Gerichtsbczirks Altena , dem Herrn vonWrede zu Brüning¬

hausen gehörend , gelten , wenn der Herr Justizrath von den

Berckcn darüber berichtet :

1 ) daß die Pacht - Prästanda von diesen Gütern un¬

verändert geblieben sind ;

2 ) der Bauer Eigcnthümcr der - Gebäude war ;

5 ) keinen Gcwinnbrief erhielten ;

4 ) der Hofcsfolger ein Gewinn - , Auffahrts - oder

Weinkauss - Geld bei dem Antritt des Hofes zahlte ,

5 ) auch für die Frau ein Auffahrt - Geld entrichtet

werden mußte ;

6 ) in Ansehung der Kinder ein Frei - oder Loskauf

vom Gute statt hatte , und

7 ) beim Absterben des Colonen das Mobilar - Dcrmö -

gen gecrbtheilt wurde .

Wenn der gedachte Berichtsteller ferner bemerkt , daß '

in neuern Zeiten ( jedoch vor dem Jahre iüo6 ) Pro¬

zesse darüber entstanden , ob diese Bauern Erb - oder

Zeitpächtcr scycu , und die vorige Regierung immer für

Zeitpacht entschieden habe , so ist nicht zu b-cgreifen ,

wie man den von der Clev - Märkischen Regierung in

der Resolution vom 25sten August 1749 und in dem

Attest der Landstände vom - iäten Dezember 1711 , wcl -
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che unten näher und ausführlicher werden berührt wer¬

den , ausgestellten Satz :

daß jederzeit für Zeitpacht entschieden werden

muffe , wenn nicht ausdrücklich Erbpacht contra -

hirt worden ,

so weit hat ausdehnen können , indem in diesem Falle

außer den ausdrücklichen Erbpacht - Gütern keine Colo -

nat - Verhältnisse mehr übrig bleiben und selbst die

Hobs - und Behandigungs - , die nach Leibeigenthums -

Nc 'cht re . verthanen Güter in den Händen ihrer Besitzer

vor diesem Grundsatz nicht gesichert sind .

Daß die vorgedachten Güter früher in einem Hobs -

Vcrbande gehört haben , läßt sich wohl vermuthcn , wie

dieses auch der Bcrichtstellcr dafür hält ; allein sollen

deshalb , daß der Oberhof vielleicht eingcgangen ist ,

Liese Güter alle in Zeitpacht - Güter umgeändert wor¬

den scyn ? -

§ . äl .

L . Die nach Wachszinsigcm Recht verliehenen Güter .

Derartige Güter wurden vornämlich bei dem chcma -

gen Stift Fröndenberg angetroffen .

Von diesen Gütern sagt Herr rc . Terlinden am an¬

geführten Orte gerade das Nämliche , was er , wie § .

2y sul , Illt . 6 angeführt ist , von den Gütern nach

Frohnhauscr - Recht gesagt hat . Es gilt dagegen das

Nämliche , was dort dagegen angeführt steht .

Auch ist in einer Prozcßsache des Colonen Lange zu

Ardey gegen das Stift zu Fröndenberg der Fall vor -

gckommcn , wo des Langen Gut als ein wachszin -

sigcs oder nach wachszinsigcm Rechte verthancs

Gut erscheint , und wo in dem beigcfngten Gewimrö -
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Brief vom I 7 ten Mai 1740 bemerkt wird , daß die

neuen Anpächter , x sowohl der Sohn des vorherigen

Pachters als dessen Verlobte , beide wachszinsig

geboren seyen . In den Entscheidungs - Gründen eines

dieser Sache angelegten Urtheils der Clcv - Märkischen

Negierung äs xubl . cl . Lösten Juli 1802 , heißt es :

daß nach einer bestehenden Observanz die Verlei¬

hung nach wachszinsigem Rechte ein lebens¬

längliches Pachtrecht erthcile .

Man sieht , daß diese behauptete Observanz sowohl

als die Meinung des Hcrkn rc . Terlinden bloß auf

dem allgemeinen vorhin angeführten Ausspruch der Clev -

Markischen Regierung vom 25 sten August 1749 gegrün¬

det sind , ohne die Natur des Instituts nach wachs¬

zinsigem Recht untersucht zu haben . Daß jener Aus¬

spruch zu allgemein gewesen , um ihn auf alle bäuer¬

liche Verhältnisse anwcndcn zu können , ist oben schon

gezeigt und wird unten ausführlicher gezeigt werden .

Und daß chie Wachszins - Wichtigkeit eben so wie die

Hörigkeit ein ganz besonderes altes Institut gewesen ,

wird die Geschichte beweisen .

Aus den unter Nr . ) ^ l Md VH beigefügten und in

der Chronik des Capitels zu Xanten enthaltenen merk¬

würdigen Urkunden crgiebt es sich ganz unbczwcifelt ,

daß schon , wo nicht längst vor , doch wenigstens unge -

zweifclt in dem i 5 tcn Jahrhundert das Institut der

Wachszins - Pflichtigkeit bestanden hat , und daß

die wachs zins pflichtigen Leute , Lorooensualez ,

dem besonderen Schutz der Kirche , unter welcher sie

gehörten , anvcrtraut waren . Merkwürdig ist die Ur¬

kunde sull lVi-o . VI . , weil sic in nämlicher Art ein Ge¬

richt constituirt , wie in den ältesten und neuesten Zei¬

ten die Hobs - Gerichte bekannt waren , und wozu folg¬

lich « ie Zinspfiichtigeu gehörten , hörig waren .
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Uebrigens beruft man sich in Ansehung des Entste¬
hens , der Absicht und überhaupt der Geschichte der
Wachsziuspflichtigkcit auf des Herrnrc . Müller Ab¬
handlung über das Gütcrwesen Seite . 117 . § .
3 i , wo dieselbe weitläufiger ausgeführt , und merkwür¬
dige Beispiele und Urkunden angeführt sind .

Die deroosnsiialos waren in Beziehung aus die
Kirchen , wozu sie gehörten , eben das Nämliche , was
die LIiinsterlales entweder in Beziehung auf eine Kirche
oder auf einen Hof ( Lurtoin ) waren . Dieses crgiebt
sich auf eine merkwürdige Weise aus der Zusammen¬
stellung obiger Urkunden mit der - ud iXra . V . § . 14 . be¬
reits aus der Tantcn ' schen Chronik ausgczogenen Urkunde .

Eben so wie nun die Ministcrialeö , wenn ihnen ein
Gut verliehen wurde , als Hörige , das heißt entwe¬
der als Hobshörige oder als Eigenhörigc , je
nachdem ihnen ein zu einem Oberhof gehörendes Gut
oder ein Gut nach Eigcnthumsrccht verliehen war , in
der Geschichte erscheinen ; eben so sind die Wachszins¬
pflichtigen hörig zu dem Rechte oder zu der Innung ,
worin das Gut gehört , und erbberechtigt zu demselben ,
wenn es ihnen nach wachszinsigem Recht verliehen ist.

Daher erscheinen dann auch in dem Recht des Ho -
feS zu Westhoven bei v . Steinen a . a . O . Ktcs bis
7 tcs Stuck , xag . 1723 , die Hoffhörige , Cor -
mundigc und Weßtuinsige Luide unter einer
und der nämlichen Kathcgoric , und man ist überzeugt ,
daß auf den Gütern , nach wachszinsigem Rechte
verliehen, eben so gut ein Erbnutzungs - Recht als auf
den Hobsgütern oder nach Hobs - Rcchtcn vcrthanen,
und auf leibeigenen Gütern haftete , und das den Be¬
sitzern dieses Rechts durch ein in seiner Allgemeinheit
unrichtiges , einmal von einer Clcv - Markisch en Regierung er -
theiltcö Zcugniß nicht genommen werden kann , wie manuiu
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tcn , wie gesagt , näher auszuführen , sich bemühen wird .
Man lese hierüber clo Imciolk obs . Körens . Um . II .

olis , 16 ^ . tle porsouis uerolonsualibus I ' evsl ' euckissimi
ti ^pituli Llonustoriensis , notu I , wo es heißt :

„ Wachszinsige sivo iiliomuto votoiü Luxoniuo lguo
„ peitiust otium ^VostplmHu ) Wastinßige ckosignu -
„ but olim spooios llominis proprii , in puii uostimu-
„ tions oum lloiniuibus eolonuriis Vösstplmlmo , gui
„ orunt Hovetinßig : Iliuo in veteri stututo oivitutis
„ vi -6MLllsis , guoä äieitnr die neue Eintracht clo
„ V̂uno ! 53st «lio L ^ Ivostri itu logitur ein guulituto
„ porsonuli sonutoeum pug . l,Z . Ein Rathsmann schall
„ echt und recht, und frei gebohrcn wesen , und nicht
„ Wastinsig . — Auch lese man die in der Anlage
„ VllI abgcdruckte Lonstitutio ^.lborti llomuuorum im-
„ porutoiis super juribus ourtiulibus . " Aus dieser sehr
merkwürdigen Urkunde geht nicht nur das Vcrhältniß
der alten deutschen Hofgüter hervor, sondern auch , daß
eigene , hofhörige , kurmudigc und wachözinsige Güter
zur nämlichen Kathegorie gezählt worden sind .

§ . st2 .

I?. Erblcibgewinnsgiiter

sind solche , welche auf eines oder meistens auf zweier Ehe¬
leute Leben , jedoch mit dem ausdrücklichen Zusätze ,
daß nach deren Tod ihre Nachkommen wieder Gewinn daran
haben sollen , gegen Erlegung eines Gcwinngeldes , und ge¬
gen gewisse jährliche Prästationen an Geld , Naturalien und
Diensten , welche gewöhnlich Pacht genannt werden ,
verliehen wurden .

Das Erbnutzungs - Rccht der Aufsitzer an diesen Gü¬
tern ist unbczwcifelt , wie dieses aus dem Begriffe der¬
selben erhellet . Jedoch muß bei dem Abstrichen der Ge -
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winncr von dcn Nachfolgern , welche gewöhnlich der

älteste Sohn und dessen Ehefrau mit Ausschluß der

übrigen Kinder gegen Brantschatz und Abfindung sind ,

ein jedesmal zu accordirendcs Gcwinngcld gezahlt wer¬

den . Bei der Bestimmung des Brantschatzcs und der

Abfindung concurirt der ' Gutsherr oder Erbvcrlciher , ,

damit das Gut nicht über seine Kräfte beschwert werde .

Solche Guter sind übrigens in Fällen der Devastation

oder der nickst ordentlich bezahlten Pacht der Cadueität ,

und in Ermangelung succcssionöfähigcr Erbendem Heim¬

fall eben so unterworfen , wie sämmtliche im Colonat -

Vcrhältniß stehenden Güter . — Von einer Veräußerung ,

Verpfändung oder Versplittcrnng dieser Güter , darf

schon um deswillen keine Rede seyn , weil der Erbverleiher

demErbleibzewinncr nicht einmal ein gctheiltes oder nütz¬

liches Eigcnthum , ' sondern nur eine Erbnutzung zngcsteht .

S - /.- Z .

6 . ErbbehandigungSgüter

sind abgcsplissene Höfe , Huven oder Grundstücke , welche vor¬

mals zu einem Oberhofe und dem Hobsvcrbande gehörten ,

und mit welchen jetzt von den Behaüdignngs - Kammern oder

wer sonst das Recht dazu erworben hat , eine , zwei ,

auch drei Hände gegen gewisse Bchandigungs - Gebührcn

oder Laudcmial - Gelder bchandigt werden , mit der aus¬

drücklichen Vorsehung , daß auch die Erben damit bchan¬

digt werden sollen . — Das Erbrecht an denselben ist

daher unbezweifclt , auch werden sic - für kenclic » nom .-cl -c

und nach dem Bericht des geheimen Obcrtribunals in

Hymmen ' s Beiträgen zur juristischen Literatur , 5te

Sammlung , Seite 38 ? .

in der Grafschaft Mark für leucku lclionÄbstiu erklärt ,

dergestalt , daß dieselben auch ohne Einwilligung des

Obereigcnthümers , jedoch mit Beibehaltung der Bchan -
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digungs - Qualität veräußert werden können . Soviel

ist gewiß , daß bei einzelnen Erbbchandignngsgütcrn

der Conseils zur Veräußerung , sowohl freiwilligen als

nothwendigcn , nicht verweigert werden kann , daß

aber nach einigen Bchandigungs - Rechten weniger , nach

andern mehr an Conscnsgebührcn z . B . nach den Rech¬

ten der Esscndischcn Behandigungs - Kammcr 5 Procent

vom Kaufschilling abgegeben werden mußten .

§ . 4t, .
n . Erbbauern - Lehn ,

deren , nach der Angabe des Königl . Land - und Stadt¬

gerichts zu Hagen , cs in dem dasigcn Gerichtsbezirk

geben , soll , sind entweder eigentliche Lehngntcr oder

Vauern - Lehn , l 'oulln nustlon , osnsunli » .

Erstcrc , welche zwarcn in denZcitcn des Mittelalters

nicht von Burgern und Bauern , sondern nur von Rit -

terbürtigcn , nach Einführung des Longobardischcn Lehn¬

rechts aber auch von Bauern und Bürgern besessen

werden konnten , und wozu auch nach dem Allgemeinen

Preußischen Landrecht Thl . i , Tit . 16 , § . 66 und 67 ,

nur dann nnadliche Personen der Regel nach nicht zu -

gclassen werden können , wenn der Vasall nach dem ur¬

sprünglichen Lchnsvcrtrag Ritterdienste zu leisten

verpflichtet ist , wurden vor dem Tilsiter Frieden und bis

zur Aufhebung der Lehushcrrschaft durch das französisch -

bcrgischc Decret vom iitcn Januar 1809 , nach den

Grundsätzen des Lehnrcchts bcurtheilt .

Letztere , womit ihrer Natur nach eigentliche bäuer¬

liche Lasten , als Zins - und Dienstpflicht verbunden

ist , können nur nach der Analogie des Lehnrcchts und

nach dem Herkommen bei Bauerngütern bcurtheilt wer¬

den . Sic passen daher durchaus unter dem Begriffe
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- es Colonat - Rechts überhaupt , und gehören unstreitig

za den gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnissen .

§ . 45 .

l . Erbpachtgüter .

Diese sind entweder vor Einführung des allgemei¬

nen Landrechtä für die Preußischen Staaten oder nach

demselben verliehen worden . Im letzteren Falle gel¬

ten ungezweifclt die Bestimmungen dieses Gesetzbuches

im Thl . i , Tit . 2 i , Abschnitt 2 oder § . 18 ? folg ,

und paffen alsdann diese Güter nicht unter dem oben

§ . 3 festgesetzten Begriff von Colonat - Rccht , da sie

in keinem Falle an den Erbvcrpachter zurückfallen . Sie

sind im gewissen Betracht nur Zins guter im Sinne

des allgemeinen Landrechts Thl . i , Tit . 18 , § . 63 »

geworden , obgleich der Erbpachter nur ein erbliches

Nutzungsrecht erhalten hat .

Inzwischen ist doch bei denselben ein guthcrrlichcs

und bäuerliches Verhältniß nicht zu verkennen .

Im crsteren Falle müssen dieselbe dagegen nach

dem alten Herkommen und den dcsfallsigen Bestimmun¬

gen des deutschen Privatrcchts beurtheilt werden ; in¬

dem sich in der Mark keine Partikular - Rechte in Be¬

ziehung auf die ältern Erbpachtgüter vorgcfunden ha¬
ben . —

Hiernach waren Erbpacht , . Erbbestand , Erb¬

zinsrecht , Erbmcierrecht , — jns oolorckae xor -

xotuas oder Colonatrccht — gleichbedeutend , und sie

gehörten vorzüglich unter dem Eolonat - Verhältnissc .

D anz Handbuch des heutigen deutschen Privatrcchts

Thl . 5 , § . 527 .

Sie dürfen und sonderlich das Erbzinsrecht nicht

mit der Römischen Empfytheusis verwechselt werden »
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Freilich ist dieses in den Zeiten , wo man in fremden
Gesetzen die Rechtswcißhcit allein zu finden glaubte,
häufig geschehen , und manches deutsche Erbpacht - oder
Erbzinsgut hat sich die Umschaffuug in eine Römische
Empfprhcusis gefallen lassen müssen . Dieses ist aber
eines guten , mehrseitig gebildeten Juristen unwürdig .
Er muß die ausländischen Rcchtsbcgrissc von den ur¬
sprünglich germanischen zu unterscheiden und zu trennen
wissen . Selbst das Römische Recht hat den Unter¬
schied zwischen der Lalaickil Perpetua oder dem suia
« olonurlo und der Lmph-tüonsi recht wohl gekannt .

Von dem llui' 6 eoloimrit) spricht es in der u . 24 .
§ . 1 . Loü . sto 8 . 8 . Seeles . —- I§ov . 7 . pr . — biov .
I . eon . iS . — Und da dieses Rechtsvcrhälniß für eine
8poei68 ulieriationis gehalten und somit bei geistlichen
Gütern verbothcn wurde , so ist es zu erklären , warum die
geistlichen Institute ihre Zuflucht zu der altern Empfy -
theusis nahmen , und diese auch in den später » Zeiten
am häufigsten bei den Gütern der Geistlichkeit gefunden
wird . —

Die Erbpacht - , Erbzins - und dcrgl . Güter führen
zwar kein nutzbares Eigenthum mit sich ; allein den Be¬
sitzern oder Bcständcrn derselben steht ein dingliches
Recht , nämlich ein Erbbcnutznngsrccht zu , und sie
sind eben so wie die andern deutschen Bauerngüter der
Caducität , und dem Heimfall nach erloschener succesions -
sähigcr Nachkommenschaft unrerworfcu .

§ . ä6 .

k . Bloße Behandigungszüter

sind solche Güter , womit eine oder mehrcrc -Personcn bchan -
digt sind , ohne ausdrückliche Erwähnung der Erben , oder
gar mit der ausdrücklichen Bestimmung : für ihr L e -
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beiilang und länger nicht . — Diese Güter sind
eben so wie die Erbbchandigungs - Gütcr Abspliffe aus
Oberhofen , und bestehen sehr häufig in einzelnen Huven
oder Ländereien . Indessen ist bei demselben das Erb¬
recht nie bestritten worden , - sogar eine Veräusscrnng
ausserhalb der Familie ohne Confens des Behandigungs -
Herrn , jedoch , mit Beibehaltung der Bchandigungs -
Qnalität , eben so wie bei Erbbehandigungs - Gütcrn an¬
erkannt . Sie haben daher mit letzteren die nämliche
Natur . — So wie inzwischen unter Behandigung
und Leibgcwinn , unter Vcrthuen zu Händen und
Verleihung zu Leibern in ältern und jüngcrn Zeiten
nach dem , was oben bereits angeführt worden ist , kein
Unterschied war , so erscheinen auch mit den Behandi -
gungs - und Leibgewinn - Gütcrn gleichbedeutend folgende
Güter .

§ . 47 .

I . . Gemeine Lcibgewmngüter ,

oder solche Güter, welche unter kcinemHobs - oderHofcs -
Vcrbande sich befinden , auch zu keinem Obcrhofc gehören,
senden einzeln auf einen oder mehrere Leiber , oder auf
eines oder mehrerer Menschen - Lcben ; jedoch ohne Er¬
wähnung der Erben , oder mit dem Zusatze : auf ihr
Lebelang , oder gar mit der ausdrücklicheren Klausel :
auf ihr Lebelang und länger nicht gegen ein
gewisses zu erlegendes Gcwinngeld , und gegen bedun¬
gene jährliche Pacht - Prästanden in Besitz und Benutzung
gegeben , oder nach dem üblichen Ausdruck in Gewinn
verliehen sind .

Bei dieser Güterart , welche in der Grafschaft Mark
die gewöhnlichste ist , und nach welchem System in den
ältern und jüngcrn Zeiten in manchen Gegenden der¬
selben fast durchgehends die Bauerngüter von der Do -
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mainen - Verwaltung sowohl als auch von Privat - Gnts -

herrcn den Bauern untcrgcthan sich vorfinden , ist seit

vielen Jahren der große Zweifel : ob selbe als 60 -

loiiiue oder als bloße Zeitpachtgüter

zu betrachten , erhoben und niemals gänzlich gelöst

worden . — Es wird daher nothwcndig scpn , etwas

tiefer in die Geschichte und in die Natur dieser Güter

hineinzudringen . Ehe wir jedoch dazu hinüber gehen ,

wird es dienlich scyn , der Geschichte dieses Zweifels

selbst nähere Erwähnung zzr thun , um zum Theil aus

derselben das Für und Wider der verschiedenen Mci - '

nungen entwickeln zu können .

§ . st8 .

. In der Ordonnanz des Herzogs Adolph von Eleve

vom Jahre 1421 , welcher in Sethc ' s urkundli -

chcrEntwickelung derNatur dcrLeibgewinns -

Gütcr rc . rc . Seite 222 , Anlage Nro . 45 , Seite 176

Erwähnung geschieht , und welche daselbst abgedruckt ist ,
wird unter andern verordnet :

u . Daß man die Fürstlichen Warden ( Anwüchse

oder Alluvioncn an den Ufern des Rheins ) nicht wie¬

der verpachten oder Leiber daran verleihen solle , als

bis die Leiber daran ausgestorbcn und dieselbe ledig

geworden ; worauf sie alsdann öffentlich verpachtet

werden sollten .

ll . Wenn Fürstliche Höfe oder Grundstücke auf Leiber

gegen gewisse Pacht ausgethan worden , so soll man bei

Gewinnung einer Hand die Pacht verhöhcn , je nach¬

dem das Gut besser geworden ist .

c . Soll kein Gut , welches zu Leibern verliehen ist ,

in Erbrecht verthan werden , ohne Landesherrlichen

Consenö .
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Durch eine zweite Verordnung vom 26sten April 1553

( a . a . O . Anlage Nr . 46 S . 187 ) über die Verlei¬

hung der herrschaftlichen Leib - und Pacht - Güter wurde

vorgeschriebe « :

1 ) Wenn Jemand ein Gut aufs Neue zu pachten und

Leiber daran zu gewinnen oder mehrere Leiber an dem

Gute , das er gepachtet , zu gewinnen begehren würde ,

so solle der Ertrag des Gutes untersucht , und auf er¬

stattetem Bericht , wie viel Gewinn und Pacht der

Nachsuchcnde geben wolle , dasselbe für Z des gewöhn¬

lichen Ertrages als jährliche Pacht verpachtet und K

als Gewinn erlegt werden .

2 ) Die Güter , welche verbessert worden , sollen nicht

gegen die alte Pacht gelassen , sondern nach der Schätz¬

ung zur Zeit der neuen Gewinnung verpachtet werden .

3 ) - Es sollen die Güter höchstens nur zu drei Leibern

verthan und die Leiber spätestens ein Vierteljahr nach

der Gewinnung benannt werden -

Ob und wie diese -Verordnungen befolgt worden sind ?

ist eine unentschiedene Frage ; indessen bezweifeln wir

dieses für das Herzogthum Cleve an den beiderseitigen

Ufern des Rheins in Ansehung der sogenannten War¬

den oder Anwüchse nicht ; indem sich daselbst in den

jüngsten Zeiten und bis zur Französischen Occupatio »

fastdurchgehends Domainen - Pacht - Höfe , oder Pacht -

Grundstücke befanden . Für die Grafschaft Mark scheint

indessen dieses zweifelhafter , und überhaupt haben wir

darüber keine Gewißheit , ob die gedachten Verordnun¬

gen für diese Provinz mit gegeben sind .

Inzwischen mußte doch auch in der Grafschaft Mark

wahrscheinlich auf den Grund jener Verordnungen spä¬

ter der Zweifel über die Erblichkeit der zu den Domai¬

nen gehörenden Colonien erregt worden seyn ; indem

Rive , über das Bauern -Güter - Wesen . I . s
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die Landstände gedachter Provinz darüber folgendes At¬

test crthcilt haben :

„ Wir Landstände aus Ritterschaft und Städten der

„ Grafschaft Mark zeugen und bekennen Kraft dieses ,

„ daß nachdem bei uns die Frage geschehen : ob in vor -

„ gedachter Sr . König ! . Majestät Grafschaft bei den

„ Bauern - oder Pacht - Gütern das j « s co -

, , lonias 6X ollsorvontia xrovioiae in Gebrauch scy

„ oder nicht ? "

„ Daß an keinem Orte der Grafschaft Mark derglei -

„ chen vorhanden , noch , wie solches die Gewinn -

„ Nottuln ubigas aufweisen , observirt werde .
„ Urkundlich unserer Unterschrift , und

„ hicrvorgedrucktcn dieser Stände Jnsiegel .

„ So geschehen Cleve aufm allgemeinen Landtage den

„ iLtcn Dezember 17H . rc . "
Die eigentliche Veranlassung zu diesem Atteste hat

sich aus den vorgclegenen Materialien nicht eruiren

lassen ; indessen glauben wir nicht zu irren , wenn wir

dafür halten - daß cs von den obersten Finanzbehörden
erfordert worden ist .

Schon früher , nämlich im Jahr i657 , wurden sammt -

liche in der Renthei Blankenstein gehörige zum Thcil

in Bauernhöfen und Kotten , zum Theil in einzelnen zu

Hattingen oder Blankenstein gelegenen Häusern beste¬

henden Leibgewinngüter durch einen abgcordneten

Commissar , Regierungs - und Amts - Kammerrath von

Elucrich , von neuem in Lcibgcwinn verthan ; jedoch mit

dem ausdrücklichen Zusatze : ohne Verhöhung der

vorigen Pächte wegen jetzigen bedrängten

Zeiten , obwohl keine Spur von einer jemals gerin¬

geren oder höheren , oder sonstigen Abänderung der

Pacht vorhanden ist , und bei den Häusern die jährliche

Abgabe sogar unter dem Namen Zins , wie von Al -
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ters gewöhnlich , erscheint . Bei allen diesen Gü¬

tern wurde eine bestimmte Summe als Leibgewinngeld

bedungen , und den Lcibgcwinnern ein zwölfjähriger

Consens zur Aufnahme der Vorgcwinngelder auf die

Güter erthcilt .

Bei einer allgemeinen am 7ten Januar 1712 statt

gehabten Verleihung der zur Renthei Blankenstein gehö¬

renden Leibgewinn - Güter wurden dieselbe indessen auf

Allerhöchste Königliche Ratification von der Kammer -

Commission in Wesel den Nachfolgern der früheren Be¬

sitzer wieder in Leib gewinn , wie sic von ihren Prä -

dcccssorcn gcnutzct und gebraucht worden , gegen die

alte Pacht und das alte Gcwinngcld und ohne irgend

eine Bemerkung von Vcrhöhung , verthan , und in einem

besonder » Gcwinnbrief vom 29sten Dezember 1714 ,

wodurch die WLttwe Peter Obcrnbach das unterhaben¬

de Domaincn - Gut zum Obcrnbach von neuem in

Gewinn auf ihr Lebcnlang erhält , findet sich , daß ihr

das Vorgcwinn zu 40 Rthlr . belassen worden , weil sie

mit dem adlichcn Hause Clyff wegen einer auf ge¬

dachtem Hofe gehafteten Schuld einen lang¬

wierigen kostbaren Prozeß hatte führen und endlich doch

diese Forderung bezahlen müssen .

In den Gcwinnbriefen von den Jahren 1719 und

1720 fingen der Rentmeister von Blankenstein und die

Kammer schon an , sich der Ausdrücke : Leibpacht und

in Leibgewinn und Pacht verleihen zu bedienen ;

und im Jahr 1721 wurden sämmtliche in der Renthei

Blankenstein gehörende Leibgcwinngüter , jedoch mit Aus¬

schluß der in Hattingen und Blankenstein gelegenen

Häuser , welche den Besitzern gegen den alten Zins ver¬

blieben , ungeachtet des in dem Jahr 1712 und den

folgenden Jahren so bündig geschehenen Verleihung in

Leibgcwinu , in den neuen Pacht - Anschlag der Ren -



nb I . Hauptabschnitt , i . Abtheilung .

thei gebracht , in den Bedingungen zu der General -

Verpachtung der Renthei Blankenstein Art . 2 festgestcllt :

„ Wird an Vorgewinns - Geldern nichts erlegt ,

„ das erlegte aber , cs scye Leib - oder Zeitgewinn ,

„ pro rutil toiiiporis rcstituirt . "

nnd deshalb jährlich 79 Rthlr . 27 Stbr . als Ausgabe

ans den Etat gesetzt .

In einem Berichte vom 27sten Dezember 1723 trug

der Rentmeister gedachter Renthei , welcher dieselbe in

Gcneralpacht übernommen hatte , wiederholt darauf an ,

ihm die den Unterpächtern pro rutu von ihm bereits

vergütete Lcibgewinnsgcldcr sowohl gnoucl pruotorltnni

zu vergüten als auch gooaü loinrnm das desfalls aus

den Etat Gesetzte zu validircn . Als hierauf keine ge¬

nügende Resolution erfolgte , so wiederholte er sein Ge¬

such nochmals am 7ten Oktober 1729 mit dem . nähern

Bemerken :

„ Daß die jetzigen Unterpächtcr ansehnliche Gewinn -

Felder von 50 , 100 , 200 bis 300 Rthlr . außer den

„ Kanzler - und Rcntmeistcrci - Gebühren für das erhal¬

tene Leibgcwinn hätten zahlen , und meistenthcils

„ gegen Zinsen anfnehmcn müssen ; daß der Gencral -

„ Pacht - Contract und die Vorwarden zur Norm anzu -

„ nehmen scycn , und daß vor Rückerstattung der Ge -

„ winngeldcr die Aufsitzer auf den Gütern keine Ver¬

pachtung auf 6 Jahre statt finden ließen , weil sic sich

„ noch für Lcibgewinncr hielten , und die aufstehen -

„ den Gebäuden meistenthcils von ihnen ' oder von ihren

„ Vorfahren erbauet und unterhalten seycn . "

Inzwischen war die vorbemerkte Maßregel in Anse¬

hung aller Rcntheicn und der dazu gehörenden Lcibge -

winngüter allgemein vorgenommen ; aber auch die vor -

gcdachtc Reklamation eben so allgemein geworden ; wes¬

halb durch zwei Königliche Cabinets - Ordres vom
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25sten Januar und respcct . s - stcn März 172 L verord¬
net ward :

„ Daß in Hinsicht derjenigen Leibgewinn - Pächter ,
„ welche sich die neuen Anschläge nicht gefallen lassen
„ wollten , und die gezahlten Lcibgcwinngeldcr xro ra -
„ ta auch die Meliorationen zuriickverlangtcn ,
„ wenn sich deren einer oder mehrere ferner opiniatri -
„ rcn würden , die Hauptpächtcr nicht allein zu keiner
„ Erstattung obiger Prätcnsionen gehalten scyn , sondern
„ ihnen auch freistehen solle , an der abgchcndcn Leib -
Gewinn - Pächter - Stelle andere beständige Leute ,
„ welche sich zur Erfüllung der Anschläge anheischig
„ machen würden , anzunchmen , oder auch im Fall sich
„ dazu gleich Niemand finden sollte , die Güter während
„ ihrer Pachtjahrc zu administrircn .

„ Und wie übrigens nicht bezweifelt werde , daß die
„ Inhaber , wenn ihnen diese allergnädigste Resolution
„ nochmals bekannt gemacht , und ihnen dabei ernstlich
„ bedeutet werde , daß darunter keine Änderung zu hof-
„ fcn sey , sich eines Besseren besinnen und so leicht die
„ so lange inne gehabten Höfe , ohne deshalb
„ einige Erstattung zu genießen , nicht verlassen , sondern
„ daß sie sich mehr accomodircn , und zur Erfüllung der
„ neuen Anschläge erklären würden . "

Diese Cabinets - Ordres wurden durch ein Circulare
vom ifttcn April selbigen Jahrs sämmtlichen Rentmei¬
stern und Admodicatorcn in der Grafschaft Mark mit -
gethcilt , und wurde der Rentmeister von Blankenstein ,
nachdem er auf seine fortgesetzte Beschwerde , ungeach¬
tet der vorstehenden Cabinets - Verordnungen , mehrmals
zum Bericht und zur Einsendung der Verzeichnisse über
die gezahlten Gewinugcldcr aufgcfordert war , endlich
am ryten April 1752 dahin beschicken :

„ Daß , weil die befragten Gelder schon einmal von
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„ Uns im Hoflagcr abgeschlagen worden , es dabei sein
„ Bewenden haben müsse . "

In den Jahren 1734 und 1735 erhielt die Kammer
zu Cleve von dem Gcncral - Dircktorio die wiederholten
und geschärften Befehle , und zwar bei Strafe von 50
Rthlr . , die Untersuchung der Leibgewinns - Güter in
Cleve und Mark vorzunchmen . Der damalige Kammer -
Direktor Rappard sagte in seinem desfallsigcn Bericht
ans Collegium , „ daß dieses eine intricate und weit¬
läufige Sache sey , welche in nna Serie sine intor-
„ roptione tractirt werden , müsse , und kein Werk von
„ einem Tage und einem Monate , sondern es würde
„ dazu , wenn die Sache recht ausgcarbeitet werden
„ solle , eine geraume Zeit erfordert . "

In dem Berichte der Kammer vom 5isten August
1735 wurde auf die vorgelegte Frage :

„ Ob nicht in Gefolge der Amtsordnung des Herzogs
„ Adolph vom Jahr 1451 alle zu Leib oder all vii^ io
„ ausgcthancn Güter , wenn dieselbe zufördcrst vcrstor -
„ ben und ledig geworden , hinwiederum den Meistbie -
?, thenden xulckieo verpachtet , gefolglich die Pächtc und
, , Lanones so ipso davon verhöhct , oder wie hoch die -
„ selbe allenfalls ungezogen werden könnten ? "
bemerkt , daß dergleichen Pächte , welche auf einen oder
mehrere Leiber constitnirt worden , und mit des letzten
Pächters Leben per so ccssircn , bei den landesherrlichen
Domainen käsiger Provinz nicht mehr vorhanden , son¬
dern allesammt ausgcstorbcn , und die erledigten Güter
und Stücke nach des Herzogs Meinung bereits vorlängst
in Zcitpacht gesetzt worden . Weshalb die Leibp ächte
kein Gegenstand der Untersuchung mehr abgcben könnten .

Übrigens wurde angeführt , daß cs noch sogenannte
Lcibgewinns - und Behandigungs - , Laten - auch Cur -
medige - und Eons - Güter gebe , welche von den vor -
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benannten Gütern verschieden seyen , wie dieses schon
bei der Untersuchung der Natur der Hobsgüter § . 13
angeführt worden .

Diese Bemerkung hatte die Folge , daß die Kammer
in einem Rescripte vom i5tcn Januar 1756 den Befehl
erhielt , gemeinschaftlich mit der Regierung über den
Unterschied der ordinairen Leibgewinn - Güter
von den Leibgcwinns - und Bchandigungs - Gütern zu
berichten , und auf welche Weise auch die letztem zur
Verpachtung gezogen werden könnten .

In dem gemeinschaftlich erstatteten Bericht vom 7tcn
September 1736 wurde , nachdem man sich über die
Natur der Leibgewinns - undBehandigungs - Güter , wie
schon früher bemerkt ist , ausgelassen hatte , in Anse¬
hung der gemeinen Leibgewinns - Güter gesagt .'

„ Es seyen eigene des Herrn Güter , welche zu zwei
„ bis drei Leibern gegen Geld - oder Getreide - Pacht
„ auch gegen die andere oder 3te Garbe , nebst Prä -
, , stirung der Diensten oder sonsten darauf haftenden
„ Oncrum auögethan werden , woran die Verwechselung
„ auch Gewinnung neuer Leiber oder Hände , nach Art
„ anderer Lcibgewinnsgüter zugelasscn . Wenn aberVer -
„ säumniß darunter vorgcht , diese Güter dem Herrn
„ verfallen , und es von dessen Gnade dcpcndirt , ob die
„ Versäumniß condoniren , und die Erben gegen Erle¬
gung einer Summe Geldes mit neuen Leibern daran
„ versehen , oder sonsteü nach seinem Gutfinden zu fei¬
gem Nutzen davon anderweitig disponiren wollen u .
„ s. w . Jedoch wolle nach alten Nachrichten dafür ge¬
halten werden , daß wenn in den Briefen die Worte
„ enthalten :

Tot oeren Licven und niet langer .
„ sothancn Güter alsdann mehr für Leib Pacht - Gü -
„ ter zu halten , welche auf Lebzeiten und zwar höch -
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„ stenS auf drei Leiber entweder öffentlich den Meist¬

bietenden oder sonst verpachtet wurden . "
Die Domainen - Kammer führte zu diesem Bericht

noch nachträglich an :

„ Daß wegen der Lcibgewinns - Güter von der

„ Negierung dafür gehalten werden wolle , als sortirten

„ die Leibgewinn träger unter der ordinairen Juris¬

diction , wogegen aber aus dem beigefügtcn Edict

„ von 1635 vielmehr erhelle , daß selbe bei schwerer

„ Strafe den Schlüter » als Lathen - und Zins - Richtern

„ unterworfen scyen . "

Der Eifer , die alten .Verhältnisse der Domainen -

Güter aufzuheben , und dadurch die landesherrlichen Ein¬

künfte zu vermehren , scheint in damaliger Zeit soweit

gegangen zu scyn , daß man auch eine entschiedene Erb¬

pacht nicht mehr respectiren zu brauchen geglaubt hat .

Es finden sich hierüber drei merkwürdige Beispiele in

dem Commissions - Protokoll von der neuen Verpachtung

H^ er Königlichen Domaincn der Nenthei Hörde von 1727
bis 1753 .

1 ) Fol . 7 wird sull Nr . 5 bemerkt , daß bei dem

Drötc - Kamp 5Z Morgen Weide fehlten , welche der

von Plettenberg als ehemaliger Erbpächter bei

aufgehobener Erbpacht hätte abtretcn sollen , was

aber nicht geschehen , und weshalb der bereits vom

Fisco angchobcne Rechtsstreit fortgesetzt werden müsse .

L ) Fol . 13 sul > Nr . 21 heißt es :

„ Wegen der Reichsmarken , wovon Sr . Königl . Ma -

„ jestätHälfte der v . Nehcm zur Ruhr , v . Romberg zuMa -

„ ßcn , v . Rump zu Steinhaus , und v . Haus zu Wandtho -

„ fen in Erbp ach t haben , ist mit Ansetzung des jährlichen

„ Erbpachts - Canonis 2240 Rthlr . 5 /» Stbr . ( soll -

„ te 250 Rthlr . laut Erbpachtsbriefcs seynJ angcstan -

den worden ; indem man Sr . Königl . Majestät hohen
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„ Interesse zuträglicher findet , die Erbpacht dieses .
„ Reichsmarken , worin vordem schönes Gehölz gestan¬
den , nunmehr aber ruinirt seyn soll , aufzuheben , zu -
„ malen keine Erbstandes - Gelder herauszuzahlcn
„ scpn . Die Größe dieser Mark ist 1 ^ 38 holl . Morgen
„ 358 Ruthen , daß also , wenn die Halbschcid der 719
„ Morgen nur ä 3o Stbr gerechnet wurden da doch
, . ordinair der Morgen zu i Nthlr . 30 Stbr . ange -
„ schlagen Se . Königl . Majestät ein Ansehnliches pro -
„ fitiren könnten . Dem Verlaut nach ist ein vieles darin
„ urbar gemacht , welches den Vorthcil vermehren wür -
„ de u - s. w .

3 ) Fol . 1 - snll Nr . 22 heißt es :
„ Der Königssundcrn steht in bisherigem Ertrage mit

„ dem alten Quanto von 50 Nthlr . Es findet sich aber
„ bei den im Hoflager vorhandenen Verpachtungsakten
„ dieser Renthci ein Anschlag der damaligen Commis-
„ fion verfertigt , der sich zu 355 Rthlr . 53 Stbr . 9 D .
„ beträgt . Diesen Königssnndern , groß 70 Morgen Holl .
„ 276 Ruthen , besitzen die Erben Schmale erbpachts -
„ weise vor jährlich zu entrichtende 50 Nthlr . , womit
„ es eigentlich folgende Bcwandniß hat : In Anno 1673
„ hat der hochselige Churfürst Friedrich Wilhelm dem
„ damaligen Waldförstcr Schmale diesen Königssnndern
„ gegen Versprechung eines jährlich zu entrichtenden
„ Canonis von 100 Rthlr . in Erbpacht cingcth an ,
„ dergestalt , daß er und seine Erben denselben als Al -
„ lodial und frei von Contribntionen und allen Lasten
„ zu ewigen Zeiten behalten sollen . ( Der Erbpachts -
Canon wurde nachher auf 50 Rthlr . jährlich hcrunter -
gcsetzt , und erst seit 1690 , nachdem dem Erbpächter
! 7 freie Jahre « erstattet worden , gezahlt ) .

„ Würden also bei der Einziehung keine Erbstands -
„ Gelder zurückznzahlcn , sondern allenfalls nur die
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„ darauf erbaute nützliche und zur Wirtschaft nöthige
„ Gebäude zu tariren und zu vergüten scyn , welche
„ Taxation zu bewerkstelligen dem rc . wirklich commit -
„ tirt worden , worauf Bericht erstattet werden soll . "

In der Conferenz mit der Kammer wurde rcsolvirt :
daß die Taxe der Gebäude ausgenommen und cinge -
sandt scy , daß die jetzigen Besitzer ' aber noch Vergütung
wegen der Plantage forderten , und daß deshalb die
Kammer mit ihrem Gutachten nach Hofe berichten solle .

In Ansehung des Königssundern aä 3 ist diescmnach
nicht zu bezweifeln , daß er wirklich eingezogen worden,
zumalcn der Anschlag des Ertrages wirklich geschehen
ist . Mit Gewißheit kann man dieses behaupten , wenn
man das Protokoll über den Gcneral - Verpachtungs -
Anschlag von 175 - — 1760 ansieht .

1 et 2 ist keine Gewißheit darüber vorhanden .
Wir finden sogar in den Bemerkungen des Kammer -
Direktors Münz über den revidirten Domainen - Anschlag
der Ncnthei Hörde xi-o 176 - — 1760 S . 9 , daß der
Erbpacht des Reichswaldes von vier « blichen Häusern
mit 2 - 0 Rthlr . 5 - Stbr . Erwähnung geschieht , und
folglich kann acl 2 mit Gewißheit angenommen werden ,
daß die Einziehung wenigstens damals nicht zu Stande
gekommen ist , wahrscheinlich weil sich die Besitzer der
Reichsmark eben so wie der von Plettenberg all 1 wi -
dcrsctzt haben . Inzwischen sind die angeführten Fälle
immerhin geeignet , um die damalige Tendenz der Do¬
mainen - Commission zu beweisen ; welcher jedoch auch ,
uns unbekannt gebliebene , besondere Rechtsverhältnisse
zum Grunde liegen konnten . Weshalb wir darüber kein
Urthcil wagen , sondern diese Thatsachcn nur historisch
angeführt haben wollen .

Daß man übrigens bei den Domainen mit Einziehun¬
gen und neue » Veranschlagungen fortzufahren nicht un -
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terlassen , auch von Seiten der Privatgutsbesitzer dem

Beispiele zu folgen , wenigstens versucht habe , beweiset

die Vorstellung , welche von den Vorstehern und Einge¬

sessenen des Amts Iserlohn und Unna dem in der Graf¬

schaft Mark eben anwesenden Großkanzler von Cocccji

übergeben , und von diesem an die Clev - Märkische Ne¬

gierung remittirt wurde .

Sethe a . a . O . Seite 79 .

Diese Regierung , ertheilte hierauf folgende Resolution :

„ Da weder eine bloße Anzahl von 10 , 15 und

„ mehrere Jahren , noch auch ein Vorgewinn , oder daß

„ ein Pachtiger Namens der Eigcnthümer die Onera

„ abträgt , die Natur einer Zeitpacht ändern und in

„ eine Erbpacht verwandeln kann , sondern daß diese

„ statt finden soll , lediglich von einer spcciellen Con -

„ vcntion , oder ausdrücklich in Lonv -a -Uotoiäo erstritte¬

ner Possession abhangen muß , weiter sonsten icktra

, , littoi -Mn der Privatkontrakte bloß zum Präjuditz der

, , Eigenthümer eine lntei -pretatio oxteusiva Platz haben

„ würde , welches aber mit allen Rechten streitet , daß

„ danncnhcro , weil von dem vorigen Hofgericht in den

„ Fällen , wo keine Erbpacht stipulirt - ist , die 8irnxlox
„ looLtlo et oonäuetlo mit Recht angenommen und

„ darauf erkannt worden , cs auch dabei künftig um so

„ vielmehr sein Verbleiben behalten müsse , daieguluii -
„ ter keinem durch einiges Gesetz die Disposition über

„ sein Eigcnthum benommen werden kann , mithin sol -

„ cherhalb der Supplikanten Suchen als unstatthaft zu

„ verwerfen sey , und hätten diese nnn sich vielmehr zu

„ bestreben , durch keine üble Wirthschaft und Auffüh¬

rung den Eigenthümcrn zu ihrer Verstoßung Anlaß

„ zu geben .

„ Cleve im Rcgierungsrath den Lösten August 1749 .

J . P . v . Ransfeld , v . Könen , Märken .
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§ . äst .

Von Seiten der Gesetzgebung geschah indessen immer

noch nichts , um den großen Zweifel zu lösen , ob mit

einer altem Verleihung in Leib . gewinn oder

nach Lcibgewinnsrcchten ein Erbrecht verbunden

scy oder nicht , und so blieb die Sache unentschieden .

Und obgleich bei den General - Verpachtungen jedesmal

mit der Veranschlagung der Bauerngüter fortgcfahren

wurde , so bemerkte doch der Commissarius , Kriegs¬

und Domainen - Nath von Dcrschau , zu dem Revisions -

Protokolle über den neu angefertigten Gcncral - Vcr -

pachtungs - Anschlag der Rcnthci Hörde in der Graf¬

schaft Mark vom Jahr 1754 bis 1760 :

a > „ daß die bisherigen Anschläge nicht zu erfüllen

„ gewesen , da die Pächter so viele Jahre hindurch die

„ Höfe mcistentheils ziemlich viel unter dem vorigen

„ Anschläge genutzt ;

K ) „ daß dazumalen und auch noch jetzt diese Pacht -

„ höfe in einer Familie von Eltern auf Kindern gefolgt ,

„ und die Aufsitzer gemeiniglich wohlbehaltene Wirthe

„ gewesen ;

c ) „ daß bei den Domainenhöfen nur alsdann eine

„ etwas höhere Pacht hcrausgcbracht werden könnte ,

„ wenn die Ländereien und Pertinenzen stückweise sub -

„ locirt würden ; daß aber sodann die Bauernhöfe selbst

„ cingehcn und in die Häuser statt Bauern Einlingcr

„ gesetzt werden müßten ;

ll ) „ daß nach der Meinung des Kriegsraths Rap -

„ pard im Märkischen die Bauern noch immer das jus

„ perxstuue colonius im Kopfe hätten , und deshalb

„ kein Hauptpächter etwas mit Erfolg Ausrichten könne ,

„ weil er , wenn er die Pacht erhöhen oder einen

„ schlechten Wirth heruntcrsetzen wollte , fast keinen
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„ Pachter zum Hofe erlangen könne : indem die übrigen

„ dafür hielten , daß eine solche Pacht erblich scyn ,

„ und daß folglich derjenige , welcher einen solchen Hof

„ beziehen wolle , dem andern sein Erbgut benehmen und

„ somit ein Verbrechen begehe u . s . ch .

„ Wenn nun auch nicht immer ex o -ixits xerpetuas
„ eo1oni -»6 die Höfe keine neuen Colonen erhalten könn -

„ ten , so scye dieses doch aus der Ursache der Fall ,

„ weil sie befürchteten , daß ihnen von den Freunden

„ und Verwandten des Entsetzten Verfolgung und Schaden

„ zugefügt werden . "

Der Commiffarius führt dicscmnach Beispiele an , wo

ganze Gemeinheiten die Entsetzung schlechter Wirthe

von den Höfen zu vereiteln gewußt haben , und be¬

merkt sodann noch die fernere Schwierigkeit , daß die

neuen Colonen mit keinem Wirthschafts - Inventar ver¬

sehen scyen , und solches oftmals nicht anzuschaffen ver -

mögten , wogegen die alten Inhaber oder ihre Kinder

damit immer wenigstens nothdürstig versehen waren .

Er glaubt daher , daß die Intention des Domainen -

Departcmcnts nur dann erst vollständig würde ausge¬

führt werden können , wenn die Wirthschafts - Jnvcnta -

rien von der Domainen - Kammer angeschafft , und bei

den Höfen belassen würden .

Das General - Direktorium rescribirte unterm iiten

April 1754 hinsichtlich dieser Bemerkungen :

, , Daß bei den Sublocationen die Behinderungen ab -

„ gestellt werden müßten ; denn was das Vorgeschichte
„ jus xoi 'pstuae coloniuo anbelange , so würden sich

„ bei dortiger Registratur schon Acta finden , wornach

„ solches im Jahr 1720 cingcwandt worden , aber nicht

„ behauptet werden können . Und da die Höfe von jc -

„ her und längst vor dem Jahr 1720 von 6 zu 6 oder

„ von 12 zu 12 Jahren verpachtet worden , so würde
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„ dieses wider die Natur der Sache und das ver -

„ mcintliche jus xerjiLtunv ovloniak ; seyn . Denn vb -

„ gleich bei solchen Verpachtungen die alten Pächter

„ oder deren Kinder , weil sic Prästanda prästirt , bei -

„ behalten worden , so gebe ihnen dieses kein weiteres

„ Recht am Hofe . Es würden auch sodann im Elcv -
„ Märkischen wenig Pachthöfe seyn , indem man von

„ allen Zeiten die alten Pächter so viel möglich beizu -

„ behalten gesucht habe , ohne ihnen ein Recht dazu zn

, , übertragen . Man würde ferner übel gehandelt haben ,

„ daß man den Hauptpächtern in ihren Contractcn zu -

„ gestanden hätte , die Unterpächter nach ihrer Convc -

, , nicnz zu ändern , wenn diese ein jns co -

„ loniklL gehabt . Es würde der Kammer bekannt seyn ,

„ wie dieses auch bei einigen Partikularen Dorgekom -

„ men , aber nicht zugestandcn , sondern rechtlich ausgc -

„ macht , und , wie man nicht anders wisse , ver -

, , worfcn sey . Indessen , da dieses die vubi » seyen ,
„ welche man dabei habe , so hätte man die vorhande -

„ ncn Nachrichten genau nachzusehcn , und zu nnter -

„ suchen , wie weit dieses gegründet sey , und

„ wie es damit in vorigen Zeiten gehalten , auch was

„ deshalb bei Privatis vorgekommcn , und darüber zu

„ berichten . Indem man dieses einmal in Rich¬

tigkeit zu setzen , und dem Befinden nach

„ den Pächtern ihre übel gegründete Meinung gänzlich
„ zu benehmen habe . "

Der Departemcntsrath , Kricgsrath von Dcrschau ,

antwortete hierauf in seinen Erläuterungen über jenes
Rcscript :

, , Er habe des juris poiyetuao colouikto in der Ab -

„ sicht nicht Erwähnung gethan , als wenn solches den

„ Pächtern gestattet würde . Er sey mit dem Inhalt

„ des Nescripts in diesem Punkte einverstanden , und
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„ halte dafür , daß cs gar nicht einmal uvthig sey , cs

„ als eine noch dubiöse Sache anzusehen . U . s . w . "

Und die Kriegs - und Domainen - Kammer berichtete

unterm issten Dezember 1754 in Ansehung dieses

Punktes :

„ Bei den Höfen und Blöcken müssen wir überhaupt

„ dem Dcpartementsrath Zutrauen , daß er bei der Sub -

, , location sowohl ans den rechten Grund zu kommen

, , gesucht , als auch die Güte der Ländereien genau bc ->

„ urtheilt haben werde ; welches auch unserer Einsicht

„ nach aus dem Nevisions - und Anschlags - Protokoll

„ hervorgcht ; also , daß beides das wirkliche Minus

„ bei der Sublocation , und die Unmöglichkeit , den vo -

„ eigen hohen Anschlag zu erreichen , bei uns keine »

„ fernem Zweifel hat . Das llas xerxetuas coloiii .ie

„ ist den Domaincnpächtcrn der Grafschaft Mark eben

„ so wenig wie im Clevischen zugcstanden , obgleich

„ die mehrsten Pächter und Coloni von Pri -

, , vatgütern im Märkischen xerxetu -iiii coloni .-»m .

„ prätendiren auch sehr oft gegen ihre Grund -

„ herrcn in oontraäickorio bei den hiesigen

„ Justiz - Eollegiis erstritten haben . Es ist aber

„ die Meinung des Departements - Raths nur dahin

„ gegangen ) daß die Abwechselung der Domaincnpäch -

„ ter im Märkischen nicht so gewöhnlich , wie im Ele¬

gischen sey , weil die alten Pächter oder ihre Erben

„ den Pacht gemeiniglich zu continuiren suchen , sie auch

„ ohne triftige Ursachen daraus nicht vertrieben werden

„ dürfen ; die Überbiethung an der Pacht aber im

„ Märkischen gar nicht statt habe , und -solches zwar

„ aus einem allgemeinen Präjudicio , daß auf einem

„ Hofe , wovon ein Pachter vertrieben worden , kein

„ neuer Pachter Glück haben könne , daher sich , wenn

„ der alte Pachter das Anschlags - Quantum nicht er -
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„ füllen will , fast nicmahlcn Licitanten , geschweige

„ dann einer , der ihm überbicthen sollte , findet ; zu -

, , malen in der Grafschaft Mark die Gehöfte den Co -

„ lonis größtentheils eigen sind . Bei welchen Umständen

„ denen Pächtern , ob ihnen gleich kein sas perpetuas

„ eoloniao zusteht , dennoch der Pacht auf den alten

„ Fuß beständig belassen werden muß . "

Hierauf wurde in einem Rescripte vom i2tcn Februar
1755 die Domainen - Kammer aufgcfordcrt , ausführlich

anzuzeigen , wie viel in den nächst verflossenen Jahren

auf den Domainen - Höfen dieser Ncnthci an Baukosten

sowohl als Holz ans der Königlichen Kasse wirklich
verwandt und berechnet worden , und davon einen spc -

cifizirtcn Etat aus den Rechnungen beizufügen ; im -

glcichcn ob und wie viel den Pächtern bei solchen Bau¬
ten oder Reparationen in den Steueranschlägcn verwil -

ligct und wirklich erhoben worden .
Als dieser Befehl befolgt war , wurde in einem fer¬

neren Rescripte vom löten April 1755 wegen der Bau - >

ernhöfcn bemerkt :

„ Alles , was vom Departements - Rath dieserwegen

„ angeführt wird , und worauf ihr euch beziehet , î i

„ nicht hinreichend , um von dem Verordnet « : abzuge -

„ hcn , mithin den cingeschickten Anschlag anzunehmen .

„ Denn , wenn erwähnt wird , daß man Niemand , der

„ Prästanda prästirt , gerne aus dem Hofe setze , so hat

„ dieses nur in so weit Grund , als die Prästanda sich

„ auf richtige Anschläge und deren Erfüllung gründen ;

„ in Entstehung dessen aber sind allerdings andere Päch -

„ tcr , welche sich dazu bequemen , anzunehmen , und ist

, , auf dergleichen besondere Vorurtheile , als wenn ein

„ solcher sodann bei dem Hofe nicht glücklich werde ,

„ gar nicht zu rcflectiren , vielmehr muß dieses denen

„ Leuten durch Statuirung rin Paar Erempel benommen
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„ werden , wie dann auch keiner zu hoch angestrengt
„ wird , wenn man auf die Erfüllung eines richtigen
„ Anschlags hält . U . s. w .

„ Daß es auch , wie ihr doch in eurem Berichte vom
„ igten Dezember a . x . anführen wollet , als wenn die
„ Gehöfte größtentheils denen Colonis eigen iwären ,
„ und ihnen daher die Pacht auf dem alten Fuß bc -
„ ständig belassen werden müsse , nicht andern sey , sol -
„ ches constirt mehr als zu viel aus der eingesandten
„ Designation deren an den Domaincn - Höfen in dieser
„ Ncnthei verwandten Baukosten , welche gar so weit
„ gegangen , daß auch geringeWindschadcn mit 2 Rthlr .
„ vergütet worden . Es ist also zu verwundern , wie
„ ihr dergleichen avanciren und auf dergleichen Prin -
„ cipia halten könnt u . s. w . "

In dem Pacht - Contract wegen der Renthei Hörde
für die Jahre 1756 bis 1762 wurde diesemnach § . 5
festgestellt :

Daß der Hauptpächtcr mit allen und jeden Unter¬
pächtern ordentliche Pacht - Contracte allenfalls mit Ad -
hibirung glaubhafter Zeugen errichten , solche in Duplo
ausfertigen , unterschreiben und den Unterpächtern er -
tradiren ; in diesen schriftlichen Contracten auch die
verpachteten Stücke oder Gerechtigkeiten , Pacht - Quanta,
Zahlungstermine , Geldsorten u . s. w . specificiren solle .
Wobei bemerkt wurde , daß das Vorgewinn abgeschafft
sey , und folglich in die Pacht - Contracte nicht ausge¬
nommen werden könne .

Daß bei der Vorbereitung zn den General - Verpach¬
tungen wirklich die Domaincn - Lcibgcwinngütcr in Pacht -
Anschlag gebracht sind , ergiebt sich aus Mehreren des -
fallsigcn Men ; allein ob diese Pachtanschläge die alten
Pacht - Prästanda überstiegen haben , ob von Seiten der
Hauptpächter mit den Unterpächtern wirklich schriftliche

Rive , über - as Bauerx - Güter -Wesen , t . y
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Pacht - Cotttracte aus 6 oder 12 Jahren abgeschlossen ,

und von diesen angenommen oder gar die alten Pächter

gegen neue verwechselt sind , davon findet sich keine
Spur . Daß aber die Domainen - Beamten ihre Über¬

zeugung , daß die Lcibgewinngütcr bloße Zeitpachtgüter

seyen , bis in die neuesten Zeiten fortgesetzt haben , be¬

weiset ein von dem Kammer - Referendario v . Rappard

bei Gelegenheit der Veranschlagung der Renthci Blan¬

kenstein für 1302 — 1603 unterm 25sten August 1301

zn der Domainen - Kammer erstatteter Bericht über die

in der Stadt Hattingen und zu Blankenstein bclegenen

Leibgewinn - Häuser , welche doch bei der im Jahr 1720

statt gehabten neuen Veranschlagung der Leibgcwinn -

Höfe und Kotten ausdrücklich ausgenommen wurden .

Hierin heißt es unter andern :

„ Ich habe es indessen für Pflicht gehalten , Cw .

„ Königlichen Majestät anzuzeigen , wie die allgemeine

„ laute Meinung sämmtlichcr Leibgcwinner in der Ren -

„ thei Blankenstein dahin gerichtet ist , daß nicht einmal

„ eine Erhöhung des Vorgcwinns statt finden könne ;

„ indem sie sich lediglich das uneingeschränkte Eigen -

„ thum beimessen und die Prästanda als ein verdunkel¬

tes Onus betrachten , auch endlich dafür halten , daß ,

„ sobald nur dieses Fixum entrichtet würde , sich die

„ eintretende neue Gewinnung durchaus von selbst ver -

„ stehe .

„ Die Unrichtigkeit des anmaßlichcn Eigenthums folgt

„ schon daraus , daß in sämmtlichen Gewinnbriefcn die

„ Conservation der Häuser aus eigenen Mitteln die

„ erste und Hauptbcdmgung ist .

„ Unter jenen Umständen habe ich daher aller Mühe

„ ungeachtet bei den jetzigen Supplikanten kein höheres

„ Quantum erzielen können , wozu aber wohl um so

„ mehr Befngniß vorhanden war , als selbiger nunmehr



Grafschaft Mark .
131

„ ox Nova gratia pachten muß u . s . w . Und bemerke

„ ich nur noch schließlich , wie ich mich zu der gcgcn -

„ markigen Berichtscrstattung um so mehr verpflichtet

„ gehalten habe , als dem Hauptpächtcr bereits mittelst

„ des letztem Hauptpacht - Eontracts Art . 7 die Erhö¬

hung der Le ibgewinns - Güter als wahre Do -

„ maincnstücke injungirt ist . "

Auf diese Weise hat sich der Zweifel bei den Domaincn

bis in die jüngsten Zeiten fortgesetzt , und was diePrivat -

Gutshcrrcn betrifft , so ist bei der fraglichen Untersuchung

und Nachforschung kein Fall votgekommcn , wo in älteren

Zeiten bei Leibgcwinns - Gütern eine willkührliche Verän¬

derung der Gcwinnträgcr nach Absterbcn der bisherigen

Besitzer außerhalb deren Nachkommenschaft vorgenommcn

worden ; indessen hat sich häufig gefunden / daß von Lcibgc -

wiuugütern keine förmliche Gcwinnbricfc sondern nur Quit¬

tungen über gezahltes Gewinn crthcilt waren , wobei die

von Seiten der Gutsinhaber gemachte Versicherung nicht

unwahrscheinlich war , daß die Besitzer die neuern , mit lä¬

stigem Bedingungen versehenen , oder in bisher ungewohn¬

ten Ausdrücken abgefaßten Gewinnbricfe anzunehmen ver¬

weigert hätten .

§ . 50 .

Dennoch haben die berühmtesten Clev - Märkischen

Rechtsgelchrtcn behauptet , daß eine Verleihung

in Leibgewinn ungezwcifclt nichts mehr als

eine Zcitpacht auf Lebenlang und kein Erb -

nutzungsrccht in sich enthalte .

.So hat bei der Sammlung des Clev - Märkischen

Provinzialrechts derHcrr Ober - Landes - Gcrichts -

rath Terlinden im 2tcn Theil lyZstcn Zusatz Z . io ,

und 12 folgende Sätze ausgestellt :

i . „ Die Besitzer der Bauerngüter in der Grafschaft

„ Mark ( mit Ausschluß der Soester Börde ) werden
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„ im zweifelhaften Fall nur für bloße Zeitpächter ge¬

halten , und nach ihren Contracten , auch gemeinen

„ Rechten beurtheilt .

2 . „ Weder der Besitz von iS , 50 , ioo oder mehre -

>, ren Jahren noch auch die Zahlung eines Vorgewinns

„ ändert , eben so wenig als die Verpachtung auf Le -

, , bcnszeit , die Natur dieser Zeitpacht .

3 . „ Auch wird eine Zeitpacht in ein immerwähren -

„ des Colonatrecht dadurch nicht verwandelt , wenn

„ gleich ein Leibgewinn d . i . für das Nutzungsrecht

„ ans eines oder zweier Leben bezahlt wird . "

Die aus der Regierung ernannten drei Herren Com -

missarien waren hiermit im Wesentlichen einverstanden ,

und so wurde in den Entwurf zu dem Clev - Markischen

Provinzial - Recht der Satz ausgenommen :

„ Auch sind die im Märkischen unter dem Namen

„ Leib gewinn guter bekannte Grundstücke mit den

„ im Clcvischcn unter diesem Namen bekannten Erb -

„ Zinsgüter nicht zu verwechseln , da im Märkischen

„ das Wort Leibgewinn nur eine lebenslängliche Pach -

„ tung andeutet . "

Die Beweise zu diesem Satze und zu diesem Unter¬

schiede zwischen der Grafschaft Mark und dem Herzog¬

thum Cleve haben wir indessen nirgendwo aufzufinden

vermocht . Im Gcgcnthcil sind in der Grafschaft Mark

eben so , - wie in dem Hcrzogthnm Cleve die Leibge -

Wiuns - Gütcr mit den Hobs - und Behandigungs -

Giitcrn durchaus synonim gebraucht , und es ist hierin

unter beiden Provinzen nirgendwo ein auf einem ge¬

schriebenen oder ungeschriebenen Rechte gegründeter Un -

schied zu entdecken . Das Jurisdictions - Regle¬

ment , wie es in Ansehung der Königlichen Lathen - ,

Hobs - , Cons - und Leibgewinns - Güter in dem Her¬

zogthum Cleve , Fürstenthum Menrs und Grafschaft
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Mark gehalten werden soll , vom Lösten Dezember 1779 ,

beweiset das gerade Gegentheil , und alle über die
Hobs - Güter in der Grafschaft Mark in altern und

in den neuesten Zeiten gepflogenen Verhandlungen be¬

stätigen dieses . Man kann daher nicht begreifen , wie

diese bewährten Nechtsmänncr einen solchen Satz , als

der obige ist , haben aufstellen können . Wahrscheinlich

haben sie sich in dem Eifer für die einmal angenom¬

mene Meinung unrichtig ausgcdrückt , und den Satz

nur dahin beabsichtiget :

„ Daß die in der Grafschaft Mark außer einem

„ Hobs - oder Leibgewinnrührigen Verbände " ( denn

von G c w in nrnh ri g spricht überall das angezogene Re¬

glement ) „ einzeln sich befindenden sogenannten Leibgc -

„ winngüter nnr eine lebenslängliche Pachtung andeuten . "

Allein auch hierbei hat sich kein Unterschied unter

der Grafschaft Mark und dem Herzogthum Cleve ent¬

deckt . Die Amtsordnung des Herzogs Adolph von it »3i ,

welche wo nicht für Cleve allein , doch für diese Pro¬

vinz mit gegeben wurde , mußte , wie wir gesehen ha¬

ben , im Jahr 1720 den Grund abgeben , warum man

bei den Domainen in der Grafschaft Mark die alten

Leibgewinngüter in Zeitpachtgüter von 6 zu 6 oder von

12 zu 12 Jahren verwandeln wollte . Damals hat man

keinen Unterschied zwischen beiden Provinzen gekannt ,

und seit dem Jahr 1563 , wo die Grafschaft Mark mit

dem Herzogthum Cleve verbunden und beide Provinzen

von den nämlichen Landes - Collcgien und nach einer

Gesetzgebung regiert wurden , ist ein solcher durchaus

nicht zu vermuthen .

Wenn es zudem in dem ungezogenen Reglement

heißt , daß es in Ansehung der Bchandignngcn und

sonstigen die befragten Guter afftcircndcn Contracten

für Cleve und Mcurs bei den beschriebenen Lathen -
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Rechten des Bischofs - Hofes zu Tanten , für die Graf¬
schaft Mark aber bei der bisherigen Gewohnheit und den
beschriebenen Hofes -Rechten verbleiben solle , so hat diese
Bestimmung , wie die darauf felgende nähere Anwei¬
sung beweiset, keineswegs einen Unterschied in der Natur
der Lcibgewinns - Güter zwischen Mark und Cleve zum
Gegenstände und zur Absicht . Derselbe scheint uns un¬
maßgeblich bloß imaginair , und bloß angenommen zu
scyn , um eine für die Grafschaft Mark aufgestellte und
beliebte Meinung , die man für das Hcrzogthum Cleve
durchzusühren sich nicht getraute , festzuhaltcn . Diese
Meinung beruhet aber auf zweien Gründen , die uns
durchaus nicht zu überzeugen , wenigstens nicht jeden
Zweifel bei uns zu lösen im Stande sind .

§ . 5i .

Der erste Grund , worauf so vieles Gewicht gelegt
wird , ist das Attest der Landstände vom itltcn Dezcm -

, ber 1711 . Allein entweder verstand man zu der Zeit
Unter dem Ausdruck : v » !v » ino das
nicht , was wir jetzt darunter verstehen , nämlich ein
Erbnutzungs - Recht , oder das Attest ist unwahr .
Wie konnte cs nämlich in demselben der Wahrheit .ge¬
mäß heißen : daß an keinem Orte in der Grafschaft
Mark desgleichen ovlonina vorhanden
scy , noch observirt werde ? War damals nicht schon
die Soester Börde mit der Grafschaft Mark zu einem
Ganzen vereinigt ? Bestanden nicht damals in allen
Gegenden der Grafschaft Mark Hobs - , Bchaudiguugs -
und Lcibgewinns - Güter ? Waren nicht damals , wie
wir eben gesehen haben , schon viele Güter nach Leib -
cigcnthums - Rechten verliehen ? und kannte man da¬
mals noch keine Erbpacht in der Grafschaft Mark ?



Grafschaft Mark .
1Z5

oder war mit diesen Arten von Bauerngütern damals
noch kein Erbnutzungsrecht , kein jus xerpotuao coloina «
verbunden ?

Was zu viel beweiset , beweiset nichts , und so legen
wir auf dieses Zeugniß gar keinen Werth . Nicht zu
gedenken , daß , wenn man dasselbe auch nicht mit dem
Verfasser der Schrift :

Der Bauernstand an seinen gerechten König rc .
Seite 4 .

für ein Zeugniß in eigener Sache halten will , doch
der wichtige Umstand dabei nicht unberücksichtigt zu
lassen ist , daß der Bauernstand dabei nicht vertreten ,
und nicht gehört worden .

Der zweite Grund ist die Resolution der Clev -
Märkischen Regierung vom 25sten August t ? 4y .

In so weit diese Resolution im Eingänge besagt :
„ Daß weder eine bloße Anzahl von io , i5 und

„ mehreren Jahren , noch auch ein Borgewinn ,
„ oder daß ein Pächtigcr Namens der Eigcn -
, , thümcr die Onoia abträgt , die Natur einer
„ Zeitp 'acht abändere , und iu eine Erbpacht ver -
„ wandeln könne . "

in so weit sind wir mit derselben einverstanden , weil
hier von der Natur einer Zeitpacht die Rede ist .
Dieses aber auf Leibgewinn , wobei die Gewinuträ -
gcr auf eigenem Namen die Onera alle abzutragcn
haben , anwendcn zu wollen , ist petitio prineipU ; in¬
dem erst bewiesen werden soll , daß Leibgcwinn
Zcitpacht ist . Die Resolution geht daher in ihrer
Schlußfolge viel zu weit . Und wenn es darin ferner
heißt :

„ Daß , weil von dem Hofgericht in den Fällen ,
„ wo keine Erbpacht stipulirt ist , die simxlex loaatic»
„ ot coulluotio mit Grund angenommey und darauf
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„ erkannt worden , es auch künftig dabei sein Ver -
„ bleiben behalten müsse . U . s. w . "

so füllt die Regierung mit dem vorigen Hofgericht in

den nämlichen Fehler , worin früher die attestirenden

Landstände gefallen waren . Gab es denn derzeit in der

Grafschaft Mark gar keine andere Arten von Bauern¬

gütern , mit welchen ein Erbnntzungsrecht verbunden

war , als mit der Erbpacht ? Gab es denn keine Erb¬

leibgewinns - Güter ? Und war nicht sogar durch diese

Resolution die Verleihung zu Erbleibgewinns - Rechten ,

und jede andere Art von Ertheilung eines Erbnutzungs -

Rechts , außer der Erbpacht ausgeschlossen ? Diese Re¬

solution liefert den Beweis , wohin man sich verirrt ,

wenn man Römische Grundsätze von locatio eonänctio ,

auf rein Deutsche bäuerliche Institute anwendet . Von

der Clcv - Markischen Regierung wäre eine ganz andere

und eine weit umfassendere und zugleich detaillirtere

Resolution zu erwarten gewesen . Die vorliegende do -

kumentirt nach dem , was wir bisheran über das Bau¬

ernwesen in der Grafschaft Mark aus untrüglichen

Materialien gehört haben , eine wahre Unbekanntschaft

mit den bäuerlichen Verhältnissen in derselben , und

muß uns dieses alles um so unerklärbarer Vorkommen ,

als die nämliche Regierung in ihrem gemeinschaftlich

mit der Domainen - Kammer unterm 7ten September

1736 , mithin nur dreizehn Jahre früher , erstatteten ,

und schon oben § . 18 und ^ 3 berührten Berichte meh¬

rere Arten von erblichen Bauerngütern außer den Erb¬

pachtgütern anführt , als sie gegen die Erblichkeit der

Leibgewinngüter nur den Zweifel äußert : „ jedoch

„ will nach alten Nachrichten dafür gehalten werden ,

„ daß , wenn in den Briefen die Worte enthalten :

Zn euren Leibern und nicht länger .

„ solche Güter für Leibpacht zu halten " , und als sie über -
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Haupt zwischen Leibgewinngütern und Leibpacht¬
güt crn unterscheidet .

Und wie ist mit der befragten Resolution der oben
ertrahirtc Bericht der Clev - Märkischen Kammer vom
lyten Dezember 175 ^ zu vereinigen , worin es heißt :

„ Daß die mehrstcn Pächter und Coloni von Privat -
„ Gütern im Märkischen xeixeruam ooloniE präten -
„ diren , auch sehr oft gegen ihre Grundherrcn in coa -
„ tl -Lkllctorio bei den hiesigen Justiz - LoUegiis erstritten
„ haben ? "

Sollte die Domainen - Kammer sich unterstanden ha¬
ben , eine offenbare Unwahrheit zu sagen , und sich der
Gefahr auszusetzen , davon überführt zu werden ; indem
sie die Absicht und die Meinung des ^General - Direktorii
bekämpfte ?

§ . 52 .

Wir gestehen , daß es nicht wenig gewagt ist , ein
System anzugreifen , welches von mit Recht im ^größ¬
ten Rufe stehenden Clev - Märkischen Rechtsgelehrten ,
und insbesondere von dem Herrn Präsidenten v . Hym -
men in seiner Abstimmung über den Entwurf des
Clev - Märkischen Provinzialrechts , und von dem Herrn
Präsidenten des König ! . Rheinischen Revisionshofcs und
wirklichen geheimen Ober - Justiz - Rathe Sethe in einer
Druckschrift vertheidigt wird . Indessen wird uns das
Streben nach Wahrheit , und der Abscheu gegen jede
blinde Anhänglichkeit an Authoritäten entschuldigen .

Unbegreiflich scheint es uns ebenfalls , wie der Herr rc .
v . Hymmen , und jeder andere ihre Beweise oder ihre
Vermuthung für die Zeitpacht bei den Leibgewinn - Gü¬
tern in der Grafschaft Mark aus dem Römischen Recht
entnehmen können ; da das Institut des Lcibgcwinns
weit älter ist , als die Einführung eines fremden Ge -
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sctzes , dem wir einzig die Verdunkelung unseres heimi¬
schen Rechts verdanken . Daß man bei Deutschen Bau -
ern - Gütcrn , wie der Herr rc . v . Hymmen behauptet ,
der Regel nach im zweifelhaften Falle für Zcitpacht
vermnthen müsse , will uns durchaus nicht einleuchten ,
und wir halten es für unrichtig , wenn behauptet wird ,
daß das Römische Recht im Grunde außer der Zcitpacht
nur den wahren Lontraetum omzrlizNoutioum kenne ,
welch letzterer aber nicht vermuthct werde , da er schrift¬
lich coustituirt scyn müsse . Wir haben nämlich § . 45
schon bemerkt , daß die Römer auch das lus perxetua «
oolouino oder das eolonai ' iuni gekannt , und darü¬
der in I. . 24 § . 1 6 oü . tle s . 8 . ooelosiis . dlov . 7 . j ) iv
dlov . I . 6 on 13 . Vorschriften ertheilt haben . Wahrschein¬
lich hatte Justinianus , welcher in den spätem Zeiten
der Römischen Gesetzgebung zuerst dieser Art Verpach¬
tung von Grundstücken erwähnt , dieselbe bei Völkern
fremden oder gar Deutschen Ursprungs kennen gelernt ,
und würde dieses unsere in der Einleitung § . 4 ange¬
führte Meinung unterstützen , daß man bei Deutschen
Bauern - Gütern , welche seit älter » Zeiten in der näm¬
lichen Art von Erben zu Erben verliehen worden sind ,
im zweifelhaften Falle eher für ein Erbbenutzungs - Recht
als für bloße Zeitpacht vcrmuthcn müsse .

Wenn Danz in seinem Handbuchc des heutigen
Deutschen Privatrcchts Thl . 5 . § . 5iä ( wie wir § . 4
gehört haben ) lehrt , daß in altern Zeiten der bei
weitem größte Theil der Deutschen Bauern ohne Erb¬
recht gewesen , so gesteht dieser Schriftsteller doch a . a .
O . Thl . 6 , § . 546 , daß auch in ältcrn Zeiten für cm
solches Erbrecht zu vcrmuthcn gewesen , wenn mit dem
Besitz des Gutes eine gewisse persönliche Obenorictät
oder Hörigkeit verbunden war , und wie dieses in der
Grafschaft Mark durchaus der Fall ist , dem Hof oder
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der Stätte der Familienname des ersten Erwerbers bci -
gclegt ward , oder umgekehrt der Besitzer und dessen
Familie nach dem einmal angenommenen Namen des
Guts genannt wurden .

Mit der Hörigkeit war eine Olsdas -»ägerixtio un¬
zertrennlich verbunden ; aber auch hiermit zugleich cm
Erbrecht an dem Gute , woran der Hörige gebunden
war . Es läßt sich nämlich dieses Rcchtsverhältniß ver¬
nünftiger Weise nicht anders denken ; indem von keinem
Menschen zu erwarten steht , daß er für sich und seine
Nachkommenschaft die Verpflichtung auf sich nehmen
sollte , ein Gut nicht zu verlassen , und daß cs auf der
andern Seite in der Willkühr des Gutsherrn bleiben
sollte , seine Nachkommenschaft davon zu jagen . Das
Band muß für wechselseitig , und nur durch einen ge¬
meinschaftlichen Willen auflösbar angesehen werden ;
so wie wir dieses auch bei den Colonen der Römer in

I - Lock . in c^uibns oan5 . ooloiii ote . finden , WV
cs den Gutsherren vcrbothen ist , die jährlichen Abga¬
ben der Colonen zu erhöhen ; folglich auch nicht sonstige
für sie drückende Veränderungen z . B . durch Entsetzung
ihrer Nachkommen vorzunchmcn .

Ein solches Erbrecht ist in Beziehung auf Ein ge¬
hörige , Hobs - oder Hofhörige in der Grafschaft
Mark nicht bestritten worden . Es fragt sich nur : ob
eine solche Hörigkeit als mit dem Institute des Leib -
gewinnö verbunden angenommen werden kann ?

Wir haben schon zu wiederholten Malen bemerkt ,
daß in der Grafschaft Mark Leib gewinn - , Hobs -
ünd Bchandigungs - Güter gleichbedeutend sind . Für den
Hörigkcits - Ncrus und für die Erblichkeit der Leibge¬
winns - Güter wird nun Folgendes angeführt :

i ) In dem Eingänge der Lathen - Rechte des Bischofö -
Hofcö zu Lanten , ertrahirt im Jahr 1556 , wornach
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man in alle » Lathen - Höfen zu verfahren pflegt ,

heißt cs :

„ In der ersten ist des Hocfesrecht und gocde ge -

„ wonte , dat die gcnc , die von onse G . Herr devoten

„ ist , dcfe Pacht und Opkommeningen von Handt -

, , winuungen der Lyffgewinns - G ordern oder
„ den Hoffhoerende toe mainteniren , tho Hessen

„ und tho boeren und die Erfgenahmcn der Lyff -

„ gewinnsgudern an denselben tho behänden . "

Ein Beweis , daß Leib gewinn Hofhörigkeit und

Erbrecht in sich verband .

2 ) Es lautet in den gedachten Lathen - Rechten ferner :

„ Item an dciscm beschrcven Erflathen Gude , die

„ man tho Erflyfgewinnsrechten und des vorsch .

„ Hofes hclt u . s. w . "

3 ) „ Item of Jemand sin Lyfgewinnßguderen ,

„ in desen Hof gehörende umb Beterund derselven

„ tot vndersedels ( Untersadelguts ) und Lyfgewinns -

„ rechten uit dhun wolde , die sal dat dhun oirkundte

„ der Hofrichter und fall dat vndersedels - Gut denHof -

, , richter gepaelet schriftelick overlevercn , datselve also

„ in unseres gd . H . Lathen und Gewinns Buck

„ fort to beschrieven , ob dat unser gnad . Herr dat Hof

„ u . Gut des Hoffs uit verfehlen und entfremdet und

„ die obkumpsten von den Gewinn nicht vermindert

„ werde . "

4 ) „ Item tho weten , dat niemand sin Lyfgewinn

„ in desen Hof gehörend mit Jahrgeld of anders

„ in einiger Wiese , sonder Löse beschweren mag . "

5 ) In dem Lyfsgewinns - Recht des Hauses Ham

heißt cs :

„ Dat an den Lyfgewinn in Lathen - Guderen des

„ Hauses Ham twe Händen sollen to Buck stahn , und

„ in Gefall eine Bchandctc solle kommen tc stervcn ,



Grafschaft Mark , r » r

„ solle binnen ein Jahr und 6 Wecken naar het over «

„ leben weder möten eine neue Hand in Plaß van der

„ overledencn gesonnen und gewonnen worden , und so

„ solches in ein Jahr 6 Wecken nieet geschiede , soll de

„ ovcrledene Hand ter Gnade to gewinnen stahn , u . in

„ Gefall beide Behänden sollen aflifig worden , sonder

„ hat vorsch . in Acht the nehmen , soll hat Guth gant -

„ selick ter Hove verfallen sin . "
Eine wahre Behandigung mit einem Erbrecht .
6 ) In dem Lyfgewinns - und Zinsgüter - Recht des

Kapitels zu Tanten vom 22sten Oktober 1673 werden

die bloßen Zynsgüter von den Leibgcwinnruhri -

gen , Hofhörigen , und anderer Gestalt ver¬

hafteten Gütern unterschieden . Der klarste Be¬
weis für das , was erwiesen werden soll .

7 ) In einem von dem geschwornen Lathenschreiber

des Kapitels und der Renthei zu Xanten ausgestellten
Attest vom sssten September 1756 wird bescheinigt ,

daß es bei des gedachten Kapitels Leibgewinns - Gütern ,
welche mit den der Königlichen Renthei einerlei Ur¬

sprung hätten , uraltes Herkommen sey und noch obser -

virt werde , daß , wenn ein Leibgewinnsgnt , woran

keine Hände mehr am Leben in gebührender Zeit , d . h .

nach Versterb der letzten Hand innerhalb i Jahr und

6 Wochen und 3 Tagen eine neue Handgewinnung

nachgesucht werde , dieselbe gegen gewisse Gebühren

nicht zu versagen sey .

Ein abermaliger Beweis eines Erbrechts nach beo¬

bachteter Form .

L ) In Sachen des Kapitels zu Tanten gegen Boegd

wurde unterm 8ten Januar i5 ? 6 auf Einziehung eines

Guts erkannt , weil der Letztere es unterlassen , nach

Ableben der letzten Hand dasselbe binnen Jahr und

Tag nach Leibgcwinnsrechtcn zu gewinnen .
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y ) In mehreren Urkunden findet man den AnSdrnck :

Gewinn rührig , so wie man denselben auch in dem

Jurisdictions - Reglement von 1779 von den Leibge -

wittttsgütcrn überall als von Gcwinnrnhrigen

Gütern antrifft . Ein Beweis , daß man selbe sich in

einem gleichen Verhältniß und Verband als die Lehn -

rührigen und Hofruhrigen , und Lcibeigen -

thums rührigen Güter mehr oder weniger gedacht hat .

So wie nun bei den Lehn - , Hobs - und Leibeigen -

thnmsruhrigcn Gütern Niemand ein Erbnutzungs - Necht

bestreitet , so ist dasselbe auch bei - den Leibgewinnrnhri -

gcn Gütern durchaus mit keinem Grund zu bestreiten .

10 ) In den schon vorerwähnten Lathen - Rechten deS

Bischofs - Hofes zn Xanten ist verordnet , daß , wenn

an einem Lathen - oder Lcibgewinnsgnt alle Hände

oder Leiber verstorben sind , und sich die Erben nicht

binnen einem Jahr 6 Wochen und drei Tagen um eine

neue Gewinnung gemeldet haben , der Hofesherr als¬

dann das Gut gebührlich abschätzen lassen und den

Erben die Wahl überlassen bleiben soll , die Hälfte deS

laxati dem Hofeshcrrn zu zahlen und das Gut zu be¬

halten , oder demselben solches gegen Empfang des er -

stercn zu überlassen . Wobei noch besonders bestimmt

ist , daß alle andere Sahlsgnder , d . i . Sadcl - ,

Hobs - oder Leibgewinnsgüter , nach diesem nämlichen

Recht als die Principal - Lathen - Güther behan¬

delt werden sollen .

Dieses wird auch in der Beantwortung des Kapitels

zu Xanten vom Lösten Januar iö 55 auf einige Anfra¬

gen der Clcv - Märkischen Amts - Kammer , die Lcibge -

winnsgüter im Fürstenthum Cleve betreffend , vom Listen

November 1634 überall bestätiget .

Man wird cinwenden , daß die angeführten Stellen

sämmtlich von solchen Leibgewinngntern zn verstehen
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scycn , welche sich unter einem besonder » Hofcsvcrbande

oder unter einem Obcrhof befinden , nicht aber von

ordinairen , gemeinen und allein für sich be¬

stehenden Leibgcwinngütern . Wir wollen cs zu -

gcben , daß dieselbe vorzugsweise die erstem bcziclen ;

allein hieraus folgt nicht , daß auch die andern , wenn

sie nach Lcibgew inns - Rechten , oder in Leibge -

winn überhaupt , und folglich nach dem nämlichen

System vcrthan sind , nicht nach gleichen Grundsätzen

sollten beurthcilt werden müssen . Wer ein Grundstück

nach Lcibcigcnthums - , Empfythcutischcn - , Hobö - oder

Lehn - Rcchtcn verleihet , der unterwirft dieselbe den we¬

sentlichen Bestimmungen dieser Institute , und wenn er

dabei keine nähere Verabredungen trifft , so ist er eben¬

falls all naMralia , oder an dem , was gewöhnlich da¬

zu verstanden wird , gebunden .

Dieses sind Sätze , welche bei keinem Juristen wer¬

den Widerspruch finden .

Zur Bestätigung des Gesagten führen wir noch ein

landesherrliches Edict vom 5tcn Juli 1700 an , wor -

nach mittelst Erneuerung der dcsfallsigen Edikten von

1507 , 1503 und 1669 die - Geistlichen keine Erbgüter

und Nenthen in dem Herzogthum Cleve und der Graf¬

schaft Mark acquiriren sollen . Hierin heißt es wörtlich :

„ Daß keine Personen , welche sich in die Klöster

„ oder Convente begeben , ihr Lebenlang darin zu ver¬

bleiben , einige unbewegliche Güter , Leibgewinn

„ Lehnen und andere erbliche Jahrrenten , so in an¬

geregten Unseren Landen vorhanden sind , denen Klö -

„ stern erblich zu bringen . "

Hier erscheint nämlich das Leib gewinn unter den

Erbrechten , ohne Rücksicht auf einen Hobsverband .
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§ . 53 .

Wir glauben diesemnach berechtigt zu seyn , den Satz

aufstellen zu dürfen :

Daß sowohl in der Grafschaft Mark als wie im

Herzogthum Cleve die Verleihung nach Leibgewinnö -

Rcchten oder schlechtweg in Leib gewinn der Re¬

gel nach ein Erbnutzungs - Recht an den verliehenen

Gütern in sich fasse .

Die schon oben angczogene Verordnung des Herzogs

Adolph zu Cleve vom Jahr 1421 steht dieser Behaup¬

tung nicht entgegen . Denn entweder hat diese Ver¬

ordnung die jetzt zur Frage liegenden Leibgewinns - Gü -

tcr niemals zum Gegenstände gehabt , oder dieselbe ist

niemals in Ausübung gekommen . Wie hätten sonst die

zur Clev - Märkischen Amts - Kammer verordnet « : Rä -

the am Listen November 1654 , mithin 200 Jahre spä¬

ter , bei dem Kapitel zu Tanten ĉinc die Leibgewinn -

Güter betreffende Anfrage machen und dabei sich im

Eingänge folgender Gestalt ausdrücken können : ,

„ Demnach auf empfangenen gnädigsten Befehl Jhro

„ Churfürstlichen Durchlaucht unseres gnädigsten Herrn

„ Vorhabens seyn , mit Deroselben in diesem Fürsten -

„ thum habenden Leibgewi nns - Gütern Nichtigkeit

„ zu machen , und in allen vorkommenden Fällen uns

„ gerne dem bequemen und gemäß verhalten . wollen ,

„ was bei anderen dergleichen Lathenschaften und Leib -

„ gewinnshöfe , und insonderheit bei einem löblichen

„ Kapitel Herkommens u . s . w . "

Wie hätte man sonst in den Jahren i 65 ? und 1712

die einzelnen , und außer einem Hofcsverband in der

Renthci Blankenstein gelegenen Domainen - Leibgewinns -

Güter ferner an die Nachkommen der früheren Besitzer

gegen den alten Zins oder Pacht , und gegen das alte
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Gewinn mit dem ausdrücklichen Zusatze verthucn können ,

daß die Gcwinnträger dieselbe wie ihre Ui -aeckocessoi -Ls

nutzen und gebrauchen sollten ?

Wie Hütten sonst in den Jahren 1734 und 1735 ,

folglich 300 Jahre später von einer Rechergirung der

Leibgcwinn - Güter in dem Hcrzogthum Cleve und der

Grafschaft Mark Rede seyn können ?

Wie konnte überhaupt damals noch so wie jetzt die

ungezogene Verordnung zum Grunde gelegt werden , da

in den Zeiten so wie jetzt alle in jener Verordnung be -

zieltcn Güter längst ausgestorben seyn mußten ? Wie

dieses dann auch die Domaincn - Kammer in ihrem Be¬

richte vom 5isten August 1735 knit dem Zusatze be¬

merkt , daß die Leibpacht - Güter kein Gegenstand

der Untersuchung mehr seyn könnten .

Überhaupt ist es klar , baß der Herzog Adolph bei

der befragten Ordonnanz nur die Leibpacht - Güter

und nicht die Leib gewinn - Güter , auf welchen be¬

deutenden Unterschied wir unten näher kommen werden ,

im Auge gehabt habe . Alle Güter , welche sich in spä¬

tem Zeiten , und bis dahin , als die Domaincn - Bcam -

ten , aus Mangel an hinreichender Bekanntschaft mit

den vaterländischen Institutionen , oder in Zweifel darüber

und im Interesse für ihre Verwaltung ihren Arm auch

nach den Leibgewinn - Gütern , und sogar , wie wir ge¬

sehen haben , nach den unbestrittenen Erbpacht - Gütern

ausstrcckten , noch nach Leibgewinns - Rechten oder in

Leibgewinn besessen wurden , haben gerade wegen der

Eristenz jener Verordnung die Vermuthung für sich ,

daß sic nicht in bloße Leibpacht oder Zeitpacht ansge -

than gewesen , weil sie sonst nicht mehr eristircn könnten .

Daß übrigens die Verordnung vom Lösten April 1533

nur Leibpacht - und Pacht - Güter bezweckt habe , ergiebt

die Rubrick derselben , welche heißt :
Rive , über das Baucrn -Gütcr -Wesen . t . io
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Ordnung wie mynö gncdigen Herrn Lyffgudcren

und Pachtguderen uithgedoen sollen werden .

Diese Verordnung scheint überdies einen bestimmten

Bezirk zum Gegenstand gehabt zu haben , weil deren

Befolgung nur wenigen bestimmten Beamten befohlen
wird in den Ausdrücken :

„ Hebben myn gnedige Her und Frouw den Land -

„ rentmeister Louterman , Bekemeister Louff , und Rey -

„ dene bevolhen , dat sy hinvorder sich nae descr Ord -

„ nnng Halden sollen mit den uitdoen der Ly ff - und

„ Pachtgüter u . s. w . "
Von Leibgewinn - Gütern ist nicht die mindeste Meldung .

Das Verfahren der Domainen - Beamten im Jahr

1720 war auf einem , wie vorhin ansgeführt ist , durch¬

aus unwahren und irrigen Attest , was ohne fernere

Untersuchung um so lieber angenommen wurde , als es

dem damaligen Geist entsprach , gegründet . Dieses
tman kann den Ausdruck nicht zurückhaltcn ) wahrhaft

gewaltsame Verfahren , kann keinen Beweis abgeben

gegen diejenigen , welche durch ununterbrochener Erb¬

folge in dem Besitze des Leibgewinns - Rechts an den

Gütern geblieben sind , und selbst bei denjenigen , welche
dadurch kränkende Abänderüng haben erleiden müssen ,

sollte dasselbe keine fernere rechtliche Folge haben .

Jenes Verfahren , welches freilich vom Hofe , wo

man das Eigcnthümliche hierländischer Institute nicht

kannte , und wo man daher leicht durch ein unrichtiges

Attest der Landstände , und durch schiefe Berichte der

Beamten irre geleitet werden konnte , führt sogar die

Vermuthung mit sich , daß man bei Umschaffnng der

Lcibgcwinn - Güter in Zeitpacht wirkliches Unrecht be¬

gangen habe . Offenbare Beschwerden lagen nämlich darin

ch daß den Gewinnträgern , welche auf die förmlichste

und bündigste Weise ein Leibgewinn , oder auch äuge -
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nommen nur eine P 'acht auf Lebelang , eine Leib¬
pacht erhalten , und dadurch ein gesuchtes Recht erwor¬
ben hatten , das Gut lebenslänglich unterzubehalten ,
dieses Recht entzogen , und dieselbe auf kurze Zeitpach¬
ten gesetzt werden sollten ; K) daß ihnen das gezahlte
Vorgewinn nicht nach Verhältnis! der Zeit erstattet , und
somit res et praetiunr behalten wurde ; e ) daß in Hin¬
sicht der Meliorationen nicht einmal eine Untersuchung
verordnet , sondern die desfallsige Reklamation mit An¬
drohungen von Exmissionen niedergedrückt wurden .

Leine ! grsvans ndigne gravare praesninitnr , und
so streitet bei dem ganzen Verfahren die Vermuthung
für das Unrecht . Da es sich hier um Wahrheit und
Recht handelt , da das Glück oder Unglück einer Pro¬
vinz zur Frage liegt , und da die Rechte eines Stan¬
des untersucht werden sollen , der unbestritten die nütz¬
lichste Klasse der Staatsbürger bildet Und auf dem zu¬
gleich die Staatslasten aller Art im vollesten Maße
ruhen , so würde dem Zwecke der gegenwärtigen Unter¬
suchung sehr schlecht entsprochen , wenn wir nicht eine
so frcimüthige , aufrichtige Rede führen wollten ,
k Ja Unrecht ist derozeit von den Domainen - Behörden
geschehen , und wenn die allgemeine Stimme des Vol¬
kes das damalige Verfahren nicht als Unrecht anerkannt
hätte , wie würde dann der Zweifel über die Erblich¬
keit der Leibgcwinn - Güter sich haben bis in die jüng¬
sten Zeiten erhalten können ? — Nicht die General - Do -
mainen - Pachter , wie der Verfasser des Bauernstan¬
des an seinen gerechten König glaubt , tragen
die Schuld dieses Unrechts . Ihnen wurden von der
Domainen - Kammer die Leibgewinn - Güter in neuen
Pachtanschlägcn aufgcdrungcn , und wenn sie nun nicht
in positiven Schaden fallen wollen , so mußten sie die
alten Pächte der Leibgewinncr geradezu zu erhöhen , oder
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wenn dieses selten gelingen wollte , sie zn überlisten

suchen . Und auch dieses wollte und mußte bei der Mei¬

nung des Volkes ihnen selten gelingen .

Auf eine gleiche Weise mögen auch wohl mancherlei

Versuche von Privat - Gutsbesitzern und Corporasionen

gemacht seyn , allein es ist weniger noch gelungen , weil

weniger Authorität den Impuls gab . Daher finden wir

dann auch die meisten Bauern - Güter in der Grafschaft

Mark noch immer in Lcibgewinn verthan .

8 . 54 .

Der Herr rc . Sethe a . a . O . und die übrigen Ver -

theidiger seiner Meinung , behaupten zwar , daß Leib¬

gewinn nur ein lebenslängliches Pachtrecht , nicht aber

ein Erbnutzungsrecht verleihe , allein dieses ist pemia

x / inoipii . In der Natur der Sache ist diese Behaup¬

tung , wie gezeigt worden , nicht gegründet , und der

Herr rc . Müller , welcher jene Vertheidigung mit über¬

nommen hat , in seiner Abhandlung über das Güterwe -

scn S . 204 giebt selbst nach , daß ein auf bestimmte

Jahre feststehendes Gewinn ( und wie viel mehr

also ein Leibgewinn ) die Erblichkeit nicht nothwendig

ausschließe . Wir werden auf diese Stelle unten noch

näher zurückkommen .

. Die Behauptung der Zeitpachteigcnschaft eines Lcib¬

gewinn - Gutes ist , wie oben gezeigt worden , aus einem

ungegründeten Attest der Landstände vom Jahr i ? n

und aus einer auf einer ganz unrichtigen Theorie ge¬

gründeten Regierungs - Resolution vom Jahr i ? 4 Y aus -

gcgangcn . Beide sind keine Gesetze , und beide haben

kein Gesetz veranlaßt . Es wird sich vielmehr zeigen ,

daß beide auf die nachherige , das Bauern - Güterwcscn

betreffende Gesetzgebung gar nicht eingewirkt haben .
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Mail behauptet zwar , daß ein steter Gerichtsgebrauch

jene Meinung unbezweifelt aufrecht erhalten habe . In

einer Menge von altern Acten , welche deshalb durch¬

gesehen worden sind , hat sich dieses nicht gefunden ;

obgleich man gestehen muß , daß , nachdem der Herr rc .

Sethe die Vertheidigung jener Meinung übernommen ,

die zwar Anfangs nur gegen die sonderbare Behaup¬

tung des Herrn Regierungsraths Mallinkrodt , ein all¬

gemein durchgehendes Leibeigenthum in der Grafschaft

Mark aufstcllend , gerichtet war , sich ein solcher Ge¬

richtsgebrauch zu bilden angcfangen hat . Allein ein

solcher jüngerer Gerichtsgebrauch hat auf die gegen¬

wärtige , den eigentlichen Rcchtszustand vor dem Tilsi¬

ter Frieden festzusetzende Untersuchung gar keinen Ein¬

fluß . Höchst wünschenswert !) und willkommen würde

cs gewesen seyn , wenn der Herr Verfasser der urkund¬

lichen Entwickelung der Natur der Lcibgc -

winns - Güter sein großes Bemühen , so schätzbare

Urkunden ans Licht zu fördern , dahin ausgedehnt hätte ,

uns einige nähere Beweise von dem behaupteten ver¬

jährten und uniformen Herkommen , und nur einige we¬

nige von den im Allgemeinen angegebenen unzähligen

Judicaten , welche ein Rcchtssystem über die Natur

dieser Güter begründet haben sollen , offen zu legen

und dem Drucke zu übergeben . Vielleicht wären da¬

durch irrige Ansichten berichtiget worden , die jetzt , wo

dieses nicht geschehen , und die Sache bei dem bloßen

Behaupten stehen geblieben ist , eine Art von unum¬

stößlicher Festigkeit erhalten .

Das von rc . Mallinkrodt znm Behuf seiner Behaup¬

tung einer durchgehenden Leibeigenschaft in der Graf¬

schaft Mark zum Druck beförderte Erkenntniß des Ober -

Appellations - Senats der Regierung zu Münster vom

Listen Januar 1L04 in Sachen Steimann gegen Freiherrn
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von der Reck , welches durch das Urtheil des geheimen
Ober - Tribunals äs xulil . den löten April 1805 , mit¬
hin kurz vor der befragten Epoche bestätigt wurde ,
beweiset nicht für jenes behauptete feste Rechtssystem .
Sollte dieses Urtheil in seinem Rechtssystcm passen ,
so dürfte es in dessen Entscheidungsgründen nicht heißen :

„ Denn , wenn auch schon ein Gewinn eines Colo -
„ nats auf eine bestimmte Zeit von 15 zu i5 Jahren
„ gewöhnlich eine bloße Zcitpacht andeutet , dann
„ steht dennoch eine solche Pflicht zur Erneuerung des
„ Gewinns mit dem Erbrecht nicht gerade im absoluten
„ Widerspruch . "

Diese Ausdrücke waren zu unbestimmt für ein festes
Nechtssystem , und wir möchten behaupten , sie wi¬
dersprachen demselben . Denn , wenn es zu einem Sy¬
stem gehört , daß ein Leib - oder Zeitgewinns - Gut ,
oder ein solches , mit welchem die Verleihung eines
Gewinns auf Lebenlang , oder die Erneuerung dessel¬
ben zu gewissen Jahren verbunden , ein Zeitpacht -
Gut darstcllt , so muß es seiner Natur nach mit einem
nach Erbrecht verliehenen Gut in Widerspruch stehen .

Wie gesagt , es wäre zu wünschen gewesen , daß
uns einige Judicate vorgelegt worden , die einen festen
Gerichtsgebrauch in dieser allerdings sehr zweifelhaften
Sache bewiesen hätten ; allein da dieses nicht geschehen
ist , so müssen wir dafür halten , daß die angerühmte
Gerichtsmeinung vorgefaßt und eben so unrichtig ist ,
als die Hauptgründe , worauf dieselbe gebauet worden .

Wir sind hierin bestärkt , als wir das Urtheil der
Königs . Regierung zu Münster vom Februar i90ö in
Sachen des Coloni Johann Haumann wider die adliche
Abtei Hamborn gelesen haben .

Zn den Entscheidungsgründen dieses von dem ge¬
meinschaftlichen Landes - Justiz - Collegio für das Her -
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zogthum Cleve und die Grafschaft Mark erlassenen Ur -
thcils heißt cs nämlich unter andern und wird als et¬
was Notorisches bemerkt :

„ Daß in den Clcv - Markischcn Provinzen unter
„ dem allgemeinen Ausdruck :

Lcibgewinns - und Bchandigungs - Gut
„ eine Klasse von Bauern - Gütern bezeichnet wird , die
„ sich wiederum , nach den besonder » ihnen anklebenden
„ Gerechtsamen und Verhältnissen , in die besonder »
„ Unterarten derHobs - , Lathen - , Leibgewinns - und
, , Bchandigungs - Gütern cintheilen , und unter sich zwa -
„ ren wesentlich von einander abweichen , und verschic¬
ken sind , die Erblichkeit der Colonate aber ,
„ wiewohl unter verschiedenen Modifikationen , als ge -
„ meinsames Criterium mit sich führen . "

§ . 55 .

Nebst dem bisher Ausgeführten ist nicht außer Acht
zu lassen , daß der für die Grafschaft Mark ausgestellte
angebliche Grundsatz :

„ Als werde bei Bauern - Gütern und insbesondere
„ bei den Leibgewinn - Gütern , als die häufigste Art
„ derselben , im zweifelhaften Falle immer für Zeit -
„ Pacht vcrmuthct ; "

>) mit dem in der Grafschaft Mark bis zur Einführung
des Französischen Steuersystems bestandenen Stcuer -
und Landfolge - oder Dienst - Princip nicht in Überein¬
stimmung ist .

Die Steuergcsetze haben zwar daselbst .nicht direct
auf die Erblichkeit der Bauern - Güter cingewirkt ; al¬
lein indircct enthalten dieselbe in Beziehung darauf
solche Bestimmungen , welche sich mit einem reinen
Zcitpachts - Verhältniß nicht reimen lassen .
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Das Kurfürstliche Edict vom Lüsten März 1697 ent¬

hält den Grundsatz : daß ein jeder Colonus nach seinem

Gewinn und Gewcrb contingentirt und angeschlagen

werden soll , und daß daher die Coloni und Pächter

contribuabeler Güter für die auf denselben haftenden

Stenern , ungeachtet allenfalls entgegen stehender Ver¬

träge mit den Gutsherren und Verpachtern gngesehcn ,

und solche von ihnen beigetriebcn werden sollen . Dieses

Edict kann unmöglich mit einem reinen Zeitpachts - Ver -

hältniß bestehen . Wie kann nämlich bei einer wechseln¬

den Zeitpacht auf das Gewinn und Gewerbe des Pach¬

ters , das heißt , auf seine Ackerwirthschaft bei einer

stäten Catastrirnng , wie sie in der Grafschaft Mark bei

jedem Gute der Regel nach bestand , vernünftige und

gerechte Rücksicht genommen werden ?

Das Edict spricht zwar nicht allein von Colonen

und Gutsherren , sondern auch von Pächtern und Ver¬

pächtern ; allein wem ist es unbekannt , daß diese Aus¬

drücke in Westphalen in ihrer größten Allgemeinheit bei

allen Bauerngütern , und selbst bei Zinsgütern gebraucht

wurden ?

Ganz in diesem Geiste und gegen die Regel einer

Zcitpacht spricht die Königl . Verordnung vom 5ten März

176 ? , die Reunion dismembrirter contribnabelen Güter

betreffend , in ihrem vollen Inhalte . Der Zweck dieser

Verordnung wird dahin angegeben :

„ Damit denen Verdunkelungen deren Prästationen ,

„ der alleinigen Beschwerung der alten Stetten mit

„ solchen Prästationen , und den schädlichen Dismcm -

„ brationcn Steuer - und Dienst - Güter vorgc -

„ beugt , und der . lasttragende contribuable Stand con -

„ scrvirt werden möge . "

Dieser Stand ist kein anderer als der Bauernstand ,

in soweit von eontribucchcleu Gütern oder von Grundlastcn



Grafschasi Mark . 155

oder Grundsteucrir die Rede war . Nur von ihm han¬

delt die Verordnung .

Insbesondere wird § . 2 verordnet , daß in Ansehung

der nach dem angenommenen Normal - Jahr i7 /, o ver¬

äußerten Grundstücke von contribnabclcn Gütern und

. eine Consolidation nur dann statt haben soll ,

wenn die Besitzer der Höfe , wovon sie veräußert

worden , durch vorschriftsmäßige Atteste Nachweisen kön¬

nen , daß sie durch gedachte Veräußerung außer Stand

gesetzt worden , die Lonti -ibrrtionos und andere Oiier »

abzntragcn . So eine Verordnung steht mit einer Zeit¬

pacht nicht im Einklänge ; denn wie kann bei reinen

Zeitpacht - Gütern , die sich nach beendigter Pachtzeit

jedesmal in dem freien Dispositions - Rechte des Eigen -

thümers befinden , von Reunion dismembrirter contri -

buabeler Güter , von UramIUs oder geschlossenen Höfen ,

von Consolidation u . s . w . überhaupt die Rede seyn ?

Wie kann ein Zeitpachtcr auf irgend eine Weise an

einer gültigen Veräußerung eines Thcils s ihm ver¬

pachteten Gutes denken , und wie kann ein anderer

Zeitpachtcr , der die Veräußerung nicht vorgcnommen

hat , für berechtigt erklärt werden , die allenfalls von

dem Eigenthümer oder von dem vorigen Zeitpachtcr ,

( unter beiden macht nämlich das Gesetz keinen Unter¬

schied ) veräußerten Grundstücke zu consolidircu ? Wer¬

den ihm nicht dadurch Ausflüsse aus dem nutzbaren Ei -

gcnthnm , oder aus einem Erbnutzungs - Recht cin -

gcränmt ?

Überhaupt darf man diese Verordnung nur mit Auf¬

merksamkeit und frei von vorgefaßter Meinung lesen ,

und man wird sich überzeugen , daß vernünftig und mit

haltbarer Conscquenz so nicht verordnet werden konnte ,

wenn man sich bei den contribnabclcn Bauern - Gütern

die Zeitpacht als Regel gedacht hat .
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§ . 56 .

2 ) Ist auch die sonstige Gesetzgebung für die Graf¬
schaft Mark in Ansehung der Bauern - Güter nnd ihrer
Besitzer mit obiger als ungczwcifelt dargestclltcn Be¬
hauptung im Widerspruche . So ist nämlich nicht zu
begreifen , wie der Gesetzgeber in der Verordnung vom
Lösten Julius 1773 unter den Pächtern contri -
buabcler Landgüter , < selb e mögen von 12 zu
12 Jahren , oder auf Lebenslang gewinnen
sich keine Colonen mit Erbrecht , sondern bloße Zeit -
Pächter habe denken können .

Wie kann bei Zeitpacht - Gütern ohne Erbrecht der
Besitzer überhaupt die Rede von einer Leibzucht scyn ,
und wie kann cs einer landesherrlichen Verordnung be¬
dürfen , oder wie kann eine solche in die Privat - Ver¬
hältnisse der Untcrthanen durch eine wahre Contrac -
ten - Gesetzgebung , dergestalt eingrcifen , wenn der
bisherige Z " Pachter mit Einwilligung des Eigcnthü -
mers vor beendigter Zcitpacht abtritt , dieselbe seinem
Nachfolger überläßt , und sich dabei lebenslängliche Vor -
thcile bestimmt ? Alles hängt hier von wechselseitiger
Vereinbahrung ab , und die Gesetzgebung hat dabei
nichts .'zu verordnen , sobald sie sich Zeitpacht denkt .
Hat der bisherige Zeit ^ achter dagegen ohne Einwil¬
ligung des Eigenthümers gehandelt , so ist nach Been¬
digung seines entweder mit bestimmten Jahren oder mit
seinem Leben erlöschenden Pachtrechts seine ganze Hand¬
lung an und für sich nichtig , und für den Eigenthümcr
ohne rechtliche Folge und bedurfte es alsdann abermals
nicht des Einschreitens der Gesetzgebung .

Sollte daher die befragte Verordnung nicht überflüs¬
sig und zwecklos erscheinen , so mußte sie nothwendig
Erbrecht und Erblichkeit an diesen contribuabelen Gü -
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tern im Auge haben . Daher verordnet sie dann auch
vornehmlich in Beziehung auf die ab zieh enden El¬
tern und die aufziehcnden oder abzugütenden
Kinder , und wenn sie überdieß in das Crcditwcsen
der Pachter eingreift , so würde es durchaus unerklär¬
bar seyn , wie diesen Menschen und ihren Weibern und
Töchtern die Gesetzgebung mehr als andern Privat -
Personen zu verbicthen berechtigt seyn sollte , sich für
so viel als sie Credit haben , Maaren , Kleidungsstücke,
Kaffee und Thee zu borgen , wenn dieselbe nicht -in
ganz anderen Verhältnissen zu ihren nnterhabenden Gü¬
tern als in bloßer Zeitpacht gedacht worden .

Wie konnte von Brautschatz , Ausrüstung und
Mitgiften für die abgehenden Kinder und deren Be¬
stimmung mit Bewilligung des Gutsherrn die
Rede seyn , da doch dem Zeitpachter alles außer der
Substanz des verpachteten Guts , und außerdem , was
ihm sonst mit verpachtet worden , im freien Eigenthum
zusteht , und es eine Einschränkung in seinem allgemei¬
nen Dispositions - Rechte darstellcn würde , wenn man
seine Verfügung darüber von der Einwilligung eines
Dritten , mit dem er nur in einem Zeitpacht - Verhältnisse
steht , abhängig machen wollte ?

Man stößt bei dieser Verordnung gegen die allge¬
meinsten Rechtsprinzipien an , wenn man nicht anneh -
mcn will , daß der Gesetzgeber sich dabei ein ganz an¬
deres Verhältniß als Zeitpacht obwaltend gedacht habe .
Wobei wir nur noch zum Schluffe bemerken , daß bei
einem reinen Zeitpacht - Gut mit Grund keine Beschwe¬
rung oder Verpfändung von Seiten des Zcitpach -
ters gedacht werden könne , und daß bei einem Zeit -
pachts - Verhältniß die Fortfahrung oder die auf
dem Pachtgute befindlichen Mobilien und Moventien ,
auch in so fern dieselbe zur Ackerwirthschaft und un -
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umgänglich erforderlichen Viehzucht und Gcräthe gehö¬

ren , sich in dem unumschränkten Eigenthume des Zeit -

pächtcrs befinden , und daß derselbe , ohne dessen gesuch¬

tes , und heiligstes Recht zu verletzen , dabei durch kein

Gesetz , wie dieses in der vorliegenden Verordnung ge¬

schehen , zum Vortheil des Verpachters beschränkt wer¬

den dürfe ; es sey denn , daß man annchmen wolle :

der Zeitpächtcr und dessen Nachkommenschaft seye nicht

berechtigt , gegen den Willen des Verpachters oder so¬

genannten Gutsherrn das Pachtgut mit der eben be¬

schriebenen Fortfahrung zu verlassen , dagegen stehe

es diesem frei , selbe nach abgelaufencr Gewinnzcit

willkührlich zu vertreiben .

Ein solches Gesetz hat cs , Gottlob ! nie im Preußi¬

schen Staate und eben so wenig in der befragten Pro¬

vinz gegeben .

§ . 57 .

3 ) Durch eine Verordnung vom lSten August 174 <>

ist allen , , Gutsherren jeder Art bei Strafe von 100

„ Ducaten untersagt , Bauern - und Cossaten - Höfe oder

„ Plätze , welche bei ein und anderen unvermeid¬

lichen Zufällen ledig werden sollten und

„ mußten cinzuzichcn , sondern befohlen , dieselbe jc -

„ dcsmal , wieder mit besondern Bauern - Familien zu

„ besetzen , dencnselbcn die Bauern - und Cossäten - Äckcr

„ und Wiesen zuzuschlagcn , folglich solche in eben

„ der Qualität , wie sie sich vormalcn befunden , zu

„ unterhalten , und zu ewigen Zeiten mit Untcrthancn

„ zu besetzen und hcrzustcllcn , auch wenn sie dagegen

„ gehandelt haben sollten , nebst Erlegung der ange -

„ drohetcn Strafe hcrnächst dennoch den Hof auf cige -

„ ne Kosten wieder in den vorigen Stand herzu -
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„ stellen und mit Bauern - oder Cossäten - Familien zu

„ besetzen . "

Diese in der Grafschaft Mark förmlich publizirte , und in

dcr sud i angeführten Verordnung vom 5 ten März 1767 ,

Z . 6 ausdrücklich wiederholte Verordnung spricht auch

nicht direct auf die Erbbenutzungs - Rechte der Bauern ,

allein cs ist doch nicht zu verkennen , daß ihre Erlas¬

sung ungereimt gewesen seyn würde , wenn man dabei

nicht ein Erbrecht der aufsitzenden Bauern - Familien

entweder als wirklich cristircnd vorausgesetzt hätte ,

oder auf eine indirekte Weise hätte einführen wollen .

Der Zweck der Verordnung ist Landes - Wohlfahrt und

Vermehrung der Landes - Unterthancn . Wir fragen , wie

kann er erreicht werden , wenn es den Gutsherren er¬

laubt ist , nach erloschener Gewinnzeit die Bauern - Fa¬

milie willkührlich vom Hofe wcgzujagcn ? Was hindert

' ihn in dieser Willkühr , wenn nicht ein entgegcnstehen -

deä - Recht es thut ?

Es heißt in der Verordnung :

„ Die Höfe , welche durch einen oder andern unver -

„ weiblichen Zufall ledig werden sollten oder müßten . "

Läßt sich dieses bei bloßen Zeitpachts - Gütern anwen¬

den , und vereinigt sich hiermit das willkührliche Ent¬

lassungs - Recht des Zeit - Verpachters ? Erscheint hier

nicht die Erledigung eines Bauern - Gutes als seltene

Ausnahme von der Regel ? Und doch spricht die Ver¬

ordnung allgemein von allen Bauern - Gütcrn , die steuer -

rmd dienstpflichtig sind .

Z . 53 .

ä ) Wenn es darauf ankommt , in einer zweifelhaften

Sache die Wahrheit zu finden , so muß man auch das

Kleine nicht unbeachtet lassen . Wir führen daher auch
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an , daß in dem der Ritterschaft der Grafschaft Mark

crthcilten kiivilegio vom i6ten Dezember 1649 dersel¬

ben zugestanden worden , für cingestandene , liquide

Pachte , Renten und Einkommen ihre Hauslcute , in

allen Ämtern worin dieselbe gesessen , durch ihre Be¬

dienten zu erequiren . Was hat man nach Deutschem

Sprachgebrauche in den ältesten und neuesten Zeiten

unter Hausleuten verstanden ? Doch wohl keine

bloße Zeitpachter oder solche Personen , mit welchen

man eines vorübergehenden Vertrages wegen in Bezie¬

hung gekommen ist ? Erinnere man sich nur aus dem

Deutschen und Römischen Privat - Recht der Ausdrücke :

Gesinde , OL55inäI , Leute , Hi , I . iton6s , Ilomines , u .

s . w . und man wird bald darauf kommen , woraus die

Hausleute , und der Begriff derselben entstanden . Lese

man das vorhin angczogeue Cdict vom i2ten August

1749 , worin es heißt :

„ Wenn auch gleich die Bauern - und Cossäthen -

„ Häuser mit Hausleuten besetzt u . s - w . "

und man wird bald überzeugt seyu , daß man unter

dieser Benennung keine bloße Zeitpächter oder Ein¬

lieger verstanden .

§ . 59 .

5 ) Es ist große Regel , daß für die Fürstentümer

Cleve und Meurs und für die Grafschaft Mark , welche

in jedem Betrachte gemeinschaftlich administrirt wurden ,

selbst dann , wenn von einer provinziellen Gesetzgebung

es sich handelte , gemeinschaftliche Verordnungen erlas¬

sen wurden . Eine Ausnahme davon war die seltenste ,

und konnte nur in einer besonderen Abweichung von

dem Gemeinsamen gegründet seyn . Ein Beispiel hier¬

von finden wir in der für das Herzogthum Cleve und
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für das Fürstcnthum Menrs erlassenen Verordnung we¬
gen des Ab - und Anziehens oder auch Bcrlas -
sung und Anfahrt der Bauern - Güter und an¬
derer Ländereien in gedachten Provinzen vom
Lösten Mai 1733 .

Diese Verordnung bezielt ganz ausdrücklich das Zeit -
pachts - Verhältniß , welches sich in den Provinzen Cleve
und Menrs und fast in allen Rhcinprovinzen früher
schon mehr ausgebildet hätte . Wenn nun ein gleiches
Zeitpachts - Vcrhältniß , wie behauptet wird , in der
Grafschaft Mark die Regel ausmachte , warum war
denn diese Verordnung nicht auch darauf ausgedehnt ?
Diese seltene Ausnahme erhebt es zur Gewißheit , daß
die Gesetzgebung in Ansehung der Bauern - Güter in der
Grafschaft Mark eine ganz andere Überzeugung hatte ,
als die vorgefaßte Gerichts - Meinung . Und wenn man
auch cinwenden will , daß die Gutsherren von ihrem
Recht selten Gebrauch gemacht , und die Güter ge¬
wöhnlich bei den Familien gelassen hätten , so durfte
doch die Gesetzgebung darauf keine Rücksicht nehmen .
Sie mußte dasjenige beabsichtigen , was der Regel
nach geschehen konnte , und nicht das , was der Um¬
stände wegen nicht geschah .

§ . 60 .

6 ) Das Reglement wegen der Kriegsschäden u . s. w .
vom i /ften Juli 1764 bestimmt in dem § . 5 , daß die
Fourage - Lieferungen , sowohl der Verpächter als der
Pachter , zur Hälfte ein jeder tragen sollte . In dem
§ . - heißt cs :

„ Diese Theilung wegen der Fourage - Lieferung hat
„ seinen Abfall ->) bei Erbpächtern und b ) bei Un -
„ tereigenthumsherren ( <lomiins utilibas ) sic mö -
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„ gen dergleichen in der That , oder nur dem Namen

„ nach seyn , und also die letztere des Ends mehr eine

„ ordentliche Pacht , als einen bloßen Zins oder

„ 6l >no „ om jährlich entrichten ; indem sie doch allemal

„ den Erbpächtern gleich bleiben , nicht weniger o ) bei

„ den Lange Zeit - Pächtern , die , wenn sie gleich

„ alle 12 , i5 oder mehrere Jahre wieder gc -

„ winncn müssen , doch gemeiniglich sowohl für sich

„ als die Ihrigen beständig bei einerlei Pacht auch

„ ungefähr bei einerlei Gewinnung bleiben , und denen

„ zumalcn in der Grafschaft Mark , größtenteils die

„ Gebäude auf dem Hofe zustchen , folglich in dcrThat

„ mit den Erbpächtern wieder Übereinkommen . Alle

„ diese -müssen also die Fouragc - Lieferungen ohne Zn -

„ thun der Ober - Eigcnthums - Herren ( Dominoi -um <1i -

„ I-Lotorurri ) oder der Verpächter allein übernehmen ;

„ indem sie dagegen auch so viel längern Nutzen für

„ sich und die Ihrigen von den Gütern haben ,

„ mithin den erlittenen Schaden , so viel desto leichter

„ wiederum ausgcwinnen können , auch bei den meisten

„ noch hinzutritt . , daß die von alten Zeiten her beibc -

„ haltcne Pacht , dem wahren Ertrage des Gutes nicht

„ gleich komme . "

Hier werden die Pächter im eigentlichen Sinne des

Wortes den Erbpächtern , Untcrcigenthums -

Herrcn und den Lange Zeitpächtern entgegenge¬

setzt . Letztere werden dahin characterisirt , daß sie ,

wenn sie gleich alle 12 , 15 oder mehrere Jahre ge¬

winnen müssen , doch gemeiniglich sowohl für sich als

die Ihrigen bei einerlei Pacht u . s . w . bleiben . Ihr

charakteristisches Zeichen ist Gewinns - Erneuerung

nach abgclaufencr Gewinnzcit , nicht Pacht - Verwechse¬

lung oder Pacht - Erneuerung im eigentlichen

Sinne . Sonst konnte das gemciüschaftliche Criterium
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von sämmtlichen diesen Arten von Gutsbesitzern nicht
dahin angegeben werden , daß sie und die Ihrige län -
gern Nutzen von den Gütern haben . Bei allen wird
ein gleiches Erbrecht vorausgesetzt . Das istklar . Nirgendwo
wird ein Unterschied in dieser Beziehung angenommen .

Die Vertheidigcr der gegentheiligcn Meinung berufe «
sich darauf , daß in dieser Verordnung die befragten
Guter doch immer Z citpacht - Gütcr genannt wür¬
den , folglich nicht unter die erblichen Güter gezählt
werden könnten . Allein wir müssen hier ausrnfen :

Verdis sinins läeiles !
Mögen auch diejenigen Güter , welche alle 12 oder 13

oder mehrere Jahre von neuem gewonnen werden müs¬
sen , in dieser Verordnung lange Zeitpacht - Güter ge¬
nannt werden , so sind sie dennoch keine Pacht - oder
Zcitpacht - Güter im eigentlichen Sinne , indem sie darin
den eigentlichen Pacht - Gütern entgegengesetzt , und den
Erbpacht - Gütern und den Gütern mit gethciltem Ei -
gcnthume "gleich gestellt werden . Ueberhaupt sind die
Worte : Gewinn und Pacht , gewinnen und pach¬
ten , gewinn - und pachtpflichtig in den jünger «
Zeiten , und bei dem schwankenden Rechts zustande in
der Grafschaft Mark vornehmlich in dasiger Gegend ,
dergestalt durcheinander geworfen worden , daß man
auf den bloßen Wortgebrauch ja keine sichere Rechnung
machen sollte .

Der Herr Ober - Landesgerichtsrath Terlin ,
den in dem Entwürfe zu dem Elev - Märkischen Pro -
vinzialrecht Thl . i , S . 77 sagt , daß auch die Besitzer
der Bauern - Güter in der Socster Bürde , welchen in
der Regel das llus perpetuae eoloniaa zustande , be -
ständigeZeitpächter oder immerwährendcZeit -
p acht er genannt würden . Die aus der Negierung zu
Münster ernannte Revisions - Commission hat diese Be -

Rive , über das Bauern - Güter -Wesen . I . it
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Nennung als eine eontracliotio in terininis , ungeeignet
gefunden ; allein was erhob dieses ? Nichts . Was
kümmern uns die Worte , wenn die Sache da ist .

Wenn die Gegner übrigens auch behaupten , daß die
Bewohner contribuabcler Güter in der Grafschaft Mark
durch die eben in Rede stehende Verordnung in drei
Claffen in Eigner , Erbpachter und Zeitpächter
eingetheilt würden , so ist dieses in so weit wahr , als
unter die Erbpächter auch die Nutzeigenthümer und
lange Zeitpächter begriffen sind , sonst aber ist die
Eintheilung größer und die letzter » stehen zusammen
den eigentlichen Pächtern oder Zeitpächtern , wie
gesagt , entgegen .

Eben so unnütz ist die Behauptung der Gegner , daß
die spätere von den Landständen ertrahirte Verordnung
vom 28 sten Juli 1773 die Bewohner der contribuabcln
Pachtgüter in der Grafschaft Mark , sie mögten auch von
12 zu 12 Jahren gewonnen haben , als bloße Pacht¬
bauern darstelle . Pachtbaner ist ein Ausdruck , der
wie Pacht eine ausgedehnte Bedeutung erhalten hat ,
und so könnte diese Behauptung unberührt bleiben ;
allein wenn darunter eigentliche Zeitpacht oder Zcit -
päelfter verstanden werden soll , so müssen wir hier
dasjenige in Erinnerung bringen , was wir Z . 56 , sub
2 über diese Verordnung gesagt , und wo wir so ziem¬
lich zu überzeugen geglaubt haben , daß eine solche
Verordnung bei Unterstellung eines reinen Zeitpachts -
Verhältnisses nicht hätte gegeben werden können .

Hiermit ist auch zugleich der fernere Einwand wider¬
legt , welcher sich darauf stützt , daß nach obiger Ver¬
ordnung der Pächter , welcher ohne Unglücksfälle
zwei Jahre mit der Pacht in Rückstand geräth , nach
einem kurzen summarischen Verfahren , wenn übrigens
die Pachtgualität des Gutes eingestanden worden ,
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- er Pacht für verlustig erklärt , und depossedirt wer¬

den solle .

Bedenke man nur , daß das Wort Pacht hier etwas

anderes als bloße Zcitpacht , daß es lange Zeit¬

pacht mit einem Erbrechte , oder daß es gar Erb¬

pacht bedeute , so sind wir wieder auf dem Reinen .

Daß übrigens der Verlust des Nutzungs - Rechtes wegen

eines Pachtrückstanvcs von zwei Jahren sich recht wohl

mit einem sonstigen Erbrechte vereinigen lasse , beweiset

uns die Römische und Canonische Empfytheusis , welche

größere Erbrechte gewährt , als wir für die Leibgewin¬

ner reclamiren -

Der letzte Einwurf , welcher gegen das befragte Re¬

glement und das daraus entnommene Argument gemacht

wird , besteht darin , „ daß dasselbe nicht von dem

„ Landesherr » sondern von der Kriegs - und Domainen «

„ Kammer erlassen scyn , und daß , wenn diese eine un¬

wichtige Ansicht über die rechtlichen Verhältnisse der

„ Bauern - Güter gehabt oder sich einer nnjuridischen

„ Terminologie bedieut , was bei andern Gelegenheiten

„ häufig genug der Fall gewesen , und worüber die

„ Clevische Regierung ihre Begriffe habe reetificiren

„ müssen , die Domainen - Kammcr in dem Privatrecht

„ doch habe keine Änderung treffen können . "

Was den ersten Punkt betrifft , so ist uns zwar un¬

bekannt , ob das in Rede seyende Reglement von dem

Landesherr » selbst oder von der Kriegs - und Domai¬

nen - Kammer ausgcgangen sey . Dasselbe ist mit keiner

Unterschrift versehen . Indessen scheint cs uns zu ge¬

wagt , zu behaupten , daß eine Behörde eine dergleichen

Verfügung in so wichtiger Staatsangelegenheit gemacht

haben sollte , ohne dazu verfassungsmäßig aüthorisirt

gewesen zu seyn , besonders , wenn dieselbe sich wie

hier aus eine schon im Jahr 1680 bestandene Emrich -
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tung bezieht . Dem scye aber auch wie ihm wolle , so

ist das Zeugniß einer solchen Behörde , wornach die

Langen Zeitpächter den eigentlichen Pächtern entgegen

und den Erbpächtern gleich gesetzt werden , in einer so

zweifelhaften Materie doch immer von der größten Wich¬

tigkeit . Daß aber die Kriegs - und Domainen - Kammer

diesmal , wie angeblich mehrmalen mit der Regierung

nicht einverstanden gewesen , und die erstere einer Be¬

richtigung von der letztem bedurft hätte , ist nicht an -
dem . Es hat sich darüber glücklicher Weise M voll¬

ständiger Beweis des Gegentheils in folgendem Falle

bei dem Land - und Stadtgerichte zu Dinslacken entdeckt :

Im Jahr 1763 belangte die Fürstin von Essen den

Schulten zu Marrloh , welcher den unter dem Oberhofe

Beeck gehörenden Schultenhof zu Marrloh von ihr in

Leib gewinn trüge , wegen eines bedeutenden Pacht¬
rückstandes .

Der Verklagte liquidirte dagegen eine Rechnung über

gehabte Kriegs - Abgaben , und erwirkte von der derzei¬

tigen Clev - Markischen Regierung und Kriegs¬

und Domainen - Kammer ein Gesammt - Re -

script M das Landgericht zu Dinslacken vom Lösten

Oktober 1763 , wodurch diesem bekannt gemacht
wurde :

„ Wie vor der Hand feststehe , daß der Grundherr

„ und Pächter alle lmxositones jeder zur Hälfte tra -

„ gen solle . "

Dieses hatte zur Folge , daß gedachtes Landgericht

in einem Urtheil cke puLI . <1 . löten Juli 176 - der

Fürstin zu Essen den Beweis auferlegte :

Daß der Hof , welchen der Verklagte unterhabe ,

ein Leibgewinn - Gut sey .

und zwar ans folgenden wörtlichen Entscheidungs -
Gründen :
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„ Dieweilen aus denen verhandelten Acten die Natur

„ und Eigenschaft des Marrloher Hofes nicht zu beur -

„ theilen , ob selbiger ein bloßes Pacht - oder Leibge -

, , winns - Gut sey , welches zu Leibgewinnsrecht liege ,

„ auch in den herausgekommenen Reglements deuBau -

„ ern deren Pachtgüter im Lande die Halbscheid der

„ Jmpositionen , sowohl an Fourage als Morgengclder

„ vergütet werden , welches aber auf die Leibgcwinns -

, , Güter , welche bloße danoues jährlich entrichten ,

„ äklioionts lögs nicht ertcndirt werden kann - "
Der Sachwalter gedachter Fürstin trat diesen Beweis

dadurch an , daß er gegen den Verklagten auf Edition

der ihm und seinen Vvrbesitzern ertheilten Gewinnbriefe

antrug .

- Aus den hierauf produzirten dreien Gewinnbricfcn

ergab sich nun , daß dem Verklagten und dessen Vor¬

fahren das Gut jedem auf sein Lebenlang gegen unver¬

änderte Pacht verthan war .

Der Verklagte bemühete sich auf eine höchst seltsame

Weise , ansznführcn , daß ein Verthun auf Lebenlang

keine Erbpacht sondern Zeitpacht sey ; dagegen behaup¬

tete die Klägerin eben so sonderbar gegen ihr Interesse ,

( aber desto ungezweifelter für unsere Meinung ) daß

der Verklagte in keinem Zeitpachts - Verhältnisse stehe .

Das Landgericht zu Dinslacken erkannte unterm lyten

September i ? 65 , daß die Klägerin zu den Kriegs - Ab¬

gaben beizutragen nicht verpflichtet . Dieses Urtheil

wurde in ^ xpellatorio bei der Regierung zu Cleve be¬
stätiget und zwar aus dem Grunde :

„ Gestalten nach dem Reglement wegen Vergütung

„ der Kriegs - Schäden die festgesetzte Thcilung der

„ Fourage - Gelder von denen Erbpächtern , oder auch dc -

„ nen langen Zeitpächtern nicht gefordert werden kann . "

Dieses Beispiel beweiset , daß die Regierung dies -
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mal mit der Kriegs - und Domainen - Kammer einver¬

standen war ; es beweiset aber auch zugleich , daß man

in so einem ungewissen Rechtsznstande nicht bei ein¬

seitigen Behauptungen stehen bleiben darf , sondern die

Untersuchung rastlos nach allen Richtungen ausdehnen

muß , um Materialien zu entdecken , und zu festen An¬

sichten zu gelangen .

Dem vorbemcrsten Reglement gemäß haben nun die

sogenannten Lange Zeitpächter den Erbpächtern

gleich die Kriegs - Schäden übertragen ; die Gutsherren

oder Lange Zeitverpächtcr haben sich in so weit diese

Gleichstellung mit den Erbpächtern gefallen lassen , und

nun sollten sie berechtigt seyn , ein reines Zeitpachtver -

hältniß wieder in Anspruch zu nehmen ? Hat ein sol¬

ches faktisches Anerkenntniß denn gar keine Wirkungen ?

§ . 61 .

7 ) Durch eine am Uten November 1799 gegebene

und mittelst Circulares der Regierung zu Cleve vom

LZsten Dezember selbigen Jahrs , den sämmtlichen Ge¬

pichten der Grafschaft Mark zur Nachachtung bekannt

gemachte Cabinets - Ordre ist den Landes - Justiz - Cylle -

gien befohlen , in allen Fällen , wo von einem verschul¬

deten oder delaborirten Unterthan die Frage ist , nichts

einseitig wider denselben zu verfügen , sondern mit den

Kriegs - und Domainen - Kammern darüber „ ob und

„ welcher Gestalt der Unterthan bei seinem Gute

„ zu conservircn und ihm wieder aufzuhelfen sey ?

, , zuvörderst zu cymmuniciren u . s . w . "

Der durch eine unrichtige Benennung Unterth anen

für unsere Provinzen bezeichnete Bauernstand soll also

selbst in delaborirten und verschuldeten Umständen bei

seinen Gütern möglichst erhalten werden . Wie kann ss
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etwas verordnet , und gar in Ausübung gebracht wer¬

den da , wo nur Zeitpacht und kein Erbpacht herge¬

bracht ist ? Man wird hier einwenden , daß diese Ca -

bincts - Ordre nicht für die Grafschaft Mark , sondern

nur für diejenigen Theile der Monarchie , wo ein Unter -

thänigkeits - Verhältniß Platz habe , gelte ; allein wir

fragen dann weiter : Warum wurde diese Verordnung

der Regierung zu Cleve mitgetheilt ? Warum remon¬

striere diese dagegen nicht mittelst Einberichtnng der

hier besonders obwaltenden Verhältnisse ? und warum

beförderte sie dieselbe an die Land - und sonstige Ge¬

richte der Grafschaft Mark zur Nachachtung mit dem

Befehl : so oft solche Fälle bei ihnen verkämen , da¬

von bei schwerster Verantwortung unverzüglich Bericht

zu erstatten ?

Man sieht es ans dieser Cabinets - Ordre und dem

Circular - Befehl , welch ein Geist damals bei des gro¬

ßen Königs Majestät und bei dem obersten Justiz - Col -

lcgio der Grafschaft Mark über den Bauernstand waltete .

§ . 62 .

8 ) Die Clev - Märkische Regierung rescribirte am 50 sten

Oktober 1781 an alle Land - und Stadt - Gerichte , daß ,

wenn Pächter contribnabelcr Höfe Grundstücke als ihr

Eigenthum zum Verkauf brächten , davon der Gutsherr¬

schaft sofort Nachricht gegeben werden solle , damit sie

ihr Interesse dabei wahrnchmen könne .

Unter der allgemeinen Bezeichnung Pächter , worun¬

ter auch Erbpächter und nach dem gewöhnlichen Sprach¬

gebrauch Colonen mit einem nutzbaren Eigenthum oder

mit einem Erbnutzungsrecht verstanden werden , konnten

doch wohl keine Zcitpächter gemeint seyn . Wie

wollte es einem Zeitpachter nur cinfallen können , und
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Wie wollte ein Dritter sich cinlassen können , über ein

bloß in Zcitpacht verliehenes Grundstück zu handeln ?

und warum erließ man nicht eine allgemeine Bekannt¬

machung , wodurch das Publikum gewarnt wurde , sich

mit solchen Zeitpächtern cinzulasseu ? Überhaupt ist es

auffallend , daß man niemals ein landesherrliches Ge¬

setz crtrahirtc , wodurch die ausgestellte Regel öffentlich

sanctionirt wurde . Daß dieses nicht geschehen ist , und

daß man selbst darauf anzutragen nie gewagt , ist uns

Beweis genug , daß die Meinung über die Baucrn -

Gütcr in der Grafschaft Mark niemal so überzeugend

fest sich gebildet hat , als in jünger » Zeiten ist behaup¬

tet worden .

§ . 6s .

Zu diesen aus der inländischen Gesetzgebung ent¬

nommenen Gründen kömmt noch der nicht unwichtige

Umstand , daß nicht nur in der zu der Grafschaft Mark

gehörenden Soester - Börde sondern auch in den benach¬

barten , vormals fremden Provinzen die Vcrmuthung

für ein Erbrecht der Besitzer von Bauern - Gütern an¬

genommen worden ist . Dieses war der Fall in den

vormals Kölnischen Provinzen , Westphalen und Reck¬

linghausen , woselbst sogar nach einer Verordnung vom

Zatzr 1782 dergleichen Güter , wenn die Familien aus -

gestorben oder sie sonst erledigt waren , an eine andere

Bauern - Familie und zwar gegen die alte Pacht wieder

nntcrgcthan werden mußten .

In dem Stift Essen war ebenfalls die Meinung über

die Erblichkeit der Leibgewinns - Güter durch herrschend ,

und cs wurde darauf von den Gerichten erkannt . Ein

Beispiel hiervon findet sich in der Sache von Cocy zu

Essen gegen Hahlmann zu Borbcck . Hieraus ergiebt sich ,

daß das Land - und Stadt - Gericht zu Essen , welches
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den vormaligen Fürstlich - Essendischen Geheimrath und

Direktor der dasigen Canzellei , Herrn Brockhof an sei¬

ner Spitze , und die Vermuthnng genauer Bekanntschaft

mit den bäuerlichen Instituten für sich hatte , in einem

Urtheil c>6 xubl . d . I7ten Februar 1807 für die Erb¬

lichkeit eines Leibgewinn - Gutes entschied ; der Hofrath

in Düsseldorf aber , nachdem die Sache in Zweifel ge¬

zogen , und von dem Herrn rc . Sethe die entgegen¬

gesetzte Meinung öffentlich verthcidigt war , aus den

von diesem gebrauchten Gründen das Urtheil reformirte .

In dem benachbarten Hochstift Münster ist die Vcr -

muthung für die Erblichkeit der Bauern - Güter über¬

haupt niemals bestritten worden .

Was die Grafschaften Dortmund und Limburg be¬

trifft , so werden wir uns darüber in einem für jede

besvndern Abschnitt äußern .

§ . 64 .

Der verstorbene Herr Prediger Möller in Elsey hat

die Ehre , de < erste gewesen zu seyn , der den Muth hat¬

te , in seiner Abhandlung : Über den Pachthof in

der Grafschaft Mark . Ein Beitrag zur Geschich¬

te des Westphälischen Bauernhofes . Dort¬

mund 1799 , die einmal vorgefaßte und laut ausge¬

sprochene Meinung öffentlich zu bekämpfen . Zwar nicht

Jurist genug , um die von ihm zusammengetragcnen

Gründe zunftgerecht zu benutzen , und Leute vom Hand¬

werk stumm zu legen , sprachen doch seine Gründe dem

gesunden schlichten Menschen - Verstände an , weil sie

von einem reifen , obgleich nicht nach der juristische »

Schule gebildeten , Geiste ausgegangcn waren .

Auch der Herr Ober - Landcsgcrichts - Rath Terlin¬

den in seinen Bemerkungen izu dem 2tcn Thcile seines
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Entwurfes des Clev - Märkischen Proviuzialrechts kol .

/ , 8 , fand es als bekannter vaterländischer Rechtsge -

lehrtcr wichtig genug , die Grunde des Herrn rc . Möl¬

ler zu würdigen und zu prüfen , und wenn selbe auch

nicht vermochten , die liebgewonnene Meinung zu ver¬

drängen , so erschütterten sic dieselbe doch bei ihm . Er

glaubte wenigstens , daß es in politischer Hinsicht

wünschenswerther sey , den Bauern an ihren Gütern

ein beständiges , auf ihre Kinder übergehendes Nutzungs¬

recht eher , als eine bloße Zeitpacht gesetzlich zu gewähren .

Der Herr Präsident von Rohr in seiner Abstimmung

glaubte zwar auch , daß es sowohl für die Pächter der

Bauernhöfe als deren Eigcnthümer , und in Hinsicht

des Militairstandcs selbst für den Staat , nützlich und

nothwcndig wäre , durch gesetzliche Vorschriften es zu

veranstalten , daß die Erben der Pächter nicht ohne

rechtliche Gründe aus ihrer Erblasser Pachthöfe ver¬

trieben werden könnten ; allein er fürchtete dadurch eine

alte Observanz und somit die Rechte der Gutsherren

zu verletzen . Indessen findet er doch in dem vor und

oben angeführten Reglement wegen der Kriegs - Schä¬

den vom i /ltcn Juli 1764 , Z . 4 einen Grund , wo¬

durch diese Ungerechtigkeit gemildert würde , und glaubt ,

daß es im Gegentheil ungerecht seyn würde , wenn

der , welcher die Lasten eines erblichen Nutzungsberech¬

tigten getragen , nicht in allem Betrachte für einen

solchen gehalten werden sollte . Er meint daher , daß

die Gesetzgebung das Criterium der Erblichkeit an ei¬

nem Pachthofe dahin aufstellen dürfte :

„ Wenn der Pachter Nachweise , daß er oder seine

„ Vorfahren mit Einwilligung des Verpächters als erb¬

liche Nutzungsberechtigte nach dem vorgedachten Re -

„ glemcnt den Schaden des siebenjährigen Krieges gc -

„ tragen . "
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Hiernach glaubt er , wäre die Absicht , daß ein je¬
der gute Pächter für sein Erbe arbeite , erreicht , und
die Anweisung der Cabinets - Ordre vom 9tcn Juni
1798 , nach den Bemerkungen des Schulzen zu Vel¬
mede so weit rechtlich zu sorgen , befolgt , ohne daß
es einer neuen Gesetzgebung und der Verletzung er¬
worbener Rechte bedürfe .

Der Herr Präsident v . Münz ist an diesem Punct
mit Stillschweigen vorübergegangcn .

Der Herr Präsident v . Hymmcn vermeinte dagegen,
daß , wollte man eine Entsetzung der Erben aus den
Pachthöfen nach Beendigung der Pachtjahre ohne recht¬
lichen Grund verhindern , die Zeitpacht alsdann ihre
Natur verlieren , und der Eigenthümcr seines freien
Benutzungsrechts aus einem bloß politischen Motiv be¬
raubt werden würde . Er führt hier die Clevischen
Landgüter als Beispiel an , und glaubt , daß das na¬
türlichste und beste Mittel , den Landmann zum Fleiß
und zur guten Wirthschaft anzutreiben , die Besorgniß
sey , von dem Gute ohne einen Grund oder Beweis
nach vollendeter Pacht entsetzt zü werden , wenn er ein
schlechter Wirth gewesen . Es entstehe durch diese Ein¬
richtung zugleich der Vortheil , daß der minder thätige
oder minder geschickte und unvermögende Bauer nicht
fortfahrc , für den Hof , dem er vorstehe , einen gerin¬
gen Ertrag zu verschaffen , sondern nach beendigter
Pacht entweder eine geringere Stelle einnehme oder in
die Classe der Taglöhner zurücktrcte ; der mit überwie¬
genden Kräften oder einer überflüssigen Fortfahrung
oder einem sonstige » größer » Vermögen Versehene aber
Gelegenheit habe , eine größere Colonic anzutreten u . s. w .

Alles geht von der vorgefaßten Meinung einer un -
gezweifelten Zeitpacht aus , und alles berücksichtiget
nur den Vortheil des Gutsherrn als Verpächter » . Wir
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stellen den Gründen des Herrn rc . v . Hyrnmen die
Frage entgegen : Kann der Sklavensinn eines gemeinen
Volkes stärker genährt , und tiefer gedrückt erhalten
werden , als wenn cs von der Laune eines kleinen
Gutsbesitzers oder von dem Interesse eines Rentmei¬
sters oder Verwalters abhängig gemacht wird , eine
arme Bauern - Familie von dem angestammten Bauern -
Gütchen zu verjagen , und in den ungewohnten Tag -
löhncrstand zurückzuwcrfen ? Was vermag den freien
Aufschwung des Geistes mehr zu lähmen , und den ei¬
genen Gang mehr aufzuhalten ? Will man eine Wan¬
derung der Ackerwirthe anrathen , weil es den einstmal
vertriebenen Pfälzern auf der Gocher Heide unweit
Cleve gelungen ist, einem « « gekannt guten Boden Frucht¬
barkeit abzugewinnen ? . Man vergleiche doch ja nicht
die Provinz Cleve und die übrigen Provinzen am Nie¬
derrhein mit der Grafschaft Mark und Westphalen .
Dort stehen in den üppigsten , gesegnetsten Gegenden
die Pachtgüter wie Adelhöfe , hier ärmliche Hütten von
dem bemoosten Strohdach fast erdrückt ; dort reiche ,
wenigstens wohlhabende Pächter mit einer vollständigen
Ackerwirthschaft und einem reichen Viehstande , den sie
als Handlungszweig benutzen , ausgerüstet , hier ein
armer Bauersmann , der im Schweiße seines Angesich¬
tes zunächst dem Staate und dann dem Gutsherrn
dienen , und dann in der erübrigten Zeit zuerst die zu
entrichtenden Steuern , dann die Pächte , und zuletzt
ein kärgliches Brod für Frau und Familie verdienen
muß . Der erbere ist Herr neben seinem Herrn , wenig¬
stens unabhängig von ihm , indem diesem eben so viel
daran gelegen ist , einen prompten Zahlsmann auf sei¬
nem Gute zu erhalten , als dem Pächter , welcher mit
seinem Vermögen überall Unterkommen , nicht so leicht
aber durch einen Gleich - Vermögenden ersetzt werden
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kann , das Gut ferner zu benutzen . Dagegen ist der

arme Westphälische Bauer , wenn nicht dem Namen ,

doch der That nach Unterthan seines Gutsherrn ; sich

von dem einen Tag zum andern in stäter Arbeit hin¬

schleppend , ist er meist klcinmüthig , und blickt schüch¬

tern zu seinem Herrn , der ihn bei einem Unglücksfall

und dadurch entstandener Zahlungsunfähigkeit erdrücken

kann . Und wenn nun er oder seine Nachkommenschaft

nach verflossener Pacht - oder Gewinnzeit willkührlich

davon gejagt werden kann , so ist er Sklave im Vol¬

lesten Sinne des Wortes und mit den ausgedehntesten

Attributen , welche dieser Begriff mit sich führt . Noch

eine Rücksicht wäre dabei zu bedenken , nämlich die :

In wie fern es in staatswirthschaftlicher Hinsicht

nützlich sey , dem Bauern - Stand eine andere Stellung

im Staate in privatrcchtlichep Beziehung anzuweisen ?

§ . 65 .

Die Gründe für die Meinung welche alle Leibgewin -

ner in der Grafschaft Mark unter die bloßen Zcitpäch -

ter und alle Leibgewinns - oder nach Leibgewinnrecht

verthanen Güter unter die reinen Zcitpacht - Güter zählt ,

bestehen außer den bereits berührten , vornehmlich noch

in folgenden :

i ) Die Hauptvcranlassung und die Hauptstütze für

die nach unscrm Dafürhalten irrige Ansicht , hat das

Attest der Landstände vom löten Dezember 1711 her -

gegeben . Dasselbe fällt ungefähr in den Zeitpunkt , als ,

wie bereits bei der Untersuchung über die Natur der

Hobs - Güter § . 13 bemerkt worden ist , im Jahr I 7 ic >

der Schulte zu Drechen sich über die Eingriffe des

Domaincn - Commiffarii Hallen beschwerte , der damalige

Königliche Rentmeister zu Hamm , Johann Friedrich Lu -
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dowici unterm 3 ten November selbigen Jahrs diese Be¬

schwerde unterstützte , und die Domainen - Kammer den

hierauf erforderten Bericht unterm I 7 ten Januar 1711

erstattete . Wer Gelegenheit hat diese Aktenstücke , wel¬

che sich in den Acten wegen der Hofes - und Lcib -

gewinns - Güter . . . . . . in der Renthei Hamm

Nr . 3 der vormaligen Domainen - Kammer zu Hamm

sich befinden , zu lesen , der wird sich überzeugen , wie

sie den sprechendsten Beweis liefern , daß cs dama¬

len in der Grafschaft Mark Hofe gegeben , mit welchem

ein ilus perxetuus oolonias oder ein Erbnutzungs - Recht

verbunden gewesen , und daß folglich jenes Attest ,

welches wahrscheinlich bei dieser Gelegenheit von Hofe

erfordert worden , durchaus unwahr scy . Wenn diesem -

nach die Domainen - Verwaltung , wie wir gehört ha¬

ben , es dennoch gewagt hat , in einigen Rentheicn die

Leibgcwinn - Güter in gemeine Pacht - Güter zu ver¬

wandeln , und als solche in Pachtanschlag zu bringen ,

so sind doch die damals zur Frage gekommenen , unter

den Höfen Drechen , Rhynern und Berge gehörenden ,

so wie auch eine sehr große Menge zu den vielen an¬

dern Reichs - und Ober - Höfen leibgewinnruhrigen Bau¬

ern - Güter , und nicht minder mehrere einzelne nach

Hofes - oder Leibgewinns - Rechtemverthane Güter mehr¬

maliger Anmahnung ungeachtet in ihrer erblichen Ver¬

fassung und in unveränderter Qualität bei den nämlichen

Familien verblieben .

Und wenn das fragliche Attest jene Untrüglichkeit

mit sich führte , die matt Hm jetzt und von jeher beizu¬

legen bemüht gewesen ist , warum trat dann nicht die

Gesetzgebung ins Mittel , um den unglücklichen Zweifel

mit einem Mal zu lösen ? Warum erhielt sich viel¬

mehr dieser große Zweifel bis in die neuesten Zeiten ?

Warum rescribirte das General - Direktorium noch rm -

I
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kenn Uten April 175 / ,, ( § . 69 ) : „ daß man wegen

„ der vorhandenen Zweifel die desfallsigen Nachrichten

„ genau nachzusehcn , und zu untersuchen habe , wie weit

„ diese gegründet seyen , und wie es damit in vorigen

„ Zeiten gehalten , auch was deshalb bei I r̂ivatis vor -

„ gekommen , und darüber zu berichten ; indem man

„ dieses einmal in Richtigkeit zu setzen , und dem Be -

„ finden nach den Pächtern ihre ubele Meinung zu be -

„ nehmen habe . "

Also in Richtigkeit war die Sache damals noch

nicht , obgleich dem befragten Attest die Regierungs -

Resolution vom Jahr 1749 an die Seite getreten war ,

und das Befinden muß auch nicht unbezweifelt gewesen

senn , weil sich nirgend entdeckt hat , daß den Pächtern

ihre Meinung als übel gegründet benommen worden ;

vielmehr hat sich diese Meinung bis in die jüngsten Zei¬

ten werkthätig erhalten , und Prozesse herbeigeführt ,

die , wie wir gesehen haben , wenigstens nicht immer

zum Nachtheil der Leibgewinncr entschieden sind , und

von deren entgegengesetzten Entscheidung uns die an¬

gerühmten vielfältigen Judicate abgehen .

Das von dem Herrn rc . Sethe a . a . O . Anlage

HXIV . S . 247 produzirte Erkenntniß des Ober - Ap¬

pellations - Senats dH Regierung zu Münster in Sa¬

chen des Kammerherrn v . Bodclschwing - Plettenberg

wider verschiedene Eingesessene des Gerichts Bodel -

schwing kann für ein solches beweisendes Judicat nicht

gehalten werden . Die Entscheidungsgründe zu diesem

Urtheile liefern vielmehr den Beweis , wie schwankend

und unstät die Begriffe des genannten Gerichtshofes

über die Bauerngüter in der Grafschaft Mark noch im

Jahr 1809 gewesen sind . Einmal heißt es darin :

„ Endlich aber kann die Frage freilich auch in recht

„ sicher Hinsicht gar nicht mehr aufgeworfen werden .
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„ ob die Bauern in der Grafschaft Mark in ckubic ,

„ Freie oder Leibeigene sind , weil es längstens

„ zum verjährten Recht und gesetzlichen Ge¬

richts gebrauch geworden ist , die Zeitpacht

„ daselbst als Regel zu betrachten " ( den Be¬

weis und die Beläge zu diesem verjährten Recht

und gesetzlichen Gerichtsgebrauche ist man schuldig

geblieben . Der Satz erscheint als ein juristischer

Machtspruch ) „ womit der Begriff der Leibeigenschaft
„ sich nicht vereinigen läßt , in so fern er auf Baucrn -
, , Guter Anwendung finden und von denselben abgelei¬

tet werden soll . "

Dann heißt es ferner :

„ Der Grund , daß die Leibeigenschaft deshalb nicht

„ anzunchmen sey , weil den Colonen die Güter nur

„ auf Lebenszeit untergegcben worden , hebt den Be -

„ weis der Leibeigenschaft eben so wenig auf ; denn

„ einmal ist es überhaupt nicht immer nothwendig ,

„ daß die Leibeigene ein wirkliches Erbrecht

„ haben . "

Wir fragen : Warum läßt sich dann , wie vorstehend

so ausdrücklich gesagt worden ist , mit der Zeitpacht

oder der Pacht ohne Erbrecht der Begriff der Leib¬

eigenschaft nicht vereinigen ? Liegt hiernach nicht ein

Widerspruch in diesem Letzten mit dem Vorherigen ?

Und wenn es endlich lautet :

„ In den hiesigen Gegenden schließt aber noch über -

„ dieß die lebenslängliche Gewinnung keineswegs das

„ Erbrecht aus , da diese Zeitbestimmung sich nur auf

„ die Gewinnung nicht aber auf das Recht zum Besitz

„ des Guts erstreckt . "

Wie reimt sich dieses mit der vorhin ausgestellten

Regel , und mit der Behauptung , daß Leibgewinn

Zeitpacht sey ?
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§ . 66 .

2 ) Wem von der Gegenseite rc . Sethe a . a . O .
S . 17 /5 , § . 2 zur Unterstützung ihrer Meinung ange¬
führt wird : daß Gewinn und Pacht oder Pach¬
tung , gewinnen und pachten , Gewinnbrief und
Pachtbrief völlig gleich bedeutende Wörter seyen ,
fo geben wir dieses nur in so weit zu , als daß die¬
selbe in den bcigebrachtcn Urkunden als gleichbe¬
deutend gebraucht worden sind . Für gleichbedeutend
an und für sich können wir selbe sonst ihrer ursprüng¬
lichen Bestimmung nach nicht halten . Wir glauben ,
daß bei Deutschen Bauern - Gütern der Ausdruck : ge¬
winnen gewöhnlicher und älter als pachten gewesen
scy . Gewinnen ist das Lori-slatum von behandigen ,
und zu Leibern verthuen . Es heißt in den altern
Urkunden eine Hand , einen Leib gewinnen . Ge¬
winnen ist erwerben und begreift mehr in sich als
pachten , rc . Müller a . a . O . pag . 73 in vsrllis .
„ Übrigens mußte er nichts destowcniger das neue Ge -
„ winn amHobsgut gewinnen und erwürken u . s. w ."
Daher auch ganz andere Clauseln in den Urkunden ,
wo von Gewinn , als da , wo von bloßer Pachtung
die Rede ist . Erst in spätem Zeiten , im i6tcn Jahr -

, hundert nämlich , finden wir neben Gewinn auch Pacht
kopulativ und synonim und endlich gar Pacht allein ge¬
braucht . Das ändert aber in der Natur der Sache
nichts . Ist , einmal zugegeben , gewinnen so viel als
pachten oder wird beides synonim gebraucht , so ist
umgekehrt pachten so viel als gewinnen . Wir sind
dadurch um nichts von unserm Standpunkte gekommen .
Ein nach Leib ge winns - R echten oder in Leib ge¬
winn verthanes oder ein Leibgewinnruhriges
Gut ist dadurch , daß man sich bei dessen Verleihung

Ri' ve , über das Bauern -Güter -Plesen , I . 12
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früher oder später des Wortes pachten mit oder allein

bedient , noch kein Pachtgut und am wenigsten ein

Zei .tpachtgut geworden . Es kömmt alles darauf an ,

was beide Theile sich unter dem hinzugefügten oder

veränderten Ausdruck gedacht haben . Auf jeden Fall

kann die Gleichbedeutung und Verwechselung dieser bei¬

den Wörter keine Unterstützung für die Regel einer

Zeitpacht in der Grafschaft Mark abgeben .

Indessen konnte es nicht fehlen , daß diese Verwech¬

selung auch zur Verwirrung Anlaß geben mußte .

Hatte man einmal angcfangcn , Gewinnung Pachtung

zu heißen , so war der Schritt bald gethan , um

Gewinnung für Pachtung zu halten . Und es folgte

bald bei dem herrschenden Romanismus , daß man

auf Gewinnungen die Grundsätze von Locationen

und Conductionen anwendete , und als nun vollends

diesem der Satz hinzutrat , daß von keinem vermuthet

werde , sich von dem freien Dispositionsrechte über sein

Eigenthum mehr als nothwendig gewesen , vergeben zu

haben , so war die Resolution vom 25 sten August 1749

ebenfalls bald gemacht .

Allein wenn wir nun sagen , daß Gewinnung und

Pachtung in der vorliegenden Bedeutung keine römische

Uoe .-ltic « eonäuLtio sey , und daß bei dem befragten In¬

stitute der Eigenthümer sich gerade so viel von seinem

freien Dispositionsrechte vergehen mußte , um den Ge¬

winner zu solchen Bedingungen , als wie sie ftipulirt

worden , zu bewegen , und überhaupt um ein Geschäft ,

wie das fragliche ist , zu Stande zu bringen , so steht

jene Resolution mit der daraus entnommenen Regel

von allen Rechtsgründen blank und baar .

Die in den Gewinnsbriefen enthaltenen Ausdrücke :

auf Lebenslang , auf ihrer beiden Leben , zu

ihren beiden Leibern , u . s . w . wurden für die Zeit -
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bestimmmig gehalten , und mußten nun die Zeitpacht
vollständig characterisiren . Allein wir finden diese oder
gleichbedeutende Ausdrücke in allen Lehnbriefen , in Bc -
handigungsbriefen , bei Verleihungen nach Leibeigen¬
thums - und nach ungezweifelten Hobs - Rechten , und
wenn bei diesen Instituten jene Ausdrücke der Erblich¬
keit keinen Eintrag thuen , warum muß dieses dann
gerade bei den Leibgewinn - Gütern der Hauptgrund
für die Zeitpacht - Qualität seyn ? Alle genannte Insti¬
tute sind so wie das letztere Deutschen Ursprunges ,
und was von dem einen für Recht gehalten wird , muß
auch eher bei dem andern vermuthet , als im Zweifel
aus einer fremden Gesetzgebung entschieden werden .
Eben so wie daher bei einer Belehnung , bei einer Be¬
handlung , bei einer Verleihung nach Leibcigenthums -
Nechten auf Lebenslang und selbst bei einer römischen
Empfythensis nach dem Ableben des Belehnten , Behan -
digten u . s. w . das Gut nicht eröffnet , sondern nur zu
einer Lchns - , Behandigungs - und Gewinns - Erneuerung
gegen die hergebrachten oder zu accordircndett Lehn -
vder Laudcmial - oder Gewinn - Gebühren verfallen ist ,
eben so muß dieses auch bei den Leibgewinn - Gütern
dafür gehalten werden . Mit dieser Ansicht übereinstim¬
mend heißt es dann auch in sehr vielen Gcwinnbriefen ,
daß das Gut zmn neuen Leibgewinn , d . h . zur
Gewinns - Erneuerung verfallen gewesen .

§ . 67 .

3 ) Der aus der Ordonnanz des Herzogs Adolph von
Cleve vom Jahr iftsi , § . 7 , wornach keine in Leib¬
gewinn verthanen Güter ohne Consens des Hofes nach
Erbrecht verliehen werden sollen , für die Zeitpacht -
O.ualitäk der Lcibgewinn - Güter entnommene Grund ,
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und die Meinung , daß hier Leibpachtungen den Erb¬

pachtungen entgegengesetzt seyen , ist nach dem , was wir

darüber gefunden haben , in so weit unrichtig , als man

daraus hcrleitcn will , daß es außer an den erblich

verliehenen Gütern oder außer an den sogenannten

Erbgütern kein Erbrecht an den Gütern gebe . Das

Erbrecht an einem Gute ist ein generischer Ausdruck ,

und daher umfassend . Es gehören unter ihm das völ¬

lige Eigenthumsrecht , das durch gewisse Leistungen be¬

schränkte Eigcnthumsrecht , das in Ober - und Untcr -

Eigeuthum gethcilte Recht , und das Erbnutzungsrccht .

Wenn wir nun annehmcn , daß an den Leibgewinns -

Gütcrn den Besitzern ein Erbnutzungsrecht zustehe , so

kann dennoch mit dem Gute keine Abänderung mittelst

Vergleichung in Erbrecht nach einer der andern Unter¬

arten oder im eigentlichem Sinne , ohne Conscns des

Gutsherrn oder Verleihers oder ohne dessen Rechte zu

verletzen , gemacht werden . Welcher Unterschied liegt

nicht z . B . zwischen einem Zins gute und einem Leib -

gewinn - Gutc ? An dem ersten steht dem Besitzer das

Eigcnthum , nur durch die Zinsabgabe beschränkt , an

dem andern , nach unserer Meinung , ein bloßes Erb¬

nutzungsrecht mit der Verpflichtung zu einer Gewinns -

Erneuerung nach erloschenem Gewinn zu . Wer will

sagen , daß eine Umschaffuug des Leibgewinns - Gutes

in ein Ziusgut ohne Consens des Verleihers geschehen

möge , wenn man auch unsere Meinung als die richtige

annimmt ?

Wie eifersüchtig man übrigens schon in den ältesten

Zeiten war , die Güter nicht nach dem bloßen Erb¬

rechte zu übergeben , sondern die Succcssion nebst dem

an eine erneuerte Gewinnung i-espset . Verleihung zn

binden , darüber hat sich eine merkwürdige Urkunde vom

Jahr 1295 in der Chronik des Capitelö zu Tanten ent -



Grasschaft Mark . , si

deckt , wovon Abschrift in der Anlage Nr . lX . beige¬
fügt wird . Hier erscheint der ilorckanus 3s IVlonumonto
mit der Behauptung , daß er die seinem Vater ver¬
liehenen Güter gegen einen jährlichen Erbzins
zu behalten berechtigt sey , weil sie von seinem Vater
ans ihn und seine Miterben nach Erbzins - Recht
verfallen .

Das Capitel zu Tanten behauptet , daß die Güter
dem Vater nur auf Lebenslang verliehen seycn .
Der Prätendcllt uirterwirft sich der Gnade des Capitels ,
und erhält für sich und seinem Sohne und Tochter ,
folglich zn dreien Leibern , eine neue Gewinnung ; nicht
als ob nach Abstcrbcn dieser dreien Leiber das Gut an
und durch sich hcimgefallen , und jedes Erbrecht daran
erloschen seyn sollte , sondern es wurde den Gcwinn -
trägern , so wie bei Belehnungen und ähnlicher Ver¬
leihungen , aufgegeben , ein Pertinenzen -Verzeichniß ein¬
zureichen , und nur für den Fall , wenn darin etwas
verschwiegen werden , und dieses zur Kenntniß des Ca -
pitels kommen sollte , werden er , die Seinige und
die Nachfolger des Rechts für verlustig erklärt , und
das Gut soll dem Capitel heimfallcn .

§ . 63 .

Der Unterschied unter den Erbhöfen und den Lcib -
gewinn - Gütern ist auch aus den Acten der vormaligen
Clcv - Märkischen Kriegs - und Domainen - Kammer in
der Art ersichtlich , daß demungeachtet ein Erbrecht an
den letztem besteht . So heißt cs

H in einem Ertract aus dem Anschlag der Rcnthei
Hörde :

„ Zu wissen , daß die hiernach folgende Hoffs - und
„ Lcibgcwinns - Güter , als woran die Hoffsleute thcils
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„ das Erbrecht theils auch das Leibgewinn haben ,

„ und über ihre alte kraastanäa nicht verhetzet , noch

„ deren Natur und Eigenschaft invertirt werden kann

„ noch mag . "

l >) in dem Bericht des Rentmeisters Johann Friedrich

Ludowici :

„ Ja endlich Ew . Königl . Majestät das ganze Hof -

„ gut ob ileksotum liaereclain ^ ualilieaiorum zur Tafel

„ heimgefallen , und zu Leibgewinn - Gütern decla -

„ rirt , da dann außer ein sicheres Lcibgewinn und pro -

„ portionirliche jährliche Pacht , dieselbe als Allodial -

„ Stücke angeschlagen zu werden pflegen , jedoch also ,

„ daß denen qualifizieren Erben gleichwohl zum Leibgc -

„ winn allzeit nach Hofs - Manier die nächsten seyn . rc . "

« ) Aus mehrern Leibgewinnsbriefen über die in der

Rcnthei Hamm gelegenen Leibgewinns - Güter crgiebt

es sich ganz deutlich , daß diejenigen Erbhöfe , welche

wegen Mangel qualifizirtcr Erben den Domainen an -

hcimfielen , nunmehr in Leibgewinn nach Hofes - Rechten

d . h . erblich vcrthan wurden . Der Unterschied be¬

stand darin , daß bei den ersten nur die Pacht als ein

steter Zins entrichtet wurde , weßhalb sie auch zu den

Zins - Gütern gezählt wurden ; daß aber bei den zwei¬

ten außer der Pacht nach abgelaufcner Gewinnzeit von

neuem gewonnen und ein Gewinngcld erlegt werden

mußte . Wahrscheinlich ist man auf diese einträglichere

Einrichtung durch die Analogie von Belehnungen , Bc -

handigungen und später auch der Verleihungen in Em -

pfythcusis gekommen .

Daß man übrigens das Leibgewinn nicht für eine

Zcitpacht gehalten , beweisen folgende Stellen :

-»» ) In einem Ertract aus dem von Bercnsprung -

schcn Revisions - Protokoll der Renthei Hörde pro 17 ^

heißt cs :
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„ Den ( Klöters ) Hof aber von neuem zu Leibge -
„ w .innsre chten an einen tüchtigen Colonen in tsr -
„ mino unterzubringen suchen , Massen ich nicht anra -
„ then kann , den Hof als caducirt cinzuziehen , und in
„ Zeitpacht zu geben , weil

„ i ) bekanntlich die Contribution im Amte Lünen gar
„ zu schwer und disproportionirt gegen andere Ämter
„ in der Grafschaft , der Leibgewinnsträgcr diese selbst
„ tragen muß ,

„ 2) aber bei einer Zeitpacht Sr - König ! . Majestät
„ das Onrrs tlllrriciio zur Last bleiben muß . "

ftb ) In einer ausführlichen Darstellung der Natur
und Eigenschaft der Hobs - , Leibgewinns - , und ande¬
rer Güter sagt der damalige Commissarius zur Rccher -
girung derselben in der Renthei Hörde , Rcgicrungs -
Refercndarius von Bernuth , mit Beziehung auf einen
Bericht der Märkischen Kriegs - und Domainen - Kam -
mcr vom sosten Januar 1763 :

„ Nach der Observanz und der bei den Lcibge -
„ winns - Gütern hcrvorgcbrachtcn Gewohnheit , wcr -
„ den solche , wenn davon die herrschaftlichen Gefälle
„ auch Kirchspiels '- und Dorfs - Lasten nebst denen sti -
„ pulirtcn Prästationen bezahlt und geleistet , das Gut
„ selbst aber nicht dcteriorirt und mit Schulden be¬
schwert , so lange von denen Lolonis Kinder vorhan¬
den , selbigen auf die Zeit ihres Lebens wieder in
„ Lcibgcwinn nntcrgegebcn , gegen Erlegung eines mit
„ dem Erbherrn accordirtcn proportionirlichen Gewinn -
„ gelbes und Stipulirung der vorigen Prästationen . "

ce ) Wie konnte im Jahr 165 ? bei der neuen Leib¬
gewinn - Verleihung an den in der Renthei Blankenstein
gehörenden Lcibgcwinn - Gütern den Gewinnträgern der
Conscns ertheilt werden , auf diesen Gütern die Ge -
winngcldcr aufzunchmen , wenn selbe bloße Zeitpacht -
Güter waren ? vftle § . /, 8 .
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kill ) Der Wittwe Obcrnbach wurde eiu geringeres

Gewinngeld bedungen , weil sie wegen einer auf dem

Lcibgewinngute haftenden Schuld einen Rechts¬

streit geführt , und doch zuletzt die Schuld gezahlt hat¬

te . War das Gut ein bloßes Zeitpacht - Gut , wie

konnte darauf eine Schuld haften , welche der

Zeitpachter zu vertreten hatte ? und wenn seine Vor¬

fahren die Schuld unbefugter Weise auf dem Gute

contrahirt hatten , so haftete dieselbe doch im eigent¬

lichen Sinne nicht darauf , wenigstens war kein Grund

vorhanden , deshalb das Gewinngeld herabzusetzen .
visto iliicl .

oo ) Die Domainen - Kammer behauptete in ihrem Be¬

richte vom Losten Oktober 1740 gegen die Regierung ,

daß die gemeinen Leibgewinnträger nicht der Ju¬

risdiction der ordinairen Gerichte , sondern zufolge des

Ediets vom Jahr 1685 den Schlittern als Lathen - und

Zins - Richtern unterworfen seyen . Sie mußte daher

dieselbe für mehr als bloße Zeitpachtcr halten , sonst

war hierzu gar kein Grund vorhanden .

§ . 69 .

Was die von dem Herrn Präsidenten des Kö 'nigl .

Revisions - und Cassations - Hofes Sethe seiner urkund¬

lichen Entwickelung rc . beigcfügtcn Lcibgewinnbriefe be¬

trisst , so wäre man im Stande gewesen , als Pendant

ein ganzes Convolut solcher Lcibgewinnbriefe beizule -

geu , wornach wegen Mangels qualifizirter Er¬

ben heimgefallene , oder zum neuen Leibge¬

winn eröffnete Höfe und Güter zu neuem Leibgcwinn

verthan sind , wenn wir dieses nicht für allgemein be¬

kannt hätten annehmen können . Diejenigen , welche

dennoch an dieser Thatsache zweifeln , und ein beson -
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deres Interesse haben , sich von derselben näher zu
unterrichten , dürfen sich nur die Einsicht der Verhand¬
lungen der vormaligen Kriegs - und Domaincn - Kammer
zu Hamm über die Höfe Rhynern , Drechen und Berge ,
deren hier schon öfterer Erwähnung geschehen ist , zu
verschaffen suchen , woselbst sie alsdann eine Menge
dergleichen Lcibgewinnbriefe finden werden . Sie wer¬
den sich daraus überzeugen , daß die darin gebrauchten
Ausdrücke auch den Bcfangendstcn außer Stand setze »
müssen , aus denselben eine bloße Zeitpacht entnehmen
zu können .

Die von dem Herrn rc . Sethe producirten eigent¬
lichen Lcibgewinnbriefe enthalten auch keine Spur von
einer Zeitpacht , wenn man nicht per petitlonem prin -
eipli die Bestimmung auf Lebenslang für eine Zcit-
pachtbcstimmung annchmen will .

Übrigens sind wir weit entfernt , zu behaupten , daß ,
cs gar keine Zcitpacht auf Lebenslang gebe , oder ge¬
ben könne . Es kömmt hier alles einzig darauf an ,
wofür die Vcrmuthung streite , und welche Meinung
man den beiden contrahirenden Theilen , dem Gewinn -
Verleiher und dem Gcwinnträgcr im zweifelhaften Falle
untcrzulcgcn habe . Da wo der Wille der Contrahente »
z . B . bei Sethe a . a . O . in den Anlagen XXX , XXXI ,
XXXV , und mchrcrn klar ist , müssen die Worte des
Contractes oder Gewinn - oder Pachtbriefes die Ent¬
scheidung leiten .

Daß es auch Leibpachtcn und Zeitpachtcn ge¬
be , wer wollte cs bezweifeln ? Wir bestreiten nur die
Sätze : daß in der Grafschaft Mark bei Bauerngüter »
Zeitpacht die Regel scy , und daß Leibgewinn oder eine
Gewinnung auf Lebcnlang für -Zeitpacht oder Lcibpacht
im zweifelhaften Falle gehalten werden müsse .
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§ . 70 .

5 ) Die allerdings wichtige Bemerkung , daß cs kei¬

ner ausdrücklichen Erbleibgewinnungen bedurft

habe , wenn ein bloßes Lcibgewinn schon ein Erbrecht

verleihe , und daß die Cocristenz der erstem neben dem
letztem die Erblichkeit desselben ausschlicße , löst sich

dahin auf , daß einige den erhobenen Zweifel mehr

oder weniger erkannt , und daß sic zur Sicherheit das

Überflüssige gewählt haben . Wir wiederholen es , daß
alles darauf ankommt , was die Parthcien sich gedacht

haben . Wenn ein Lcibgewinn zwei und mehrere Ge¬

nerationen hindurch bei den nämlichen Bedingungen

verblieben ist , so muß oder kann sich wenigstens eine

o ^ inio N6668sitatis bilden . Wenn einer von beiden

Contrahenten diese Opinion hat und nach den bestehen¬

den Gebräuchen und Observanzen zu haben berechtigt

ist , so würde er betrogen seyn , wenn die andere Par -

thci von dem Vertrag abgehen könnte , weil sie diese

Opinion nicht gehabt . Um ganz sicher zu gehen und

Prozessen vorzubeugen , hat man in solchen Fällen für

die Erben ausdrücklich mit stipulirt .

§ . 71 .

6 ) Wenn endlich zur Vertheidigung der gegenseitigen

Meinung die Statuten der Stadt Hattingen , der Frei¬

heiten Blankenstein und Hörde , Sethe a . a . O . Anla¬

gen 47 , 48 , 49 , lyo folgt , in Anspruch ge¬

nommen werden , wornach kein Bürger dem andern

das habende Gewinn untergewinnen oder be¬

schweren soll , bei Verlust des Bürgerrechts , so glau¬

ben wir , daß diese mehr für als gegen unsere Mei¬

nung sprechen ; indem man die Verwechselung des ein -
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mal verliehenen Gewinns auf einen andern für etwas
Ungerechtes und den bestehenden Gesetzen oder Ge¬
wohnheiten Widerstrebendes halten mußte , weil sonst
solche , dem freien Verkehr und der willkührlichcn Dis¬
position des Eigenthümers entgcgenstchcnde und unge¬
rechte Statuten juristisch nicht gegeben werden , und in
einem wohl policirten Staate nicht bestehen konnten .

§ . 72 .

7 ) Daß übrigens die Leibgcwinn - so wie die übri¬
gen Bauerngüter , sich ursprünglich in dem Eigenthum
der Verleiher befunden und unter sichern Bedingungen
entweder in bloßer Erbbenutzung oder zum getheilten
Eigenthum verliehen sind , folglich sich dem Eigcnthum
nach entweder ganz oder zum Theil noch bei denselben
befinden , haben wir nie bezweifelt , wie wir dieses
oben Z . in Ansehung der Hobsgüter schon bemerkt
haben , und wie dieses auch durch die von dem Herrn
re . Sethe , dem Hrn . rc . Müller , und von dem Hrn . Gra¬
fen von Merveldt zur Publicität gebrachten Urkunden
und Urtheile hinreichend bewiesen ist . Allein dieses
hat auf die Erblichkeit der Leibgewinnsgüter in Anse¬
hung der Benutzung keinen Einfluß . Beides kann recht
gut neben einander bestehen .

§ . 7Z .

Ein großer Zweifel bleibt noch zu lösen übrig , näm¬
lich der :

Ob bei den Leibgewinns - Gütern ungeachtet ihrer
„ Erblichkeit die Pachte nach erloschenem Gewinn auch
, , erhöhet werden durften ? "

Erwägt man , daß nach der am i2ten August i 7 sy
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erlassenen und durch das Edict vom 5 ten März 1767

bestätigten Verordnung die durch einen unvermeidlichen

Zufall erledigten Bauerngüter in eben der Qualität ,

wie sie sich vormals befunden , an andere Bauern - Fa -

inilien wieder Nntergethan werden sollen , so scheint es ,

als wenn schon nach dieser Bestimmung jede Pachtvcr ,

änderung indirect untersagt sey , weil sonst die Wie -

dcrvcrleihung hätte erschwert , gar umgangen , oder

doch die Qualität des Gutes verändert werden können .

Allein die Königliche Verordnung vom istten

September 1811 , die Regulirung der guts¬

herrlichen und bäuerlichen Verhältnisse be¬

treffend , ? . 35 , giebt es deutlich zu erkennen , daß

diese Verordnung an und für sich die Befugniß , bei

der Wicderbesetzung die Abgaben zu erhöhen , nicht

ausschließe .

Betrachtet man indessen ferner , daß die gedachte

Verordnung an der angezogenen Stelle nur von nicht

erblichen bäuerlichen Besitzungen redet , so glauben

wir doch folgern zu dürfen , daß , wenn einmal ein

Erbbcnutzungsrecht angenommen ist , man auch die Be¬

fugniß zur Erhöhung der Pacht ausschließen müsse ;

indem sich mit dem Begriffe eines Erbrechts auch in

diesem eingeschränkten Sinne des Wortes keine will -

kührliche Abänderung in den Bedingungen des Nutz¬

ungsrechtes vereinigen läßt . Nimmt man hiezu , daß

nach den bisher angeführten Auszügen aus den Kam -

meral - Acten , und insbesondere nach dem Berichte der

Kriegs - und Domainen - Kammer bei Leibgewinn - Gü¬

tern nur bei dem Abgänge qualifizirter Erben Pachter¬

höhungen vorgenommen werden dürfen , und daß wir

dieses als ein eigenthümliches Criterium eines Leibge¬

winns - Gutes angenommen haben , so tragen wir kein

Bedenken , bei den Leibgewinn - Gütern im Allgemeinen
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und in der Regel eben so wie das Erbrecht so auch

die Gleichförmigkeit der Pachtabgabe anzunehmeru

§ . 74 .

Es ist noch die ganz besondere Frage vorgekommcn :

Ob an denjenigen Gütern , welche der eigentliche

Hobsmann oder Behandigte nicht selbst cultivire ,

sondern einem andern zur Cultivirung gegen gewisse

Bedingungen untergegeben habe , dem cultivirenden

Bauer ein Erbrecht oder Erbbenutzungs - Recht zustehe ?

Der Herr rc . Sethe in der oft angeführten Schrift
xsZ . 28 , Nr . 5 , behauptet , daß die Bauern , welche

in der angegebenen Art auf die Güter gesetzt sind , ur¬

sprünglich daran kein Erbrecht gehabt haben , sondern

nur durch besondere Contracte darauf gekommen seyen .

Gegen diese Behauptung läßt sich mit Vernunft nichts

entwenden . Wenn aber der scharfsinnige Herr Verfas¬

ser ferner behauptet , daß einem solchen cultivirenden

Bauer kein Erbrecht an dergleichen nntervcrthanem

Gute zustehen könne , indem es einen Widerspruch

darstelle , daß das ssus xeijistuae coloni ^ s dem eigent¬

lichen Hobsmann und auch zugleich dem Bauer zu¬

stehen solle ; sind wir nicht einverstanden . Wir glauben ,

den angeblichen Widerspruch durch die Lehre von Af¬

ter - Belehnungen auflösen , und so die ganze Be¬

hauptung widerlegen zu können . Eben so wie bei Af¬

ter - Belehnungen dem Hauptbelehnten und dem After¬

belehnten zugleich ein Erbrecht an dem Lehngnte zusteht ,

eben so kann dem Hobsmann und dem cultivirenden

Bauer ein Erbrecht an dem Hobsgute zustehen . Auf

ihnen paßt ganz die Analogie der Lehre von Afterbe¬

lehnungen , und überdies ist eine solche Afterverleihung

Lei Hvbsgütern in positiven Bestimmungen gegründet .
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In den schon oft angeführten Lathenrechten des Bi¬

schofs - Hofes zn Tanten heißt es :

„ Item of jemand sin Lpfgewinnßgudercn in

„ descn Hof gehörende umb Beterungh derselvcn tot

„ Ondersadels - ( Untcrsadel - oder Afterfadel - ) und

„ Lyfgcwinnsrcchten nit dhuen wolde , die sal dat dhun

„ oirkunde den Hofrichter , nnd fall dat Ondcrse -

„ delsgut ( Afterverliehene Gut ) den Hofrichter ge -
„ paalet schriftlich overlevercn . u . s. w . "

Hicmach steht also eine Unterverleihung selbst nach

Hofesrechten und ein doppeltes Erbrecht mit einem

Hobsgute an und für sich nicht in Widerspruch . Es

kommt folglich bei dergleichen Unterverleihungcn alles

auf die zwischen dem eigentlichen Hobsmarm und dem

cultivirenden oder aufsitzendcn Bauern zu Stande ge¬

kommene Vereinbahrung an . Ist die Verleihung nach

Leibgewinnsrcchten oder in Leibgewinn geschehen , so

treten die vorhin ausgeführten Grundsätze und folglich

ein Erbrecht für den Inhaber ein . Dieses leidet als¬

dann gar keinen Zweifel , wenn , wie nach den Stocku -

mer - Hofcsrechten , sowohl der äonüinis uUIis als des¬

sen Pächter oder Colon hofhörig geboren oder als

hofhörig sich ergeben müssen , weil hier schon die

Hofhörigkeit und die daraus fließende Obnorietät ein

Erbrecht mit sich führen ( Müller a . a . O .

205 scheint es für alle Besitzer von Hobsgütern in An¬

spruch zu nehmen ) . Ist im Gegcntheil reine Leibpacht

oder Zeitpacht ungezweifelt stipulirt , so werden beide

Theile nach diesen Rechts - Verhältnissen bcurtheilt , weil

überhaupt der Hobsmann oder Behandigtc zu dem In¬

haber des Guts sich eben so wie jeder andere Guts¬

herr zu dem Bauern verhält .
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§ . 75 .

In Hinsicht der Bauerngüter in der Grafschaft Mark
überhaupt und der Leibgewinns - Güter insbesondere ist
unsere Meinung also dahin firirt , daß im zweifelhaften
Falle eher für ein Colonat - Recht als für eine Zeitpacht
zu vcrmuthcn , und daß bei einer Verleihung nach
Leibgewinns - Rechten oder in Leibgcwinn nicht Leibpacht
sondern ein Erbnntzungs - Recht anzunehmen sey .

Da sich indessen diese Meinung auf dem präsumtiven
Willen der contrahirenden Theile gründet , dieser aber
ans die Natur des Instituts , auf ein daraus fließendes
Rechtssystem , und auf eine damit übereinstimmende Ge¬
setzgebung basirt ist , so hält diese Meinung nur so lange
die Probe , als ein solcher präsumtiver Wille ange¬
nommen werden kann . Dieser kann aber alsdann nicht
mehr angenommen werden , wenn die Natur des Insti¬
tuts in Zweifel gezogen , wenn das Rechtssystcm ange¬
griffen , oder die Gesetzgebung einer andern Auslegung
unterzogen wird .

Aus diesem Grunde kann mann nicht mehr anneh¬
men , daß bei einer , nach dem Zeitpunkte , als die
Domaincn - Verwaltung die alten Leibgewinngüter in
bloße Zeitpachten umwandelte , und als die Regierung
zu Cleve die mehr erwähnte Resolution vom Lösten
August i ? k,y erlassen hatte , geschehenen neuen Ver¬
leihung in Leibgewinn oder ans Lebenslang cs der prä¬
sumtive Willen der Contrahentcn gewesen , damit ein
Erbrecht zu verbinden . Das Institut war in Zweifel
gezogen , das Rcchtssystem geändert , und es war nun
nicht mehr zu vcrmuthen , daß die contrahirenden Theile
ohne nähere Bestimmung ihres Willens sich einem alten
Rcchtssystem unterworfen haben sollten , welches eine
Änderung wenigstens in der Meinung erlitten hatte .
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Wir sagen in der Meinung , denn diese hat auf den

präsumtiven Willen den größten Einfluß , ja sie begrün¬

det denselben .

Es wird daher auch selbst nach dem von uns ange¬

nommenen Grundsätze ein Zeitpunkt festgestellt werden

müssen , vor welchem eine Verleihung nach Leibgewinns -

Recht mit einem Erbrechte verbunden und nach welchem

das Gegentheil angenommen werden muß . Wir wür¬

den diesen Zeitpunkt auf das Jahr 17 -̂ 9 festzu¬

setzen kein Bedenken tragen . Denn in diesem Jahre

erhielte erst die Meinung , daß in zweifelhaften Fällen

für Zeitpacht vermuthet , und folglich eine Verleihung

auf Lebenslang nur für Lcibpacht zu halten ftp , eine

Art von Förmlichkeit , so daß das Gegentheil da¬

von nicht mehr als in dem Willen der contrahirekden

Theile an und für sich liegend vermuthet -werden konnte .

Wir würden alsdann den Rechtszustand vor dem

Tilsiter Frieden oder vor Einführung des fremden Ge¬

setzes in Beziehung auf die Leibgewinns - Güter

in der Grafschaft Mark dahin annchmcn : daß wenn
a ) ein Gut vor dem Jahre 1749 in Leibgewinn ver¬

liehen worden , b ) von diesem Zeitpuncte an dasselbe bei

der nämlichen Familie in der gesetzlichen Erbfolgeordnung

verbleiben , und c ) die Pacht - oder Zins - Abgabe unver¬

ändert erhalten worden , dasselbe für erblich zu halten scy .

Das Erforderniß all a ) beruht auf dem präsumtiven

Willen der contrahirendcn Theile ; das all b ) sist das

erste Criterium der Erblichkeit , und all 0 ) kann kein

Erbrecht mit einer willkührlichen Veränderung der Be ^

dingung des Besitzes bestehen .

Alle Güter dagegen , welche in oder nach dem Jahre
17 /^9 in Lcibgewinn oder auf Lebenslang verliehen

oder verthan worden , würden "wir im zweifelhaften

Falle für bloße Leibpacht erkennen .
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§ . 76 .

Al . Zeitgewinn - Güter

sind solche Güter , die auf eine gewisse Anzahl von

Jahren z . B . von 12 zu 12 , von 15 zu 15 , von 20 zu

20 und von 2g zu 24 Jahren verliehen , und von denen

nach Ablauf dieser Jahren ein neues Gewinngeld den

Gutsherren accordirt und gegeben werden mußte . Sie

sind mit den Leibgewinnsgütcrn der nämlichen Natur ,

und gehören zu dem nämlichen RcchtSsystcm . Das ist

von Niemanden bestritten worden . Sie unterscheiden sich

« ur darin von den Leibgewinngütern , daß bei diesen die

Gewinns - Erneuerung nach dem Ableben des verliehenen

Leibes oder der verliehenen Leiber und bei jenen nach

Ablauf der bestimmten Jahre geschehen muß .

Herr rc . Müller in seiner Abhandlung über das

Güterwesen xag . 20g sagt von diesen Gütern :

„ Ein auf bestimmte Jahre feststehendes Ge -

„ winn schließt zwar die Erblichkeit nicht nothwendig

„ aus ; cs kann sogar das Daseyn solcher erbpächtigcn

„ Güter nicht geleugnet werden , und diese sind also

„ auch wahre Erb leib gewinngüter , denen aber

„ deswegen doch nicht alle Güter bcigesellt werden

„ dürfen , deren Gcwinnrecht auf kürzere Zeiträume

„ steht , weil in diesem unbegrenzten Sinne , wie zwar

„ auch die Absicht ist , fast kein einziges Zcitpacht -

„ gut mehr übrig bleiben würde , anstatt , daß sogar

„ ein Gewinn auf Leben die Zcitpacht - Eigenschaft nicht

„ ausschließt . "

Allein wo will Herr rc . Müller die Scheidungs -

Linie ziehen ? Entweder sind alle Güter mit Gewinn -

recht auf kürzere Zeiträume und ohne sonstige nähere

Bestimmungen erblich , oder es sind ' keine derselben ,

wenigstens bis zu einem gewissen Zeiträume . Muß ,
Rive , über das Bauern - Gütcrwesen . t . , z
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wir wir ausgeführt zu haben glauben , in der Graf¬

schaft Mark bis zu dem Jahre 1749 der Regel nach

nicht für Zeitpacht , sondern für Erbrecht vcrmuthet

werden , so müssen auch bis zu diesem Zeiträume die

Aeitgewinngütcr für erblich gehalten werden . Die Furcht ,

daß hiernach kein einziges Zeitpachtgut mehr übrig blei¬

ben würde , kann keinen Grund abgeben , von einem

in strenger Consequenz abgeleiteten Prinzip abzngehen ,

eben so wenig wie die Behauptung , daß nach dem

Jahr 1749 keine Leib - oder Zeitgewinnsgüter in der ,
Grafschaft Mark mehr verliehen seyn werden , uns be¬

stimmen kann , die ausgestellten Grundsätze zu ändern .

Übrigens wußte man auch schon in älter » Zeiten ,

eine Zeitpacht von einem Gcwinnrecht auf gewisse be¬

stimmte Jahre in den Urkunden zu unterscheiden , wie

dieses daS von dem Herrn rc . Sethe a . a . O . x ->g . 222 ,

Nr , I -XIll angelegte notericlle Protokoll vom Jahr

161Z über verschiedene Zeitpachtungcn nachweisct . Übcr -

Ließ fehlte cs in den Vcrleihungsbriefen nicht an nä¬

hern Bestimmungen , wenn die Eontrahenten ungeach¬

tet eines erlegten und ferner zu erlegenden Vorgcwinns

oder Gewinngeldes ein Zeitpacht - Verhältniß , oder ein

Erlöschen des Gewinnrcchtes und Anrechtes nach Ablauf

der bestimmten Jahre beabsichtigten . Es hieß in solchen

Fällen z . B . daß das Gut nach Ablauf der bestimmten

Jahre , oder nach Absterbcn des Gcwinnträgers frei

und ledig dem Verleiher oder dessen Erben wieder an -

heimfallcn , und daß daran weder der Gcwinnträgcr

noch dessen Erben alsdann ferner ein Recht haben

sollten , und war dieses der sicherste Beweis , daß man

unter bloßer Verleihung in Zeitgewinn sich keine

eigentliche Zeitpacht gedacht , weil man sonst da , wo

Zeitpacht unbezweifelt beabsichtigt wurde , sich keiner

andern Ausdrücke , die bestimmt auf eine solche deute¬

te « - bedient haben würde .
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Inzwischen ist es nicht zu verkennen , daß nach der
stattgchabtcn Verwechselung der Ausdrücke : Gewinn
und Pachten mancher Gutsherr auf den Gedanken
gekommen ist , daß er bei einer Verpachtung z. B . von
15 zu 15 Jahren nur eine Zeitpacht beabsichtigen kön¬
ne , und daß auch andere , welche einen solchen Pacht¬
brief angesehen , bei nicht näherer Bekanntschaft mit
dem Institute hier eine Zeitpacht geahndet haben . Allein
es kömmt hier nicht darauf an , was die eine Parthie
sich gedacht , und ein dritter ausgelcgt hat , sondern
was der präsumtive Willen beider Theile gewesen ,
und was der präsumtive Willen nach der bestehenden
Regel seyn durfte und konnte . Derjenige , welcher z.
B . ein von seinem Vorfahren , gegen unveränderte Pacht,
und gegen Gewinnserneueruug auf bestimmte Jahre ,
besessenes Gut unter den nämlichen Bedingungen von
dem Gutsherrn erhielte , war berechtigt , dafür zu hal¬
ten , daß die Qualität des Gutes unverändert geblie¬
ben , und er dasselbe mit Erbrecht erhalten , wenn gleich
bei der neuern Verleihung der Ausdruck : auf 15
Jahre und nicht länger verpachtet vorgckommcn,
und der Verleiher für seine Person sich dabei eine
bloße Zeitpacht gedacht oder ausgclegt hat .

§ . 77 .

Wir führen bei dieser Gelegenheit

und ts . Die Leibpachtgüter

O . Die Zeitpachtgüter

unter den in der Grafschaft Mark verkommenden Bau¬
erngütern auf. Sie unterscheiden sich je nachdem sie
entweder mittelst ausdrücklicher Bestimmungen und in
ungezwcifelten Ausdrücken in eigentliche Pacht ent¬
weder auf Lebenslang oder auf gewisse Jahre
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verliehen , oder « ach der später eingetrctenen Vermu -
khunA als in eine solche Pacht verliehen zu betrachten
sind . Sie gehören zwar im Allgemeinen , weil cs sich
auch bei ihnen von dem Besitze und der Benutzung ei¬
nes Bauerngutes gegen eine bestimmte Abgabe oder
Pacht an den Eigenthümcr des Gutes , oder Gutsherrn
handelt -zu den gutsherrlichen und bäuerlichen Verhält¬
nissen , aber nicht im eigentlichen Sinne und offenbar
nicht zu dem Colouat - Verhältnisse . Sie müssen » ach
den zur Zeit der Verleihung geltenden Grundsätzen vor*
Pacht « Md Verpachtungen beurtheilt werden .

§ . 76 .

? . Di « Freigüter .

Diese Güter liegen in den Ämtern Altena , Lüden¬
scheid und Neucurade zerstreut . Die Besitzer derselben
sind in dem befragten Zeitpunkte verbunden gewesen ,
außer den gewöhnlichen Steuern noch besondere Abga¬
be » an Geld unter dem Namen : Frcygeld , May -
« nd Herbst - Beedc , Hundelagcr , an Schatz -
und Greven - Haber , an Hühnern und Schweinen
zur Königlichen Renthci zu entrichten , auch waren sic
in Ansehung dieser Freigüter und der dieselbe betreffen¬
den dinglichen Rechte der Gerichtsbarkeit des , aus ei¬
nem Freigräfen und cinsm Gerichts - Actnario bestehen¬
den Frcigerichts sowohl in streitigen als Ln freiwil¬
ligen Rechtshandlungen unterworfen .

Die ursprüngliche Entstehung dieses besondern bäuer¬
liche » Instituts verliert sich in das graue Alterthum ,
und cs herrschen darüber so wie über die Natur des¬
selben verschiedene Meinungen .

Der Herr Obcr - LandcsgerichtSrath Terlin -
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den in seinen Bemerkungen zu dem Entwurf des Clev -

Märkischen Provinzial - Rechts Thl . i . , kol . 68 sagt

darüber im Kurzen Folgendes :

, , Über den Ursprung und die Natur dieser Freigüter

„ ist schon seit dem i6ten Jahrhundert unter den Be -

„ amten der Provinz viel gestritten , aber nichts aufge¬

klärt und festgesetzt worden . Diese Materie verliert
„ sich auch so weit in die dunkeln Zeiten der vaterlän¬
dischen Geschichte , daß alles , was darüber gesagt

„ ist , nur bloße gelehrte Muthmaßung bleibt . "

Er bezieht sich auf die Berichte des Freigräfen

Schnicwindt , die wir aber eben so wenig , als sonst

etwas von den dem Entwürfe des Provinzial - Gesetzbu¬

ches vorhergcgangcnen Verhandlungen , vorlicgen ha¬

ben , und auf eine Abhandlung über die im Mär¬

kischen Amte Altena vorhandenen Freigüter

in dem Magazin für Westphalen Jahrgang

17YY , B d . ll . , S . 28y folg . , und fährt sodann fort :

„ Ich bemerke hierbei , daß in einem besondern 6c >r -

„ pors krvZr -tevieo alle , diese Freigüter betreffende

„ Verordnungen und Rescripte gesammelt sind . Alle

„ diese Verordnungen zwecken aber größtcntheils nur

„ darauf ab , daß die Verdunkelung , Versplitterung

„ oder Vereinzelung derselben verhütet werden , und

„ daß sich außer dem Freigräfen alle andere Gerichte

„ die Cognition darüber enthalten sollen .

„ In dieser Hinsicht ist dann auch die allgemeine Dc -

„ stimmung " ( daß gedachte Güter nicht ohne ConscnS

der Kriegs - und Domaincn - Kammer veräußert oder

verpfändet werden dürfen ) „ in den Entwurf ausge¬

nommen , und gründet sich dieselbe auf die Cabinets -

„ Verordnung vom 27sten May 1722 . "

Der damalige geheime Rcgierungs - Rath , jetzige Prä¬

sident von Hymmen in seiner Abstimmung über jenen

Gesetzes , Entwurf vermeinte dagegen :
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„ Es bedarf gar keiner Erwähnung der Freigüter .

„ Die Einschränkung der Alicnation und der Abgaben

„ fließt aus den Conccssioncn und der Natur des Rechts

„ der Besitzer . So wie es mir vorkömmt , sind diese

„ Besitzer nicht freier , sondern weniger frei als andere

„ gewesen . Sie saßen auf dem Eigcnthum des Dyna -

„ sten oder Herrn und waren ihm als seine Leute und

„ nicht bloß dem Grafen als Grafen untergeben . Doch

„ die Untersuchung ist bloß historisch . "

Der .Präsident von Rohr äußerte sich in seiner Ab¬

stimmung folgendermaßen :

„ Die angeführte besondere Verfassung der sogenann -

„ ten Freigüter und des ihnen Vorgesetzten Freigerichts

„ gewährt ihren Besitzern nicht die mindeste Freiheit

„ mehr , oder andere Vorthcile , als andere Besitzer

„ oder Eigcnthümer von gewöhnlichen Bauerngütern ,

„ nach Anzeige des Rentmeisters Schniewindt vom i - ten

„ Dezember 1798 , genießen . Wahrscheinlich haben sie

„ in älteren Zeiten , als die Laatmänncr noch in der

„ Leibeigenschaft waren , ihre Güter schon als freie

„ Leute eigenthümlich besessen . Als jene aber der Leib -

„ cigenschaft entlassen , Laatmänncr benannt und beson¬

deren Laaten -- und Hofes - Gerichten unterworfen wur -

„ den , blieben diese schon vorhin freie Männer mit der

, , Laat - und ' Hofcs - Verfassung verschont . Sie waren

„ bloß . den damals gewöhnlichen Gerichten der freien

„ Leute unterworfen , und behielten deshalb den Namen :

„ Freimänner . "

In dem redigirten Entwürfe zu dem Clcv - Märkischen

Provinzial - Recht wurde diesemnach von den Freigütern

nichts ausgenommen .

Der Justizrath und Landrichter v . d . Berckcn sagt in

seinem jüngst auf Erfordern der Regierung zu Arnsberg

erstatteten Berichte von den Freigütern :
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„ Ihre Entstehung läßt sich mit Gewißheit nicht an «

„ geben . Aller Wahrscheinlichkeit nach sind es freie
„ Erben , deren Besitzer sich in dem Vcrhältniß erhal¬

ten haben , in welchem sie vor Karl dem Großen zu

„ den Ober - Höfen und nach Karl dem Großen zu

„ dem Reichs - Oberhaupte und dessen Stellvertretern ,

„ den Grafen , standen .

„ Freigüter heißen sie , weil sic sonst von Niemand

„ abhängig waren . Den Reichsdienst verrichte¬

ten sie selbst , anstatt daß andere ihre Güter zinS -

„ bar machten und mit Aufopferung ihres Eigenthums
„ sich vom Kriegsdienst loskauften .

„ Unter der Regierung des Herzogs Wilhelm vv «

„ Cleve gab man sich Mühe , die Freigüter zu Zcitpäch «

„ ten zu machen . In der Rcnthei - Registratur finden
„ sich Nachrichten davon , besonders eine Instruction
„ vom 25sten August 1601 , nach welcher die dazu er «

„ nannten Commiffarien verfahren sollten . Der Zweck

, , wurde aber nicht erreicht . Indessen wurde dafür ge -

„ sorgt , daß die Freigüter die vorher erwähnten Abga¬

ten außer den Steuern bezahlen mußten , welcher

„ Unrecht war , weil sie nicht für Verleihung an Gnmd

„ und Boden als Grundzins , sondem als eine öffcnt -

„ liche Abgabe dem Landesherr » entrichtet wurden ;

„ folglich bei der Einführung des Steuerwesens wcg -
„ fallen mußten .

„ Einige Kirchspiele des Amts Altena sahen dieses

„ ein , und brachten sie in den gemeinen KirchspielS «

„ Ausschlag . Es wurde aber durch eine Verordnung

„ vom iLtcn August 1656 verbothen , weil die May -

„ und Herbstbeede und dergleichen Sr . Durchlaucht compe «

„ tircnden Gülten aus den Privatgütcrn , welche damit

„ afficirt wären , bezahlt werden müßten . "

Eben dieser rc . v . d . Bercken sagt i ,r seiner Abhand -
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l '.mg von den Freigütern im Märkischen Amte Altena

im Magazin für Westphalcn Jahrgang 17YY , Ltes

Bändchen , Seite 2 yo :

„ Im löten Jahrhundert wurde über den Ursprung

„ und die Natur dieser Güter unter den Herzoglichen

„ Beamten vieles verhandelt . Einige hielten sie für

„ dnrchschlächtig eigene , andere für Erbzins - oder auch

„ für Lcibgcwinns - Güter . Dieser letztem Meinung war

„ auch der Kanzler Ohlcnschläger und ein gewisser

<„ Doetor Piescr , welcher auf herzoglichen Befehl eine

„ weitläufige Abhandlung in lateinischer Sprache darüber

„ geschrieben hat , worin er sogar behauptet , daß der

„ Landesherr das Recht habe , seine bloße Zcitpachter

„ zu verwandle » .

„ Alle Gründe , die seine Schrift enthält , sind aus

„ dem Römischen Recht genommen , cs war also na¬

türlich , daß er auf irrige Resultate geriet !) , da er

„ die Römischen Pachtverhältnisse mit einer Sache vcr -

„ wechselte , welche durchaus Deutschen Ursprunges war ,

„ deren Entstehung und Beschaffenheit also aus der

„ vaterländischen Geschichte oder eigentlich aus der Be¬

ziehung , in welche ehedem die Grundcigenthümer zum

„ Staate stauben , erklärt werden mußte . "

Der nämliche Schriftsteller schreibt in seiner Abhand¬

lung über den Deutschen Adel S . ist3 :

„ Im röten Jahrhundert verdrängte die Römische

„ Rechtsgelehrsamkeit die alte Einfachheit aus den

„ Westphälischcn Gerichten ; man wollte die Römischen

„ Gesetze von Pachtungen und Colonicn auch auf den

„ westphälischcn Bauer anwenden . Ein gewisser Doctor

„ Pieser schrieb auf Befehl des Herzogs Wilhelm

„ von Cleve eine weitläufige Abhandlung in lateinischer

„ Sprache , in welcher er auszuführen suchte , daß die

„ Märkischen Freigüter bloße Zeitpachtgüter .wären . "
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Wir könnten diesen Streit ganz umgehen , da wir

zur Zeit des Tilsiter Friedens und der Einführung der

fremden Gesetzgebung überall unbestritten die sogenann¬

ten Freigüter in dm Ämtern Altena , Lüdenscheid

Neuenradc als Güter vorsindcn , wovon außer den

öffentlichen Lasten und Steuern noch besondere Abgaben

an Geld und Naturalien jährlich an die Königliche

Ncnthci entrichtet werden müssen . Nur darüber könnte

Zweifel entstehen , ob dieselbe unter den Hobs - und

Bchandigungs - Gütern oder zu den bloßen Zinsgütcrn

zu rechnen seycn - Für das erstere spricht , daß sie sich

unter einer bcsondcrn Real - Gerichtsbarkeit befinden ,

und daß die darauf ruhenden Abgaben unter der näm¬

lichen Benennung , als bei den Hobsgütcrn Vorkommen .

Allein dieselbe finden sich selbst in den ältesten Zeiten

nicht unter einem Oberhofc vereinigt ; sie führen von

jeher den Namen Freigüter im Gegensätze von Hobs¬

gütcrn , und ihre Besitzer Freimänner im Gegen¬

sätze von Hobsmännern , welche nicht frei , sondern

in einem Hörigkeits - Verbände sieh befanden . Die Gü¬

ter wurden niemals durch eine Bchandigung verliehen ,

kcühMtcrbfall und kein Frcikauf war bei denselben her¬

gebracht , und sic waren einer bcsondcrn Real - Juris¬

diction , und dem Verbothc der Veräußerung und Vcr -

splitterung ohne Conscns , oder vielmehr ohne Vorwis¬

sen dieses Gerichtes , bloß um Verdunkelungen und den

Verlust der Abgabe zu verhüten , unterworfen .

Wir können diese Freigüter auch nicht für Gcwinn -

güter halten , weil bei deren Antritt von den Auffol¬

gern keine Gewinn - Auffahrts - Gelder oder Wcinkauf

gezahlt wird , und sic daher nicht anders , als für ein ,

mit der Last einer Abgabe oder eines Zinses , verbun¬

denes Eigenthum anschcn ; folglich dieselbe nicht unter

das Colonat - Verhältniß bringen , sondern nur für Zins -
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guter halten , und da solche bloße Zinsgütcr , wenn
sie nicht als Zinslehn erscheinen , nach dem Deutschen
Privatrcchte kein besonderes Deutsches Institut bilden ,
auch dcöfalls in der Grafschaft Mark keine besondere
Provinzial - Gesetze bekannt waren , so würden wir an -
nchmcn , daß diese Güter zu der befragten Epoche nach
dem allgemeinen Landrecht Thl . i . , Tit . 18 . , Z. 313 —
8iy . haben beurthcilt werden können .

Inzwischen ist von dem Justizrath und Land - und
Stadtrichtcr v . d . Bcrckcn der Zweifel erregt worden :
ob die auf diesen Gütern haftend en Abgaben ursprüng¬
lich für verliehenen Grund und Boden geleistet und
somit für Grundzinsen , routos lonoioros , roclclitirs
künili , census liaoreclit -irios gehalten werden könnten ,
oder ob dieselbe nicht ursprünglich dem Landesherr » als
solchem und als bloße Steuern entrichtet scycn , und ob
nicht folglich die Freigüter und die darauf ruhenden
Abgaben nicht zu den gutsherrlichen und bäuerlichen
Verhältnissen , sondern zu dem landesherrlichen Abga¬
benwesen zu rechnen sepen ?

Der rc . v . d . Bercken hat sich für die letztere Alternative
entschieden , allein wir können demselben nicht beistimmen .

So wenig wir auch genigt sind , die zur Frage lie¬
genden Güter nach den Grundsätzen des Römischen
Rechts über Pacht und Verpachtungen zu beurtheilen
und dieselbe zu bloßen Zeitpachtgütern umzuschaffen ,
oder sie den Erb - oder Leibgewinn - Gütern , oder einem
sonstigen Verhältnisse mit eingeschränktem Eigenthume
zu assimiliren ; so wenig können wir uns aber auch
überzeugen , daß sich diese Freigüter in dem unbe¬
schränkten und unbeschwerten Eigenthume befinden , und
die darauf ruhenden Abgaben eine bloße landesherr¬
liche Besteurung darstellen . Die Wahrheit kann auch
hier sehr wohl in der Mitte liegen , und das thut sie
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wirklich , wem man annimmt , daß die Güter sich zwar
in dem Eigenthume ihrer Besitzer befinden , aber mit
einem Grundzins belastet sind . Daß die von den Frei¬
gütern zur Königlichen Renthci jährlich abzuführcnden
Prästationcn nicht bloß landesherrliche Steuern , son¬
dern Zinsen in Beziehung auf verliehenen Grund und
Boden sind , oder doch in der gefragten Epoche dafür
gehalten werden mußten , ist unsere Meinung , die wir
durch folgende Gründe unterstützen :

1 ) Ist cs nicht nachgewicscn , daß sich die sogenann¬
ten Freigüter ursprünglich in dem freien Eigenthume
deren Besitzer befunden habe . Das Wort frei , Frei¬
güter , freie Dörfer , freie Städte , und selbst
freie Leute ( freie Reichsleute ) wurden in den
alten Zeiten nicht in Beziehung auf Privatpersonen ,
sondern in Beziehung auf das Reich gebraucht ; daher
streitet schon aus der Benennung Freigüter die Vcr -
muthung dafür , daß dieselbe zu dem Reiche gehört haben .

2 ) Folgende , bei Gelegenheit des Streits zwischen
dem Grafen von der Mark und dem Churfürsten von
Köln wegen der in dem Veste Recklinghausen gelegenen
Elmenhorster Hobsgüter offen gelegte Urkunde , bewei¬
set nicht nur , daß die befragten Güter zu dem Reiche
gehört , sondern daß sie sich nachher im dem Eigcn -
thum der Grafen von der Mark befunden . Sie ist fol¬
genden Inhalts :

Rnclovieu 8 Oei gratis Rornünorniri Rex semper
^ ugustus spectübili viro Hieockoiieo eomiti elivensi
eonsanguineo suo ckileeto gr .̂ tium snanr et omne Iio -
nuin tuis exigentiftug nisritis et et noftis et imzrerio
lortius L (1 otzseguenclum et ckiligentiu 8 attringaris
eonks 8tirn acl z>088e88ione8 et bong , viclelieet ackvoeL-
tlsm Regals eeole ^ ae ^Verclen8is , itckvocatiain juckae -

vrum tremoniensium et curtern nostrnm ^ Vevelin -
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rnuirls , cueism in Lmsb .61 , ceiiNsm iiuperii gi ' ozis

Iivnioninin , ^ oncr rm ^ c ^ / r ^ >/ 'c>̂ e ^/ / rena /» , suitsui

nostrnin "Wsstbovsn vum uiiiverbis lloniinibus , ju -

risclietionibus , et jiiribus et ziortinsntiis stistariini
e îitinm .

cls cheiiitlickiiio Ilsgiss Nsjsstseis tib ! tsngnam b « ris

nieiito , üs spvsiali giatia eonvsriinus st te cks chsis

» uAioi itats ^ rnesentlniu invostimns , valentes .

. . . Dntnni in Ilsickslboeg

st . rneusis « 217 . lieg » ! vero nostiü nnno tsetio .
Loncoi ' cliit eum ^ rsliivo

Henrich Wortmann ^ lellivar .
3 ) Die in Rede seienden Freigüter bilden nicht einen

besonder » , zusammenhängenden Landcsbezirk , sondern sie

liegen in den Ämtern Altena , Lüdenscheid nnd Nenen -

rade zerstreut und sind von einer Menge steuerpflichti¬

ger Güter nnd Grundstücke untermischt . Sollten die

auf den erstem ruhenden Abgaben landesherrliche Steu¬

ern seyn , so hätten auch die letztem den nämlichen Ab¬

gaben unterworfen scpn müssen , weil die Steuern nach

ihrer Natur ans alle steuerpflichtige Güter in gleicher

Art vertheilt scpn müssen .

st ) Als nach der Abgabe des Herrn Jnstizraths v . d .

Berckcn einige Kirchspiele in dem Amte Altena die von

den unter ihnen befindlichen Freigütern zu der König¬

lichen Renthci abznliefcrndcn jährlichen Abgaben in den

gemeinen Kirchspiels - Ausschlag brachten , und dieses

durch eine Verordnung vom i2ten August 1656 verko¬

chen wurde , weil diese Güter als landesherrliche Pri -

vatgütcr zu betrachten sepen ; da hätten die Besitzer

und die Kirchspiele sich widersctzcn müssen ; eben so wie

die erster » sich der Umschaffung ihrer Güter in Zcit -

pachtgütcr « übersetzt haben sollen . Der Weg zu den

Reichsgerichten stand ihnen offen , wenn die Landescol -
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lcgien ihrem Widerspruche nicht entsprachen . Dadurch ,

daß dieses nicht geschehen , ist ein uralter Besitz , die

Verjährung UNd folglich eine xiaenum ^ tio j ^ ris vt cls

jurs gegen sie cingrtreten , und cs kann nun nicht fer¬

ner von der ursprünglichen Entstehung , dem Grunde

und der Natur der fraglichen Abgabe Rede scyn . Sie

haben neben den Stenern bestanden , und bestanden

also rechtlich neben denselben zur Zeit der befragten

Epoche .
§ . 7Y ,

<) . Die durchschlächtig eigenen Güter .

Diese Güter sind solche , welche sich in dem vollen

und unbeschränkten Eigenthum der aufsitzendcn Bauern

oder Ackersleute befinden , und auf denen keine Grund -

Abgaben an Privat - Personen , sondern nur die öffent¬

lichen Lasten ruhen .

Sie gehören unter die allgemeinen Rechtsgrundsätze

von Eigenthum , und sie können nur aus dem Gesichts¬

punkte unter die Bauerngüter gezählt werden , weil sie

von Bewohnern des platten Landes besessen , und un¬

mittelbar bewirtschaftet werden , die aus dem Ackerbau

ihr vorzüglichstes Gewerbe machen , und weil sie in

der befragten Zeit außer der Contribution und sonstigen

öffentlichen Abgaben , auch der allgemeinen Landfolge -

Dicnst - und Spann - Pflichtigkeit und in dieser Bezie¬

hung der Unteilbarkeit unterworfen waren .

§ . 80 .

n . Die Ainsgüter .

Diese Güter befinden sich zwar in dem uneingeschränkten

Eigentume ihrer Besitzer ; allein diese müssen davon

einen beständigen jährlichen Grundzins , bestehend ent »

weder in Naturalien , .Geld , oder Diensten , an eine
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dritte Person , und außer den öffentlichen Abgaben sonst

nichts weiter entrichten .

Es gelten bei ihnen die Grundsätze von den een8i -

eonstltlvis 8iv6 i ' 68ervntivi8 , Md ffe wurden in

der befragten Epoche , wie wir schon bei den Freigü¬

tern bemerkt haben , nach den Bestimmungen des Preußi¬

schen Allgemeinen Landrechts Thl . I . Tit . 18 , § . 813 —

L19 beurtheilt .

§ . 81 .

8 . Einwohner , Brinksitzer , Einlinger , u . s. w .

Unter diesen und ähnlichen Benennungen kommen die

Bewohner kleiner , gewöhnlich in einem kleinen Hause

und einem Garten bestehenden Rnsticalstellen vor , wel¬

che bei adlichen Häusern und bei großen Colonien er¬

richtet sind , um Taglöhner und Dicnstleute zur Hand

zu haben . Solche Einrichtungen haben wohl ein guts¬

herrliches und bäuerliches , sonst aber kein eigenthüm -

liches und folglich auch nicht immer ein Eolonat - Ver -

hältniß ; sondern sind nach den jedesmaligen bcsondcrn

Verträgen und Übereinkommen , und in Ermangelung

derer nach den Grundsätzen von Pacht - und Verpach¬

tungen zu beurth eilen .

§ . 82 .

"r . Die eigentlichen empsythcusischen Güter .

Die Empfytheusis , wie sie in dem römischen und

kanonischen Recht ihre Bestimmungen erhalten hat , ge¬

hört zu einer ganz besonder » Classe von Bauerngütern .

Es verräth eine Unkunde in dem deutschen Privatrechte

und in der fremden römischen Gesetzgebung zugleich ,

wenn man die deutschen Bauerngüter , z . B . die Hobs -

und Leibgewinnö - , die Erbpacht - und dergleichen Gü -
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ter , in das empfytheusische Rechtssystem bringen will .

Alle diese Güterarten waren längst in Deutschland be¬

kannt , ehe das römische Recht daselbst cingcführt wur¬

de , und durch diese Einführung eines fremden Rechts

konnte ihre ursprüngliche Natur zum Vortheile oder

Nachtheile eines oder des andern Theils nicht geändert

werden . Zwar konnte es nicht fehlen , daß in den

Zeiten , wo man nur in der römischen und kanonischen

Rechtsgclehrtheit Weisheit fand , und wo man zum

größten Bedauern und zur nachtheiligsten Verdunkelung

der vaterländischen Nechtsgeschichte das Studium des

deutschen Privatrechts gänzlich vernachläßigte , manche

deutsche Rechtsinstitute , und vornämlich auch die bäu¬

erlichen Verhältnisse , hie und da in fremdrechtliche For¬

men umgegossen wurden . Da aber , wo dieses nicht

geschehen ist , oder wo nicht neue Verleihungen von

Gütern nach empfytheutischem Rechte statt gefunden

haben , können auch die römischen und kanonischen Ge¬

setze keine Anwendung finden . Selbst die alten deutschen

Erbzinsgüter sind weit verschieden von der römischen

Empfytheusis . Da aber die cmpfytheutischeu Güter in

Deutschland einen deutschen Namen haben mußten , so

hat man sie Erbzinsgüter , und die eigentlichen

deutschen Erbzinsgüter bloß Zins güter , bona oonsi -

tiea , genannt , welcher Unterschied im Allgemeinen

Landrechte Thl . I , Tit . 18 , Z . 680 und folgt , beibehalten ist .

Schon der Begriff und die daraus hcrgeleitetcn Eri -

tericn einer römischen Empfytheusis ergebenes , daß sie

mit den bisheran entwickelten Arten deutscher Bauern¬

güter nicht vermischt werden kann . Sie ist näm¬

lich das von dem Ober - Eigcnthümer verliehene nutz¬

bare Eigenthum einer unbeweglichen Sache unter

der Bedingung vorzunchmendcr Pcrbcsserungen , und

eines jährlich zu entrichtenden ständigen Zinses . Der
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Empfytheute hat das nutzbare Eigcnthnm der verliehe¬

nen Sache ; er darf folglich allen Nutzen aus derselben

ziehen , uud es gehören ihm alle Früchte , sowohl die

natürlichen als die bürgerlichen . Er hat das Recht ,

über die Substanz des Gutes , in so weit solches da¬

durch nicht verschlimmert wird , zu disponiren ; er kann

somit n ) in so weit die Gestalt des Guts verändern ,

t >) Dienstbarkeiten demselben erwerben , e ) es mit Vor¬

behalt der Rechte des Ober - Eigenthümers veräußern

oder verpfänden , st ) seinen ^ Erben ->b intostnw oder

xoi - tostairientum vererben , s ) jeden und selbst den

Ober - Eigcnthümer von dem Mitgenuß ausschließen ;

und endlich k) dasselbe von jedem Besitzer vindiciren ,

und sich der notioni publioianiio bedienen .

Wendet man diese Critericn auf die deutschen Bau¬

erngüter an , so findet man bei einigen mehr bei andern

weniger , daß der Unterschied nicht bloß doctrinell ,

sondern höchst practisch ist . Vorzüglich gewährt dieser

Unterschied praktischen Nutzen bei der Untersuchung der

Frage über die Benutzung des auf den Bauerngütern

befindlichen hohen Gehölzes , welche abzuhandcln viel¬

leicht unten nähere Gelegenheit sich ergeben wird .

Mit einem Worte , da wo nicht ein deutsches und

insbesondere ein Märkisches Bauerngut ausdrücklich in

eine Empfytheusis umgcschaffen , oder wo nicht neuer¬

dings eine solche verliehen ist , müssen die desfallsigen

römischen Rechtsbegriffe bei unfern Bauern - Gütern

schweigen .



Zweite Abtheilung ^

Grafschaft Recklinghausen .

§ . 83 .

Die Grafschaft Recklinghausen , gewöhnlich
unter dem Namen : das Best Recklinghausen be¬
kannt , ist an der Lippe , fünf Stunden von deren
Ausflüsse bei Wesel in den Rhein , gelegen , und nach'
Norden durch das vormalige Hochstift Münster , nach
Osten durch die Grafschaften Mark und Dortmund ,
nach Süden znm Theil durch die Grafschaft Mark , und
zum Theil durch das vormalige Stift Essen , und nach
Westen durch Vas Hcrzogthum Cleve begrenzt . Sie
besteht in der gegenwärtigen Zeit aus zweien Städten ,
Recklinghausen und Dorsten , ans ein und zwanzig Kirch¬
dörfern , und acht und sechszig Bauerschaften , und
zählt eine Bevölkerung von ungefähr 32 bis 32 , 000
Seelen .

Die Benennung Best Recklinghausen ist sehr alt ,
und scheint sich daher ableiten zu lassen , daß dieses
Territorium in ältcrn Zeiten zum Theil oder ganz zu
der Veste , oder zu dem Veste ( bVrt ) , nachmals
Stadt Recklinghausen , gehört , und demnach eben
so , wie die zu den Erzstiften , Hochstiftcn oder Stiften
gehörenden Territorien die Benennung Erzstift , z . B .
Erzstift Köln , Hochstift z . B . Hochstift Münster , oder

Rivc , über das Bauern - Giiter -Wesen . l . » 4



218 I . Hauptabschnitt . 2 . Abthcilmig .

Stift z . B . Stift Essen erhielten , den Namen Vefl

Recklinghausen angenommen habe . Ein ähnliches Bei¬

spiel haben wir an der Grafschaft Hohenlimburg

an der Lenne , welche ebenfalls das Best Limburg ,

wahrscheinlich von der auf einem hohen Berge gelege¬

nen , vormals vesten Burg , in der gewöhnlichen Re¬

de genannt wird .

Daß übrigens die Stadt Recklinghausen vormals eben

so eine Veste Burg gewesen , scheint daraus hervor zu

gehen , daß sie in den ältesten Zeiten und noch heute

in ihrem Stadtwappen eine aus dreien festen Thürmcn

bestehende Burg führt , in deren Mittelthor ein Schlüs¬

sel hängt .

Die Grafschaft , oder das Best Recklinghausen war

in ältern Zeiten eine besondere deutsche Landschaft ,

welche von einer gräflichen Familie besessen wurde .

Zufolge einer sehr alten Notiz aus dem kurkölnischen

Archiv , welche sich auch in der Chronik des vormaligen

Kapitels zu Xanten ausgenommen und aufbewahrt be¬

findet , und welche hier in der Anlage Xl bcigcfügt

wird , war Enriga die letzte aus dem gräflichen

Stamme von Recklinghausen , damals Nycklinghusen

genannt , abstammendc Gräfin , welche mit dem Gra¬

sen Otto von Ravensberg verehelicht war . Im Jahr

1166 sfundirten diese Eheleute aus ihrem Jagdschlösse

Flaß he im , an der Lippe gelegen , ein adlichcs Da -

mcnstift , welches bis zu dem Jahr 1804 , in welchem

cs durch den Herzog von Arcnberg aufgehoben ward ,

forteristirt hat . Nachdem zuerst erfolgten Absterbcn dcS

Grafen Otto hat die Gräfin Enriga durch Testament

das Best oder die Grafschaft Recklinghausen dem Erz¬

bischöfen von Köln , und verschiedenes Grundvermö¬

gen verschiedenen benachbarten Abteien , Stiftern und

Klöstern , z . B . der Abtei Werden , dem Karthäuscr -
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Kloster Weddern , in dem Hochstifte Münster , Amts
Dülmen , und dem Kapitel zu Xanten vermacht und
hinterlassen , welche selbes auch bis zu dem Reichs -
ftiedensschluß vom Jahr 1903 besessen haben .

Diese Enriga , gewöhnlich Embsa genannt , chatte
sich nach dem Tode ihres Gemahls , zufolge aus dem
Archiv des Kapitels zu Xanten entnommener Anlage
Xll , zu dem Kapitel von Xanten begeben , wo sie selbst
eine Canonical - Präbcnde erhalten hat , und nach ihrem
Tode neben ihrem Söhnchen auf dem Chor der Kapi¬
tels - Kirche , vor dem Mittlern Pult begraben ist .

Der Erzbischof von Köln scheint indessen anfangs
nicht zu dem ruhigen Besitze dieser Grafschaft gelangt ,
sondern darin durch die Grafen von der Mark gestört
worden zu seyn ; auch scheint der Umfang derselben we¬
der in Ansehung der Landeshoheit , noch in Ansehung
des Territoriums damals schon in der nämlichen Größe ,
wie später , bestanden zu haben .

§ . 64 .

Was nämlich die beiden Städte Recklinghausen und
Dorsten betrifft , so gehörten dieselbe , wie wir später
erfahren werden , zu den Reichst ) öfen (ourtikn8 i -n -
psrii ) und wenn es ihnen auch nicht gelungen ist , eine
rcichsständische , oder städtische hohe Obrig¬
keit , wie der benachbarte Rcichshof Dortmund
( Z . 12 , Ick . L , Art . Nr . 1 ) zu erringen und bis auf
die jüngste Zeiten zu erhalten , so scheinen sie doch erst
später unter die Landeshoheit der Besitzer jener Graf¬
schaft gekommen zu seyn . Nach von Steinen ' s wcst -
phälischcr Geschichte führten gedachte Städte , so wie
Dortmund und Soest , für sich Krieg , schlossen Bünd¬
nisse ab , und machten Frieden .
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Aus der unter XI angelegten Archival - Notiz , so wie

- aus dem unter XUl hier angelegten Rest einer Chro¬

nik der Stadt Dorsten ergiebt es sich , daß im Jahr

1237 Theodorich der ätc , Graf zu Cleve , dem Erzbi¬

schöfen zu Köln , Konrad von Hochsteden , die Erlaub¬

nis ertheilte , Dorsten mit Mauern zu umgeben ; wie

dieses durch die darüber aufgenommene und in der An¬

lage XIV abgedruckten Urkunde bestätigt wird . Aus

der Urkunde XV geht hervor , daß späterhin zwischen

den Bürgern von Dorsten und dem Grafen Theodorich

dem yten von Cleve Feindseligkeiten entstanden sind ,

welche im Jahr 1501 ausgeglichen worden , und worauf

die gedachte Stadt ihm den Eid der Treue geleistet .

Auch dieses wieder cingeführte gute Vernehmen scheint

wieder unterbrochen zu seyn , weil gedachter Graf im

Jahr 1310 die Bürger der Stadt nöthigte , ihre Mau¬

ern wieder niederzureißen , damit dieselbe dem Grafen

von Cleve und dem Kurfürsten , von Köln gleich offen

stehe , woraus folgt , daß Dorsten sich damals nicht

unter unbedingter und anerkannter Landeshoheit der

Erzbischöfe von Köln - befunden habe . Wobei noch be¬

merkt zu werden verdient , daß die in der vorletzten

Urkunde dem Herzoge von Cleve und seinen Nachkom¬

men bewilligte Erhebung von einer Mark aus der Stadt

Dorsten sich bis in die jüngsten Zeiten erhalten hat ; ,

indem alljährlich aus der städtischen Kämmerei eine ,

einer Mark Silber glcichkommende , Summe ,' an die

königlich preußische Rcceptur zu Schermbeck gezahlt

werden mußte , welche Zahlung man in spätem Zeiten ,

weil der Ursprung der Verpflichtung in Vergessenheit ge -

rathen , irrig für ein Surrogat der Steuern von den

ins Herzogthnm Cleve überfließcnden Grundstücken Dor¬

stenscher Einwohner angesehen hat .

Der Stadt Dorsten stand seit unvordenklichen , und



Grafschaft Recklinghausen . 2 t !

bis zu den letzten Zeiten , nebst der Zollfrciheit für ihre

Bürgerschaft , das Recht zu , von allen auf der Lippe

passircndcn Schiffen einen Zoll unter dem Namen Pas -

sagcgeld zü erheben , und wem ist es nicht bekannt -

daß irt Deutschland die Erhebung von Zöllen unter die

Attributen der Landeshoheit gezählt wurde ?

Aus einer Inschrift auf einem in der Pfarrkirche zu

Dorsten befindlichen Monumente , welche hier in der

Anlage XVI abgedruckt ist , scheint hervorzugehen , daß

daselbst in altern Zeiten Patrizier - Familien so

wie in fast allen deutschen Reichsstädten eristirt Habens

Zn der Behauptung , daß die Stadt Dorsten sich

ursprünglich nicht unter unbedingter Landeshoheit der

Grafen von Recklinghausen und deren Nachfolger befun¬

den , sondern daß zwischen ' ihr und andern Herren noch

besondere Verhältnisse bestanden haben , scheint sich auch

der Umstand benutzen zu lassen , daß die Freiherren von

Nansfeld als Besitzer des in dem Hochstiftc Münster ,

zwei Stunden von Dorsten aufwärts der Lippe an die¬

sem Flusse gelegenen , vormals mächtigen Hauses Os¬

tendorf ( deren einer im Jahr 1 ^ 85 das Franziskaner -

Kloster in Dorsten erbauen ließ ) noch bis zu den i ? 6oger

Jahren in dem Besitze und der Ausübung des Rechts

sich befunden , mit Jägern , Hunden und Hörnern über

die Lippbrückc in die Stadt zu ziehen , auf dem Markte

zu blasen und zu schießen , alsdann einen Durchzug

durch die Pfarrkirche um den hohen Altar , auf welchem

Gold und Silber geopfert werden mußte , zu halten ,

und sich diesemnach auf dem nämlichen Wege wieder zur

Stadt hinaus und über die Lippe zu begeben . Ein

Gerechtst « » , welches wenigstens und zuletzt nur einmal

im Jahr geübt ward .

Durch den sogenannten Salentinischen Rezeß vom Lösten

August 1577 , wovon weiter unten Rede scyn wird >
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wurden den besagten zweien Städten ganz ungewöhn¬

liche Privilegien , und zumalcn in Beziehung auf die

Civil - sowohl als Criminal - Gerichtsbarkeit verliehen ,

und geht daraus zugleich hervor , daß früherhin von

dem landesherrlichen Richter an Bürgermeister und

Rath der Stadt Dorsten , und von diesem an Bürger¬

meister und Rath der Stadt Dortmund ( ebenfalls ein

vormaliger Reichshof ) appellirt worden ist .

Daß jenen Städten neben der Ritterschaft die Land¬

standschaft in der Grafschaft Recklinghausen zustand , ist

eine Erscheinung , die sich auch bei vielen andern der

Landeshoheit unbedingt unterworfenen Municipalstädten

findet ; allein ganz anders stellt sich die Sache heraus ,

wenn den Magistraten dieser Städte ein unbestimmtes

Besteurungs - Recht oolloot -incki ) in ' denselben und

in ihren Feldmarken bis zu der Auflösung des deutschen

Neichsverbandes zustand , und wenn sie zu den für die

ganze Grafschaft bewilligten Landcöstcnern eine Aver -

sional - Quotc , welche für jede Stadt , nach einem zwischen

den Städten und der Ritterschaft bestehenden Vergleiche ,

ein Zehntel des ganzen bewilligten Stcnerquantums der

Landschaft ausmachte , aus ihren Kaffen unmittelbar in

die Hauptkaffe des Erzstiftes versirte .

§ . 85 .

Zufolge einer in der Anlage XVII hier angefügten

Ulten kurkölnischcn Archival - Notiz ist das Best Röck¬

inghausen von dem Erzbischöfen Dlieoäorious oder

Diedrich von Köln im Jahr ist38 einem gewissen Stel¬

len , aus den Händen dieses Stecken im Jahr 1442

dem Grafen Vincent von Mörs , und aus den Händen

dieses während des von dem genannten Erzbischöfe mit

der Stadt Soest und andern geführten Krieges den
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Herren von Eickel um 6 , 000 Gulden , und endlich im

Jahr 1446 von diesen wieder cingelöst an den von

Gehmcn rechts - und pfändcrweise verschrieben und un -

tergethan . Wclchemnach die Herren von Gehmen , und

in der Folge die Grafen von Schaumburg das Best

Recklinghausen mit allem Zubehör hundert und dreißig

Jahre hindurch , nämlich bis zum Jahr i 5 ? 6 , als das¬
selbe von dem Erzbischöfen und Kurfürsten Salentin zn

Köln wieder eingelöst und dem Erzstifte Köln wieder

angeeignet wurde , besessen , benutzet und regiert haben .

§ . 86 .

Es konnte nicht fehlen , daß in dieser geraumen Zeit

manches Gerechtsam in Abgang gekommen war , manche

Anmaßung Wurzel gefaßt hatte , und Manches vcrwik -
kelt und verwirrt geworden war . Deshalb wurde sehr

heilsam , um die Rechtsverhältnisse wieder herzustellcn

und zu ordnen , am 26stcn August i5 ? 7 zwischen dem

Kurfürsten Salentin und dem Domcapitcl zu Köln an

einer , und den Landständen , nämlich der Ritterschaft

und den Städten des Bestes Recklinghausen , an der

andern Seite ein förmlicher Vergleich und Vertrag ab¬

geschlossen , der unter dem Namen : Salentinischcr

Rezeß bekannt , immer als Landes - Grundgesetz aner¬

kannt , und auch in Beziehung auf das Bauern - Gütcr -

wesen nicht unmcrkwürdig ist . Derselbe ist abgedruckt

in der kurkölnischen Edictensammlung Thl . I , S . 53 .

Die Landstände der Grafschaft oder des Bestes Reck¬

linghausen bestanden , wie gesagt , aus der Ritterschaft ,

das heißt , aus vollbürtigen oder ritterbürtigen Adlichen , wel¬

che sich im Besitze eines in demVeste gelegenen und mit Land¬

tagfähigkeit verbundenen Rittergutes befanden , und aus den

Bürgermeistern in den Städten . Diese Landstände warenje -
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doch dem Landtage oder der Ständeversammlung in dem

eigentlichen Erzstifte Köln gewissermaßen , das heißt ,

in so fern es das allgemeine Besteucrungsrecht oder

Stenern - Bewilligungsrecht betraf , subordinirt ; indem

sie an der landständischen Hanptbcrechtigung , «nämlich

an der eigentlichen Berathung und Bewilligung der

jährlichen sogenannten Simplen oder Landes - Steuern

oder Contributionen keinen Theil nahmen . Zwar sand¬

ten sie zu dem allgemeinen erzstiftischen Landtage , wel¬

cher jährlich in der kurfürstlichen R̂esidenzstadt Bonn

am Rhein gehalten wurde , eine Deputation ab ; diese

wurde aber nicht zu den Berathungen zugezogen , son¬

dern ihre Verrichtungen beschränkten sich darauf , daß

sie der feierlichen Eröffnung des Landtages beiwohnten ,

wo in dem sogenannten Thurmsaale des Schlosses in

Gegenwart des unter dem Thronhimmel sitzenden und

von seinem ganzen Hofstaate umgebenen Kurfürsten von

Köln den anwesenden Landständen öffentlich und unter

Zulassung des Volkes , zu dessen Aufnahme eine Galle¬

rte oben um den Saal führte , die Landtags - Proposi¬

tion , das heißt die Auseinandersetzung der Bedürfnisse

des Landes , und der zur Deckung derselben erforder¬

lichen Steuern , oder wie es in damaliger Sprache

hieß , Simplen für das kommende Jahr vorgetragen

wurden ; dann während der Dauer der Berathung in

Bonn verweilten , und endlich Lei der eben so feierli¬

chen Schließung des Landtags , wo der Landtagsschluß

oder Rezeß öffentlich vorgetragen ward , wieder anwe¬

send waren . In Folge dieses Beschlusses wurde ihnen

alsdann durch ein kurfürstliches Rescript der Gesammt -

betrag des für das Erzstift Köln bewilligten Steuer -

Quantums mit der Weisung bekannt gemacht , ihren

heimgelaffenen Mitständen davon Kenntniß zu geben ,

und daran zu sepn , daß die auf das Best Recklinghau -
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scn observanzmäßig kommende Rate zeitig an die Land -

rcntmeisterei oder Landes - Kaffe cingczahlt werde .

Mit diesem Rcscriptc in der Hand schrieb der Direk¬

tor der ritterschaftlichen Landstände einen allgemeinen

Landtag in dem Veste Recklinghausen ans , wobei nicht

nur die Stände aus der Ritterschaft , sondern auch die

Dcpntirte aus den Städten erschienen . Hierin wurde

über weiter nichts verhandelt , als daß jenes Rescript

verlesen , und letztere aufgefordert wurden , die von den

bewilligten Steuern auf die Städte kommende Vergleichs -

mäßige Quote beiznschaffcn , und in die Landes - Haupt -

Kaffe des Erzstiftes cinznzahlen . Über die Art dieser

Beschaffung oder Erhebung hatten sich die rittcrschaft -

lichen Stände nicht zu bekümmern , so wie die Städter

an der ferner erfolgenden Bcrathung auf dem Landtage

keinen Thcil nahmen ; indem die gemeinsamen Angele¬

genheiten des platten Landes , als da sind die Feststel¬

lung des Stcuerbeitrages für die Landesbewohner ,

wodurch nicht nur die Quote der bewilligten allgemei¬

nen Landessteuern gedeckt , sondern auch die Erforder¬

nisse zu öffentlichen , die Grafschaft Recklinghausen ins¬

besondere angehenden Anstalten , z . B . zum Bau der

Landstraßen , zum öffentlichen Unterrichte auf dem Lande ,

zur Unterhaltung der Landdragoner , u . s . w . aufgebracht

werden mußten , den städtischen Deputaten nichts an -

gingen .

Diese landständischen Verhältnisse und zuletzt das ganze

Institut der Landstandschaft hörte auf , als durch den

Reichsfriedens - Deputations - Hauptschluß vom 25stcn Fe¬

bruar 180Z die Grafschaft Recklinghausen als Entschä¬

digungs - Land an das Haus Arcnbcrg kam , und als

dieses Haus durch die Rheinbundes - Acte mit unbeding¬

ten Souverainitäts - Rechten angethan wurde .
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§ . 97 .

Die Landtagsfähigen Rittergüter kn der Grafschaft
Recklinghausen sind in der Anlage XVIII verzeichnet .
Da dieselbe sich indessen bei weitem nicht alle mehr in
dem Besitze Mich er , rittcrbürtigcr Familien befanden ,
und mehrere derselben zugleich eine und der nämlichen
Person angehörten , so war die Zahl der ritterschaft -
lichen Stände nicht so groß , als die Zahl der land¬
tagsfähigen Güter . Diese Güter waren übrigens mit
ihren Hofvesatcn , und was dazu gehörte , steuerfrei ;
nicht aber so die davon dependirenden , oder zu deren
Renthei gehörenden Bauernhöfe und Kotten . Solche
waren , wie in der Grafschaft Mark , besondere für sich
bestehende , mehr oder minder bedeutende Landgüter
oder Agrikultur - Etablissements , und der allgemeinen
Besteuerung und den Landeslasten , wie nicht weniger den
Gemeinde - Leistungen unterworfen . Sie gehörten dem
gemeinen Bauernstände an , wiewohl cs einen solchen
im staatsrechtlichen Sinne auch hier nicht gab . Das
platte Land , im Gegensätze zu den Städten , und mit
ihm der Bauernstand wurde von der Ritterschaft auf
dem Landtage rcpräscntirt und vertreten .

An einem Unterthänigkeits - Verhältnisse der Neckling -
hausenschen Bauern , welche in Beziehung auf ihre
Theilnahme an der Land - und Krieges - Folge , und an
den Gemeinheits - Lasten und Berechtigungen in ganze
oder volle Bauern , in Halbbauern und Kötter
ringetheilt wurden , gegen ihre Guts - oder Grundher¬
ren war gar nicht zu denken , und eben so wenig gab
es daselbst geschloffene Dörfer oder Distrikte , worin
eine Gutshcrrschaft das alleinige Eigenthum des Grun¬
des und Bodens hatte , wenn man nicht zu den ersten
die beiden sogenannten Freiheiten Westerholt und
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Horst zählen wist , woselbst die Burggrafen von Wc -
stcrholt , und rcsp . die Besitzer des eidlichen Hauses
Horst einige Ausflüsse der Oberherrschaft übten , und
auch bis zur Auflösung des deutschen Ncichsverbandes
In dem Besitze und der Ausübung der Patrimonial -
Gerichsbarkeit waren .

§ . 63 .

In Ansehung des Verhältnisses der Bauern zu ihren
Gutsherren und umgekehrt kann man im Allgemeinen
für die Grafschaft Recklinghausen als feststehende Regel
annehmcn , daß die Güter in den Bauernfamilien , von
welchen sie besessen wurden , gegen unveränderliche
jährliche Pacht oder Leistungen und gegen Tragung
aller öffentlichen Lasten erblich und untheilbar waren ,
so daß darin nur eins der ^ Kinder , oder einer der
zunächst berufenen Anverwandten zur Succcssion gelan¬
gen konnte ; die übrigen Kinder aber , wenn sie das
Gut oder den Hof verlassen wollten , mit einem vcc -
hältnißmäßigen Brautschatz abgefnnden werden mußten .
Bei Bauerngütern war reine Zeitpacht kaum gekannt ,
wenigstens ganz außerhalb der allgemeinen Regel . Selbst
eine Leibpacht oder eine auf eures Menschen oder auf
zweier Eheleute Leben geschehene Pachtung oder Ge¬
winnung wurde nicht vermuthet , wenn gleich derPacht -
vder Gcwinnbrief die Clausel : auf dessen oder auf
deren Lebenlang und länger nicht , oder ähnliche
und noch .bestimmter auf den Rückfall des Gutes an
den Verpachter oder Verleiher gerichtete Clauseln ent¬
hielte ; es seye dann , daß das verliehene Gut nach
dem Absterben der ersten Pächter oder Gcwinnträger
von dem Verleiher wieder cingezogen , oder einem An¬
dern als dem Erben des verstorbenen Inhabers , oder
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auch diesem jedoch unter ganz andern Pachtbedingmr -

gen und übrigens unter den nämlichen Elauscln wegen

des Rückfalles verliehen worden . War ein solches in

Leibpacht verthane Bauerngut auch nur einmal , an

die nächsten Erben der frühem Pächter oder Gewinn¬

träger gegen die nämlichen Bedingungen , wenngleich

unter den nämlichen Clauseln , übcrgegangeu und in

Gewinn verliehen , so würde von den Gerichten / wenn

nicht besondere , das Gegentheil beweisende Umstände

Vorlagen , auf die Erblichkeit des Gutes erkannt ; in¬

dem man alsdann die zweite oder fernere Verleihung ,

als ozrinione neesssitkUis geschehen , und als in der

ersten ursprünglichen Verleihung der des Rückfalls we¬

gen beigefügten Clausel ungeachtet gegründet betrach¬

tete , und letztere nur als auf die Verpflichtung zu ei¬

ner Gewinncrneuerung sick> .beziehend auslegte .

Was die Untheilbärkeil ^ der Bauerngüter betrifft , so
wurden durch ein Landcspolizeigesctz vom i ? ten Januar

ib52 ( Anlage XIX ) , die Veräußerung , Verpfändung ,

Vevtheilung oder Vcrsplitterung derselben schon in ad ,

ministrativer Hinsicht verbothen , und die Consolidirung

der etwa versplissenen Stücke befohlen . Dieses Gesetz ,

unter dem Namen : Consolidations - Edict bekannt ,

ist bis in den neuesten Zeiten in Übung geblieben und

beobachtet worden .

Auch in Ansehung der gutshcrrlichen Rechte , und

damit die Gutsherren nicht Gefahr liefen , thcils durch

Veräußerung oder Verpfändung von Hofes - Pertinen -

zien um die Zahlungsfähigkeit der Pächter oder Colo¬

nen gebracht zu werden , theils wegen Erbtheilungen

mehrere Colonen oder Pachtpflichtige annehmen zu

müssen , war schon die Theilbarkeit der Bauerngüter

der Natur der ursprünglichen Verleihung nach ausge¬

schlossen . Indessen bestand aber auch hierüber eine be -
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sondere landesherrliche Verordnung vom Listen März

i ? 65 , welche in der Anlage XX abgedruckt , und

woraus zugleich zu ersehen ist , wie die Gutsherren

das Recht haben sollen , bei Bestimmung der Leib¬

zucht , welche sich die , wegen Alters oder Schwäche

die Gutswirthschaft nicderlegende , Colonen von den

Anffolgern in dieselbe zu stipuliren pflegten , und der

Brautschätze und Ausrüstungen für die abgehenden Kin¬

der zu concurrircn .

Hieraus geht zudem noch hervor , wie die Bauern

und Colonen damals schon angefangcn hatten , sich für

wahre Eigcnthümcr ihrer unterhabendcn Güter , und

die Gutsherren als bloße Zins - oder Rentberechtigte

zu betrachten ; wie aber dieser Betrachtung ein Damm

gesetzt worden . Daß auch in den folgenden Zeiten die

-Anmaßungen und Widersetzlichkeiten der Bauern gegen

ihre Gutsherren fortgesetzt , und denselben von des

Landesherr » wegen begegnet worden , ist aus der An¬

lage XXI zu entnehmen .

§ . 3Y .

Nach diesem , die Bauerngüter in der Grafschaft Reck¬

linghausen im Allgemeinen betreffend , Vorgetragenem

gehen wir zu den einzelnen Güterarten in derselben über .

Diese sind : *

. k . Hobsgüter .

II Eigenbchorige oder nach LeibeigenthumSrechten verthanH ,
Güter .

IN . Erbpachtgüter .

IV . Zinsgütcr .

V . Eigenthümliche Guter oder Erbgüter ,
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§ . YO .

l . Hobsgütcr.

In Ansehung der Frage : ob die Hobsgütcr zu dem
gutsherrlichcn und bäuerlichen und zwar zu dem Colonat -
Verhältnisse gehören, oder ob dieselbe sich in einem schutz¬
herrlichen , gerichtsherrlichcn oder landes¬
herrlichen Verhältnisse befinden ? ist für die Graf¬
schaft Recklinghausen außer dem , was § . 10 im Allge¬
meinen vorgetragen worden , die Entscheidung leicht
zu finden .

Wenn die Gräfin Enriga von Recklinghausen , wie
oben § . 63 vorgetragen worden , verschiedene Grund¬
güter ( clivei-sa bona tunllalia ) an benachbarte Abteien,
Stifter und Klöster durch Testament vermachte , und
auf diese Weise die in dem Veste gelegenen Obcrhöfe
Heldringhausen und Abdinghof an die Abtei
Werden , und Dorsten an das Capitel zu Xanten ka¬
men , so läßt sich doch nicht entnehmen , daß diese Obcr¬
höfe mit den darunter begriffenen Gütern sich zu jener
Gräfin nur in einem schutzherrlichcn , gcrichtsherrlichen
oder landesherrlichen Verhältnisse befunden , da sie die¬
selbe znm besondern Gegenstände jener testamentarischen
Disposition machte , wodurch sie nebstdem über ihre
Tcrritorialhoheit in der Grafschaft Recklinghausen ver¬
fügte .

Es befinden sich in derselben neuntchalb Reichshöfc ,
worüber der Herr von Westcrholt zu Wcsterholt als
Grbvogt das Erbvogtci - Gcding oder die Hobsge -
richtsbarkcit auönbtc ; wobei jedoch der zeitliche Kellner
oder Domainen - Verwaltcr zu Hornburg im Namen des
Kurfürsten von Köln als Erb Herrn des Hofes Reck¬
linghausen bcisitzen durfte . Von diesem Hobsgcrichkc
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wurde an den kurfürstlichen Obcrhof , in der Stadt

Recklinghausen gelegen , und der Bischvp genannt ,

appcllirt . Der von Westerholt übte in seiner Eigen¬

schaft als Erbvogt weiter keine Rechte an den Hobs -

gütern aus , außer daß ihm diejenigen Hobsgüter ,

welche aus Noth verkauft werden sollten , wenn daran

der Erbhcrr das ihm zustehende Vorkaufsrecht nicht

ausüben wollte , jedoch den Consens zur Veräußerung

erthcilte , ebenfalls zum Vorkauf augebothen werden

mußten . Dennoch war zwischen demselben und dem

Kurfürsten von Köln , indem erster behauptete , daß

diese Erbvogtei ihm und seinem Hause vor etlichen

hundert Jahren von römisch - kaiserlicher Majestät zu

Lehn verliehen worden ; letzter aber dieses verneinte ,

und darauf bestand , daß diese Verleihung von seinem

Vorfahren aus gegangen und von ihm ferner zu gesin¬

nt » scy , über dieses Gerechtem Streit entstanden ,

welcher vermöge Vergleich vom löten September 1603

( Anlage XXII ) wodurch die Erbvogtei dem Kurfürsten

Ferdinand übergeben ward , beendigt wurde .

Der Kurfürst Ferdinand belehnte hierauf am iliten

Dezember i6o3 ( Anlage XXIII ) den Amtsverwalter

oder Statthalter Rensing und einen seiner Söhne mit

dieser Erbvogtei , und wurde auch zufolge Anlage XXIV

dessen Sohn Reinhardt Rensing am Uten Juni i 6 i 3

als Verweser dieser Erbvogtci wirklich introducirt .

Wie diese Erbvogtei oder Gerichtsbarkeit von den

Rensing ausgeübt worden , dieses geht aus dem in der

Anlage XXV abgedruckten Urkunde hervor .

Wenn nun hiernach dic Nogtei als eine bloße Gerichts¬

barkeit , und der Erbvogt neben dem Erbhcrrn er¬

scheint , und wenn das kölnische Domcapitel am t , ten

August 1610 seinen Consens zu jener Belehnung mit

dem Zusätze erthcilte :
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„ Doch dergestalt , daß durch solche unsere Bewilli «

„ gung uns und unserem Domcapitel wie auch unseren

„ ungehörigen Hobsleuth der Hoff Oer und Chor im

„ geringsten nichts begeben , nachgelassen , und präjudi «

„ cirt , sondern wir und gemelte unsere Hobsleuth bei

„ unser alter Gewohnheit , Poffcssion , Recht und Ge -

„ rechtigkeit gemelter Hoff ungehindert und ungeschme -

„ lcrt gelassen und gehandhabt werden sollen . "

so wird wohl Niemand bezweifeln , daß die Hobslente

und ihre unterhabcnden Güter sich zu den Hobs - oder

Erbhcrren nicht in einem vogtcilichen oder gcrichtshcrr -

lichcn Verhältnisse befunden haben .

Von der erwähnten Belehnung mit der Erbvogtei

über sämmtliche ncuntehalb Rcichshöfe in Recklinghau¬

sen muß jedoch späterhin , wahrscheinlich mit der bald

darauf erfolgten Erlöschung des Mannsstammes jener

Familie Rcnstng , abgegangen seyn ; indem in jüngern

Zeiten die Hobsgerichtsbarkeit von jedem Besitzer eines

Oberhofes für sich durch einen besoldeten Hobsrichter

und Hobsgerichtsschrcibcr nebst Hobsgcschwornen und

Hobsfrohnen ausgeübt wurde .

Die Appellationen gingen nicht mehr an den Oberhof

Recklinghausen , - sondern an das kurfürstliche hohe Ge¬

richt daselbst , wahrscheinlich als die dem Hobsgericht

dazu surrogirte Stelle .

Zur Zeit als durch den Reichsfricdcns - Deputations -

Hauptschluß vom 25sten Februar 1805 die Grafschaft

Recklinghausen mit allen darin gelegenen Domainen

und Gütern , welche geistlichen Corporationen auf dem

linken Rhcinnfer zustande » , folglich auch der Oberhof

Dorsten und die Höfe Oer und Chor dem Hause Aren -

bcrg als Eutschädiguugsland zu Thcil geworden war ,

wurde von dem Herzog von Arenberg ein gemeinschaft¬

liches Hobsgericht für sämmtliche ihm zustehendcn Hobs -
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güter in der Stadt Recklinghausen nicdergesetzt , von

welchem , zufolge einer herzoglichen Verordnung vom

Ütcn November 1807 , au das herzogliche Hofgericht

appellirt , und hierbei der Jnstauzcuzug an die herzog¬

liche Regierung als Ober - AppcllationSgericht verfolgt

werden konnte . In Ansehung derjenigen in dcr Graf¬

schaft Recklinghausen gelegenen Hübsgiitcr , welche , zu¬

folge bestehender Verträge , einem auswärtigen Gerichte

in erster Instanz unterworfen waren , fand der nämliche

Instanzenzng statt .

§ . 9i .

In der Grafschaft . Recklinghausen bestanden in den

Neuern Zeiten folgende Oberhöfe :

Der Oberhof zu Recklinghausen .

Er war der obcrsteHof von den ncuntchalb Reichshöfen ,

folglich selbst ein Reichshof , und es gingen früher ,

wie oben gesagt worden , an ihn die Appellationen von

dem gemeinschaftlichen Erbvogtci - oder Hobsgcrichte .

Die unter diesem Oberhofe gehörenden 23 Hobsgüter

sind , wie vorhin in Ansehung dcr Bauerngüter in Reck¬

linghausen im Allgemeinen schon bemerkt worden ist ,

ihrer Natur nach unthcilbar , und in der Familie , wo¬

rin sie sich befinden , erblich ; und zwar so , daß unter

mchrern Kindern der älteste Sohn , und in Ermange¬

lung von Söhnen die älteste Tochter , und in Erman¬

gelung ehelicher Destendenz der nächste männliche oder

resp - die nächste weibliche Anverwandte zur SuccessioN

gelangt . .. '

Zufolge dcr im Jahr i 58 i gesammelten und in der

Anlage XXVI abgedruckten Hobsrechte können nur

hobshörig gcborne zur Auffolge in ein solches Hobsgnt
Rive , über das Bauern - Güterwescn . I . i5
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gelangen , und derjenige , welcher nicht hofhörig ist ,

muß sich huldig und hörig ergeben , und sich in den

Hof einkaufen , ehe er ein solches Hobsgut antreten

darf . Ist der neue Auffolger ein Eigenhöriger , so muß

entweder ein Hobshöriger gegen ihn ausgewechselt ^

oder erster freigekauft werden . Auch muß derjenige

Hobshörige , welcher ein Handwerk erlernen und sich

in eine Stadt niederlaffen will , seinen Freikauf nach «

weisen , ehe er in eine Zunft ausgenommen werden darf .

Den verstorbenen Hobsleuten wird geerbtheilt , und ge¬

hören dazu Pferde , Kühe , Schweine , Bienen , Geld

und alle verbriefte Forderungen . Alles dieses wird

nach Hofesgebrauch von den Hobsgeschwornen , mit

Rücksicht auf die vorhandenen Umstande und Schulden

geschätzt , und erhält der Hobsherr die Hälfte . Ausge¬

nommen von der Erbtheilung sind das beste Pferd ,

welches beim Hofe bleibt , und dem vorhandenen männ¬

lichen Erben , und in Ermangelung dessen dem ältesten

nächsten männlichen Anverwandten , wofern er ebenbür¬

tig und hofhörig ist , als ein Hergeweide zu Theil

wird , wie dann auch die nächsten weiblichen Erben

oder Anverwandte das geschnittene Leinen als Gerade

erhalten . Bei den verstorbenen wirklichen Inhabern eines

Hobsgutes wird nur den Mannspersonen nicht aber den

Weibern geerbtheilt . Bei denen aber , welche auf an¬

dern als auf kölnischen Hobsgütern gesessen , und ge¬

storben sind , wird sowohl Manns - als Weibspersonen

geerbtheilt . Nebstdem geben die Hobsleute dem Hobs -

herrn in Geld May - und Herbst - Beede , und auch Hobs -

Pacht in Roggen und Gerste ; sodann um das andere

Jahr ein Hobsschulzschwein , und endlich auch Dienst -

gcld und jeder ein Rauchhuhn . Ohne hobsherrlichen

Eonsens dürfen die Hobsgütcr nicht verkauft werden ;

sollte dieses jedoch aus Noth geschehen müssen , so find
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sie zuerst dem Hobsherrn , und dann dem Erbvogten zu
Westerholt zum Vorkaufe anzubiethen , und wenn keiner
von beiden sie will , beim öffentlichen Hobsgerichte ans -
zusctzen . Die nothwendig gewordene Verpfändung eines
Stückes Land von einem Hobsgute , oder eine Geldauf-
uahme auf demselben kann nur unter gewissen Feier¬
lichkeiten , und mit hobsherrlichem Consens ; aber nicht
länger als ans fünf Jahre geschehen . Auch dürfen die
Hobslcute auf ihren Hobsgütern nicht nach Willkühr
eichenes Holz fällen , damit dieselbe nicht verwüßtet
werden . An jedem Hobs - und Behandigungs - Gute
müssen zwei Leiber und nicht mehr benannt , und
nach Absterben des einen muß in Jahresfrist von den
nächsten Erben eine neue Behandigung nachgcsucht wer¬
den . Wenn an den Gütern keine lebendige Hand mehr
vorhanden , nnd keine hobshörige Verwandte zu neuer
Behandigung sich melden , oder wenn die Güter apßer
der Familie ungebührlich , und dadurch , daß man die
Behandigung erschlichen , an dritte Personen gekommen,
oder auch wenn die Pacht nicht zur rechten Zeit gelie¬
fert , die Güter nicht in ihren Grenzen gehalten , oder
ohne Consens verkauft , verpfändet oder verhauen wor¬
den , so soll der Hobsherr berechtiget seyn , solche für
sich einzuziehen .

§ . 92 .

Aus diesen Hobsrcchtcn geht unwidcrsprechlich her¬
vor , daß die zu gedachtem Oberhofe gehörenden Hobs -
güter und ihre Inhaber sich zu der kurfürstlichen Do -
mainen - Kämmer nicht in einem bloßen schütz - , gerichts -
odcr landesherrlichen , sondern in einem wahren guts¬
herrlichen und bäuerlichen Verhältnisse befinden , und
wer daran noch zweifeln könnte , der dürste den in der
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Anlage XXVII abgedruckten Bericht des damaligen
Statthalters im Veste Recklinghausen vom 27 stcn Sep¬
tember 1687 über diese Hobsgüter lesen , um sich zu
überzeugen , welche Begriffe man von der Natur dieser
Güter gehabt , und wie man mit denselben verfahren .
Freilich gehen daraus auch auf eine indirekte Art die
Beweise hervor , daß und wie die Hobsleute den Ver¬
such gemacht haben , über die untcrhabenden Hobsgüter
der bestehenden Hobsorduung und der Natur der Sa¬
che zuwider als freie , höchstens mit einem jährlichen
Zins belastete Eigcnthümer zu verfügen ; allein cs leh¬
ren uns auch dagegen die Verordnung des Kurfürsten
Joseph Clement vom tchen Juli 1691 ( Anlage
XXVIII ) , dessen fernere Verordnungen vom isttcn Ju -

nius 1692 und vom 22stcn Junius 1697 ( Anlage XXIX
und XXX ) so wie die Verordnung von dem Nachfol¬
ger desselben Clement August in der Anlage XXXI ,
wie ernstlich man diesen Versuchen entgcgengearbcitct
hat , und von welchen Begriffen über die Hobsgüter
man dabei ausgcgangen ist . Bis in den jüngsten Zei¬
ten hat man dieses Verfahren gegen die kurfürstlichen
Hobsleute auf das strengste verfolgt , und in den Hobs -
gerichtcn dieselbe zur gehörigen Zucht anzuhalten ge¬
wußt , so sehr sie sich auch sonst noch bemühet haben ,
ihren Karaktcr zu verändern .

§ . 93 .

Eine merkwürdige Erscheinung auf den kurfürstlichen
Hobsgütcrn war ein Herdringen , wodurch die Besitzer
von Hobsgütcrn für berechtigt gehalten und anerkannt
wurden , sich der Erbthcilung nach ihrem Tode zn
entziehen . ( Man sebe auch § . 33 , H z, , Nr . 2 ) .
Von dem richtigen Begriffe und dem Ursprünge aller
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Erbthcilungen ( Z . 171 ausgehend , und erwägend , daß

dieselbe als ein Zusatz zu der für verliehenen Grund

und Boden zu leistenden Prästation , und als eine

Theilung des auf dem verliehenen Gure erwor¬

benen Nachlasses sey , mußten die zur Erbtheilnng

pflichtigen Personen nothwendig Bedacht nehmen , die¬

sen erworbenen Nachlaß möglichst gering , oder als gar

nicht vorhanden darzustellen . Da ihnen nicht vcrbothcn

war , über ihren Erwerb und ihr Vermögen im Leben

und unter den Lebenden zu disponiren , so über¬

trugen sie zu diesem Ende vor ihrem Tode ihr zur Erb -

thcilung gehöriges Vermögen ihrem Nachfolger zum

Gute , und da dasselbe dem Gute anklebig oder dessen

Bewirthschaftung ohne solches nicht möglich war , so

mußte diese Übertragung , Abtretung oder Überlassung

auch zugleich das Gut selbst umfassen . Um dieser Ope¬

ration jeder rechtlichen Kritik zu entziehen , mußte der

Übertrag und die Verlassung des Besitzes von Seiten

des Aufsitzers oder Inhabers des Hobsgutes , so wie

die Annahme und die Ergreifung des Besitzes von Sei¬

ten des gesetzmäßigen Nachfolgers in dasselbe förmlich

und feierlich geschehen , und so entstand dabei folgendes

Verfahren :

Der Besitzer oder Inhaber eines hobshörigen Gutes ,

welcher dasselbe in seinem Leben an seinen durch das

Gesetz berufenen Nachfolger übertragen wollte , mußte

sich außerhalb seinem und außerhalb jedem andern kur¬

fürstlichen Hobsgute , selbst außerhalb der zu dem Hofe

gehörenden Grundstücken befinden . Daselbst erklärte er

in Gegenwart des Hobsgerichtschreibcrs , des Hobs -

frohncn und zweier Hobsgcschworncn seinen vorgcdach -

tcn Willen , überreichte sodann , nachdem sie auf das

Gut zurückgekehrt waren , seinem Nachfolger Tors und

Zweig , und somit den Besitz des Gutes , welchen die -
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ser , durch Annahme des Torfes und des Zweiges und

durch Auslöschung und Anzündung des Feuers , Be¬

rührung des Viehes u . s . w . ergriff . Der Hobsgericht -

schrciber konnte im Nothfalle durch einen Notar , und

dieser so wie der Hobsfrohn und die zwei Hobsge -

schwornen Jeder durch zwei kurfürstliche Hobsleute er¬

setzt ; in Ermangelung solcher aber konnten für Jeden

vier unverwerfliche Zeugen zugezogen werden . Das

darüber gefertigte Instrument mußte bei Strafe der

Nichtigkeit innerhalb sechs Wochen vom Tage des Über¬

trags dem kurfürstlichen Hobsrichter präsentirt werden ,

und wenn dieses alles beobachtet war , so wurde bei

dem Absterben des übertragenden Hobsmannes auf des¬

sen Gute von dem kurfürstlichen Hobsgerichte keine Erb -

theilung vorgenommcn .

Da nun aber mit dieser Operation für den Übertra¬

genden oder Verzichtenden jeder Rücktritt zu dem Be¬

sitze und zu der Verwaltung des Hobsgutes abgeschnit¬

ten war , so konnte es nicht fehlen , daß man sich damit

nicht übereilte , sondern möglichst laugen Anstand nahm .

Traf nun der gewiß nicht seltene Fall ein , daß nicht

ein alter , der Arbeit müder , und zur Abtretung seines

Hofes bereitwilliger , sondern ein rüstiger , starker Hobs -

mann unerwartet von einer lebensgefährlichen Krank¬

heit überfallen wurde , so war dieses nicht hinreichend ,

ihn zu dem Übertrage zu bewegen , und denselben zu

realisiren , so lange noch Körperkräfte ihn zu vollbringen ,

und Hoffnung zur Wiedergencsung vorhanden waren .

Erst wenn die Gefahr den höchsten Gipfel erreicht hatte ,

wenn alle Hoffnung zum Leben aufgegeben war , erst dann

wurde zu der mit so vielen Feierlichkeiten verbundenen

Übertragung des Hobshofes geschritten . Der am Rande

des Grabes sich befindende Mann wurde in Leintüchern
und Decken oder Betten aufgepackt , und vom Hofe und
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den dazu gehörenden Gründen getragen , und nun ging

das vor sich , was das Herkommen erforderte . Häufig

geschah es , daß der Halbtodte den Geist vor vollende¬
ter Operation aufgab , und nicht selten auch , daß man

dabei den wirklich Tobten zum Schein die Rolle deS

Lebenden spielen ließ . Daß ein solcher Aufzug , ja

man möchte sagen , ein solches Trauerspiel dem zufäl¬

lig anwesenden gebildeten , und mit der Bedeutung des

Vorganges nicht bekannten Manne tyrannisch erscheinen ,
und dessen Gemüth erschüttern mußte , ist sehr leicht zu

begreifen . Dies mußte öfterer bei den Pfarrern und

Seelsorgern eintreffen , da der minder gebildete Stand ,
und so auch der Landmann den Anforderungen seiner

Religion sehr häufig erst in der höchsten Lebensgefahr

zu gnügen pflegt , und da nun diese mit den Tröstun¬

gen des Christenthums in einem Augenblicke bei dem

Kranken eintrafcn , als man eben im Begriffe war ,

das für die Nachkommenschaft wichtigere Weltliche zu
vollenden .

Diese Collision des Weltlichen mit dem Geistlichen ,

verbunden mit der grausen Auffenseite des Ersten , wel¬

ches oft das Letzte ausschloß und unmöglich machte ,

mußte nothwendig eine um das ewige Wohl ihrer

Pfarrkinder besorgte Geistlichkeit auf diesen tyranischen

Gebrauch aufmerksam machen , und da sie den Grund

und die Absicht davon , nämlich die Umgehung deS Ge¬

setzes von Seiten des sterbenden Hobsmannes und sei¬

ner Nachkommen , und die Vereitelung der gegen den

Hobsherrn habenden Verpflichtung zur Erbtheilung , nicht

kannten , so mußten sie denselben nothwendig der Hart¬

herzigkeit des Hobsherrn oder seiner nahegesetzten Die¬

ner zur Last legen . So geschah eS dann , daß der

Herr Pastor Defte zu Dorsten , in dessen außerstädtischem

Pfarreibezirke sich einige solche Hobshöfe befanden .
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und der mehrmalen jene traurige Erscheinungen mit

angesehen haben mochte , aus redlicher , christlicher Ab¬

sicht in einer Jmmcdiat - Vorstellung vom i6ten April

1796 dem Kurfürsten Maximilian Franz die Grausam¬

keit der bisher bei den kurfürstlichen Hobsgütcrn ge - ,

bräuchlichen Art der Übertragung förmlich dcnnncirtc .

Dieser wohlgemeinte Schritt verfehlte bei dem geistlichen

hochherzigen Fürsten seine Wirkung nicht , und cs wurde

nach eingeholtem Berichte des Ober - Kellners Rive zu

Horneburg und sodann auch nach dem desVcstischen Statt¬

halters Hrn . Reichsgrafen v . Nefsclrode - Rcichcnstein eine

Commission ans der kurfürstlichen Regierung nicdcrgcsetzt ,

welche die Sache untersuchen , und Vorschläge zur Vereini¬

gung des Kammeral - Jntercsscs mit dem hergebrachten Ge -

rechsam dcrHobsbauern , und mit dem öffentlicycu Anstande

machen sollte . Diese lud wirklich eine Deputation aus

den Hobsbauern auf den iLtcn Jnnins 1797 vor sich ,

sind machte in diesem Termin den Vorschlag dahin ,

daß es für die Zukunft den Hobslcuten gestattet scyn

sollte , zu jeder Zeit und an einem jeden ihnen beliebi¬

gen Orte in Gegenwart des Hobsgerichtschrcibers und

zweier Hobsgcschwornen den Übertrag vornehmen zu

können , dergestalt jedoch , daß sie statt dieser Personen

im Nothfaile auch andere nach dem bisher üblichen

Gebrauche zuziehcn dürften ; übrigens aber der Grund -

fgtz : daß der Übertrag bei Lebzeiten , oder unter den

Lebenden geschehen müsse , unverletzt bleiben ; mithin ,

wenn ungeachtet der erleichterten Art des Übertrages

künftig ein Hobsmann es versäumen sollte , bei Lcbzeit

sein untcrhabcndcs Hobsgut an seinen Nachfolger zu

Übertragen , die Erbtheilung noch immer statt , und es

auch bei dem bisherigen Gebrauch sein Bewenden ha¬

ben müsse , wornach das über den Hofes - Übertrag ge¬

fertigte Instrument binnen sechs Wochen dem knrfürst -
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lichen Hobsrichtcr bei Strafe der Nichtigkeit zu präscn -

tircn und dem Hobsprotokoll einzuvcrleibcn sei ) ; und

daß zudem noch die Hobsleute zusammen für diese Erleich¬

terung jährlich 8 Rthlr . zur Hofkammcr entrichten soll¬

ten .' Dieser Vorschlag wurde von den Deputaten zur

Mittheilung angenommen ; allein die Hobsleute , welche

aus dem aufgeregten Mitleiden die Hoffnung geschöpft

haben mochten , von dem Hofesübcrtrag , und von jeg¬

licher , ihnen so ungerecht scheinenden , Erbthcilnng für

immer befreit zu werden , blieben mit ihrer Erklärung

zurück , und so kam jener Vorschlag nicht zur Ausfüh¬

rung . Die Sache befand sich , obgleich sie in den letz¬

ten Tagen der herzoglich Arenbergischen Regierung wieder

zur Sprache gebracht wurde , bis zur Erlassung des

französisch - bergischen Decrcts vom istcn September

1811 , noch in ihrem alten Zustande .

8 . 94 .

L . Der Hof zu Krrchhellen

gehörte auch zu den im Best Recklinghausen gelegenen

Reichshöfcn , und wurde wie der Hof zu Recklinghausen

zu den Kammer - oder Tafel - Gütern des Kurfürsten von

Köln -gezählt . Er wurde in den letzten Jahren schlechtweg

der Niederhof , so wie der zu Recklinghausen der

Oberhof genannt ; nicht als ob er dem letzten unter¬

geben gewesen , sondern in Beziehung auf die Einthci -

lung der Grafschaft Recklinghausen in das Ober - und

Nicder - Vcst , und weil der Hof zu Kirchhcllcn in dem

Nieder - und der Hof zu Recklinghausen in dem Ober -

Veste gelegen war . Zu erstem gehörten 37 Hobögüter

oder Unterhose , und er wurde mit dem Letztem zugleich

durch ein und das nämliche Hobsgericht , welches mit
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der Oberkellnerei , oder der Domainen - Verwaltung zu

Horenburg verbunden war , und zwar nach den näm¬

lichen Hobsrechten und Gewohnheiten administrirt .

§ . 95 .

L . Der Ober - Hof Oer

»md
v . der Ober - Hof Chor .

Auf welche Art diese Reichshöfe an das Erzstift Köln

gekommen sind , dieses ist aus der früher schon erwähn¬

ten Anlage XVll zu entnehmen . Hiernach besaßen

nämlich schon vor dem Jahr 1397 die Herren von Oer

( eine in dem vormaligen Hochstifte Münster noch jetzt

« ristircnde adliche Familie ) nebst dem Walde , die

Hardt genannt ( welche gegenwärtig und seit unvor¬

denklichen Zeiten von Holz entblößt , und als ein bloßer

Heidegrund bei dem Dorfe Oer gelegen ist ) den Hof

Oer , zu welchem ein Schloß gehörte , das aber nach¬

mals verfallen und von der Erde verschwunden ist .

Nach diesem Verfalle wurde die Hardt und der Hof

Oer zu dem Hause oder Schlosse Horneburg , welches

damals ebenfalls denen von Oer zugehörte , späterhin

zum kurkölnischen Jagdschloß und Amtshaus gemacht

wurde und jetzt noch als ein herzoglich Arenbergischcs

Domainen - Gut und eine alte Burg eristirt , benutzt .

Gedachte Herren von Oer befassen zu gleicher Zeit

das jenseits der Lippe jedoch unmittelbar an diesem

Flusse in dem Hochstifte Münster gelegene Haus Rau -

schenburg und mit diesem den Reichshof Koren jetzt

Chor genannt , welcher mit seinen Gütern im Veste

Recklinghausen gelegen war .

Auf Veranlassung einer zwischen dem Henrich von

Oer und dem N . Aschenbroich zu Mahlenburg entstan -
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denen Fehde , und der desfalls von dem Letzten bei

dem Erzbischöfen Friedrich von Köln geführten Be¬

schwerde , hat dieser im Jahr 1410 das Schloß Horne¬

burg belagert , und aus andern Archival - Notizen geht

hervor , daß gedachter Henrich von Oer am 5 tcn Ju¬

lius 1410 zwei Reversalien ausgestellt , nämlich : 1 ) daß

er dem Ausspruche der kurfürstlichen Räthe in Betreff

beiderseitiger Streitigkeiten sch vollkommen fügen , und

2 ) daß er dem Erzstifte aus seinem Schlosse Horneburg

keinen fcrncrn Schaden zustgen wolle . Indessen gab

derselbe den Versuch , seine Unabhängigkeit zu erreichen ,

doch nicht auf ; inden er von Kaiser und Reich die

hohe Gerichtsbarkeit Ar das Schloß Horneburg zu er¬

langen suchte , und virklich erlangte . Im Jahr 1413

kassirte indessen der taiser Sigmund auf Anstehcn dcS

Erzbischofs DiedrichS von Köln die dem Henrich von

Oer auf unredliches Aibringen verliehene hohe Gerichts¬

barkeit in seinem Shlosse Hoeneburg , und bestätigte

dieselbe für gedachter Erzbischof und seine Nachfolger .

Als Henrich von Oersich hierbei nicht beruhigte , son¬

dern den Ansprüchen des Erzbischofes von Köln sich

fortwährend widersetze , und das Land feindselig zu

belästigen nicht unterleß , da belagerte der Erzbischof

das Schloß Horncbun und das Haus Rauschenburg ,

und die Eroberung deselben hatte die Folge , daß im

Jahr 1421 zwischen >eiden Theilen ein Vertrag zu

Stande kam , in GemäHeit dessen das Schloß Horne¬

burg mit den Höfen Oe - und Chor bei dem Erzstifte

Köln und dem Veste Rellinghausen verbleiben sollten .

Späterhin wurden die fraglichen Oberhöfe von dem

Domkapitel zu Köln besssen , und zu dessen Nutzen

verwaltet . Auf welchem Dege selbe dahin gekommen ,

darüber mangeln die Ausschüsse . Wahrscheinlich ist diese

Abtretung von Seiten des Erzbischofes an das Dom -
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kapitcl zur Zeit der oben § . 85 erwähnten Wicdcrcin -

lösung des Hauses Horneburg und des Bestes Reckling¬

hausen durch den Kurfürsten Salcntin , wobei das

Domkapitel allerdings concurrirt haben muß , erfolgl .

Daß jene Oberhöfe bereits im Jahr 1603 dem Dom¬

kapitel zugcstandcn , bcweißt der § . 90 erwähnte Con¬

seils des Domkapitels zu der Belehnung des Amtsver¬

walters Renfing mit der Erbvogtei über die Hobsgüter

im Beste Recklinghausen .

Die bei genannten beLen Oberhöfen bestehenden

Hobsrechte sind in den Anlagen XXXII und XXXIII

abgedrnckt . Hiernach ist

1 ) von dem Kurfürsten Fcrdincnv von Köln für diese

Oberhöfe und die dazu gehörenden Güter ein besonde¬

res Hobsgericht mit der dazu nithigen ,

Gcboth und Vcrboth bewilligt , v -r welchem in allen

Real - Sachen , jene Güter betreffem , Recht genommen ,

und sogar nach der spätcrn Verednung vom i9tcn

Oktober 1691 die Contracte , Ehcmcten , oder andere

die Hofgüter einiger Gestalt concenirendc Geding und

Gelöbnisse , so ohne des Domcaptels Vorwissen nicht

geschehen konnten , ausgenommen vcrden mußten -

2 ) Die Hobslcute beider Höfe sollten , bei Verlust

ihrer Güter und daran habender Gerechtigkeit , dieselbe

unvcrspliessen , unvertheilt , in gum gewöhnlichen Bau

und Wesen unverwüstet und ulverhaucn beieinander

halten , davon ihre jährliche stacht alle und jedes

Jahr richtig bezahlen , und ohn Consens keinerlei Art

von Veräußerungen , oder Bcsywernngen vornehmen ;

dergestalt daß , im Falle diesm auf irgend eine Art

zuwider gehandelt werden solle , solche Güter alsdann

xleuo jiii ' L dem Domcapitel leimfallcn , und es dem¬

selben freistehen soll , nach oorhergegangcnem richter¬

lichen Erkenntnisse , dieselbe als verfallen von jedem

Besitzer wieder einzuziehen md an sich zu nehmen .
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Z ) Wenn ein Hobsgitt durch Abstrichen des Hobs -

rnannes oder der Hobsfran erledigt wird , so soll der

Letztlebcnde berechtigt seyn , das Gut leibzuchtig , jedoch

ohne Beschwerung und Verwüstung des Hofes , zu be¬

sitzen und zu behalten ; es seye dann , daß er darauf

freiwillig verzichten , und davon abstehen sollte , in wel¬

chem Falle die Kinder oder andere nächste Erben schul¬

dig und verbunden seyn sollen , demselben , eine ehrliche ,

redliche Le .ibzucht nach Gelegenheit des Guts und Er¬

kenntlich des Gerichts zuzulegcn .

U) Nach Absterben der letztlebenden Hand , oder des

Letztlebenden der beiden Eheleute , welche mit dem

Gute bchandigt waren , oder welche den Hof nach Ho¬

fesrecht gewonnen und besessen haben , sollen die aus

solcher Ehe oder von solchen Eheleuten ehelich gebsrnen

Kinder , nach Gebrauch und Gewohnheit eines jeden

Hofes , ein solches Hobsgut erben , oder darin succcdi -

rcn ; nämlich in dem Hofe Oer der älteste Sohn ,

und im Hofe Chor der jüngste Sohn , wenn sie dazu

tauglich und bequem befunden werden ; sonsten vor und

nach derjenige , welcher nach Gewohnheit dieser Höfe

diesem am nächsten ist .

5 ) Den übrigen Schwestern und Brüdern , welche

zur Succcssion in das Gut eben nahe sind , sollen von

dem Auffolger in dasselbe ihre Gerechtigkeit und Filial -

quote abgekauft , und eine billige Erstattung gegeben

werden nach Gelegenheit oder den Kräften des Gutes

und dem Erkenntniß des Hobsgcrichtes .

6 ) Wenn der letztlebcnde Inhaber eines solchen Hobs -

gutes , er sey Mann oder Weib , zur zweiten Ehe ge¬

schritten , so sollen die Kinder aus dieser Ehe kein Recht

an dem Gute haben , sondern dasselbe den Kindern er¬

ster Ehe verbleiben ; es seye dann , daß diese Kinder

ohne Leibescrben verstorben , oder auf das Gut Verzicht



233 r . Hauptabschnitt . 2 . Abheilung .

geleistet hätten , in welchem Falle die Binder der zwei¬

ten Ehe die rechten Erbfolger zu dem Gute , wenn

solches von dem Letztlebenden herrührt , sonst aber nicht ,

verbleiben sollen . Wenn das Gut von dem crstverstor -

benen , und folglich nicht von dem zur zweiten Ehe ge¬

schrittenen Ehegatten hergekommen seyn sollte , so sollen

in einem solchen Falle nicht die Kinder zweiter Ehe ,

sondern die nächsten Erben und Anverwandten des Erst¬

verstorbenen das Hobsgut erben .

7 ) Wenn keine Kinder vorhanden , so sollen die näch¬

sten Erben und Anverwandten desjenigen , von dem das

Hobsgut hergekommen , im Falle sie auf ein solches Gut

früher nicht verzichtet haben , und sich auch in huldkger

und höriger , und in keiner andern Qualität befinden ,

nach der Ordnung der gemeinen Rechte zu dessen Suc -

cession gelangen , und andere im entfernter » Grade

ausschlicßen ; sonsten aber zu einer solchen Succcssion

nicht mehr fähig seyn ; indem sie durch eine Verzicht¬

leistung oder auch dadurch , daß sie unter irgend einem

Titel aus dem Hofe oder dem Hobsverbande getreten

sind , sich ihres an dem Hobsgute habenden Rechtes

gänzlich begeben haben .
8 ) Diejenigen Kinder oder Erben , welche auf jene

Weise zu dem Besitze eines Hobsgutes gelangen , sollen

außer der Erbthcilung , welche nach Norm , oder

Vorschrift nnd Gebrauch des Hofes geschehen soll , bin¬

nen Jahr und Tag die ihnen zugefallene Güter gewin¬

nen und werben , und davon ein redliches Gcwinngeld ,

wie dasselbe festgesetzt worden , entrichten , wie cs von

Alters Recht gewesen .
9 ) Sollten solche Kinder oder Erben innerhalb Jahr

und Tag ein erledigtes Hobsgut nicht gewinnen , und

die Gebührniß nicht entrichten , oder in der nämlichen

Frist keine rechtmäßige Ursache , warum solches nicht
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geschehen , Vorbringen , so sollen sie mit Erkenntniß deS

Hobsgerichts gemeldten Gutes zu ewigen Tagen ent¬

erbt seyn , und dasselbe dem Hobsherrn anheim fallen ,

um damit nach Gefallen zu schalten und zu walten .

10 ) Wenn ein Hobsgut wegen Mangels successions -

fähiger Erben eröffnet , oder sonst durch eine Verwir¬

kung , wie vorsteht , erledigt worden ist , so ist dasselbe

dem Domcapitel sofort heimgefallen , dem es ohne Zu¬

thun der Oberhöfe und der dazu gehörenden Hobslcute

freistehen soll , solches wieder auszuthnen , oder zum

Nutzen der Domkirche an sich zu behalten .

n ) Diejenige Hobsleute , welche sich vermöge eines

Wechsels in eine andere Hörigkeit , oder in Freiheit

begeben , sollen dadurch alle Rechte an dem Hobsgut ,

worauf sie geboren sind , verlohren haben ; es seye

dann , daß sie damit von dem Hobsherrn aufs neue

begnadigt worden .

12 ) Die hobshörigen Weiber , welche sich , ohne frei¬

gekauft zu sepn , verheirathen , und außerhalb dem Hofe ,

worauf sie geboren sind , häuslich nicdcrlaffen , sollen

nach ihrem Tode in Ansehung ihrer Nachlassenschaft

eben so wie die Hofcsbesitzer der Erbtheilung unter¬

worfen seyn .

Hinsichtlich der Übertragung dieser Hobsgüter bei Le¬

benszeit der Inhaber an ihre Nachfolger berichtete der

kurfürstliche Statthalter im Veste Recklinghausen , Herr

Graf von Nesselrode - Reichenstein am 27sten Oktober

1796 . an den Kurfürsten , daß es zum Übertrage eines

zu dem Oberhofe Chor gehörendenHobsgutes weiter

nichts bedürfe , als daß der Besitzer zwei Hobsge -

schworne und den Hobsfrohnen zu sich in sein Haus

rufen lasse , und denselben vor dem zugczogenen Notar

erkläre , wie er das Gut seinem Erben und Nachfolger

übertragen haben wolle , worauf dieser den Besitz er -
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greife , und darüber von dem Notar dokumentiren lasse .

Wenn diese Feierlichkeit unterlassen würde , so verfalle

dem Domkapitel , statt der Erbtheilung das beste Pferd ,

welches dann in einem billigen Preise abgekaust zu

werden pflege .

Was jedoch den Oberhof Oer , wozu die mehrsten

domcapitnlarischen Hobsgüter gehörten , in dieser Be¬

ziehung angehe , so könnten , solche Güter von dem Be¬

sitzer an seinen Nachfolger unter den Lebenden nicht

anders übertragen werden , oder die Überträge dersel¬

ben würden vielmehr nicht anders angenommen , als

vor dem alle Vierteljahr sich versammelnden Hobsge -

richte . Wenn ein solches Gut ohne Übertrag erledigt

werde , so scy dem Domcapitel die Erbtheilung verfal¬

len , welche dann auch gewöhnlicher Maßen gcthätigt

zu werden pflege .

Zum Schlüsse ist bezüglich auf die Oberhöfe Oer

und Chor und die dazu gehörenden Hobsgüter noch

zu bemerken , daß selbst in spätem Zeiten , und so lange

als diese Höfe noch ein besonderes Hobsgericht hatten ,

nach Anleitung der vorbezogenen Hobsordnung ( Anlage

XXXl ) das Hobsgeding auf dem Schulzenhof zn Oer

unter freiem Himmel abgehalten wurde . Hierselbst be¬

fand sich , und befindet sich vielleicht gegenwärtig noch ,

ein großer flacher Stein , auf welchem das Gericht ,

nämlich der Hobsrichter oder Hobsschultheiß , die Hobs -

geschwornen und der Hobsschreiber an einem Tische

ihren Platz nahmen , und was sehr merkwürdig ist , an

diesem Steine war mit einer eisernen Kette ein eisernes

Halsband oder Halscisen befestigt , zum Beweise der

dem Domcapitel bewilligten , oben sab Nr . 1 erwähn¬

ten Gebvths und Verboths

riunr mixtum ) und zur nöthigcnfallsigen Ausübung

derselben .
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§ . 96 .

k . Der Oberhof oder Reichshof Dorsten .

Wir haben schon oben gehört , wie dieser Rcichshof

von Enriga oder Embza , der letzten Gräfin von Reck¬

linghausen , durch eine testamentarische Verfügung an

das berühmte und reiche Eapitcl zu Rauten gekommen

ist . Zn diesem Obcrhofe gehören eine große Anzahl

von Bauernhöfen und Kotten , und es ist mit völliger

Gewißheit auzunchmen , daß der Grund und Boden ,

worauf die Stadt Dorsten erbauet ist , und die Stadj

selbst zu diesem Obcrhofe gehört haben . Es ergiebt sich

dieses unbestreitbar aus der in der Anlage XXXIV ab -

gedrucktcn Urkunde vom sistcn Mai 1251 , worin der

Erzbischof Konrad von Köln die Stadt Dorsten als

ein Allodium der Kirche von Tanten anerkennt , und

derselben alle ihre Rechte darin Vorbehalt . Wie sich

dann auch aus einem unter Zif . XXXV angelegten

Zcugcnverhör vom 23sten Junius 1228 bewahrt , daß

und in welcher Art das Capitel zu Tanten schon frü¬

her die niedere und hohe Gerichtsbarkeit in gedachter

Stadt ausgeübt hat .

Noch .in den neuesten Zeiten wurde ans vielen , und

zwar aus den bedeutendsten dasigen Häusern zu der

Rcnthei des Capitels zu Tanten , welche sich zur Erhe¬

bung der Zinsen und Pachte aus jenem Oberhofe in

Dorsten befand , ein Canon bestehend in einem soge¬

nannten Müsch eichen , einer kleinen Münze , einer

Fischschuppe ähnlich , die schon lange selten , dann un¬

ter den gangbaren Münzen nicht mehr gezählt worden ,

und endlich ganz verloren gegangen ist , entrichtet .

Nachdem solche Müschelchen gar nicht mehr zu haben

waren , so wurde für jedes ein kölnischer Stüber ge -

Siive , über das Bauern - Güter -Wesen . l . 16
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zahlt und angenommen . Dieser Canon war übrigens

ein Rutscherzins , der an einem gewissen Tage im

Jahr und zwar nach Anlage XXXV in 6 ne aus Ma¬

riä Himmclfahrtstag zu einer bestimmten Stunde , nicht

früher und nicht später , bezahlt werden mußte , derge¬

stalt daß derselbe , wenn die Zahlung nicht in der be¬

stimmten Stunde erfolgte , mit jeder folgenden Stunde

sich verdoppelte . Der Rentmeister oder , wie er auch

sonst genannt wurde , der Speichervcrwalter des Capi -

tels zu Xanten hatte dagegen die Verpflichtung , jedem

der Zahlenden bei der Zahlung ein Glas Wein zu

reichen . Auf diese Weise zog gedachtes Capitel aus

einem solchen , zwar eine gewisse Art von Oberherrlich¬

keit bekundenden , Bckenngelde gar keine pekuniäre Nor -

theile , rmd da den geistlichen Herren in spätem Zeiten

wohl sehr wenig an einer derartigen , von ihnen viel¬

leicht nicht einmal verstandenen Oberherrlichkeit gelegen

seyn mochte , so ward in den jüngcrn Zeiten den Zins¬

pflichtigen » erstattet , diesen Canon mit einem Capital

von 5 Rthlr . Clcvisch abzulöscn . Von dieser Crlaubniß

haben viele Besitzer solcher zinspflichtigcr Häuser Ge¬

brauch gemacht , um sich einer Last zu entziehen , die

ste sich als Gefahr und sogar ihren völligen Ruin dro¬

hend dachten . Ja mancher Hausherr , der sich durch

den Schulmeister hatte ansrechnen lassen , daß ein sol¬

ches Müschclchen , zu dem Werthe von 1 Stbr . ange¬

schlagen , mit jeder Stunde verdoppelt nach Ablauf von

vier und zwanzig Stunden für diese letzte Stunde

139 , 810 Rthlr . 8 Stbr . ausmachen würde , war des¬

halb so in Angst gesetzt , daß er nicht nur jedesmal bei

Anschaffung eines neuen Kalenders den bedeutungsvol¬

len Tag darin anstrich , sondern auch mit großen Buch¬

staben und Zahlen auf der Stubenthür Tag und Stunde

ausgezeichnet hielte , mit der Weisung an alle Hausbe -
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wohner , darauf zu achten und daran zu erinnern .

Übrigens soll in altern Zeiten das Capitel von Tanten

auf dieses Gerechtsam streng gehalten , und jede Ver¬

säumung in Entrichtung des fraglichen Zinses , wo nicht

nach der ganzen Strenge der ursprünglichen Verpflich¬

tung , jedoch hart bestraft haben , wie dieses sich aus

mehrern deshalb geführten und bis an die Reichsge¬

richte gebrachten desfallsigen Prozessen ergeben . In

neuern Zeiten ist darüber kein Beispiel vorgckommcn ,

und dieses vielleicht aus dem Grunde , weil thcils die

Verpflichteten aufmerksamer , und thcils die Rentmeister

nachsichtiger geworden .

Hierzu kommt noch , daß ein großer Theil der nahe

bei und um der Stadt Dorsten gelegenen Gärten , Län¬

dereien und Wiesen in dem befragten Oberhofc bchan -

dignngspflichtig war , und daß daraus jährlich an den

sogenannten rantischen Speicher Zinsen in Naturalien

oder in Geld bezahlt werden mußten , welches wenig¬

stens bis zu den Zeiten der Einführung der fremden

Gesetzgebung unweigerlich geschehen ist .

Übcrdieß findet sich in der vorangcführtcn Anlage

XXXV in lluL eine sehr merkwürdige historische Notiz ,

wornach in altern Zeiten dem Dechanten des gedachten

Capitcls , wenn er in der Stadt Dorsten übernachtete ,

die Ehre zu Theil ward , daß ihm der Bürgermeister

der Stadt die Schlüssel derselben übcrbrachte .

Mit diesen Verhältnissen der Stadt Dorsten zu dem

Capitel zu Tanten scheint der Umstand in Verbindung

zu stehen , daß das Hobsgericht jedesmal in der Pfarr¬

kirche der Stadt gehalten wnrde , und daß die Renthei

des Capitcls zu Tanten , so wie auch späterhin die des

Herzogs von Arenberg , welcher vermöge des Reichs -

friedcns - Deputations - Schlusses vom 25sten Februar

1805 an dessen Stelle getreten ist , die Verpflichtung
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auf sich hatte und noch hat , das in jener Pfarrkirche

zur Unterhaltung des sogenannten ewigen Lichts erfor¬
derliche Öhl , und alles Wachs zu den Lichtern auf den

Altären zu liefern . Man glaubt nämlich hieraus die

Folgerung ziehen zu dürfen , daß der Oberhof Dorsten ,

aus welchem sich einzig und allein das Vorgefundene
Verhältniß des Capitels zu Xanten zu der Stadt Dor¬

sten ableitcn läßt , sich bei dem Entstehen dieser Pfarr¬

kirche in einer weit nähern Verbindung , als in wel¬

chem selbe späterhin gegen sie erschienen , befunden habe .
Was d en Oberhof Dorsten und die unter demselben

begriffenen Hobsgäter betrifft , so finden sich darüber

sehr merkwürdige Notizen in dem unter Nr . XXXVII

angelegten Notariat - Document vom Jahr istOi den

Lten August , und insbesondere

1 ) daß das Capitel zu Xanten wahrer Eigenthümer

des befragten Oberhofes und der dazu gehörenden

Hobsgütcr , mit Ausschluß des den Besitzern oder Be -

handigten daran zustehenden Erbnutzungsrechtes sey ;

2 ) daß der Regel und der Gewohnheit nach sechs

Geschworne Hobsleute , welche aus neun Besitzern ge¬

wisser benannter Hobsgüter gewählt wurden , vorhan¬

den seycn , welche sich jährlich viermal versammelten ,

um die Klagen anzuhören und Recht zu sprechen ;

3 ) daß die Hobshörigen zur Erbtheilung , jedoch

mit Ausnahme des Heergeweidcs und der Gerade ,

pflichtig seyen ;

ä ) daß Jeder , welcher mit zu diesem Oberhofe gehörigen

Gütern bchandigt , selbst huldig und hörig scyn , und

die Güter in Person besitzen und bewirth schäften müsse ;
L ) daß es von der Gnade und der Nachsicht des

Capitels abhange , wenn es den Unfug gestatte , daß

zwar hörige und huldige Personen ihre Hobsgüter von

andern besitzen und bewirthschaftcn ließen ;
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6 ) daß die neu Antretenden eine gewisse Summe ent¬

richten mußten ;

7 ) daß im Falle des kinderlosen Absterbens des Be¬

sitzers eines Hobsgutes die nächsten Erben desselben ,

oder derjenige , welchem diese solches gestattet , oder

übertragen , ein solches erledigtes Gut gegen eine ge¬

wisse Summe wieder gewinnen und erwerben konnten ,

und daß das Capitel kein Recht hatte diesem zu wider¬

sprechen , wenn der neue Gewinnende oder Besitzer be¬

reit war , die gutsherrlichen Abgaben und was sonst

Rechtens davon zu leisten , das Gut selbst zu bewohnen

und zu bewirthschasten , und solches bei seinen alten

Rechten zu conserviren ;

8 ) daß die Hobsgütcr , selbst mit Consens des Capi -

tels , nicht getheilt werden durften ;

9 ) daß nicht alle Besitzer der Hobsgütcr dem Capitel

einen Eid zu leisten brauchten ; sondern daß dieses bloß

ans die Hobsgeschworuen beschränkt war ;

10 ) daß von Alters her der Herzog von Cleve Schirm¬

vogt des Hofes zu Dorsten gewesen , und daß derselbe

für sein Recht von den Hobsleuten jährlich fünf und

zwanzig Mark als Vaightbede ( Vogtei - Bcedc ) be¬

zogen , welche unter ihnen nach einem alten Gebrauche ,

für den einen mehr für den andern weniger , vcrtheilt

gewesen ; daß zudem dem Schirmvogt von jedem be¬

wohnten Hobsgute ein Huhn , Vastauen - H oyn ( Fast¬

nachtshuhn ) gebührt , welches derselbe durch seinen da¬

zu bestellten Bothen von den Höfen habe abholen las¬

sen ; daß eben so die benannten Hobsleute verbunden ,

dem gedachten Schirmvogt alljährlich auf dem näch¬

sten Sonntag nach Margaretha nach dem Hause

Göttcrswick vier Zugpferde zu senden , um das Getrai -

de des Schirmvogten in die Scheune zu fahren ; daß

aber derselbe gehalten gewesen , für diese Pferde das
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Futter zu reichen , so lange als sie gearbeitet und nicht

zurückgesandt worden , welches an dem Sonntage vor

Johannes Enthauptung hätte geschehen müssen ; daß

besagter Schirmvogt dafür verbunden , die Hobs -

lcute des Hofes Dorsten zu vcrtheidigen , und bei

allen ihren Rechten , Gewohnheiten und Freiheiten zu
schützen und zu wahren ; diese aber dagegen demselben

zu ferner nichts an Diensten und Leistungen , als vorbe -

sagt , verpflichtet gewesen ;

11 ) daß der Herzog von Cleve die Vogtcigcldcr oder

Vogtbeedcn weder unmittelbar selbst noch durch seine

Diener bezogen , sondern andern zu Lehn gegeben ha¬

be , und

12 ) daß das Capitel zu Xanten über die erledigten

Hobsgüter ( d . h . über solche , zu welchen keine hofes¬

rechtmäßige Erben Ansprüche haben ) frei verfügen konnte ,

jedoch mit vorherigem Rath und Einwilligung der Hobs -

gcschwornen und der übrigen Hobslcute .

Die Hofesrechte selbst waren aus dem Lathenrecht des

Bischofshofcs zu Xanten , ertrahirt im Jahr 1556 ,

dessen oben § . 52 Erwähnung gethan ist , und dessen

unten näher erwähnt werden wird , entnommen . Die

eigentlichen Hobshöfe dursten ihrer eigenthümlichen Na¬

tur nach , so wie auch uach den in dem Veste Reckling¬

hausen bestehenden Consolidations - Gesetzen , nicht ge -

theilt werden . Nur einer der Erben konnte zu dem

Hobsgute gelangen , und dieser war der älteste Sohn

der letzten Besitzer , und in Ermangelung von Söhnen

die älteste Tochter . Die übrigen Kinder mußten , wenn

sic das Hobsgut verließen , mit einem Brantschatz und

Ausrüstung , welche gewöhnlich durch das Herkommen

bei jedem Hofe bereits bestimmt waren , sonst aber mit

Bewilligung des Hobsgcrichtcs festgestcllt wurden , ab -
gefunden werden .
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Hinsichtlich der Übertragung der zu dem Oberhofe
Dorsten gehörenden Hobsgüter bei Lebzeiten des Be¬
sitzers an den gesetzlichen Nachfolger bemerkt der Vesti -
schc Statthalter in seinem , im vorigen § . angezogenen
Berichte , daß ein solcher Übertrag an jedem beliebigen
Orte geschehen könne , wenn nur die Erklärung in Ge¬
genwart zweier Hobsgcschworncn , des Hobsdieners und
des Hobsschreibers abgegeben , von letzter « : zum Pro¬
tokoll genommen , und darüber bei der nächsten Zusam¬
menkunft , oder Versammlung des Hobsgerichts referirt
werde . Wenn der Hobshörige diese Art des Übertra¬
ges unterlassen ', so habe das Capitel nach dem Tode
des Besitzers zwar ein Recht zur Erbtheilung ; jedoch
nur in dem Maße , daß der Erbfolger das beste Pferd
für sich vorabziehe . Für das übrige Mobilarvermögen
trete das Capitel mit in die Reihe aller Erben , der
ihm zufallcnde Theil werde von zweien Hobsgeschwor -
ncn ganz gering tarirt , und bleibe dem Hofcs - Erben
ohne weiters für das Taratum .

Zum Schlüsse legen wir noch in Ansehung des Ober -
Hofes Dorsten , und seiner Verhältnisse zu dem Capitel
zu Xanten in der Anlage XXXVII ein merkwürdiger
Vergleich zwischen gedachtem Capitel und Hermann von
Westcrholt , sodann unter Nr . XXXVIII einige aus
verschiedenen Hobsrcgistcrn oder Hobsprotokollcn aus -
gezogenen Stellen bei , welche letzte sowohl für den
Geschichtsforscher als auch für den Rcchtsgclehrten ,
hinsichtlich des deutschen Privatrcchts , sehr interessante
Materialien enthalten zur Beurtheilung des Hobswe -
fens überhaupt , und des Obcrhofes Dorsten insbeson¬
dere . Letzte geben uns nämlich merkwürdige Aufschlüsse

i ) über das Hobsgcricht , und wann und wo cs ge¬
halten wurde , so wie daß von dem Hobsgcricht zu
Dorsten die Sachen au Heu Obcrhof Recklinghausen ,
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und von da weiter an den obersten Hof zu Dortmund

verwiesen werden konnten ;

2 ) über den Speicher , welchen das Capitel zu Xan¬

ten in Dorsten damals schon , und zwar ans dem näm¬

lichen Platz , wo selber sich jetzt noch befindet , zu un¬

terhalten berechtigt war ;

S ) über die Erbthcilung ;

4 ) über die Aus - und Einwechselung in und aus

dem Hofe ;

5 ) über die Hobsgerichts - Beisitzer , oder Hobsge -

schworne , damals Hanes - Lauers oder Hofes - Laurer

( von Laurcn , Aufpasscn , Acht geben ) genannt ;

6 ) und ? ) von dem Rechte der Hofcsbesitzer und dem

Capitel an dem auf denHobshöfen befindlichen Gehölze ;

6 ) von dem Maße , worin die Früchte zu dem

Speicher geliefert werden mußten ;

9 ) über die Synode , oder das Send - oder Sit -

ten - Gericht , welches mit dem Hobsgericht verbun¬

den war , und mit Zuziehung des Pfarrers zu Dorsten

über die Hobsleute gehalten wurde . ( Hiermit ist die

Nr . 15 in Verbindung zu setzen , welche zu dieser den

Commcntax liefert ) .

10 ) Über die Verpflichtung des Capitcls zu Xanten ,

die in der Pfarrkirche zu Dorsten erforderliche Beleuch¬

tung zu bestreiten .

11 ) über die Freilassung aus der Hörigkeit , über

Ein - und Auswechselung zweier Personen gegen einan¬

der , über die Überträge der Güter , über Abfindung ,

Branthchatz , Leibzncht , u . s . w .

Der Inhalt der Anlage XXXIX zeigt , wie das Ca¬

pitel zu Xanten auch die Jagdgerechtigkeit in dem Veste

Recklinghausen in Anspruch genommen und ausgeübt

habe .



Grafschaft Recklinghausen . 249

§ . 97 .

k . Der Oberhof Helderinkhausen .

Dieser gehörte zu der vormaligen unmittelbaren Reichs -

Abtei Werden , und man muß annchmen , daß solcher

vermöge des Testaments der Enriga , letzten Gräfin

von Recklinghausen , an dieselbe gekommen ist , weil sie

sonst keine Güter in dem Veste Recklinghausen besaß .

Dieser Hof war in Beziehung auf den der Abtei Wer¬

den zustehenden Haupthof oder Obersten Hof

Barkhofen ein sogenannter Sadelhof . Ob die Be¬

nennung Sadelhof von den aus altern Zeiten durch

Gesetze und Urkunden bekannten Saal - Gütern ( terra

srckiea ) abgeleitet werden könne , und ob diese letztere

ihren Namen von dem Worte : 8aala , das ist l? alatiuiir

erhalten ; ob folglich die Saal - Güter als solche zu

betrachten sind , welche zu dem Hofe , all ^ .ulaiu gehö¬

ren , und von dem Fürsten abhangen , und ob das Saal -

Recht oder Saal - Buch das Kataster ist , worin die

zu dem fürstlichen oder königlichen Hofe zinspflichtigen

Güter verzeichnet waren , oder ob die Etymologie des

Wortes Sadelhofin den sogenannten Salisch en Co¬

lonen , welchen von aller Knechtschaft frei die Güter

gegen gewisse Leistungen mit Erbrecht verpachtet oder

verliehen wurden , zu finden scy , wagen wir nicht zu

entscheiden . Indessen sind wir doch geneigt , uns zu

der ersten Meinung zu bekennen , wenn wir erwägen ,

daß die der Abtei Werden zugehörenden , außerhalb

ihrem Gcbicthe in mehrern Provinzen Deutschlands zer¬

streut gelegenen Hobsgütcr doch immer als von dem

abteilichen Hofe , a 8aala aut ouria ^ bbatias abhängige

Güter betrachtet , daß die einzelnen Oberhöfe , welche

mehrere Hobsgüter unter sich begriffen , unter einen
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Hanpthof und zwar unter den Obcrhof Barkhofen ,

welcher in dem unmittelbaren Rcichslandc der Abtei

selbst gelegen war , vereinigt wurden , um die Verwal¬

tung , die Übersicht und die gleichförmige Beobachtung

der Statuten und Gesetze zu erleichtern , und daß die¬

selbe uuu entweder als zu dem abthcilichen Hofe , oder

zu dem Haupthofc gehörend betrachtet , und nun Hof¬

oder Saal - Guter und endlich Sadel - Güter oder

Sadel - Höfc genannt wurden .

Dem seye übrigens wie ihm wolle , genug daß die

Sadclhöfe in Beziehung auf die unter sie begriffenen

Hobsgütcr Oberhöfe waren . So verhielt es sich dann

auch mit dem hier in Rede stehenden Sadelhof Hel -

drinkhauscn , welcher in der den Hobsrechten des

Hofes zu Barkhofcn ( Anlage XXXIangchangcncn

Specification sämmtlichcr , die Anzahl von 52 ausma -

chcuder , unter dem obersten Hof Barkhofcn gehörender

Sadclhöfe unter Nr . 18 anfgeführt ist . Zu demselben

gehörten mehrere Höfe und einzelne Grundstücke , welche

der Abthci bchandigungspflichtig waren , und wovon an

sie jährlich gewisse Zinsen oder Pachte entrichtet wer¬

den mußten . Dieses jährliche Einkommen war in den

letzten Zeiten seit mehrern Jahren her an den Erben

Rive in Dorsten verpachtet , und wurde von diesemZun -

mittclbar ans den abthcilichen Hobsgütcrn " bezogen ;

dennoch aber wurden die hobsrichterlichcn und übrigen

obcrhcrrlichcn Rechte von der Abtei aus selbst verwal¬

tet . Wenigstens einmal im Jahr wurde Hobsgericht

gehalten , bei welchem alles , was auf Bchandignugs -

(Lrncncrungcn Bezug hatte , vorgcnommcn , und sonstige

Vorträge und Klagen in Ansehung der Hobsgütcr an¬

gehört wurden . Der Ort , wo dieses Hobsgericht ,

oder Hobsgeding besessen wurde , lag außerhalb der

Stadt Recklinghausen in einem nahe gelegenen Garten .
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Da es sich nun häufig ergeben mochte , daß die Gc -
richtshaltung zu einer Zeit statt hatte , wo ein Thcil
des fraglichen Gartens mit Bohnen bepflanzt war ,
nnd daß somit das Gericht und alle dazu gezogene
Personen sich wo nicht in doch unter den Bohnen
befanden , so wurde dieses Hobsgericht in der gemeinen
Sprache das Bohnen - Gericht genannt . Der Abt
von Werden sandte , wie gesagt , wenigstens einmal im
Jahr den abtheilichcn Lchndircktor , welcher zugleich
Hobsrichter in allen Oberhofen der Abtei war , ab , um
dieses Gericht abzuhalten , nnd der letzte , welcher diese
Functionen gciibt , ist der jetzige Appellations - Gcrichts -
rath Müller II - , der würdige Verfasser des in diesem
Werke mehrmalen angczogencn Buches über das Gü -
terwescn , welcher damals Richter und Lehndirektor
der Abtei Werden , späterhin Präsident an dem Kreis -
geeichte in Düsseldorf , und Mitglied der daselbst zur
Revision der Gesetzgebung über die gutshcrrlichcn und
bäuerlichen Verhältnisse nicdergcsetztcn Commission war .
Er hat aber , wie er versichert , und wie es auch sonst
bekannt ist , das fragliche Hobsgericht nicht mehr unter
den Bohnen , sondern zn Recklinghausen in einem Gast¬
hause gehalten . Auf diese Weise würde sich die Erin¬
nerung an das Bohnengcricht , wenigstens die Ety¬
mologie desselben , bald verloren haben .

Die Hofesrechte oder Hobsrcchte des Ober - oder Sa -
dclhofes Helderinghausen anlangend , so geht aus
der Anlage XXXI hervor :

1 ) daß schon im Jahr i566 der Abt von Werden
als Hof - und PachtHerr dieser Hobsgüter anerkannt
und

2 ) daß demselben daraus Zinsen , Renten und Pächte
gezahlt wurden , zum ungezweifeltcn Beweise , daß diese
Güter sich zu demselben in einem ganz andern als in
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einem schntzherrlichen , gerichtsherrlichen , oder

gar landesherrlichen Verhältniß befanden ;

3 ) daß die Besitzer solcher Güter nicht der eigent¬

lichen Erbtheilung , sondern dem St erb falle , welcher

hier unter dem Namen Churmode ( von Chören , Kü¬

ren , Wählen ) , vorkommt , und in dem besten , aus

dem beweglichen Nachlasse des Hobsmannes oder der

Hobsfran zn wählenden Stücke bestand .

Das Recht , beim Ableben des Hobsmannes oder der

Hobsfrqu den Sterbfall oder die Churmode zu verlan¬

gen , scheint aber bei einigen Gütern , so wie dieses bei

der Grafschaft Mark § . 2 t , , Nr . 6 , in Ansehung der

Erbtheilung bemerkt worden ist , in eine denselben auf -

erlegte jährliche Leistung verwandelt zu seyn . So hat

es sich nämlich gefunden , daß aus dem Lutterbeck - oder

Wilking - Hofe , Kirchspiels Waltrop , im Veste Reck¬

linghausen , und eben so aus dem Dortmannshofe da¬

selbst jährlich eine Prästation von 7 Becher Mostart -

Saamen , und ein Stüber unter dem Namen : Knr -

mued gemacht werden mußte .

Die vorliegenden Hobsrechte beweisen übrigens auch

den sonderbarsten Gebrauch , welcher bei der Aushe¬

bung , der Wahl , der Köhr des Sterbfalles statt haben

sollte , nämlich daß in dem Augenblicke , wenn die Lei¬

che des verstorbenen Hobsmanns oder der Hobsfran

zum Abfahren von dem Hofe auf einem Wagen oder

Karren bereit stand , oder wenn der Leichenzng wieder

auf den Hof zurückgckommen , der Hobsdiener einen

weißen Stock nehmen , und rückwärts zu den Pferden

oder Kühen gehend mit dem Stock eins berühren sollte ,

welches alsdann dem Herrn gehörte , und weiter nichts .

Da der Stcrbfall in später » Zeiten fast dnrchgehcuds

zugleich mit den für die Behandigung zu entrichtenden

Laudeminalgcldcrn in einer bestimmten Summe Geldes
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accordirt wurde , so ist dieser Gebrauch in Abgang ge¬
kommen , ohne eben sagen zu können , daß er jemals
abgeschafft worden ; weshalb immerhin bei einem Stcrb -
falle darnach noch würde haben verfahren werden müs¬
sen , wenn ein oder der andere Theil darauf bestanden
hätte .

Die genannten Hobsrechtc ergeben ferner :
/,) daß jedes Hobögut ungethcilt besessen werden ,

an einen Mann nämlich und an dessen Frau verliehen
seyn , und daß bei dem Absterbcn des Einen oder der
Andern die überlebende Hand die verfallene Churmoede
sofort entrichten , und binnen Jahr und Tag mit Zu¬
ziehung zweier Hobsleute , denen die Kräfte des Gutes
bekannt , eine zweite Hand an demselben , sey es für
ein neues Gemahl oder für den nächsten Hobscrben ,
gegen ein zu bedingendes Laudcmium gewinnen soll .
Für den Fall , daß dieses in der bestimmten Frist nicht
geschehen , ist der Abt berechtigt , den Letztlebenden zu
diesem Ende dreimal mit dem Hobsfrohncn zn beschik -
ken , zu befehlen , und in Strafe zu nehmen , und wenn
auch dieses Zwangsmittel ohne Erfolg bleiben sollte ,
so soll das Hobsgcricht sich auf das Gut begeben , und
mit Zuziehung des Überlebenden untersuchen , was das¬
selbe für die neue Gewinnung zu leisten vermag , ohne
die Hobscrben widerrechtlich zu beschweren . Im Falle
auch hier kein gütliches Abkommen sollte getroffen wer¬
den , haben die sämmtlichen Hobsleute das Gut zu un¬
tersuchen , und nach dessen Kräften das Gewinngeld zu
bestimmen , was für die zn gewinnende neue Hand der
Abtei gezahlt werden soll .

5 ) Jede Veräußerung von Hobsgütern ohne Consens
des Abten ist vcrbothen ; jedoch wegen Unglücköfällen
den Hofesbesitzern die Verpfändung von zweien Morgen
Landes ohne solchen Consens mit der Bestimmung er -
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laubt , daß solche Abspliffc innerhalb zehn Jabren , bei

Verlast des Gutes , wieder eingelöst seyn müssen . Da¬

gegen soll aber auch

6 ) der Abt die Hobsleute mit keiner Erbtheilung und

Pachterhöhung beschweren , noch ihnen eine Leibeigen¬

schaft aufbürdcn , sondern selbe als Romanische , römi¬

sche , das heißt geeit 0oloiti ssouilllsm jllL lomnnum ,

und hofhörigc Leute ( glsbue säsoripti ) bei ihren Pri¬

vilegien oder Freiheiten belassen .

7 ) Wenn ein Hobsmann ( versteht sich mit Einwilli¬

gung des Abtes ) sein Gut verkaufen wollte , so soll er

cs zuerst dem nach seinem Tode nächsten Erben anbic -

then , und wenn dieser es nicht will , so soll ein Dritter

zum Kaufe zugclassen werden , mit Vorbehalt der Ho¬

fesrechte , Dieser Ankäufer soll alsdann vor das Hobs -

gcricht gestellt , und das Gut ihm gerichtlich übertra¬

gen ; dafür aber die hofcsrcchtlichen Gebühren und

Gelder entrichtet werden .

8 ) Die Hobsgüter sind dem Abten mit Diensten von

einem Tage , oder von Sonnen - Aufgang bis Sonnen¬

untergang ( bei Sonncnauß und wiederumb ) , wie sie

im Register verzeichnet sind , pflichtig .

9 ) Wenn an einem Hobsgute beide Hände verstorben

sind , das heißt , wenn beide Eheleute , oder der Letzt -

lebende von ihnen , und die nächsten Hofes erben , welche

damit bchandigt worden , mit Tod abgegangen sind ,

und sich die nunmehr nächsten Hobserbcn zu einer neuen

Behandigung nicht gemeldet haben , sondern ohne den

Willen des Hobsherrn das Gut inncbchalten , so soll

der Hobsfrohn sie auffordcrn , dem Gute zu folgen , das

heißt , die Behandigung uachzusuchen und zu gewinnen ;

leisten sie diesem keine Folge , so sollen sie gebrüchtet

oder bestraft , und für diese Brüchte oder Strafe aus -

gcpfändct werden . Nachdem dieses dreimal fruchtlos
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wiederholt ist , so soll der Hobshcrr das Gut als erle¬
digt ein Jahr und Tag unter seinen Pflug nehmen ,
und nach Ablauf dieser Frist an drei verschiedenen Hobs -
gerichtstagen bekannt machen lassen , ob Jemand von
den Hobscrbcn die Bchandigung an dem Gute gewin¬
nen wolle ; im Falle , daß sich aber auch dann noch
keiner melden sollte , darf der Abt das Gut als völlig
erledigt betrachten , und cs verleihen wem er will .

( Hieraus ergiebt sich , daß diese Hobsgüter dem
Heimfalle unterworfen , daß dieser aber zum Vortheile
der Hobscrbcn sehr erschwert war ) .

10 ) Wenn die Erben eines , durch Absterben der da¬
mit bchaudigten Personen erledigten Hobsgutcs sich
außer Landes befinden , so soll der Abt nach dem Rathe
der Hobslcnte das Gut entweder selbst unter den Pflug
nehmen , bewirthschaften oder administrircn lassen , oder
er soll es einem andern auf 30 Jahre verpachten . Wür¬
den die Erben innerhalb dieser Zeit wieder ins Land
kommen , und die Bchandigung mit dem Gute nachsn -
chcn und gewinnen , so soll der Abt ihnen das Gut zu¬
kommen lassen . Wenn der Erbe zu Pferde kommt , so
soll er mit Stiefel und Spornen zu dem Abteil reiten
und das Gut gewinnen , und wenn er dann mit dem¬
selben wegen des Gcwinngeldcs oder Laudcmiums sich
nicht einigen kann , so soll verfahren werden , wie ( sull
Nr . ft ) vorgeschriebe » steht . Ist aber den Erben die
Erledigung dcS Hobsgutcs ungesagt , oder bekannt ge¬
macht , und erscheinen sie alsdann nicht , um dasselbe
zu gewinnen , so sollen sie all ihr Recht daran verloh -
ren haben .

Unmündige Kinder , das sind Knaben unter ift und
Mädchen unter 15 Jahren , sind in vorgedachtcr Be¬
ziehung den Abwesenden gleich zu achten . ( Diese Be¬
stimmung ist in der Art merkwürdig , daß nach dem
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römischen Rechte die unvollständige Mündigkeit von den

Mädchen früher , nämlich mit Vollendung des zwölften

Jahrs , als von den Knaben , welche dazu erst mit

Vollendung des vierzehntcnJahrs gelangen , erreicht wird ,

und läßt sich , diese Abweichung dadurch erklären , daß der

römische Kaiser Justinian in ü ,- 3 . Loci , ĉ unnclo tttto -
rss vel eurntoi ' ks 6586 cl68ineint bei der Feststellung

des Alters zur Erreichung der Pubertät die Zcugungs -

fähigkeit des Körpers , und unsere vorliegenden Hobs -

rechte die Fähigkeit zur Verwaltung oder Vorstehung

eines Guts im Auge hatten ) .

11 ) Nicht der Landrichter , oder ein Fremder in dem

Hofe Barkhofen nicht Vereideter soll Hobsrichter seyn ,

sondern es soll für den obersten Hof und für jeden

Sadelhof von dem Akten mit Einverständniß der Hobs -

leute ein Richter , und eben so auch ein Hobsfrohn

ernannt werden .

( Wir haben aus dem Vorhergesagten ersehen , daß

diese Verfügung späterhin in Abgang gekommen seyn muß ) .

Daß der Übertrag dieser Hobsgüter zur Lebenszeit

deren Inhaber an den nächsten Hobsfolgcr geschehen ,

und welche Förmlichkeiten dabei statt gefunden , darüber

ergeben die vorstehenden Hvbsrcchte gar nichts , auch

hat sich darüber gar kein Gebrauch oder Gewohnheit

vorgefunden , und zwar alles dieses aus dem sehr na¬

türlichen Grunde , weil auf den Werdenden Hobsgü -

tern keine Erbtheilung , sondern nur ein Sterbfall , be¬

stehend in dem besten Mobilarstück aus dem Nachlasse

des Hofesbesitzcrs und der Hofesbesitzerin nach Wahl

oder Köhr des Hobsherrn haftete , welcher Sterbfall

jedesmal beim Absterben der einmal Behandigten ent¬

richtet werden mußte , und weil daher keine Veranlas¬

sung wie bei den meisten übrigen Hobsgütcrartcn hier

vorhanden war , um durch einen solchen Übertrag den
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Nachlaß der Hobsleute von der Erbthcilung zu be¬
freien .

Wenn übrigens zwei Hobsleute wegen Alters - oder
Körpcrschwächc sich der persönlichen Verwaltung des
Gutes , womit sie behändst waren , entziehen und auf
die Lcibzucht begeben wollten , so war es in der Natur
der Sache gelegen , daß es hierzu keines förmlichen
Übertrages bedurfte , sondern daß der Hobsfolgcr den
Besitz und die Verwaltung des Gutes auf den Namen
und auf das Recht der Bchandigten fortsctzcn konnte , ,
in so fern nicht durch eine übermäßige Leibzucht das
Gut selbst beschwert wurde . In diesem letzten Falle
würde der Hobshcrr , der Natur der Sache eben so
gemäß , haben einschreiten , und Verbothe durch das
Hobsgcricht haben cinlegcn , wenigstens zur Regulirung
der Leibzucht Mitwirken lassen können .

Das die übrigen auf den Hobshöfen gcbornen Kin¬
der , wenn sic sich außerhalb dem Hofe ctablircn woll¬
ten , sich haben freikaufen müssen , und daß sic , wenn
dieses nicht geschehen , stäts der Erbthcilung unterwor¬
fen geblieben , darüber ergeben die Hobsrechtc uud der
Gebrauch eben so wenig etwas . Man muß diese Nicht ,
Verpflichtung als eine Abnormität von den eigentlichen
Hobsgütern , oder als eine Anomalie betrachten , weil
sonst Hörigkeit und Frcikauf der auf den Hobsgütern
gcbornen Kinder zu den Essentialien ( § - 22 in 6 no )
eines Hobsgutes gehören , und doch darf man an der
wirklichen Eristenz dieser Abweichung Nicht zweifeln ,
wenn mann betrachtet , daß nach dem Art . 6 der Hobs -
rcchte der Abt die Hobsleute mit nichts , was diese
Hobsrechtc nicht enthalten , beschweren sollte .

Rive , über das Bauern - Güterwesen , l . 17
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§ . yS .

s Der Oberhof Ringeldorf ,

unweit von dem Dorfe Glasbeck , in dem Niederveste

Recklinghausen gelegen , und dem fürstlichen Stifte Es¬

sen , und zwar zu den eigentlichen Stifts - oder fürst¬

lichen Tafelgütern gehörend . Derselbe bestand unter

dem obersten Hofe Bich Hof , welcher in dem Territo¬

rium des Stiftes Essen gelegen war , und verhielte Er¬

ster sich zu dem Letzten in gleicher Art , wie sich der

unmittelbar vorher besprochene Oberhof Heldrinkhausen

zu dem in dem Gebiethe der Reichsabtei Werden gele¬

gene obersten oder Haupthof Barkhofcn verhielt .

Zu dem fraglichen Oberhofe gehörten mehrere in der

Grafschaft Recklinghausen gelegene Hobsgüter , über

welche sich der vestische Statthalter in seinem mehrer -

wühnten , bei Gelegenheit der wegen des Übertrages

der Hobsgüter entstandenen Frage , dem Kurfürsten von

Köln erstatteten Berichte vom L7sten Oktober 1796 fol¬

gendermaßen ausspricht :

„ Bei denselben succediren die ältesten Söhne , und

in Ermangelung die ältesten Töchter ungezweifclt . Der

Hofesbesitzer übertrage sein Gut an den rechtmäßigen

Erben bei seinen Lebzeiten oder nicht ; so geschieht

dem ungeachtet die Erbtheilung . Es wird auf

jeden Fall das firirte Iiaereclium oder mortuarium er¬

handelt , und die Behandigung gethätigt . Diese Über¬

träge geschehen selten , weil dabei für die Erben eigent¬

lich nichts gewonnen , und bei deren Unterlassung nichts

verloren wird . Will jedannoch ein Hofesbesitzcr sich

Alters halber der Last der Hofesregierung entledigen ,

und auf die Leibzucht ziehen ; so hängt es von ihm ab ,

eS entweder beim Hofgericht zu erklären , oder wenn er
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krankheitshalber zu erscheinen unvermögend ist , zwei

Hobsgeschworne nebst dem Hobsboten zu sich zu be¬

scheiden , um die Refutation anzuhörcn , und darüber

beim Protokoll zu rcfcriren . "

Man sieht , daß der Statthalter hier in so fern eine

Unrichtigkeit vorgctragen , und in einem Jrrthume sich

befunden hat , als er sagt , daß auf diesen Hobsgütern

eine Erbtheilnng im wörtlichen und hobsrechtlichcn Sinne

gehaftet habe . Dieses konnte nicht der Fall seyn ; wenn

auf solchen Gütern ein firirtes Iiasre -ftum sivo mor -

iaai -iuin haftete . Und gerade dieses Firum war cs ,

was den Übertrag eines derartigen Hobsgutes zweck -

und erfolglos machte .

Wenn cs übrigens ferner in dem Berichte heißt , daß

das Firum Hütte erhandelt werden können , so ist die¬

ses , um einem Widerspruche zu begegnen , dahin zu

verstehen , daß das als Firum hergebrachte Erbschaftö -

stück gegen eine baare Vergütigung erhandelt werden

konnte .

Tie zu dem fraglichen Oberhofe gehörenden Hobs -

gütcr wurden übrigens nach dem Hobsrecht des Stif¬

tes Essen regiert , welches bei der Untersuchung des

Ncchtszustandes der Bauern in dem Reichsstifte Essen

ausführlich vorgctragen werden wird .

Hier wird nur so viel daraus bemerkt , daß , wenn

ein esscndisches Hobsgut erledigt war , und die recht¬

mäßigen huldigen und hörigen Erben sich nicht zu dem¬

selben in der gesetzlichen Frist meldeten , und die Behan -

digung daran gewannen , die Hobsherrschaft berechtigt

war , ein solches Gut einem andern Hobspflichtigen

oder Hobshörigen oder auch einer in keinem Hobsver -

bande befindlichen , das heißt freien Person unter ge¬

wissen Einschränkungen zu verleihen , oder wie es in

der Hofessprache lautet , eine freie Hand daran zu
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thuen . Ein Beispiel einer solchen Verleihung einer freien

unhuldigen Hand an eine Person außerhalb dem Ho -

scsverbande ist in der Anlage XXXXl gegeben .

Hieraus geht hervor , daß eine Person , deren Freiheit

und Unhuldigkeit ausdrücklich Erwähnung geschieht , mit

einem , zu dem Oberhofe Ringeldorf gehörenden Gute

gegen jährlich zu leistende Pacht und Dienste behandigt

worden ist . Es geht aber auch ferner daraus hervor ,
daß diese Verleihung einer freien und unhuldigen Hand

kein Erbrecht erthcilcn , sondern sich auf das Leben der

Dehandigten beschränken , und nicht auf ihre Erben ei¬

niges Recht übertragen soll . Es crgiebt sich daraus

endlich , daß dennoch nach dem Tode der freien Be¬

händigkeit deren Erben der Hobshcrrschaft für die Erb -

theilung ein bestimmtes Stück Geldes zahlen sollen .

Und so beweiset dann auch dieses Beispiel , daß die

ErbtheiluNg und was unter dem Namen : lVlnrtuaiium ,

oder unter einer sonst gleichbedeutenden Benennung vor¬

kommt , wie wir § . 17 und 95 behauptet haben , in ihrer ur¬

sprünglichen Entstehung und auch in den folgenden Zei¬

ten nicht für einen Ausfluß einer persönlichen Hörigkeit ,

oder Leibeigenschaft oder sonstigen persönlichen Verbandes

gehalten worden sei) , weil hier sonst einer unhuldigen

freien Person , deren Erben an dem Gute keine An¬

sprüche haben sollten , gewiß keine Erbtheilung nach

ihrem Tode hätte auferlegt scyn können .

§ . 99 -

Die beiden Oberhöfe

und
u . Hansitgtn

I . Pepping

jch Oicderwicb im Obervestc Recklinghausen gelegen ,
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gehörten der Probstei des fürstlichen Capitels zu Essen
an , welche besondere von der Fürstin und des Stifts

Gütern getrennte Tafelgüter besaß . Von dem Oberhofe

Pcpping ist schon § . 10 gesagt worden , daß zu demsel¬

ben die in Oberyssel , Kirchspiel Dahle und Bauerschaft

Ole gelegene Ölings - oder Öndrings - Hove , und

eben so auch das in der Grafschaft Bentheim , Kirch¬

spiel Ullsen , Bauerschaft Halle gelegene Gut Lütke -

Wcstrick , jetzt Achteresch , gehört haben , und somit des »

sen Hobsvcrband sich über entfernte Provinzen verbrei¬

tet hat .

Auf dem Besitze des Oberhofes oder des Bauerngutes

Pcpping selbst ruhcte eine jährliche Abgabe von 6 Schef¬

fel Roggen , 43 Scheffel Gerste , und 1 Gld . 3 Albus

an Geld . Ncbstdem mußte bei der Auffahrt eines neuen

Colonen oder Hobsmannes ein Gewinn oder Laudemium ,

und ein Mortuarium statt der Erbtheilung für den ver¬

storbenen Hobsmann gezahlt werden , welches von dem

vorletzten Auffolger in den Hof im Jahr 1799 mit 62

Rthlr . und rcspective 60 Rthlr . Clev . entrichtet wor¬
den ist .

Die beiden vorgedachten Oberhöfe wurden übrigens

eben so wie der Obcrhof Ringeldorf nach dem Hobs -

rcchte des Stifts Essen regiert , und insbesondere fand

auch dabei in Ansehung des Übertrages der Güter daS
Nämliche statt .

Was die Hobsgcrichtsbarkeit über die zuletzt genann¬

ten unter dem Hobsrechte des Stiftes Essen im Allge¬

meinen begriffenen drei Obcrhöfe betrifft , so sollte zwar

zufolge der besagten Hofesrechtc für die csscndischen

Hobsgütcr ein besonderes Gericht aus einem Hobsschus -

ten , Hobsgeschwornen und einem Hobsbothen bestehen ;

allein diese Hobsgcrichtsbarkeit wurde von einer beson -

dern fürstlichen Hobökammer zn Essen nach Analogie einer
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Lehnkammer verwaltet . Bei dieser wurden nun von den

Hobsleuten die Behandigungen nachgesucht , und die

Gewinnungen und Sterbfälle accordirt ; allein ihre

wirkliche Gerichtsbarkeit in Beziehung auf die in dem

Veste Recklinghausen gelegenen Hobsgüter wurde von

den dasigcn Behörden nicht anerkannt . Nachdem das

Stift Essen durch den Rcichsfricdens - Deputationsschlnß

vom 25sten Februar i803 an die Krone Preußen ge¬

kommen war , glaubte nunmehr die preußisch gewordene

Hobs - und Behandigungs - Kammer auf den Grund der

zwischen Preußen und Kurköln bestehenden und ? . 12

erwähnten Vereinbahrung vom Jahr 1796 ihre Ge¬

richtsbarkeit auf die in dem Veste Recklinghausen gele¬

genen essendischen Hobsguter in erster Instanz ausüben

zu können ; allein vestischer Seitö bestand man darauf ,

daß jene Vereinbahrung sich nur auf die Elmenhorster und

Stockumer Hobsguter , welche sie bezielt , beschränke ,

und so geschah es , daß , als im Jahr 1606 die ge¬

dachte Hvbskammer über die Succession in ein solches

Hobsgut in erster Instanz entschieden , und die Appella¬

tion an die damalige Herzoglich - Arenbergische Appella¬

tions - Behörde verwiesen hatte , letzte eine solche Ver¬

weisung nicht anerkennen wollte , und darüber Bericht

an den Herzog erstattete , worauf durch eine Jmmediat -

Werfügung vom sosten Oktober 1827 jenes Verfahren

vor der Hvbskammer , und das daselbst erlassene Ur -

thcil für ungültig erklärt , und die Partheien an die

innländische geeignete Behörde verwiesen wurden . Mit

dieser Verfügung stand die am 5ten November selbigen

Jahres erlassene herzogliche Verordnung in Verbindung ,

worin es § . 1 heißt : „ In allen Fällen , wo über ein

„ in höchstihrem Gebiete gelegenes Hobsgut ein aus -

„ wärtiges Gericht , nach den bisher bestehenden

„ Verträgen , rn erster Instanz erkennt , die Appella -
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^ tion hingegen bei einer hiesigländischen Iustizstelle
„ eingeführt werden muß , erkennt daS Hofgericht in

„ zweiter Instanz , und dem unterliegenden Theile bleibt

„ es unbenommen , bei der Regierung um Revision zu

„ bitten . "

§ . 100 .

n . Eigcnbeh 'Lrige oder nach Lcibeigenthums - Rechten verthaenr
Güter .

Der Ursprung der Leibeigenschaft in der Graf¬

schaft Recklinghausen ist unbekannt , und eben so wenig

das Rechtssystem , worauf sie gegründet worden , näm¬

lich ob derselben eine sklavische Leibeigenschaft , oder

eine römische Knechtschaft , oder ein sonstiger Hörig¬

keitsverband zum Grunde gelegen . Wir sind geneigt ,

das Letztere dafür zu halten , und die Hypothese anzu¬

nehmen , daß in einer kleinen Provinz , worin daS

Hobswesen so vorherrschend war , man leicht auf den

Gedanken gcrathcn konnte , einzelne zu einem Oberhofe

nicht gehörende Güter , wenn sie dem Guts - oder

Grundherrn aus irgend einer Ursache erledigt , oder

sonst verliehen , oder aufgetragen wurden , nach dem

nämlichen System unterzugeben . Wir finden nämlich

zwischen dem Rechtsverhältnisse der Hobsgüter oder

besser der hobshörigen Güter und ihrer Besitzer ,

und dem Rechtsverhältnisse der eigenbehörigcn , *

nicht zu einem Oberhofe , sondern zu dem Gutsherrn

unmittelbar , oder selbst oder eigen gehörigen Güter

und deren dem Gutsherrn selbst oder eigen gehörigen

Inhaber ( Iiominum proprium ) eine große Ähnlichkeit .

Auch spricht für diese Hypothese , daß solche einzelne

Güter von der Landesherrschaft , von der Geistlichkeit ,

odcr von großen Gutsbesitzern zunächst an solche Per -



264 I Hauptabschnitt . 2 . Abthcilung .

sonen verliehen seyn werden , welche sich schon zu ihnen

entweder in einem persönlichen Hörigkeits - Verbände

z . B . in einem Ministralitäts - oder Altar - Verhältnisse ,

oder in einem wachszinsigen Rechte , oder auch in einer

dinglichen Hörigkeit , das heißt in Beziehung auf ein

anderes Gut z . B . hobshörig befanden , oder auch gar

aus der häuslichen Knechtschaft , aus dem herrschaft¬

lichen - oder Klostergefolge entlassen ( Lassen , Latcn -

männer , u . s . w . ) waren . Daß einer so etpmologi -

sirtcn Eigen - Hörigkeit im Gegensatz von Hobs -

oder H ofes - Hörigkeit sich fremdartige Begriffe von

der sklavischen Leibeigenschaft , und von der römischen

Knechtschaft beigesellt , und daß man aus der Ersten die

Uttgemeffcnen Dienste und das Züchtignngsrecht gegen

die Eigcnbehörigen , und aus dem Zweiten den Grund¬

satz : Huillguiä Loguii ' it servus , siio äoinino ,

entnommen , und hiernach das Mortuarium , den Stcrb -

fall oder die Erbthcilung von seiner ursprünglichen rei¬

nen Entstehung entfernt , verunstaltet und als einen

Ausfluß persönlicher Hörigkeit betrachtet habe , ist leicht

zu begreifen , und nicht zu verkennen .

In öffentlichen Urkunden ist zuerst von eigenen

Leuten und Leibeigenen im Veste Recklinghausen in

dem sogenannten Salentinischcn Rezeß vom Lüsten Au¬

gust rst ? 7 , dessen im § . 86 Erwähnung geschehen , die

Rede . Eine besondere Gesetzgebung bestand in den äl -

tern Zeiten für die Eigcnbehörigen nicht , und soviel

uns vorgckymmen , geschah derselben erst in dem Edicte

vom Listen März 1769 ( Anlage XX ) wo sie in An¬

sehung der Veräußerung oder Beschwerung ihrer Güter

den Erbpächtern gleich geachtet wurden , Erwähnung .

Die Rechtsverhältnisse der Eigcnbehörigen und ihrer

untcrhabcndcn Güter wurden in streitigen Fällen zuerst

nach der Natur der Sache , welcher freilich , wie bereits
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gesagt ist , manche fremdartige Begriffe beigcmischt wer¬
den mochten , und sodann hauptsächlich nach dem Her¬
kommen beurtheilt . Späterhin wurde dabei das älteste
und im Jahr 1669 für die Grafschaft Ravensberg pu -
blicirte Eigenthums - Recht und Ordnung , welches in
äs Ullollk obssivut .' loi ' ens . lom . II , xug . 169 ab -
gedruckt ist , zu Hülfe genommen ; dann auch die Mün -
stersche Leibeigenthums - Ordnung benutzt , und endlich
am Zten April 1781 eine besondere Eigenthums - Ord¬
nung für das Best Recklinghausen erlassen , welche , da¬
mit sie für die Geschichte des Bauerngüterwesens in
Westphalen nicht verlohrcn gehe , hierbei in der Anlage
XXXXII abgedruckt ist . Aus derselben geht hervor , daß
der Zustand der Leibeigenen oder Eigcnhörigcn in die¬
ser Provinz in den jüngsten Zeiten durchaus nicht so
drückend war , als der Name cs erwarten läßt , und
selbst noch weit milder , als derselbe in der Ravcns -
bcrgischen Eigcnthums - Ordnung bestimmt ist .

Zur leichtern und faßlicher » Übersicht wollen wir hier
den wesentlichen und Hauptinhalt dieser Eigenthums ,
Ordnung systematisch anführen :

§ . 101 .

L . Natur , Entstehung , Fortsetzung und Endigung der Leibei¬

genschaft oder Eigenhvrigkcit .

1 ) Die Leibeigenschaft besteht darin , daß Jemand
dem Eigenthumsherrn mit Gut und Blut zugethan ,
und zu sichern Dienstleistungen und Abgaben verpflichtet
ist . Sie ist niemals rein persönlich , sondern besteht
nur in Beziehung auf ein in erblichen Genuß und Nieß¬
brauch verliehenes Gut , Hof oder Kotten ( Z . 1 der in der
Anl . XXXXII abgcdruckten Leibeigenthums - Ordnung ) .
Die ans solchen leibeigenen Personen erzeugten Kinder sind
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zwar dem Eigcnthmnsherrn ebenfalls leibeigen , erber

nur in Beziehnng auf das verliehene Gut , zu welchem

sie entweder durch persönlichen Aufenthalt auf demsel¬

ben ( § . 16 ) , oder durch bloße Ausstcurung ( Z . 57 )

in Ansehung der Erbfolge ( § . 5y ) ihre Rechte behal¬

ten . Wird ein cigcnbehöriges Gut verkauft , vertauscht

oder sonst eigcnthnmlich übertragen , so treten die dazu

gehörigen Leibeigenen aus dem Eigcnthnm ihres vori¬

gen in das Eigenthum ihres neuen Gutsherrn ( § . io >

Die Leibeigenen werden den Leuten freien Standes in

so fern gleich geachtet , als sic durch diese Ordnung nicht

besonders eingeschränkt sind ; sic können , außer dem

nach Leibcigenthumörechten unterhabcnden Gute , Eigcn -

thum besitzen und Contractc abschlicßcn ; sie können als

Zeugen über Handlungen , und bei Contractcn und

Testamenten gebraucht werden ( § . 70 ) und Hypotheken

nnd Bürgschaften bestellen ( § . 76 ) .

2 ) Die Leibeigenschaft entsteht :

a ) durch die Übernahme eines Gutes , Hofes oder

Kotten nach Leibcigenthumörechten ( Z . i ) .

b ) Durch Annahme eines Gutes , welches vorhin mit

leibeigenen Leuten besetzt gewesen ( § . 8 ) . Jedoch ist

eine derartige Ergebung in die Leibeigenschaft nichtig

und von keiner Wirkung , wenn sie nicht mit Einwilli¬

gung beider freien Eheleute geschehen ist . Auch bleiben

die vor der Begebung in das Eigenthum gebornen Kin¬

der freien Standes , wenn gleich die Eltern selbe mit

eigen gegeben , cs scy dann , daß sie nach erlangter

Großjährigkeit darin gewilligt , nnd eine solche Eigen -

gebnug bestätiget hätten < § . y ) .

o ) Die Leibeigenschaft entsteht ferner dadurch , wenn

eine freie Person sich auf einem cigenbehörigcn Gute mit

dem Anerben , oder der Ancrbin verheirathet , und von

dem Gutsherrn zur Gewinnung zngclaffen wird , oder
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auch , wenn der Gutsherr die Gcheiratheten drei Jahre

nach einander auf dem Gute wohnen , und die jährliche

Pacht und sonstige Leistungen entrichten läßt ( Z . 6 ) .

(1) Durch ein in Rechtskraft getretenes Urthcil , wel¬

ches eine Person für leibeigen zu dem Gute eines an¬

dern erklärt , und endlich

e ) durch Verjährung von dreißig Jahren , innerhalb

welcher sich eine Person als eine solche Leibeigene ver¬

halten ( § . 10 ) .

3 ) Die Leibeigenschaft wird fortgesetzt durch die Ge¬

burt aus einer leibeigenen Mutter ( § . ^ ) . Uneheliche

Kinder aber aus einer leibeigenen Mutter gezeugt , sind

alsdann nicht leibeigen , wenn die Mutter zur Zeit der

Empfäugniß , oder in der Mittlern Zeit bis zur Nieder¬
kunft auch nur einmal freien Standes gewesen ( §5 ) .

4 ) Die Leibeigenschaft hört auf

ch durch Freikauf oder Freilassung , und einen

darüber gewöhnlich crtheilten Freibrief ( § . 8i ) . Die

Bitte um Freilassung aus gegründeten und erheblichen

Ursachen , wozu die gehören , wenn ein Leibeigener sich

auf eines andern Herrn Gut zu verheirathen Gelegen¬

heit hat , wenn er einen Ordens - oder andern geistlichen

Stand erwählen will , oder wenn er ein Handwerk

oder eine sonstige Wissenschaft zu seinem künftigen Fort¬

kommen erlernt hat ( § . 82 ) , soll der Gutsherr nicht

leicht abschlagen , wenn ihm ein billiges und gebräuch¬

liches Löscgcld gebothen wird . Sollte er indessen darin

unbillig seyn , und die Freilassung entweder ganz ver¬

weigern , oder durch ein ungewöhnliches und übertrie¬

benes Freikaufsgcld erschweren , so mag der Suchende

sich an die Gerichte wenden . Wobei jedoch vorgesehen

ist , daß der Gutsherr in dem Falle , wo ein Eigenhö -

rigcr erst im hohen Alter die Freilassung begehrt , um

dasjenige , was er immittels erworben , andern über -
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tragen nnd vermachen zu können , solchem zu willfahren

nicht verbunden , auch nicht dazu anzuhalten sey ( Z . 63 ) .

b ) Bei Auflassung oder Antretung eines Gutes wird

zuweilen für eins der künftigen Kinder die Freiheit be¬

dungen ; ( dieses geschichet gewöhnlich alsdann , wenn

eine freie Person den Anerben oder die Ancrbin eines

cigenbehörigcn Gutes heirathct , und sich dadurch eigen -

hörig giebt ) in einem solchen Falle soll der Gutsherr

späterhin , um einen Freibrief für ein solches Kind ge¬

ziemend ersucht ; jedoch dafür nur das gewöhnliche

Schreibgeld bezahlt werden ( § . 33 ) .

a ) Die Freilassung wird erlangt durch Verjährung ,

und zwar wenn ein Eigenbehöriger sich in dem Besitz

der Freiheit auf einen rechtmäßigen Titel befunden ,

oder auf eines andern Hobsherrn Gut verhcirathet ge¬

wesen , oder gegen das Lcibeigcnthnm protestirt , und

der Gutsherr in dem einen oder dem andern Fall dxei -

ßig Jahre sich dabei beruhigt hat ( Z . 84 ) .

ä ) Kein Eigenbehöriger soll zu Ämtern , Ehren nnd

Würden , noch zu einem geistlichen Stande zugelasscn

werden . Sollte dieses jedoch aus Jrrthum geschehen

scpn , so darf derselbe nicht wieder in die Leibeigenschaft

zurückgefordcrt , sondern er muß gegen ein billiges Frci -

lassungsgcld daraus entlassen werden ( § . 85 ) .

e ) Die Eigcnhörigkeit hört auf , wenn ein Eigcnbe -

höriger das unterhabende Erbe von seinem Gutsherrn

ankauft , oder wenn er die gutsherrlichen Rechte an

demselben erwirbt , und eben so wenn ein Eigenbehöri -

gcr wegen schlechten Verhaltens von dem Gute abge ,

wiesen wird ( Z . 86 ) .

k) Wenn ein Eigenbehöriger sein unterhabendes Gut

an seinen Nachfolger abgetreten , die Lcibzucht bezogen

und sich nun verhcirathet hat , so sind diese Kinder

freien Standes , und sie erben alles , was ihre El -
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tern auf der Lcibzucht erworben und nachgelassen ha¬
ben ( § . 65 ) .

§ . 102 .

L . Persönliche Rechte und persönliche Pflichten der Eigenbe «
hörigen .

1) Eine harte und unbescheidene Behandlung der
Eigcnbehörigcn ist den Gutsherren untersagt ; vielmehr
sollen sie dieselbe , christlich und menschlich halten , nnd
ihnen zu ihrem Fortkommen und Glück förderlich seyn .
Dagegen sind die Eigenhörigen verpflichtet , ihren Guts¬
herren treu und gewärtig , auch in billigen Dingen und
in so fern ihnen nichts gegen das Herbringen zugemn -
thct wird , willfährig und gehorsam zu seyn , deren Be¬
stes zu suchen , und alles zu vermeiden , was der Ehre
und dem Nutzen der Gutsherren nachthcilig seyn könn¬
te ( § . ift ) .

2 ) So lange die Eigenbchörige nicht frcigclassen sind ,
können sich dieselbe keinem andern eigen geben ( § . i5 )

3 ) Wenn auf einem eigcnhörigen Gute mehrere Kin¬
der , als zu dessen Bewirthschaftung nöthig , vorhanden
sind , so mögen die Eltern die Entbehrlichen von sich
thun , dieselbe bei andern vermiethen , oder auch ein
Handwerk oder Wissenschaft in oder außer dem Lande
erlernen lassen . Die Gutsherren sollen dieses nicht al¬
lein nicht verhindern , sondern dafür sorgen , daß den
Geschwistern , welche im Stande sind , anderwärts ihren
Unterhalt zu verdienen , nnd dem Hofcsbesitzcr zur Last
liegen , der Aufenthalt auf dem Hofe nicht » erstattet
werde ( § . 16 ) . Diejenigen Kinder , welche wegen kör¬
perlicher Gebrechen zur Succcssion nicht gelangen kön¬
nen , sollen den Aufenthalt und den Unterhalt auf dem Gute
so lange genießen , als sie nicht ausgesteuert sind ( § . 57 ) .
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4 ) Nach erreichtem dienstfähigem Alter müssen die

Kinder der Eigenhörigen ihrem Gutsherrn den Zwang¬

dienst leisten , das heißt , ein halbes Jahr ohne Lohn

für die Kost dienen . Es wäre dann , daß der Guts¬

herr einen längern , oder der Eigcnhörige einen kurzem

oder gar keinen Zwangdienst hergebracht hätte . Dieje¬

nigen Kinder , welche in Erlernung eines Handwerks

begriffen sind , werden von der persönlichen Verpflich¬

tung zum Zwangsdicnste ausgenommen , und ist eS

ihnen erlaubt , wenn der Gutsherr ihnen den Zwangsdienst

nicht erlassen sollte , solchen nach Maßgabe eines Knech¬

ten - oder Mägdenlohnö abzukaufcn ( § . 17 ) .

5 ) Die Eigenbehörige dürfen vor erlangter Freilas¬

sung über den dem Eigcnthumsherrn an dem erworbe¬

nen Pekulium habenden Erbesanthcil nicht testamentarisch

verfügen ( § . 19 ) . Dieselbe können aber von freien

Personen zn Erben eingesetzt werden ; auch erben sie

ihren freien Anverwandten sb intest -tto gleich andern

Personen freien Standes ( § . 20 ) .

6 ) Der Lctztlcbende von den leibeigenen Eltern ist

natürlicher Vormund ihrer minderjährigen Kinder , so

lange er nicht zur zweiten Ehe schreitet . Geschieht die¬

ses , so bringt der Gutsherr einen der nächsten Anver¬

wandten in Vorschlag ( § . 21 ) .

7 ) Eltern , welche sich leibeigen ergeben , müssen vor¬

her den vorhandenen Kindern Vormünder bestellen , und

den kindlichen Pflichttheil anweiscn ( § . 22 ) .

8 ) Wenn von cigcnhörigen Eheleuten , selbe mögen

auf dem Gnte ihres Gutsherrn , oder auf dem Gute

eines andern Eigcnhörigcn , oder auf einem freien Gute

wohnen , oder auch anderswo und gar außer Landes

sich häuslich niedergelassen haben , einer mit Tode ab -

gcbt , so soll von dem zur Zeit des Absterbens vorhan¬

denen Vermögen ein Vicrthcil dem Gutsherrn zufallen .
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Würde aber auch der zweite der eigcnbchörigen Ehe¬

leute versterben , so soll der Gutsherr von dessen l-hin -

( erlassenem Vermögen oder Pckulium ebenfalls ein Vier -

thcil erben ; die übrigen drei Viertheile aber auf die

gesetzlichen Testaments - oder Jntestat - Erben verfallen .

Dem Gutsherrn steht cs frei , anf eine Natnraltheilnng

zu bestehen ( Erbth eilung ) oder sich mit den Erben

abzufinden ( Mortuarium ) ( § . 64 ) . Alles , was sich

auf dem Hofe oder in dem Sterbehause eines mit Tode

abgegangcnen Eigcnbchörigen befindet , wird , bis zum

Beweise des Gcgenthcils , als zu dessen Nachlaffenschaft

gehörend angesehen . Sollte die Nachlassenschaft von

den Erben unvollkommen angegeben , und ein Stück da¬

von verschwiegen scyn , so ist das Verschwiegene dem

Gutsherrn ganz verfallen ( § . 65 ) . Eigcnbchörigen Ehe¬

leuten von zweien verschiedenen Leibherren wird von

jedem derselben , dem sie angchörcn , in besagter Weise

geerbt . Von dem Nachlasse eigcnbehörigcr Kinder , die

nicht mehr im Brodc ihrer Eltern stehen , auch schon

fünf und zwanzig Jahre als sind , und unverheirathct

sterben , erhält der Eigenthumsherr , nach Abzug der

Begräbnißkosten und der Schulden , die Hälfte entweder

in Natur oder nach einem billigen Übereinkommen . Das

übrige fällt den Eltern zu , auch wenn sie die Lcibzucht

bezogen haben sollten . Von Lcibzüchtern erbt dagegen

der Gutsherr nichts , sondern alles von diesen auf der

Leibzucht Ersparte bleibt dem Erben des Hofes , im

Falle keine auf der Leibzucht erzeugte Kinder vorhanden

sind ( § . 66 ) .

9 ) Diejenigen Kinder , welche nicht zur Succession

in das Gut gelangen , sind berechtigt , nach den Kräf¬

ten desselben und des Pekuliums einen Brautschatz

und Aussteuer zu verlangen , bei deren Bestimmung

jedoch der Gutsherr bei Strafe der Ungültigkeit und



27 » ! . Hauptabschnitt . 2. 7tbtheilung .

Nichtigkeit zugezogen werden muß ; dergestalt daß der¬
jenige , welchem ohne eine solche Zuziehung ein Braut¬
schatz und Aussteuer angclobt worden , des Rechts ,
solche zu fordern , verlustig seyn , und in Ansehung des
bereits darauf Erhaltenen der Gutsherr berechtigt seyn
soll , solches concllotiono inäoblti zurückzufordern ( § . 67 ) .
Sollte man sich über die Bestimmung des Brautschatzcs
und der Aussteuer mit dem Gutsherrn gütlich nicht ei¬
nigen können , so soll dieselbe von Gerichtswegen ge¬
schehen ( § . 68 ) . Das abgegütete Kind ist bei Verlust
seines Rechts verpflichtet , die ihm bedungene Abgütung ,
wenn keine Zahlungstermine bestimmt sind , binnen fünf
Jahren von der geschehenen Auslobung , und wenn
Termine ' bestimmt worden , den ersten Termin vor Ab¬
lauf des zwesten und so weiter , endlich aber den letz¬
ten Termin binnen Jahresfrist zu fordern ( § . 69 ) .

10 ) Den Eigcnhörigen ist in Ansehung des von ihnen
erworbenen oder ersparten Vermögens nicht jede Schen¬
kung unter den Lebenden , , sondern nur in dem Maße
untersagt , daß solche nicht den vierten Theil desselben
übersteigen darf , und die geschenkten Gegenstände
sofort mit Genuß und Eigenthum übertragen werden
müssen ( § . 75 ) .

§ . 103 .

6 . Rechte der Eigcnbehorigen zur Succession in
das eigcnbehörige Gut , auf dem sie , oder doch wenigstens
ihre Borfahren geboren sind .

n ) Eheliche Kinder der Eigenbehörigen haben von
der Geburt ein Successions - Recht an dem Gute , wel¬
ches ihre Eltern oder Vorfahren nach Leibeigenthums -
Rechtcu untcrgehabt . Es kann jedoch nur ein Kind
fuccedircn , und zwar der älteste Sohn , und in Erman -
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gelung männlicher Erben die älteste Tochter , wenn

dieselbe dem Gute vorzustchcn im Stande seyn , und

als tauglich zur Succession zngelassen werden sollte .

Ergiebt sich der Fall , daß der älteste Sohn noch min¬

derjährig , und in sechs Jahren noch nicht im Stande

ist , das Gut anzutrcten , und ist dagegen eine groß¬

jährige fähige Tochter vorhanden , so soll cs dieser

» erstattet seyn , sich auf dem Gute zu vcrheirathcn , und

darin zu succcdircn , wogegen sie verpflichtet ist , dem

ausgeschlossenen Sohne bei seiner nachherigeu Verhci -

rathung nebst der Absöhuung für den Abstand noch ein

Billiges zu entrichten ( § . 55 ) .

lss Wenn beim Abstcrben der Eltern die Kinder noch

alle minderjährig sind , so kann der Gutsherr einstwei¬

len , bis eins der Kinder zur Annahme des Guts taug¬

lich ist , über dessen Verwaltung disponircn ( § . 56 ) .

c ) Wenn nur ein Kind auf dem Gute vorhanden und

dieses außer Land gegangen ist , obue daß man seinen

Aufenthaltsort weiß , so soll cs durch Edictalladung

aufgefordert ; im Falle aber , daß man seinen Aufent¬

halt kennt , von dem Abstcrben seiner Eltern in Kennt -

niß gesetzt werden . Erscheint dasselbe alsdann in der

zu verstattendcn Zeit von sechs Monaten nicht , so steht

es dem Gutsherrn frei , das Gut mit einem der näch¬

sten succcssionsfähigcn Blutsverwandten zu besetzen . Ein

gleiches gilt , wenn anwesende Kinder sich zur Annahme

des Guts nicht entschließen , sondern dieselbe verzögern

wollen ( Z . 58 ) .

cl) Sind keine Kinder aus erster Ehe vorhanden , so

schließen die Kinder aus der zweiten Ehe alle vom Ge -

blütc aus , selbst wenn sie aus der zweiten Ehe des

Ehegatten entsprossen sind , welcher mit dem Anerben

oder der Ancrbin auf dem Gute verhcirathct war .

e ) Hinterlassen aber cingehörige Eltern keine eheliche
Rive , über das Bauern -Güter -Wesen . I . 18



274 I . Hauptabschnitt . 2 . Abteilung .

Kinder , so fällt das Successionsrccht auf des verstor¬

benen Anerben , oder Anerbin Bruder oder Schwester ,

und in deren Ermangelung auf die nächsten vom Geblüte ,

mit Borbehalt der dem Gutsherrn bei gleichem Grade

znstehcnden Wahl ( Z . 59 ) .

1) Wenn der Anerbe oder die Ancrbin zur zweiten

Ehe schreitet , so sollen dem neuen Ehegatten , im Falle

aus erster Ehe Kinder vorhanden , nach Vcrhältniß sei¬

nes und der Vorkinder Alters gewisse , jedoch nicht

über sünf und zwanzig Jahre ( Mahljahre ) » erstattet

werden , nach deren Ablauf er die Leibzucht beziehen ,

und dem Kinde erster Ehe das Gut einräumcn muß ,

wenn immittclst der Anerbe oder die Ancrbin verstorben

seyn sollte . Wären aber binnen der Zeit auch sämmt -

lichc Kinder mit Tode abgcgangen , oder zur Sncccssion

untauglich , und wollte der Stiefvater oder die Stief¬

mutter noch länger auf dem Gute bleiben , und sich

wieder vcrheirathcn , so Mögen sie sich mit dem Guts¬

herrn darüber aufs neue verstehen ( § . 60 ) .

g ) Non der Sncccssion in ein eigcnhöriges Gut sind

ausgeschlossen :

i>->) diejenige , welche wegen körperlicher oder geisti¬

ger Gebrechen untauglich sind , die einem cinbehörigcn

Hausvater oder Hausmutter obliegende Feld - und Haus¬

arbeit zu verrichten ;

biss diejenige , welche zu dem Ackerbau keine Lust ,

oder davon keine Kenntniß haben ;

vo ) diejenige , welche sich eines Verbrechens schuldig

gemacht , was eine Leibes - und entehrende Strafe nach

sich zieht ;

cl <I ) diejenige , welche der Vollsauferei , der Hurerei ,

oder einem sonstigen liederlichen Lebenswandel sich er¬

geben ( Z . 5 ? ) ;

eo ) diejenige , welche einmal von dem Gute Abstand
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gethan , darauf verzichtet , die Leibzucht bezogen , oder

auf eine oder die andere Ärt sich des Erbrechts verlustig

gemacht haben ( § . 58 , 5y ) ;

tt ) diejenige , welche j durch einen Freibrief oder auf

eine andere Weise von dem Leibeigenthum entbunden

worden , oder von ihrem Gutsherrn ein anderes eigen -

behoriges Erbe , als das worauf sic geboren sind , über¬

nommen haben ( § . 36 ) * ) .

*) Aus allem diesem geht hervor , daß die Succcssion in ein

eigenhöriges oder nach Leibeigenthumsrechten vcrthacnes

Gut nicht nur durch die eheliche Geburt aus Eltern ,

welche zu diesem Gute eigenbehörig waren ; sondern auch

durch den fortgesetzten Leibeigenthumsverband zu diesem

Gute bedingt ist . Ein merkwürdiger Rechtsstreit , welcher

in den Jahren 1794 bis 1808 zuerst vor den kurkölnischen

Gerichten , dann vor dem Reichskammcrgericht in Wetzlar ,

und endlich vor der Herzoglich - Arenbergischen Regierung ,

als Revistonsgcricht über ein solches Successionsrecht in

ein eigcnbehöriges GUt geführt wurde , verdient hier einer
Erwähnung . *

Zu dem adlichen Hause L— gehörte der Schultenhof

W — , welcher nach Leibeigenthumsrechten verliehen war .

Der älteste Sohn und künftige nächste Anwardschafter auf

diesem Gute diente ' bei dem Gutsherrn , dem Besitzer des

Hauses L— Freiherrn von W — , als Kutscher , Machte

Bekanntschaft mit dessen Tochter , Freifräulein von W — ,

entführte selbe , und heirathete sie . Aus dieser Ehe war

ein Sohn geboren , welcher nach Absterben seines WaterS

gegen einen andern zur Succcssion nicht so Nahen Ver¬

wandten , der an dem gedachten Gute Gewinn erhalten

hatte , und dasselbe besaß , sein näheres Successionsrecht

in Anspruch nahm , und die Entsetzung des Letzten verlangte .

Hierüber erhob sich der erwähnte Rechtsstreit , in welchem

dem Kläger unter andern die Einreden entgegengesetzt wur¬

den , daß sowohl sein Vater als auch er durch ihr Betragen auf



276 I . Hauptabschnitt . L . Abtheilung .

§ . 104 .

II . Rechte und Pflichten des auf dem eigenbehörigen Gute sitzen «
den Colonen gegen seinen Gutsherrn und umgekehrt .

i ) Die Kinder eigenbehöriger Eltern sind zwar von
der Geburt und durch die Vorsehung der Vorfahren zur
Succession berufen ; es kann jedoch keins zum wirk¬
lichen Besitz eines mit Lcibeigenthum angcthancn Gutes
gelangen , wenn cs nicht dasselbe gewonnen , das heißt ,
wenn es nicht für sich und sein wirkliches oder künfti¬
ges Gemahl die Gewinn - und Auffahrtsgelder mit dem

die Leibeigenschaft verzichtet , und daß auch die Verjährung
gegen ihn cingetreten scy . Mehrere Jnterlocute waren in
demselben ergangen , welche bis zu den höchsten Instan¬
zen getrieben , und dort zum Nachtheil des Verklagten be¬
stätigt wurden . Die Sache schien selbst den meisten Juristen
für den Letzten verloren , als in der Herzoglich - Arenber-
gischen Revisions - Instanz der Referent , welcher mit dem
Geiste des fraglichen Instituts näher als seine Vorgängen
bekannt scyn mochte , folgende Ansicht in die Sache brachte :
Factisch stand es fest , daß die Mutter des Klägers frei
und nicht leibeigen geboren war ; die rechtlichen Folgen
hieraus , welche der Richter von Amtswcgen zu ziehen hat ,
waren , daß der Kläger selbst zu dem Gute nicht leibeigen
geboren , wenn seine Mutter in der Freiheit verblieben
( §. 5 ) und sich nicht vor dessen Geburt leibeigen ergeben
( Z. 9 ). Es folgte ferner rechtlich hieraus , daß , wenn der
Kläger nicht aus einer ehelichen leibeigenen Mutter
geboren , er kein Successionsrecht an dem Gute in Anspruch
nehmen könne ( Z. 25 , Z. 63 in ünef . Es wurde daher dem
Kläger der Beweis auferlcgt , daß seine Mutter vor seiner
Geburt sich zu dem fraglichen Gute leibeigen ergeben habe ,
welchen Beweis er zu führen nicht vermochte .



Grafschaft Recklinghausen .
277

Gutsherrn bedungen hat ( § . 56 ) . Bei Bestimmung des

Gewinngeldes soll der Gutsherr sich aber aller Über -

nehmung enthalten , und dabei auf den Zustand des

Gutes , auf die Zahl der abzusöhnenden Kinder , auf

den vorherigen Gewinn - Anschlag , und auf die Dauer

des zuletzt abgelaufenen Gewinns Rücksicht nehmen . Im

entgegengesetzten Falle kann eine richterliche Ermäßigung

eintrcten . Überhaupt darf der Anschlag niemals den

Betrag der doppelten Pacht überschreiten ( § . 37 ) .
2 ) Hätten die Eltern für eins ihrer Kinder , welches

zur Snccession bestimmt gewesen , das Gewinn accor -

dirt , und würde nun dasselbe doch nicht zur Successton

gelangen , so sind die Eltern nicht verbunden , die be¬

dungenen Gewinngelder zu zahlen ; wären aber die

Gelder wirklich gezahlt , so muß der Gutsherr dieselbe

entweder zurückgeben , oder dafür ein anderes Kind

zum Gute zulassen ( § . 58 ) . Eine solche Anticipation

der Gcwinngelder steht aber bloß dem unbeschränkten

Eigenthumshcrrn zu , dessen Handlungen sein Nachfol¬

ger gewähren muß ( § . 3y ) .

3 ) Nach bedungenem Gewinngeld muß ein ordent¬

licher und deutlich beschriebener Gewinnbricf dem An¬

erben gegen die gewöhnliche Schrcibgebühr mitgetheilt ;

selber aber vorher doppelt ausgefertigt , und von beiden

Theilen unterschrieben , oder vor einem Notar und Zeu¬

gen anerkannt werden ( § . 36 , § . 3 ) .

/ , ) In diesen Gewiunbriefen sind auch die Abgaben

und Dienstleistungen zu verzeichnen , welche entweder

dem alten Herkommen oder einer bekanntcnVereinbahrung

gemäß jährlich von dem Gute zu entrichten sind ( § . 2 ) .

Dieselben dürfen von dem Gutsherrn nicht vermehrt

oder verändert werden ; es sepe dann , daß das Gut

demselben hcimgefallcu , oder ein neues Stück außer

den bisherigen den Colonen mit untergcgeben worden
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( Z . 57 , ) . Eben so soll aber auch die Pacht vermindert

werden , wenn von dem Gute ohne Schuld der Colo¬

ne » ein nutzbares Pertinenz evincirt worden ( § . 35 ) .

Nebst den gutsherrlichcn Abgaben ist der Colon auch

verpflichtet , alle öffentliche Lasten zu tragen ( § . 25 ) .

5 ) Wenn kein Zahlungstermin für die jährliche Pacht

in dem Geroinnbricfe bestimmt ist , so muß die Abliefe -

rnng unfehlbar um Martini jeden Jahres geschehen ,

und im Falle verzögerter Lieferung ist der Gutsherr

berechtigt , dafür eben so wie in Ansehung rückständiger

Gewinn - und Auffahrtsgcldcr , selbst Pfänder anfzu -

ziehcn , und wegen der erfallcncn Kornpächtc das Korn

bis zu dem Betrage seines Guthabens ausdreschcn zu

lassen . Jedoch ist er gehalten , in so fern die aufgezo¬

genen Pfänder zu seiner Befriedigung versilbert werden

Müssen , deren Ästimation und Distraction bei dem or¬

dentlichen Gerichte nachzusnchcn ( § . 18 ) . Sollte die

Abtragung der Kornpacht bis nach Lichtmeß ( den 2teu

Februar ) verschoben werden , so hat der Gutsherr die

Wahl , entweder die Früchte in Natur , oder nach dem

um Martini bestandenen Marktpreis anzunehmen ( Z. 7, 0 ) .

In jedem Fall ist die Kornpacht in wohlgercinigten und

unstrafbarcn Kernfrüchten , so gut sie auf dem Gute

wachsen , zu liefern , und die Gcldpacht in dem landes¬

herrlichen Münzfüße zu zahlen ( § . 7, 1 ) .

6 ) Die mehrjährige Bezahlung einer bedungenen

Kornpacht in Geld befreiet den Colon nicht von der

nachmals wieder geforderten Lieferung in Natura , wenn

nicht ein Anderes in dem Gewinnbriefe versehen , oder

die Verjährung eingctretcn ist . Die Ablieferung geschieht

an dem Wohnorte des Gutsherrn , oder wohin er die¬

selbe anweist ; nur muß dieses von dem hergebrachten

Orte um ein Merkliches nicht entfernt seun ( Z . / , 2 ) .

Ist dieses der Fall , so muß der Colon dafür nach
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Verhältniß seiner Spanndienste entschädigt werden

( 8 . ä3 ) .

7 ) In Ansehung der von den eigenhörigen Gutsin -

hadern zu leistenden Dienste ist die Vcrmuthung dahin

festgestellt , daß jeder seinem Gutsherrn mit Pferden ,

wenn er deren hat oder halten kann , sonsten aber mit

Handarbeit dienen müsse , wobei cs übrigens wegen

näherer Bestimmung von dem Herdringen oder Vertrag

abhängt ( tz. / lü ) . Die Vermnthung soll für einen Dienst
in der Woche streiten ( Z . ^ 5 ) . Dienstgeld statt Natural -

Dicnste kann keinem der Theile anfgedrungen werden ;

wohl aber rann der Herr die Dienste gegen Geld einem
Dritten überlassen ( Z . /, 6 ) . Eine mehrjährige Zahlung

von Dicnstgeld befreiet nicht von der Naturallcistung ,
wenn nicht in den Gewinnbriefen ein Anderes versehen ,

oder Verjährung cingctretcn ist ( § . 1, 7 ) . Der Eigenhe¬

it) orige muß ans zeitig an ihn gelangte Verordnung zur
bestimmten Zeit und an dem bestimmten Ort zum Dienste

erscheinen . Unterläßt er dieses , so können die Leistun¬

gen von dem Gutsherrn auf seine Rechnung veranstal¬

tet werden ( Z . ich ) . Der Dienstpflichtige muß die zu

den bestimmten Haus - und Feldarbeiten erforderlichen

Instrumente mitbringen , tüchtige Arbeiter stellen , und

im Sommer um sechs Uhr Morgens bis um sechs Uhr

Abends , und im Winter um acht Uhr bis vier sich

einfiuden und , mit Ausschluß der Ruhe - und Eßzeit ,

arbeiten ( Z . üy ) . Wenn der Eigcnbehörige zu Diensten

übers Land aufgcbothcn wird , so muß er sich zu der

jedesmal bestimmten Tageszeit einfiuden , und wenn

ein solcher Dienst mehrere Tage erfordert , so werden

ihm dafür so viele Dienste als Tage angcrcchnet , u >

s. w . ( Z . 50 , 51 ) .

Wenn ein Gutsherr , nngemessene Dienste herge¬

bracht oder bedungen hat , so muß dem Colon doch so
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viele Zeit » erstattet werden , als ihm zur Bestellung
seines eigenen Ackers und zu seinen übrigen Geschäften
erforderlich ist . Land - und Kriegcsfuhren sind vorzugs¬
weise vor den gutshcrrlichcnDiensten zu leisten ( § . 52 ) .
Der Dienst ist für geleistet zu achten , wenn der Pflich¬
tige sich eingestellt hat , und nun ohne sein Verschulden
nicht gebraucht wird ( § . 53 ) .

8 ) Wenn die eigcnhörigcn Colonen durch Mißwachs ,
Krieg , u . s. w . großen Schaden erlitten , so werden die¬
selbe dem Gutsherrn zu einem billigen Pachtnachlasse
empfohlen , und im Falle dieses auf gütlichem Wege
nicht zu erlangen seyn dürfte , es dem richterlichen Er¬
kenntnisse überlassen ( Z . 5 /» ) .

§ . 105 .

L . Bon der Lcibzucht.

->) Der wirkliche Inhaber eines eigenbehörigen Gutes
darf dasselbe ohne gutsherrliche Bewilligung nicht ver¬
lassen , oder sich dessen begeben und die Lcibzucht be¬
ziehen , und wenn er dieses Verboth überschritten , so
sollen die Gerichte dem Gutsherrn hülfliche Hand lei¬
sten , und die entwichenen Leibeigenen zu ihrer Schul¬
digkeit anhaltcn ( § . 15 ) .

K ) Leibzucht heißt dasjenige , was dem Inhaber
emes eigenhörigen Gutes , welcher mit gutsherrlicher
Bewilligung wegen Altersschwäche oder sonstiger Ge¬
brechen , oder weil die ihm bewilligte Zeit verflossen ,
dasselbe dem Nachfolger zur Verwaltung und Benutzung
abtritt , zum lebenslänglichen Unterhalte angewiesen
wird . Der Betrag richtet sich zunächst nach dem , was
aus dem Gute hergebracht worden . In Ermangelung
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rincs solchen Hcrbringcns muffen die Abgehenden sich

mit dem Anerben vergleichen , was ihnen an Ländereien ,

Wohnung , u . s . w . zur lcibzuchtigcn Benutzung über¬

lassen werden soll . Diese Übereinkunft ist dem Guts¬

herrn bei Strafe der Nichtigkeit zur Genehmigung vor -

zulcgcu ( § . 6l ) .

L) Bei Bestimmung der Lcibzucht soll allerdings auf

die Große des Gutes , und wie die Abgchendcn darauf

gewirthschaftct , Rücksicht ; allein doch immer darauf

Bedacht genommen werden , daß cs den Leibzüchtcrn

nicht am Unterhalte mangele . Und sollten sie entweder

freiwillig , oder weil keine besondere Wohnung vorhan¬

den , oder weil die Unbcträchtlichkeit des Gutes keine

Leibzucht zuläßt , auf dem Gute bleiben wollen , so

sollen die Abgchendcn an des Auffolgcrs Tisch die Kost ,

und zu ihrer nothdürftigen Ausgabe mit Bewilligung

des Gutsherrn etwas an Geld oder Gcldcswcrth er¬

halten , wogegen sie dann , so lange cs ihre Kräfte

erlauben , Mitarbeiten müssen ( Z . 62 ) .

cl ) Die Grundstücke , welche zur leibzüchtigen Benutz¬

ung gegeben werden , genießen die Lcibzüchtcr frei von

allen gutsherrlichcn und landesherrlichen Real - Lasten ;

die persönlichen Steuern müssen sic dagegen selbst tragen .

0 ) Ist von den Hofesinhabern nur noch einer am

Leben , der das Gut seinem Nachfolger überläßt , so

erhält er nur die Hälfte der herkömmlichen Leibzucht .

Eben dieses gilt , wenn beide die Leibzncht bezogen

haben , und nun einer stirbt . Sollte der überlebende

Leibzüchter mit Bewilligung des Colonen und des Guts¬

herrn zur zweiten Ehe schreiten , so soll der zweite

Ehegatte , wenn er der Lctztlebcnde ist , diese Hälfte

lebenslänglich genießen ( Z . 6s ) .
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§ . 106 .

r . Von den Rechten der Guts - und der Eigenhorigen in Be¬
ziehung auf die Güter .

1 ) Ein Gut erhält durch die Destination des Guts¬

herrn bei dessen Verleihung die Qualität eines eigen -

hörigen Gutes ( § . 23 ) .

2 ) Alle Grundstücke , welche der Inhaber eines sol¬

chen Guts besitzt , werden für Pcrtiueuzicn desselben so

lange gehalten , bis der Colon beweist , daß er ein

oder andres Stück rechtmäßig erworben habe . Dieses

gehört erst nach dessen Abstcrben dem Gutsherrn nach

Ncrhältniß des Sterbfalles . Dagegen erwirbt der Co¬

lon alles dem Gute , was durch Allusionen , Gemcin -

heitsthcilungcn oder sonst aus einem dem Gute ankle -

bendcn Rechte gewonnen wird ( § . 24 ) .

5 ) Der Colon bezieht alle Früchte und Nutzungen

des Hofes , wogegen er aber auch für die gehörige

Bewirthschaftung und im Standehaltnng desselben zu

sorgen hat ( § . 25 ) .

4 ) Da der Colon kein Eigenthümer des Gutes ist ,

so kann er dasselbe mit keiner Dienstbarkeit belasten ;

wohl aber demselben eine Dienstbarkeit erwerben . Ein

Dritter kann gegen ihn und den Gutsherrn zugleich eine

solche präscribircn ( § . 26 ) .

5 ) Der Colon darf mit dem Gute ohne Vorwisscn

des Gutsherrn keine Veränderungen vornehmen , keine

Heucrlinge aufnehmcn , auch kein Pertinenz untcrvcr -

pachtcn ; es seye dann dieses ein entlegenes Stück ,

welches er füglich nicht bearbeiten kann ( § . 27 ) .

Sollte eine solche Verpachtung ohne Bewilligung des

Gutsherrn geschehen scyn , so ist der Nachfolger auf

das Gut daran nicht gebunden . Eben dieses gilt , wenn
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der Verpachter nachher in Diskussion geräth , und über¬

dies bleibt der Unterpachter dem Gutsherrn für die

Pacht xro rata verhaftet ( H . 71 ) . Ist ein Colon durch

bloße Unglücksfälle in Gcldnoth gcrathen , so soll der

Gutsherr ihm erlauben , ein oder anderes Stück vom

Gute zu versetzen , und wenn der Colon dieses nicht

will , so kann er dazu sogar angehaltcn werden ( § . 72 ) .

6 ) Das auf einem eigenbehörigcn Gute befindliche

Gehölz gehört zum Gute und dem Gutsherrn , wenn

es auch von den Colonen gepflanzt worden - Der Colon

hat darin den Erbnießbrauch ; jedoch bleibt cs dabei ,

wo der Gutsherr den Genuß oder Mitgenuß der Mast

hergebracht hat ( § . 28 ) .

7 ) Von dem fruchtbaren Gehölz darf der Gutsherr

wohl ein oder anderes Stück hauen , wenn das Gut

hinreichend damit versehen ist ; dem Colon steht dies

aber ohne Anweisung des Ersten durchaus nicht zu .

Diese Anweisung ist immittclst nicht zu verweigern ,

wenn der Colon den Bedarf gehörig nachwcisct ( 8 . 29 ) .

8 ) Das von einem Colon vcrbothencr Weise gefällte

Holz kann von dem Gutsherrn überall , wo es angc -

troffen wird , uncntgcldlich vindicirt werden . Der An¬

käufer hat nicht einmal einen Regreß wider den ver¬

kaufenden Colonen , und soll sogar bestraft werden . Im

Fall das Holz nicht mehr aufzufiudcu ist , muß der Co¬

lon dem Gutsherrn dessen Werth erstatten ( § . 30 ) .

9 ) Nutzholz , welches durch Windschlag n . s . w . um -

gcworfen , oder welches abständig ist , darf sich st>cr Co¬

lon ohne Anweisung des Gutsherrn eben wenig an -

maßcn ( Z . 51 ) .

10 ) Sämmtliches Schlagholz gehört zur Benutzung

des Colons ; jedoch muß dieselbe forstwirthschaftlich ge¬

schehen c§ . 32 ) .

11 ) Wenn Hochwald mit Schlagholz untersetzt ist ,
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so darf der Colon sich an die Eichen und Buchen nicht

vergreifen . Ein Anders ist cs , wenn unter dem Schlag¬

holze einige junge Eichen mit aufwachsen ; diese dürfen

mit geschlagen werden , wenn sonst das Gut mit hin¬

reichenden Eichen versehen ist f§ . 52 ) .

12 ) Für Schulden , welche der Colon mit gnts -

herrlicher Einwilligung contrahirt hat , haftet das Gut

selbst , sobald der Colon solche aus seinem Pekulium zu

zahlen nicht im Stande ist . Die Gutsherren haben sich

daher vorzusehen , daß sic ihren Conscns und die Hy¬

pothek auf eine gewisse Zeit beschranken ( Z . ? /, ) . Hat

der Colon zur Abtragung bewilligter Schulden , oder

zur Ablösung einer auf dem Gute haftenden Rcallast ,

oder zum Ankauf eines Grundstückes , welches er dem

Gute cinvcrleibt , Geld anfgenommen , so muß sein

Nachfolger die Schuld übernehmen , wenngleich der Guts¬

herr dazu seine Einwilligung nicht gegeben . Alle übrige

nnbewilligte Schulden , aus welchem Grunde dieselbe

auch entstanden seyn mögen , fallen dem Nachfolger

nur dann , wenn er Erbe des Pckuliums ist , zu Last .

Eben dieses gilt von den Schulden , welche von einem

Lcibzüchtcr contrahirt worden ( § . 75 ) . Will der Colon

ein einzelnes erworbenes Grundstück wieder verkaufen ,

so steht dem Gutsherrn das Vorkaufs - Recht und

im Falle eines wirklich geschehenen Verkaufs das Nä¬

herrecht , rotruLtus zu ( § . 80 ) .

12 ) Hat der Colon für contrahirte Schulden sein

Vermögen oder Pekulium zum Unterpfand gesetzt , so

können die Gläubiger allerdings darauf verfahren ; je¬

doch müssen sie ein Vorzugsrecht für einen einjährigen

Steuer - , Zins - oder Pachtrückstand gestatten ( § . 76 ) .

iü ) Das dem Colon an dem Gute zustehendc Erb¬

nutzungsrecht soll niemals mehr von den Gläubigern

zur Befriedigung unbewilligter Schulden in Anspruch

genommen werden können ( § . 77 ) .
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15 ) Wenn die gutshcrrlichen Rechte cm einem eigen -
hörigen Gute gerichtlich verkauft werden sollen , so sol¬
len die Einkünfte nicht nur sondern auch das Gut selbst
geschätzt , und dabei auch das fruchtbare Eichen - und
Bnchen - Holz in vcrhältnißmäßigen Anschlag gebracht
werden . Erstes gilt auch von einzeln verliehenen Grund¬
stücken ( § . 73 , 7 y , 60 ) .

16 ) Die Eigcnhörigc verwirken das an dem Gute
habende Gewinn -9 wenn sie die Gebäude verfallen
und die Äcker dergestalt veröden lassen , daß sie den
Schaden aus eigenen Mitteln nicht mehr erstatten kön¬
nen ; l>) wenn sie ohne Unglücksfälle mit ihren Leistun¬
gen so weit in Rückstand kommen , daß dieselbe eine
vollständige dreijährige Pacht ausmachen ; e ) wenn der
Colon ohne Noth in Schulden sich vertieft , und dadurch
die Discussion seines Peknliums veranlaßt ; <1) wenn er
ohne Anweisung fruchtbares Eichen - oder Buchenholz
hauet , und endlich e ) wegen einer erlittenen Landes¬
verweisung oder sonstiger entehrender Lcibcsstrafc . Die
Entsetzung des Colonen von dem Gute aus einer dieser
Ursachen darf jedoch nicht von dem Gutsherrn selbst ,
sondern nur ans dessen Anrufen von dem Gerichte ge¬
schehen ( § . 81 —65 ) .

17 ) Der Eigcnbehörige darf wegen seines unterha¬
benden Gutes oder dessen Gerechtsame keine Prozesse
ohne des Gutsherrn Erlaubniß anfangcn ; und eben so
wenig kann er deshalb belangt , und gegen ihn ent¬
schieden werden , ohne daß dem Gutsherrn die Denun¬
tiatio » geschehen ( § . 90 ) .

18 ) Zufolge einer besonder » am 9ten März üb¬
erlassenen und in der Anlage XXXXIII abgcdrucktcn
Verordnung darf das zu einem eigenbehörigen Gute
gehörige Ackervieh , auch Ackergeräthe , welches gewöhn¬
lich das Hofes - Pekulium genannt wird ^ zur Til -
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gung der von dem Colonen ohne Bewilligung seines
Gutsherrn gemachten Schulden nicht eher als bei einer
förmlichen Diskussion angegriffen werden ; auch sind
dabei alle unnöthige Kosten von Seiten des Gerichts
verbothen .

§ . 10 ? .

HI . Erbpachtgüter .

In Ansehung der Erbpachtgüter ist für das Best Reck¬
linghausen niemals eine allgemeine , ihre sämmtliche
Rechtsverhältnisse umfassende Verordnung erlassen . Die
einmal angenommene Natur der Sache , so wie ein un¬
bestrittenes Herkommen geben die Bestimmungen an die
Hand , in wie fern diese Rechtsverhältnisse als festste¬
hend zu betrachten sind . Hiernach ist es keinem Zwei¬
fel unterworfen ,

i ) daß den Erbpächtern an den Erbpachtgütem ,
gegen bestimmte jährliche Abgaben oder Leistungen ,
Pacht genannt , und ncbstdem auch wohl noch gegen
feststehende gemessene Dienste , ein Erbnießbrauch ,
oder ein Erbnutzungsrecht , oder ein Recht zur Be¬
nutzung der Erbpachtgüter , welches sie auf ihre erb¬
fähige Anverwandte übertragen , zustehe .

Wir müssen hier das wiederholen , was wir bereits
oben Z . ä5 bemerkt haben , nämlich daß ein solches
Erbnutznngsrecht nicht für ein römisches Dominium ,
uiile , oder ein nutzbares Eigcnthum zu halten , und
daß eben so wenig aus den darüber bestehenden Grund¬
sätzen das Rechtsverhältniß der Erbpachtgüter festzu -
stcllen ist . Erbpacht , so wie wir sie in Westphalen ,
und insonderheit in der Grafschaft Recklinghausen , aus
alten Zeiten her finden , ist ein deutsches Institut , wel¬
ches , wenn es doch durch einen römischen Namen bc -
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zeichnet werden soll , Ins ooloii -ii ' inin , oder Ins oc >Ic>-

NIN6 poipetnne genannt werden mag . Daß eine Erb¬

pacht und ein daraus fließender Erbnießbrauch mehr als ein

bloß persönliches Recht zu dem erbpächtigen Gute ,

sondern ein , zwar durch die Verhältnisse des Erbpächters

zu dem Gutsherrn bedingtes , dingliches Recht gegen

dritte Personen enthalte , ist nie bezweifelt worden .

2 ) Die Untheilbarkeit der Erbpachtgüter , und daß

dieselbe von den Erbpächtern nicht veräußert , verpfän¬

det , versplissen , u . s . w . werden durften , ist schon § . 83

hinsichtlich der dasigen Bauerngüter im Allgemeinen be¬

merkt , und sowohl in landespolizcilicher Beziehung

durch die Anlage XIX als in guts herrlich er Rücksicht

durch die Anlage XX begründet worden .

s ) Nur Einer succedirt in das Erbpachtgut , und

zwar unter mehreren ehelichen Kindern des letzten Erb¬

pachters der älteste Sohn , und ln Ermangelung von

Söhnen die älteste Tochter , ohne daß es von dem

Willen des Colonen abhängt , ein anders seiner Kin¬

der zur Succession zu berufen . Wenn der Colon keine

eheliche Descendenz hinterläßt , so succedirt einer seiner

nächsten Anverwandten , wenn dieselben von dem ersten

Erwerber abstammen , in das Gut ; ob aber unter

gleich nahen Anverwandten der Ältere den Jüngern ,

und das männliche Geschlecht das weibliche ausschließe ,

darüber hat weder Gesetz noch Herkommen etwas un -

gezweifelt festgestellt , und es wurde daher in solchen

Fällen meistens vorsorglich zur Lebenszeit des Colonen

mit dem Gutsherrn und den Betheiligten über die

künftige Auffolge in das Erbpachtgut unterhandelt ,

und darüber das Erforderliche festgestellt .

Derjenige oder Diejenige , welche zur wirklichen

Auffolge in ein solches Gut gelangt , muß dem Guts¬

herrn , außer der feststehenden Pacht , für sich und sein
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eheliches Gemahl ein Gewinngeld entrichten , wel¬

ches gewöhnlich jedesmal accordirt zu werden pflegt ^

und wobei der Regel nach das Doppelte der jährlichen

Pacht zum Maßstabe dient . Den gewinnenden Ehe¬

leuten wird ein förmlicher Gcwinnbricf , welcher sehr

häufig die Clanscl : auf ihr Lebenlang und länger

nicht , enthält , und übrigens die nähere Bestimmungen

verzeichnet , unter welchen das Gut in Erbpacht , odcv

zur Erbnutzung , oder in Gewinn verliehen worden ,

ausgcfertigt , und hat diese Gewinnung die Folge , daß

auch die Ehefrau oder der Ehemann , welche oder wel¬

cher mit dem eigentlichen Anerben oder resp . der An -

crbin vcrhcirathct ist , auch nach deren Tod den Besitz

des Erbpachtgntes fortzusctzcn , oder im Falle sie sol¬

ches dem rechtmäßigen Hofesfolger abzutrcten und ein -

zuräumcn Willens sind , eine Leibzucht zu fordern be¬

rechtigt werden . Ist der Anerbe der Letztlebcnde , und

schreitet er zur zweiten Ehe , so muß für die zweite

Ehefrau ein neues Gewinn nachgcsncht , und mit der

Hälfte des früher accordirtcn oder jetzt noch näher zu

bestimmenden Gcwinngeldes bezahlt werden , wogegen

sic die nämlichen Rechte der ersten Ehefrau erhält .

Ein gleiches gilt , wenn die Anerbin die Letztlebcnde

und zur zweiten Ehe Schreitende ist . Wen die Ehefrau

des Anerben , oder der Ehemann der Anerbin die Letzt¬

lebenden sind , so wird ihnen in der Regel nicht ver -

stattet , sich auf dem Gute wieder zu verheirathen ; es

sepc dann , daß der nächste successionsfähige Erbe noch

minderjährig und zum Antritt und Bcwirthschaftung

des Gutes noch untauglich ist . In diesem Falle wird

dem zweiten Ehegatten wohl ein Gewinn verliehen ,

und demselben gewisse Mahljahre , welche jedoch die

Großjährigkeit des nächsten Erben nicht überschreiten

dürfen , verstärket . Ob einem solchen Gcwrnnträgcr aus
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bestimmte Zeit nach abgelaufenen Mahljahren der fer ,

nere Aufenthalt auf dem Gute , oder eine Leibzucht ge¬

bühren solle , dieses alles hängt von der Vcreinbahrung

mit dem Gutsherrn und mit den nächsten Anverwand¬

ten oder Vormündern des minderjährigen Hofesfolgcrs

ab . So wie auch hiervon die Bestellung einer Jnte -

rimswirthschaft abhäugt und ihre Beurtheilung her¬

leitet , im Falle beide Gcwinnträger mit Tode abge -

gangcn , oder zur Fortsetzung der Wirtschaft untauglich

geworden sind und der nächste Erbe noch minderjährig

und ebenfalls dazu nicht fähig ist .

Dadurch , daß bei den sogenannten Erbpachtgütern

in der Grafschaft Recklinghausen außer den jährliche

Pachtabgaben und Leistungen noch ein besonderes Ge¬

winngeld hergebracht ist , nehmen dieselbe denKarak -

ter von Erbgewinngütern an , und sind sie in so

fern abweichend von den eigentlichen Erbpachtgütern

im Sinne des deutschen Privatrcchts .

5 ) Den von dem Gute abgehcndcn und wenigstens

jetzt nicht zur Succession gelangenden Kindern muß

eine Aussteuer oder Brautschatz nach den Kräften des

Gutes gegeben werden . Meistens ist der Betrag in

gewissen Mobilien und Moventicn , und in Früchten

oder baarem Gelde bei jedem Gute durch das Herkom¬

men bestimmt , oder er wird durch einen Vertrag zur

Zeit der Dereheligung der Erbpächter entweder für die

zu erzeugenden Kinder , oder für die bereits vorhande¬

nen Geschwister aus der Ehe der verstorbenen oder ab¬

tretenden Gcwinnträger festgestellt . Niemals aber soll ,

zufolge der unter Nr . XXXXIV angelegten Verordnung

vom Listen März 1769 , die Bewilligung eines Braut¬

schatzes oder Aussteuer ohne ausdrückliche Einwilligung

des Gutsherrn Gültigkeit und Kraft haben .

6 ) Der gewinntragende Erbpachter oder beide Ehe -

Rivk , über das Bauern -Güter -Wesen , l . iS



I . Ha » ptabsch » itt . 2 . Abteilung .29s »

leute , wenn sic noch am Leben sind , können im Falle

« intretcndcr Unvermögenheit , der Bewirthschastnng vor -

zustchen , das Gut dem nächsten zur Succession berufe¬

nen Erben abtrcten , und sich die Leibzucht bedin¬

gen . Diese Lcibzucht oder Altcntheil besteht entwe¬

der in einem bestimmten Maße von Hofes - Ländereien ,

welche der Gntsinhaber für den Leibzuchter mit einer

gewissen Art von Früchten zu bestellen , und wovon er

ihm den Ertrag in Körnern abzuliefern hat , und in

Futter für eine sichere Anzahl Vieh , oder in einer

jährlichen Abgabe an Früchten und Geld , und nebst

diesen entweder in einer besondern freien Wohnung

« der in dem lebenslänglichen Aufenthalte auf dem Gute .

Bei vielen Gütern steht eine solche Lcibzucht durch das

Herbringen fest , und pflegen dagegen auch die Guts¬

herren keinen Einspruch zu machen . Da , wo dieses

nicht der Fall ist , stipuliren sich die abgehenden Ge¬

winnträger dieselbe ; aber nach vorangeführter Verord¬

nung jedesmal mit Bewilligung der Gutsherrschaft , bei

Strafe der Nichtigkeit .

7 ) Der Erbpachter muß alle öffentliche sowohl Staats -

als Gcmeinheitölasten tragen , und

3 ) die Gebäude auf seinem Gute aufführen und un¬

terhalten .

y ) Gegen diese Verpflichtungen bezieht der Colon

alle Nutzungen aus dem Gute ; in so fern dasselbe da¬

durch nicht in seiner Substanz angegriffen wird .

io ) Nach diesem Grundsätze ist der Colon von der

eigentlichen Benutzung des hohen Eichen - und Buchen -

Holzes , als zur Substanz des Gutes gehörend , wie¬

wohl er dasselbe zu pflanzen , zu pflegen und zu wah¬

ren verpflichtet ist , ausgeschlossen . Er erhält daraus ,

auf Anweisung des Gutsherrn , nur den Bedarf , wel¬

cher zur Errichtung der Hofesgebäude , und zur Unter -
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Haltung derselben , so wie zu den Ackergeschirren erfor¬

derlich ist . Was außer diesem Bedarf oder vielmehr

außer dem Fond zu diesem Bedarf an abstämmigem

jedoch noch nutzbarem hohen Gehölze auf einem Erb -

pachrgute noch übrig bleibt , gehört dem Grundsätze

nach dem Gutsbcrrn , welcher solches zu seinem Vor¬

theil abstammen zu lassen , oder wenn cs durch Wind¬

schlag oder sonst umgefallen ist , an sich zu nehmen be¬

rechtigt ist . Allein auch hierin haben Verträge Und

Herkommen bei einzelnen Gütern ein Anderes geordnet ,

und müssen auch diese den Maßstab abgcben , wie es

bei vorhandener Mast oder Eckerich gehalten , und wie

viel Schweine der Gutsherr und wie viele der Bauer

in die Guts - Büsche eintreiben soll .

11 ) Das Schlagholz , so wie das Reis - und Topf - '

Holz von dem abgcstammten hohen Eichen - und Buchen -

Holze gehört dem Colonen zur freien Benutzung .

12 ) Durch die vorbezogene Verordnung ist es den

Colonen untersagt , von den Hofcsfrüchten welche auf

dem Halme zu verkaufen , damit dem Gute die Dütt -

gungsmittel nicht entzogen werden .

13 ) Der Colon wird seines Gewinn - und Erbpacht¬

rechtes verlustig : ,

a ) wenn er das Gut durch gesetzwidrige Abstammung

des hohen Gehölzes , durch Unterlassung neuer An¬

pflanzungen , durch Verödung der Hofesgründe , oder

durch Veruachläßigung der Hofesgebäude verwüstet ,

oder sonst auf diese oder andere Weise das Gut der¬

gestalt dcvastirt , daß der Ruin desselben in seiner Sub¬

stanz daraus die Folge seyn muß ;

b>) wenn der Colon mit der Abtragung der öffent¬

lichen Lasten oder auch der gutsherrlichen Abgaben

dergestalt in Rückstand geräth , daß sein Pekulium oder

das auf dem Gute befindliche Haus - und Ackergcräthe ,
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fo wie der Viehstand und sein sonstiges Vermögen nicht

hinreichen , um denselben abzutragcn ;

c ) wenn gegen den Colonen wegen sonstiger Schul¬

den Concours eröffnet , und sein Vermögen wegen Un¬

zulänglichkeit subhastirt wird ;

cl) wegen sonstiger ans der Analogie des Lehnrechts ,

der Lcibeigenthums - Ordnung und der römischen Emphy -

theusks entnommenen Grunde .

Zn allen Fällen muß , wenn sich der Colon nicht

freiwillig seines Gewinn - und Erbpacht - Rechtes an

dem Gute begiebt , das Richteramt um Aussprechung

der Caducität angegangen werden , und sie wird der

Regel nach nur alsdann ausgesprochen , wenn keine

Aussicht vorhanden ist , die Familie bei dem Hofe zu

behalten , ohne die öffentlichen Interessen und die Rechte

der Gutsherrschaft zu beeinträchtigen .

I - ) Nach ausgestorbener Familie des ersten Erb¬

pächters oder sonst in Ermangelung tauglicher succes -

sionsfähiger Erben fällt das Gut dem Gutsherrn oder

Erbvcrpachter wieder anheim ; jedoch darf dasselbe als¬

dann weder zu einem andern Gute geschlagen oder ein -

gcbauet , noch auseinander gerissen und versplissen wer¬

den ; sondern das ganze Gut muß , vermöge der poli¬

tischen Verordnung oder des sogenannten Consolidations -

Edictes vom i ? tcn Januar 1652 ( Anlage XXIX ) ,

bei der Sohlstätte erhalten werden , damit keine Irrun¬

gen und Abänderungen in der Landes - Matrikel , hin¬

sichtlich der Landcsstcureu , und eben so wenig in den

auf der Gemeinheit oder Bauerschaft ruhenden Lasten ,

z . B . der Landfolge , entstehen . Selten wurde daher ,

und zwar auch alsdann nur aus Connivcnz der Poli¬

zeibehörde , ein Gut im Caducitäts - Falle , oder beim

Hcimfalle uicht wieder nach seinem ganzen Bestände mit

einer Bauernfamilic besetzt , sondern entweder mit einem
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andern Gute vereinigt oder auseinander gerissen . In

beiden Fällen blieb alsdann die Sohlstädte immer für die

öffentlichen Leistungen gehalten ; der Besitzer derselben

wurde dafür in Anspruch genommen , und an ihn muß¬

ten die Besitzer der übrigen Gutstheile oder Absplisse ,

nach Vcrhältniß , den Ersatz leisten oder beitragen .

Daß bei Wiederverleihung eines eröffnten Gutes zu

neuer Erbpacht die jährliche Pachtabgabe erhöhet wor¬

den , darüber ist kein Beispiel bekannt ; denn wenn auch

die landesherrliche Verordnung vom sten März 1732 ,

wornach ein erledigtes Bauerngut mit einem tüchtigen

frommen Colon ohne Erhöhung der Abgaben wieder

besetzt werden mußte , nur für das Herzogthum West -

phalen gegeben war , so war einmal schon das Dorur -

theil , daß jedes Gut sich in einem angemessenen Ver¬

hältnisse zu den darauf ruhenden alten Abgaben und

Lasten befinde , bei dem Bauernstände so groß , daß nicht

leicht von einem neuen Colon eine größere oder höhere

zu erlangen war , und zweitens war im Caducitätsfalle

das Gut jedesmal in einem so verwüsteten Zustande ,

daß der Gutsherr froh war , einen zur Herstellung deS

Verdorbenen hinreichend vermögenden und tüchtigen Co -

lonen ^ gegen die alte Pacht dafür zu finden . Und was

den Fall der Erlöschung einer Baucrnfamilie betrifft ,

so wurde in demselben schon bei Lebzeiten des letzten

Besitzers gewöhnlich Veranstaltung getroffen , daß dem¬

jenigen , welchen er sich zum Erben auserschcn , daS

Gut von dem Gutsherrn gegen die alte Pacht von

neuem in Gewinn verliehen wurde , wozu der letzte

NM so geneigter seyn mußte , weil nun bei dem Gute

alles in seinem bisherigen Zustande verbliebe , was der

Fall nicht gewesen seyn würde , wenn der Allodialerbe

das Gut mit dem Pekulium und der Fortfahrung ver¬

lassen hätte , und dieses alles von einem neuen Colon

wieder hätte angeschafft werden müssen .
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§ . 103 .

IV . Ilnsgi 'lter.

Zinsgüter sind solche , deren Besitzer zwar einem
Dritten zu jährlichen Zinsen , Abgaben oder Diensten ,
und zwar in Beziehung auf diese Güter , verpflichtet ;
jedoch mit einem vollen Dispositionsrechte über dieselbe
angethan sind . Solcher Zinsgüter finden sich eine Menge
zu dem fürstlichen Amthause Horneburg , , dessen schon
oben § . y5 , S . 23 /l Erwähnung geschehen , gehörend . Ihre
Besitzer waren verbunden , alle vierzehn Tage ans ge¬
dachtem Hause einen Handdienst , wofür ihnen jedesmal
rin Stüber gezahlt werden mußte , zu leisten , oder ein
dafür bedungenes Dienstgeld zu zahlen , und nebst -
dem jährlich ein Rauchhuhn , auch wohl noch einen
Geldzins zu entrichten . Man war gewohnt , diese
Dienste als eigentliche Frohnden , und die genannten
Abgaben als oberherrliche , 56ig >l6uoialss , zu be¬
trachten ; und zwar aus dem Grunde , weil dieselbe dem
Landeshcrrn zu seinem Amthause , als dem Sitze seiner
Domainen - Verwaltung , geleistet wurden . Daß indessen
dieser Grund allein nicht hinreiche , um eine solche
Wcrmuthung als unumstößlich feststehend anzusehen ,
ergiebt sich schon daraus , daß das Haus Horneburg
ursprünglich kein landesherrliches Gut war , sondern
k>en Freiherren von Oer gehörte , und so würde dann
immerhin alles darauf ankommen , ob sich nicht aus
alten Urkunden , Lagcrvüchcrn oder Registern Nachweisen
lasse , daß die fraglichen Leistungen nicht wegen ober¬
herrlichen Schutzes , oder für die Erlaubniß , sich in einem
gewissen Bezirke anbauen zu dürfen , sondern für ver¬
liehenen Grund und Boden bedungen , oder für andere
«iit der Oberherrlichkeit in gar keiner Verbindung sie -
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henden Bortheile auf diese Güter gelegt oder coustituirt

worden .

Daß übrigens die zn der vormaligen kurkölnifchen

Hofkammcr gehörenden Zinsgütcr im Veste Reckling¬

hausen auch in Ansehung der Veräußerung oder Verän¬

derung derselben , um die Verdunkelung der Zinsen oder

Abgaben zu verhüten , einer Kontrolle unterworfen wa¬

ren , ist aus der im Jahr i7lls ) am i5tcn Julius er -

lasseuen , und hier in der Anlage XXXXV abgedruck -

tcn Verordnung zu ersehen .

Wenn diese Verordnung übrigens auch von erb -

ziusbaren , erbp sich tigcu ( nicht Erbpachtgü -

tern oder Erbpachthöfen ) kurmutigen und far -

pfligtigen Gütern redet , so folgt daraus nicht , daß

es dergleichen Güter auch in der befragten Grafschaft

gegeben ; indem gedachte Verordnung für das ganze

Erzstift Köln , in dessen übrigen Theilen sich allerdings

derartige Güter befanden , erlassen worden ist .

§ . 109 .

V . Eigenthümliche Güter , oder Erbgüter .

Unter diese Benennung kommen in der Grafschaft

Recklinghausen diejenige Bauerngüter , welche keine be¬

sondere Gutsherren mehr erkennen , und rücksichtlich de¬

rer sich die gutsherrlichen und bäuerlichen Rechte bei

einer und der nämlichen Familie vereinigt befinden .

Derartige Rechtsverhältnisse sind nicht dadurch entstan¬

den , daß Jemand ein freies Eigenthum in ein Bauern¬

gut verwandelt , und die eigene Bcwirthschaftung des¬

selben . übernommen , und daß man dasselbe nun als

solches in die Landcsmatrikel zum Behuf der Besteu¬

erung , der Landfolge und der sonstigen öffentlichen
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LastenTangcschlagcn hat ; denn außer den Ländereien

und Grundstücken , welche sich in den Feldmarken der

beiden Städte befanden , und außer den wenigen freien

Grundstücken , welche bei den Dörfern , in so fern

diese nicht ebenfalls Bauernhöfe und Kotten in sich faßten ,

gelegen waren , so wie außer den adlichen Rittergütern ,

die zudem meistens mit einem Lehns - oder Fidei - Com -

miß - oder einem sonstigen Familien - Verbände angcthan

waren , gab es zur Zeit der alten Gesetzgebung fast

gar kein freies Grundcigcnthum . Die vorhandenen

großen Marken , Gemeinheiten und Heimödcn hat man

erst in spätem Zeiten zu thcilen angefangen , und der¬

jenige , welcher an solchen Gcmeindegründen früher ein

freies Eigenthum erworben , hat sich wohl in Acht ge¬

nommen , dasselbe in eine eigentliche bäuerliche Besitz¬

ung zu verwandeln , wenn er ein unbeschränktes Dis¬

positionsrecht als Ausfluß ans dem freien Eigenthum

für sich zu behalten beabsichtigte ; indem ein solches

mit den bestehenden landespolizcilichen Gesetzen nicht zu

vereinigen war . Aus diesen Gründen kann fast mit

völliger Zuverlässigkeit angenommen werden , daß der¬

artige Bauerngüter nur dadurch ihr Entstehen erhalten

haben , wenn eine aufsitzende Bauernfamilie die guts¬

herrlichen Rechte , sey es durch einen Titel oder durch

Verjährung , erworben hat . Durch eine solche Confu -

sion der Rechte hörten aber , vor Einführung der neue¬

ren Steuerverfassung und der neuern Gesetze über die

gutsherrlichcn und bäuerlichen Verhältnisse , die Rela¬

tionen nicht auf , worin das Bauerngut sich zu dem

Staate und zu .den öffentlichen Lasten befand . Das

Gut blieb immerhin unthcilbar , und durfte nicht ver¬

splissen werden . Dieserhalb konnte darin von mehreren

Kindern nur eins succediren , und die übrigen mußten

eben so , wie bei andern einen Gutsherrn erkennenden
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Gütern , durch Brautschatz und Aussteuer ab gefunden
werden , wobei allerdings die gutshcrrlichen Rechte , ,
wenn dieselbe auf den Hofesfolger ausschließlich über¬
gingen , in besonder » Anschlag gebracht wurden . Da auf
diese Weise die abgehenden Kinder und ihre Nachkom¬
men ihr Successionsrccht an dem Gute behielten , so
war auch hierdurch der freien Veräußerung desselben ,
obgleich der Besitzer die Rechte des Gutsherrn und des
Bauern in sich vereinigte , und obgleich die Veräußerung
keine einzelne Stücke , sondern das ganze Gut zum Ge¬
genstände hatte , ein Damm gesetzt .

Von den Flugländereien oder Erbländereien ,
welche von den Besitzern von Bauerngütern aus freiem
Eigenthum und als freies Eigcnrhum erworben sind ,
und welche zwar mit dem Bauerngnte zugleich , jedoch
nicht in einem Verhältnisse zu dem Gutsherrn benutzt
werden , und welche auch wohl unter dem Namen :
Erbgüter Vorkommen , reden wir hier nicht , da bei
denselben weder ein gutshcrrlichcs und bäuerliches Ncr -
hältniß in der ausgedehntesten Bedeutung des Wortes
noch eine landespolizeilkche Beschränkung ^ vorkommt ,
und sie folglich in keinerlei Beziehung zu den Bauern¬
gütern und zu dem Bauern - Güterwcfen gehören .



Dritte Abtheilung .

Grafschaft Dortmund .

§ . 110 .

Daß die nachherige Reichsstadt Dortmund früher -

hin eben so , wie die in der benachbarten Grafschaft

Recklinghausen gelegenen beiden Städte Recklinghau¬

sen und Dorsten ein bloßer Reichshof gewesen ,

ergiebt sich aus der in der Anlage Nr . l abgedruckten

Verpfändungs - Urkunde vom Jahr 1300 . Daß auch

Dortmund als Rcichshof mit den beiden genannten

Neichshöfcn in Verbindung , wenigstens in Berührung

gestanden , geht daraus , was § . y6 , S . 2 /, ? erwähnt

worden und der daselbst bezogenen Anlage Nr . XXXVIll

hervor ; indem hiernach noch im Jahr i5t »5 der Jnstan -

zcnzng von dem Hobsgericht des Rcichshofcs Dorsten

an das Hobsgericht von Recklinghausen , und von die¬

sem nach Dortmund als ihrer gebührlichen Hofft -

faerth , Hauptfarth oder obersten Instanz genommen

wurde .

Welches Jurisdictionsverhältniß sich daraus gebildet

hatte , scheu wir aus dem oben § . 86 , S . 2i5 erwähn¬

ten sogenannten Salenti nischen Rezeß , worin es

in dieser Beziehung heißt :

„ Dan obwohl die von Dorsten ein zeitlang darauff

„ gestanden , daß von unserem hohen Gericht zu Dor -
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„ steil an Bürgermeister und Rath daselbst , und daher

„ au Bürgermeister und Rath der Stadt Dortmund ap -

„ pellirt werden soll , deweil doch wir solchen öffent¬

lichen Mißbrauch länger nit gedulden , noch gestatten

„ mögen , und dan die von Dorsten sich hicrbevor cr -

„ botten , die vermeinte Appellation von dem Richter

„ an den Rath zu Dorsten fallen zu lassen , auch von

„ ' der Hauptfahrt auf Dortmund , im Fall ihren Com -

„ missarien verordnet , vor welchen mit so geringen

„ Kosten wie zu Dortmund die Sachen erörtert werden

„ könnten , abzustehcn , so soll hiuführtcr von unserem

„ Gericht zu Dorsten an Uns und unfern Nachkommen

„ appcllitt , und Acta gleicher Gestalt , wie bißhero gen

„ Dortmund verschickt , in unsere Kanzclcy geliefert ,

„ und daselbst mit gleichen Kosten , als nenrblich mit

„ Silber und Gold oder einem halben Thaler , wie zu

„ Dortmund die vorige Urtheil confirmirt oder retractirt

„ werden , doch soll einem Jeden frcystehcn , ob er snin -

„ mario daselbst etwas weiters eittgeben und fnrbringcn

„ wolle . Wer dann ferner appellircn wilt , mag an

„ das Kayscrl . Cammer - Gericht appellircn . "

Wie Dortmund sich zu einer deutschen Reichsstadt

erhoben , und mit ihrem nicht unbedeutenden , unter dem

Namen der Grafschaft Dortmund bekannten , Gcbiethe

zu dem deutschen Reiche als Rcichsstaud gehört hat ,

ist eine bekannte Sache , und eben so bekannt , daß in

Gemäßheit des Rcichsfriedcns - Deputations - Hauptschlus -

ses vom Lasten Februar i605 diese Reichsstadt mit

ihrem Gcbiethe dem Hause Nassau - Dramen zu Thcil

und von diesem in Besitz genommen ward . Nach dem

Tilsiter Frieden gelangte das Ganze unter der Benen¬

nung : Grafschaft Dortmund , zugleich mit der

Grafschaft Mark an das Großhcrzogthnm Berg ; wurde

aber im Jahr 1813 von den königl . preußischen Trup -
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pen wieder erobert , und zufolge der Wiener Congreß »

Acte von Preußen als ein Enclave der Grafschaft

Mark , folglich als ein wiedererobertes Land , mit über¬

nommen . Sie wird diescmnach nicht als eine besondere

Provinz in dem Königreiche Preußen betrachtet , son¬

dern als ein Theil der Grafschaft Mark angesehen ,

und mit dieser zugleich als ein Theil des Regierungs¬

bezirkes Arensbcrg verwaltet . Dieselbe ist auch nach

der Allerhöchsten Verordnung vom yten Januar 1817

weder in den größer » königlichen Titel , noch in das

größere preußische Wappen besonders aufgenommerr
worden .

Da sie indessen bis zu dem Tilsiter Frieden als ein

ganz besonderes , von der Grafschaft Mark und den

übrigen , das Großherzogthum Berg bildenden , Provinzen

getrenntes deutsches Territorium erscheint , welches ^ mit

jenen durch die französisch - bcrgische Gesetzgebung die

nämlichen Veränderungen in Ansehung der gutsherrlichen

und bäuerlichen Verhältnisse erlitten hat , so haben wir

es für zweckmäßig und nothwendig erachtct , Wr diesen

District den Rechtszustand zwischen Gutsherren und

Bauern in dem befragten Zeitpunkte insbesondere zu

untersuchen , und so viel als möglich festzustellen .

§ . m .

Daß in der Grafschaft Dortmund oder früher in der

Reichsstadt Dortmund und ihrem Gebiethe ein Unter -

thänigkeits - Verhältniß im Sinne des Allg . Preuß . L .

N . Thl . II . Tit . 7 . Abschn . 3 . und folg , eben so we¬

nig , wie in der Grafschaft Mark und den andern be¬

nachbarten westphälischcn Provinzen gegolten , ist eine

eben so allgemein bekannte als anerkannte Sache . Dcm -

ungcachtet waren daselbst Gutsherren und Bauern Md
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ein gutöherrliches und bäuerlichesMerhältniß nach drin

Begriffe des deutschen Privatrechtes wohl gekannt .

Die daselbst vorhandenen besonder » Güterarten sind

folgende :

I . Hobs - , Behandigungs - , Lathen - und Leibgewinn - Güter ,

II . Leibeigene Güter ,

III . Erbpachtgüter ,

IV . Erbgewinngüter ,

V . Leibgewinngüter ,

VI . Zeitgewinngüter .

Mehrere Güterarten hat die angestellte Untersuchung

nicht ergeben , auch sind keine mehrere in dem von dem

königlichen Land - und Stadt - Gericht zu Dortmund

unterm lytcn August 1817 an die königliche Regierung

zu Arensberg erstatteten Bericht angegeben worden .

§ . 112 .

I . Hobs - , Behandigungs - , Lathen - und Leibgewinns - Güter .

In Ansehung der Natur rmd der Eigenschaften dieser

Güter im Allgemeinen ist hier das zu wiederholen , was

darüber bei der Grafschaft Mark § . 10 — 17 , S . 24

folg , vorgetragen worden ist . Was das Besondere be¬

trifft , so gehörte ein Th eil der im Dortmundschen ge¬

legenen Hobsgüter

» ) in den Oberhof Elmenhost , welcher den Do¬

mainen der Grafschaft Mark anging und dessen oben

§ . 29 , S . 82 besondere Erwähnung geschehen ;

L ) in den Oberhof Fron linde , dessen § . Z - , S . 90

gedacht worden ;

c ) in den Obcrhof Huckarde , welcher der essendi -

schen Hobs - und Behandigungs - Kammer angehörte ,

und auf welche Hobsgüter folglich die effendischcu
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Hobsrechte , welche unten bei der Untersuchung der

bäuerlichen Rechtsverhältnisse in dem Stifte Essen Vor¬

kommen werden , Anwendung finden ;

ä ) in den Obcrhof Abdinghof , mit welchem die

Familie von Wcstrcm von dem Akten von Werden be -

handigt war . Die Inhaber der zum Abdinghofe gehö¬

renden Bauernhöfe erscheinen in dem obrigkeitlich be¬

stätigten Vergleiche vom loten Februar 1699 , worin

die jährlichen Abgaben bestimmt worden , als mit ei¬

nem Erbnutzungsrechte versehene Eolonen ;

o ) in den Oberhof Kirchlindc , welcher dem bin¬

nen Dortmund gelegenen St . Katharinen - Kloster znstand .

Dieses Kloster wurde von dem deutschen Kaiser Hein¬

rich am istcn April ii83 gestiftet , und auf dem Kö -

- nigskamp , nahe bei dem Reichshofe Dortmund gelegen ,

( cniüne nostrns lusmonins neljaeenteni ) wie es in

der dcssallsigcn Urkunde heißt , erbauet . Im Jahr i25ft

verlieh der römische König Matthias diesem Kloster

große Privilegien , und unter andern gestattete er allen

Besitzern von Gütern , Äckern , Wiesen , Weiden , Häu¬

sern oder Mühlen , welche dem Reiche Zinöpflichtig

waren , selbe , jedoch mit Vorbehalt des dem Reiche

gebührenden Zinses , dem gedachten Kloster zu übertra¬

gen * ) . Hierdurch geschah cs , daß dasselbe viele und

große Besitzungen sich erwarb , die es , wie wir in un¬

ten verkommenden Beispielen hören werden , unter je¬

nen Obcrhof in einer Hörigkeit oder in einem Hobs -

verbandc vereinigte . Die besondern Hobsrechte die¬

ses Oberhofes haben wir nirgendwo entdeckt .

*) Die desfaksigen Urkunden haben ivorgelegen , sind aber ,

ohne Abschriften davon zurückzubehalten , was zu bedauern

ist , als Anlagen zu den Commissions - Acten mit nach Ber¬

lin gesandt .



Groffchast Dortmund ,

§ . 112 .

H . Leibeigene Güter .

Solcher Güter gab es nur vier in der Grafschaft

Dortmund . Dieselbe gehörten zu der vormaligen , im

ehemaligen Hochstiste Münster gelegenen , Abtei Cap¬

penberg , welche jetzt der Herr Staatsministcr , Freiherr

von Stein , in Besitz hat .

Die Rechtsverhältnisse zwischen den leibeigenen Co¬

lonen und ihrer Kinder an einer und dem Leibeigen -

thumshcrrn an anderer Seite waren thcils nach der

Natur der Sache ( § . 36 ) , theils durch das Herkom¬

men geordnet .

§ . iist .

NI . Erbpachtgüter .

Unter diesem Namen pflegte man alle mit einem

Erbnutzungsrcchte versehenen , in dcmColonat - Verhältniß

sich befindende , und sonst mit keinem andern Verbände

z . B . mit keiner Bchandigungs - , Hörigkcits - oder Ge¬

winns - Verbindlichkeit angethane Güter zu bezeichnen .

Erbpacht erscheint also hier in einer andern Bedeu¬

tung als bei den Erbpachtgütcrn in der Grafschaft

Recklinghausen ( § . 107 ) , welche vielmehr als Erbge¬

winnsgüter zu betrachten sind . Überhaupt wird

Erbpacht kn dem deutschen Privatrecht als eine deut¬

sche Übersetzung des luris ooionai ' ii 5IV6 pisrpotuLL

coloniae gebraucht , und in so fern ist sic eine generi¬

sche Benennung , die alle Arten von Güter - Verleihun¬

gen umfaßt , mit welchen ein Erbnutzungsrecht verbun¬

den ist ; gleichviel wie dieselbe unter sich durch nähere
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Bestimmungen , Systeme und Verbindungen verschieden

sind , und besondere Gütcrarten unter dem Colonat -

Verhältnisse bilden . Spricht man aber von der Erb¬

pacht als von einer besondern Art des Colonatrechts ,

so versteht man darunter , wie gesagt , ein verliehenes

Benutzungsrecht an einem Gute gegen bestimmte jähr¬

liche Abgaben , welches auf die Nachkommenschaft ver¬

erbt wird ; jedoch nach erloschener Descendenz des ersten

Erwerbers , und in sonstigen durch Vertrag , Gesetz

oder Herkommen bestimmten Fällen an den Erbverpach¬

ter oder Gutsherrn wieder zurückfällt , ohne daß selbi¬

ges mit einem sonstigen Verbände angethan ist . In

diesem Sinne scheint das Land - und Stadtgericht szu

Dortmund in seinem vorerwähnten Berichte an die

königliche Regierung zu Arcnsbcrg die Sache genom¬

men zu haben , wenn cs darin die Erbpachtgüter , als

eine in der Grafschaft Dortmund bestehende besondere

Güterart , aufführt . Indessen kommt es uns vor , als

wenn dasselbe darunter auch die

IV . Erbgewinngüter

begriffen habe , welche unstreitig ebenfalls im Dort -

mundschen vorhanden waren . Diese Güter sind aber ,

wie bereits bemerkt worden , von den Erbpachtgütern

im strenger » Sinne dadurch unterschieden , daß außer

den Critericn der letzten mit denselben eine Gewinn -

Pflichtigkeit verbunden ist , daß heißt , daß nach Ab¬

sterben des Erbpächters von dessen Nachfolger ein Ge¬

winngeld als Bedingung zur Auffolge gezahlt wer¬

den muss

§ . ii5 .

V . Leibgewinngüter ,

oder solche Güter , welche auf eines oder Mehrerer
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Menschen Lebenszeit , oder auf Eines oder Mehrerer
Leib gewonnen werden , und

VI . Jeitgewinngüter ,

welche auf einen gewissen Zeitraum , z . B . von 12 , l 5 ,
20 Jahren gewonnen werden , werden , wie gesagt ,
ebenfalls in der Grafschaft Dortmund angetroffen .

Das Land - und Stadtgericht zu Dortmund , in dem
angeführten Berichte , hält dieselbe für bloße Zeit¬
pachtgüter , und entnimmt die Gründe dazu aus dem
schon oft angeführten Werke von

Herrn rc . Sethe , urkundliche Entwickelung ',der
Natur der Lcibgewinngütcr rc .

Dieses Werk , welches vornehmlich die Lcibgcwinn -
güter in der Grafschaft Mark zum Gegenstände hat ,
hätte nach unscrm Dafürhalten in seinen Grundsätzen
nicht so ohne weiters auf das Dortmundsche Gebieth
übertragen werden sollen , und überdicß glauben wir
bei der Untersuchung der Natur der Leibgewinngüter
in der Grafschaft Mark ( g . 4 ? , S . 111 folg . ) gegen
dessen ungczweifclte Richtigkeit und durchgreifende An¬
wendung nicht unbedeutende Gründe angeführt zu haben .

Sonst hat das gedachte Land - und Stadtgericht in¬
sonderheit nichts für die Zeitpacht - Qualität dieser Gü -
terartcn angeführt , außer Folgendem : Gewinnen ist so
viel als Pachten , Leibgewinnen so viel als auf
Lebenslang Pachten . Und somit ist man dann mit
dem Schluffe bald fertig , daß Leibgewinn eine Pach¬
tung , zwar auf eine unbestimmte jedoch , auf eine ge¬
wisse Zeit , folglich Zeitpacht sey . Die Widerlegung
dieser Sätze und Schlüffe findet sich an den vorange¬
führten Stellen .

Merkwürdig ist es , daß das Land - und Stadtgericht ,
Rive , über das Bauern -Güter -Wescn . t . SV
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ungeachtet seines Fcsthaltens an der Zeit - Pacht - Qua -

lität der fraglichen Güter , am Schlüsse seines Berichts

-n ) Den Wunsch äußert , daß bei der vorseycnden

Revision der neuen Gesetzgebung über die gutöhcrr -

lichcn und bäuerlichen Verhältnisse feste und durchgrei¬

fende Bestimmungen über die Auseinandersetzung zwi¬

schen dem H ofes - Eigenthümcr und dem abzie -

henden Pachter , dessen Familie oft seit hundert

Jahren in der Pachtung gewesen , und ihr Erbe so

wie ihren Erwerb in das Gut hiucingebracht , und

zu Meliorationen desselben verwendet habe , erlassen

werden möchten , und daß es dabei auf die Tantcnschcn

Hobs - und Lathen - Rechte Cap . II . aufmerksam

macht , dieselbe als leitende Norm empfehlend .

Wie kann sich , fragen wir , das Gericht ein rei¬

nes Zeitpachts - Vcrhältniß gedacht haben , wenn cs

glaubte , daß Familien , die obgleich hundert Jahre

hindurch jedoch nur in Zcitpacht ein Gut besessen ,

ihr Erbe und ihren Erwerb darin verwendet haben

sollten , wenn cs dafür hielte , daß auch bei solchen

Zeitpachten besondere Bestimmungen in Ansehung der

Verwendungen und Meliorationen nothwendig scyn

würden , da diese doch in den gemeinen Gesetzen über

Verpachtungen hinreichend enthalten sind , und wenn

cs in dem fraglichen Berichte eine Abfindung durch

einen Theil des Gutes in Grund und Boden eben so

wie bei unbestrittenen Erbgewinnsgütern vor ,

schlägt ?

b ) Empfielt gedachtes Landgericht in seinem erwähn¬

ten Berichte , - daß der Grundsatz möglichster Siche¬

rung der Pachtungen , welche als eine derHaupt¬

bedingungen des ländlichen Wohlstandes erscheine , der

damaligen Revision der Gesetzgebung über das Bau -

rrngüterwesen zur Seite gehen , und die Rückkehr zu
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den frühem Verhältnissen veranlaßt werden möge ,

welche den Wohlstand des platten Landes so daurend

begründet hätten , und fast nur die bloße Umwandlung

des vormaligen Herkommens und der gewohn¬

ten Sitte in ein förmliches Gesetz wünschen ließen .

— Also die möglichste Sicherung der Pachter bei ihren

Pachtungen , oder der Übergang solcher Pachtungen auf

deren Erben wird gewünscht , so wie dieselbe nach den

früher « Verhältnissen , nach dem vormaligen

Herkommen und der gewohnten Sitte bestanden

hat ; allein wodurch sind dann dieses Herkommen und

diese gewohnte Sitte in Ansehung der ältern , vor der

fraglichen neuen Gesetzgebung bestandenen , Rechtsver¬

hältnisse solcher Güter abgeändcrt worden ? Doch nicht

dnrch die Worte : Gewinnen ist Pachten , und

Lcibgew innen so viel als Lebenslang Pach¬

ten ? ! — Bei alten durch Herkommen und gewohnter

Sitte eingeführtett und begründeten , selbst derStaats -

wirthschast ersprießlichen Institutionen sollte man doch

nicht an bloßen Worten kleben , sondern mehr auf die

Natur des bestandenen Verhältnisses , und auf den prä¬

sumtiven Willen der Gutsherren und der Bauern Rück¬

sicht nehmen . Dieses beweisen , wie schon öfterer oben

bemerkt worden ist , die Institutionen der Lehn - , Hobs - ,

Behandigungs - und mehrerer Güter . —

§ . 116 .

Auch der Herr Justitzcommissarius Barop , wel¬

cher als vormaliger Richter in Dortmund zu der

Zeit ebenfalls aufgcfordcrt worden ist , seine Erfah¬

rungen und Ansichten mitzutheilen , sprach sich über die

Leib - und Zeitgewi nngüter , welche den

größten Theil der bäuerlichen Besitzungen in der

Grafschaft Dortmund ausmachten , in folgender Art

1
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aus : Dieselbe seyen solche Gitter , woran zufolge der

Pacht - oder Gewiunbriefe ein entweder nur auf L c -

benszcit , oder wie es am häufigsten der Fall gewesen ,

nur auf einen Zeitraum von zwölf Jahren ein¬

geschränktes Nutzungsrecht verliehen worden . Bei jeder

neuen Pachtung seye in der Regel ein Gewinn -

Geld oder Vorgewinn gezahlt worden ; auch hätten

die zur anderweitigen Ehe schreitenden Pächter einen

vereinbarten Vorgcwinn unter dem Namen : Auffarth -

vder Aufzugsgeld , welches gewöhnlich die Hälfte

des ersten Gewinnes betragen , entrichtet , wofür die

neuen Ehegatten in die Pacht ausgenommen worden .

Gewöhnlich hätten die jährlichen Abgaben die Na¬

tur einer Pachtcntgcltnng gehabt ; die Pachter hätten

gewöhnlich dcn ' Untcrhalt der Gebäude und die Zah¬

lung der öffentlichen Lasten übernommen ; jedoch habe

die Hofesherrschaft für die Letzten : haften müssen , und

seyen bei einem gegen den Pachter ausgebrochenen

Concurs die Höfe nicht zur Masse gezogen worden ;

wohl aber ^ seye dieses geschehen im Fall eines Eon -

cnrses gegen den Gutsherrn . Nach Verlauf der Pacht¬

zeit habe zwar die Entlassung oder Beibehaltung der

bisherigen Pachter von der Willkühr der Hofes -

hcrren abgehangcn ; jedoch sey die erste selten

gewesen . — Beständig hätten die Pächter die Na¬

men der Höfe angenommen , und weil dieselbe ihr Ver¬

fügungsrecht über ihr Allodium durch Verpfändung und

Veräußerung der angcpachtetcn Hofespertinenzien ge -

mißbraucht hätten , so sey dieser Mißbrauch durch die

Verordnungen vom 5ten April 1721 und vom 2 /tten

May 17 /^5 untersagt worden .

Man sieht es dem Schwanken in den Ausdrücken

an , daß der Berichtsteller von dem Gegenstände , wel¬

chen er behandelte , keinen uugezwcifcltcu und deutlichen
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Begriff hatte . — Von den Gewinn - Gütern soll in

der Regel ein Gcwinngcld gezahlt worden scyn .

Allein die Gewinnung und die Zahlung eines

Gewinn gelbes sind ja die karakteristischen Zeichen

eines Gewinngutes , und ohne dieselbe mangelt es an

dem Begriffe eines solchen Gutes . Wenn auch bei

Pachtgütcrn zuweilen ein Vorgewinn entrichtet wird ,

und diese dadurch noch nicht zn Gewinngütcrn gemacht

werden , weil solches nicht zu ihrer Natur gehört , so

ist doch ein eigentliches Gewinngut , mag es Erbgewinn - ,

Lcibgcwinn - oder Zeitgewinn - Gut heißen , ohne Ge¬

winn oder Gewinnpflichtigkeit nicht denkbar . — Mag

aber auch der Bcrichtsteller damit nur so viel haben

sagen wollen , als daß die sogenannten Gcwinngü -

ter nichts mehr dann bloße Pachtgütcr scpcn , so sehen

wir doch nicht ein , wie er mit der bloßen Pacht - oder

Zcitpachtqualität dieser Güter die Auffahrtögelder ,

wozu die zweiten Ehegatten allemal verbunden gewe¬

sen , vereinigen will . — Wenn Gewinnen und

Pachten gleichbedeutend sind , so hat derjenige , wel¬

cher auf seine Lebenszeit oder auf eine gewisse Zahl

von Jahren ein Gut gewonnen hat , daran für diesen

Zeitraum ein Pachtrecht erhalten . Dieses Pachtrecht ,

wenn cs auf gewisse Jahre bestimmt ist , geht sogar

auf seine Erben über ; und cs würde daher in jener

Unterstellung sehr überflüssig und ungereimt gewesen

sepn , wenn ein solcher Pachter für seine zweite Ehefrau

noch ein ferneres Vorgewinn oder Anffarthsgcld hätte

zahlen sollen , um dieselbe zu sich in sein Pachtrecht

aufzunchmcn . Daß dadurch der zweiten Ehefrau ein

Pachtrccht für sich selbst erworben worden , wird nicht

behauptet . Der zuerst bestimmte Zeitraum blieb nach

wie vor derselbe . Hieraus crgiebt sich , daß bei den

alten deutschen bäuerlichen Institutionen Gewinnen
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ganz etwas anders und mehr als Pachten , im Sinne

des römischen Rechts , bedeuten müsse , — Dasjenige ,

was dem zweiten Ehegatten durch Zahlung der Auf -

farthsgcldcr an dem Gute erworben worden , hat der

Berichtsteller eben so wenig als das königl . Land - und

Stadtgericht näher bezeichnet , so wie sie auch nichts

über die gewöhnliche Art der Succession in solche Gü¬

ter , über Leibzucht , Brautschatz und Abfindung der

abgehenden Kinder gesagt haben . Da sie hiervon schwei¬

gen , und da das Gericht die Fortsetzung der Pachtung

als gewohnte Sitte selbst angiebt , auch Herr rc ,

Barop sagt , daß die Entlassung selten geschehen ,

yhne einige Fälle anzuführen , wo solche gegen den

Willen der Gewinnträgcr oder deren Nachfolger wirk¬

lich stattgefundcn , so halten wir uns für berechtigt

anzunchmen , daß es auch hier , wie in allen benach¬

barten westphäljschcn Provinzen gehalten worden , näm¬

lich daß die Güter uugcthcilt geblieben , daß der älteste

Sohn , und in Ermangelung von Söhnen , die älteste

Tochter , und ?n Ermangelung ehelicher Descendenz der

nächste vom ersten Gewinnträger abstaminende Anver¬

wandte des letzten Besitzers in das Benutzungsrecht

succedirt , daß den abtretenden Eltern die Leibzucht ge¬

geben , und den übrigen außer dem Hofe sich vcrhcira -

thendcn oder etablirenden Kindern ein Brantschatz oder

Abfindung gereicht worden ; ' auch daß der zweite Ehe¬

gatte durch Zahlung der Auffarthsgelder ein Recht

zur Leibzucht für sich und zum Brautschatz für seine

mit dem Gewinnträger gezeugten Kinder erhalten . So

hatte die Gewohnheit und die Sitte in Westphalen sich

gebildet , so war es in einigen Provinzen , z . B . im

Hochstift Münster durch die Erbpachtsordnung gesetzlich

bestimmt , und so mußte es seyn , weil nur einer in das

Recht , das Gut gegen die bestimmten jährlichen pnd
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zufälligen Abgaben zu benutzen , succediren konnte , und

weil das ganze Hofes - Jnvcntarium , welches dem ab -

gehendcn oder verstorbenen Gewinnträger gehörte , bei

demselben verbliebe und verbleiben mußte , gleichviel

ob die Succcssion zufolge eines ausdrücklichen und un¬

bestrittenen Erbrechts oder zufolge einer Gewinnung

geschah . — Man würde auf eine unzählbare Menge

von Widersprüchen und Absurditäten stoßen , wenn man

den Begriff einer Zeitpacht in allen seinen Bestimmun¬

gen und Folgen auf die wcstphälischen Bauerngüter ,

wie sie in der befragten Epoche bestanden , als Regel

anwendcn und durchführen wollte .

Warum verließen aber auch in der Grafschaft

Dortmund eben so wie in den benachbarten westphäli -

schen Provinzen die Gewinnträger ihren Familien - Na -

mcn , und warum nahmen sie den Namen des Hofeö

an , den sie in Gewinn erhalten , wenn sie bloße Zcit -

pachtcr waren , die nach Verlauf der Pachtzeit , welche

gewöbnlich nur zwölf Jahr dauerte , davon gejagt

werden konnten ?

Daß die fraglichen Gewinngüter nicht bciConcur -

sen , welche gegen die Colonen ausgebrochen , wohl

aber bei denen gegen die Gutsherren ausgcbrochcnen

zur Masse gezogen wurden , ändert an den obenvorge -

tragcnen Rechtsverhältnissen nichts , und ist leicht da¬

durch begreiflich , weil die Colonen kein Eigcnthum ,

sondern nur ein , durch eine persönliche Gewinnserhal -

tung bedingtes , Erbnutzungsrccht an jenen Gütern er¬

langt hatten , und weil in Ansehung der Gutsherren

das Eigcnthum daran unbeschadet dieses Erbnutzungs¬

rechtes verkauft werden konnte .

Endlich bemerken wir noch aus dem Berichte des

Herrn rc . Barop , daß cs doch in den Jahren 1721

und 177 , 9 keiner Verordnungen von Seiten des Stadt ,
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Magistrats bedurft haben würde , um den Colonen die
Verpfändung und Veräußerung von Hofespertinenzien ,
die sie gepachtet , zu verbiethen , wenn man dieselbe für
bloße Zcitpachter gehalten . Alsdann hätte sich die Sache
von selbst gegeben , und niemand würde von einem solchen
bloßen Zeitpachter das fremde Pachtgut und Eigenthnm
zum Pfände angenommen , oder angckauft haben , wenn
man mit diesem Verhältnisse , so wie man jetzt glaubt ,
aufs Klare gewesen .

§ . 117 .

Daß man im Dortmundschen bei Gewinns - Ver¬
leihungen selbst alsdann , wenn man sich dabei der
Ausdrücke : unser cigenthümliches Gut auf Le¬
benslang oder Lebenslänglich verpachten oder
ähnlicher bedient , nicht immer eine bloße Zeitpacht oder
Leibpacht beabsichtigt habe , fanden wir in dreien Ge -
winnbricfcn bcstättigt , die das königliche Land - und
Stadtgericht zu Dortmund in beglaubigter Abschrift
cingesandt hat , und die auf ein und dasselbe Gut ,
nämlich aufdcnHollermanns - Hof sprachen .

In dem ersten derselben verpachtet das vorhin
erwähnte Catharinen - Kloster in Dortmund am 5ten
November 1752 seinen sogenannten Hollersmanns -
Hofan die Wittwc Henrich Hollermann und deren
künftigen Ehemann Henrich Bück auf sechs und
zwanzig nacheinander folgende Jahre und
länger nicht gegen Erhebung der dritten Garbe ,
oder nach Willkühr des Klosters gegen eine bestimmte
Malterzahl Früchte , welche für den Fall eines Miß¬
wachses rc . rc . etwas geringer gesetzt wird , und gegen
sonstige bestimmte Abgaben nnd Leistungen .
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Niemand wird leugnen , daß diese wesentlichen Be¬

stimmungen in jenem Rechtsgeschäfte , für sich allem

betrachtet , auf nichts anders als auf eine Zcitpacht

von 26 Jahren schließen lassen . Nimmt man aber die

zusätzlichen Bestimmungen hinzu , nämlich :

1 ) Daß die Pächter verpflichtet wurden , sich nach

des Klosters Recht hofhörig zu machen in den Hof

und das Hofesrecht Kirchlindcn ;

2 ) Daß die Pachter versprachen , von dem ihnen ver¬

pachteten Hofe nichts zu veräußern , verkaufen ,

versetzen u . s . w .

3 ) Daß in Ansehung der Holzbenutzung auf den In¬

halt der vorigen Jahren Gewinns - Notnln

Bezug genommen und dieselbe in ihrer vollen

Kraft und Gültigkeit anerkannt wurden ;

/ l ) Daß dem Kloster Erbtheilung und Sterbfall

stipulirt ;

5 ) Daß dem überlebenden Ehegatten verbothen wurde ,

sich ohne Einwilligung des Klosters auf dem Hofe zu

vcrhcirathen ;

6 ) Daß niemand von den Kindern auf dem Hofe sich

verhcirathen solle , ohne die Einwilligung des Klosters

eingeholt , und wegen des Gewinnes sich mit

demselben abgefundcn zu haben , und endlich

7 ) Daß alsdann , wenn die Pachter eine oder meh¬

rere der stipulirten Bedingungen nicht erfüllten , sie ih¬

res Gewinnes verlustig scyn und von dem Hof

entsetzt werden sollen ; so wird eben so wenig je¬

mand bezweifeln , daß obgleich die ersten Ausdrücke und

Bestimmungen eine ausdrückliche Zeitpacht anzndeuten

scheinen , die nach folgenden Bestimmungen dennoch ei¬

ner bloßen Zeitpacht widersprechen , und auf ein ver¬

liehenes Erbnntzungsrccht zu schließen berechtigen ; denn
wie wollte
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» ll i ) von einer Hofhörigkeit die Rede haben

seyn können , wenn nicht die contrahircndcn Theile ein

Erbrecht und einen Erbverband beabsichtigt hät¬

ten ? und wie konnte

nä 2 ) in dem Gewinnbriefe die Klausel wegen verbotener

Veräußerung der Hofcspertinenzien einen Platz finden ,

wenn die Parthcien sich ein reines Zcitpachtsvcrhältniß

dachten ? Wie konnte man sich in einem solchen Falle

all 3 ) auf die alten Gewinn - Nottuln beziehen , und

dieselbe als feststehende Normen für beide Theile be¬

trachten ? Wer hat

all jemals bei einem Zeitpachtgut von Erbthei -

lung und Stcrbfall etwas gehört ? Wie kann

all 5 ) dem Zeitpachtcr verbothcn werden , sich wäh¬

rend seiner Pachtzeit auf dem Zeitpachtgut wieder zu

verheirathen ? Wie kann

all 6 ) die Verheirathung eines der Kinder des Zeit -

Pachters auf dem Gute bloß von der Einwilligung des

Gutsherrn und der Gewinnscrneuerung abhängig ge¬

macht werden ?

Indem zweiten Gewinnbrief verpachtet das

Kloster am i2tcn November 1755 den nämlichen Hol -

lcrmanns - Hof an Johann Henrich Hollcrmann unter

den nämlichen Bestimmungen . Hätte man bei der vo¬

rigen Verpachtung eine Zcitpacht von 26 Jahren

beabsichtiget gehabt , so würde die Wicdervcrpachtnng

damals noch nicht haben geschehen können , weil die

Pachtjahrc sich erst mit dem 5tcn November 1758 en¬

digten . Allein man sicht hieraus , daß die bestimmte

Zahl von Jahren nicht die Dauer der Pachtung und

des Besitzes des Hofes bezeichnen , sondern nur die

Zeit zur Gewinns - Erneuerung , so wie z . B . bei Lehen

eine neue Belehnung andcuten sollte . In dem gege¬

benen Falle hatte nicht der Ablauf der bestimmten Zeit
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die Verpflichtung zur Gcwinnserncucrnngcherbeigeführt ,

sondern es trat hierzu ein anderer Grund ein , nämlich

die Sncceffion oder Anffolge der Nachkommenschaft in

das gewinnrührige Gut , welche ohne Entrichtung des

Gewinngeldcs nicht geschehen konnte . Die Gewinns -

Erneuerung gab nicht das Recht , sondern sie w ar au¬

ßer dem erworbenen Rechte die Bedingung zum Be¬

sitze des Hofes .

Dießmal wurde aber die Pachtung aus besonder »

Ursachen lebenslänglich bewilliget ; jedoch mit dem

Vorbehalte , daß solches dem Kloster nicht zum Präju¬

diz , als wenn die nachfolgenden Pachter eben so

lang gewinnen müßten , gereichen solle . Wäre hier

eine Zcitpacht auf Lebenslang oder eine Lcibpacht be¬

absichtigt gewesen , wäre Gewinnen und Pachten hier

für gleichbedeutend gehalten worden mit der römischen

Location , so würde eine solche Klausel überflüssig , ja

durchaus unvernünftig gewesen scyn ; denn wenn das

Aeitpachtrecht mit dem Leben des Pachters zu Ende

ging , so fiel der Hof dem verpachtenden Kloster zur

freien Disposition anheim ; es war nicht verpflichtet ,

denselben wieder zu verpachten , und brauchte sich also

auch nicht gegen die künftigen Pachter auf eine solche

Weise zu schützen . Allein man sicht hier unwidcr -

sprcchlich , daß Gewinnen nicht Pachten im Sinne

des römischen Rechts bedeuten , und daß selbst die Aus¬

drücke : Verpachten und Pachten nicht in diesem

Sinne genommen scyn sollten . Das Erbrecht an der Pach¬

tung war gegeben , nur handelte es sich von der Dauer

des Gewinnes oder von der Verpflichtung zur Gewinns -

Erneuerung ; diese sollte im Leben des gegenwärtigen

Gewinnträgers nicht mehr zu geschehen brauchen ; allein

hie Nachfolger in die Pachtung sollten wieder zn

sürzern Fristen verpflichtet werden können . — Dieses
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tritt noch zu den übrigen vorhin angeführten , und

auch sämmtlich in dem zweiten Gewinnbriefe wieder¬

holten , für die Erblichkeit der Pachtung oder des

Nutzungs - Rechts sprechenden Bedingungen .

In dem dritten Gewinnbriefe vom LitenJunius

1794 hatte sich der Sprachgebrauch schon fester gebil¬

det ; man wußte schon in wenigem Worten auszudrückeu ,

was die Sache bedeutete . Der dem Kloster eigcn -

thümlich uüd erblich zugehörige Hollermannshof

wurde an Henrich Johann Hollcrmanu und dessen Ehe¬

frau beiden lebenslänglich verpachtet und in

Lebens - Gewinn verthan . Das Eigenthum ist der

Gutsherrschaft Vorbehalten , und nur das Erbnutzungs¬

recht ist in Gewinn für beider Eheleute Leben ver¬

liehen . Wir sagen Erbnutzungsrecht , weil die soge¬

nannten Pachter oder Gewinnträger als hobs hörig ,

wozu sich ihre Vorfahren hatten ergeben müssen , er¬

schienen und als solche zur Zahlung des Sterbfalles

verpflichtet wurden , auch die Verheirathung eines der

Kinder auf dem Hofe von der Einwilligung des Klosters

und der fortzusetzcnde Besitz von derBezahlung des von

Alters gebräuchlichen Gewinns , nicht aber von

einer neuen Pachtverleihung abhängig gemacht wurden . * )

Diese ein und das nämliche Gut betreffende Bei¬

spiele beweisen und mehrere vorgelegene Gewinnbriefe

bestätigen es , daß man bei der Bcurtheilung derar¬

tiger bäuerlichen Institute nicht an den Buchstaben ,

an dem Worte und dem Ausdrucke allein sich halten ,

sondern daß dasjenige , was das Volk und die Par¬

teien geglaubt haben , nämlich die Opinion dabei

das leitende Princip scyn müsse . —

*) Die Gewinnbriefe können ebenfalls nicht beigefügt werden ,

weil selbe , ohne Abschriften davon zu nehmen , mit den Com -

miffionsactcn nach Berlin gesandt sind ; indessen verbürgen

wir den angeführten Inhalt .



Vierte Abtheilung .

Grafschaft Hohen - Limburg .

Z . ii3 .

Die Grafschaft Hohen - Limburg , an dem Lennen -

fluß zwischen Hagen und Iserlohn gelegen , welche eine

unmittelbare deutsche Reichs - Grafschaft war , und den

Grafen , nunmehrigen Fürsten von Bentheim - Rheda

gehörte , wurde bei Errichtung des Rheinbundes media -

tisirt , und derSouverainität des Großherzogs von Berg

übergeben . Sie machte dicscmnach , so wie die Grafschaft

Mark , von welcher sie begrenzet wird , einen Theil

des Großherzogthums Berg aus . Bei der Wiedcrero -

bcrung der Grafschaft Mark kam sie als ein Enclave

und Theil dieser Grafschaft , welches sie auch bis im

isten Jahrhundert gewesen , wo sie von der Grafschaft

Altena , dem ersten Stamme der Grafschaft Mark abge¬

splissen wurde , jedoch als ein mediatisirtes deutsches

Neichslaud an die Krone Preußen .

Die Grafschaft Limburg wird nunmehr , in sofern

dieselbe nicht gemäß den dem vormaligen Landsherrn

zustehcnden standcshcrrlichcn Rechten von diesen selbst

regiert wird , mit der Grafschaft Mark zugleich ver¬

waltet , und macht einen Theil des Regierungsbezirks

Arnsberg aus . In der Ersteren haben sowohl als in der
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Letztem früher die französisch - bcrgischcn Gesetze geherrscht

und in den älteren Rcchtszustand der bäuerlichen Be¬

sitzungen die nämlichen Veränderungen hcrvorgcbracht .

Die Untersuchung dieses ältern Rechtszustandcs , und

der Natur - und Eigenschaft der dortigen Bauerngüter

gehörte daher vor die zu Arnsberg uiedcrgesetzte Com¬

mission , die Untersuchung der bäuerlichen undgutshcrr -

lichen Verhältnisse in der Grafschaft Mark betreffend .

§ . 119 .

Obgleich die meisten Bauerngüter in der Grafschaft

Limburg in dem vormaligen Landesherr » zugleich den

Gutsherrn erkannten , das heißt , obgleich sie demselben

mit Renten , Zinsen , Pächtcn und Diensten , in Be¬

ziehung auf ihre Verleihung , verpflichtet waren , so ist

daselbst doch ein Untcrthänigkeits - Verhältniß im Sinne

des Allgemeinen Preußischen Landrcchts niemals und

eben so wenig wie in der Grafschaft Mark bekannt

gewesen .

Eine geschriebene Gesetzgebung in Ansehung des

Bauernwescns gab es daselbst eben so wenig . Alles

wurde nach dem allgemeinen deutschen Privatrecht ge¬

richtet , und David Georg Struben , Lomniontatlo
äs äui -6 villlsorum hatte ein klassisches Ansehen ge¬

wonnen .

§ . 120 . '

Was die verschiedenen wcstphälischen Güterartcrt

und insbesondere i ) die Hobs - und Behandigungs -

Güter betrifft , so sind in der Grafschaft Limburg

keine besonderen Oberhöfe vorhanden , sondern die darin

befindlichen Hobs - und Behandigungs - Güter gehören



Grafschaft Hohcn -Lrmburg . 1I !>

zu auswärtigen Oberhöfen , z . B . zu dem Cölnischcn

Hof zu Schwelm , zu dem Ober - Hof Hagen , zu dem

dem Domkapitel zu Cöln zugeftandeuen Oberhof Süm¬

mern u . s . w .

Sie müssen folglich nach dem jedesmaligen besonderen

Hofesrechte , dem sie angchörcn , beurtheilt werden . Im

Allgemeinen sind dieselben des nämlichen Ursprunges und

der nämlichen Natur als alleHwbs - und Behandigungs ,

güter , wie sie Z . 10 . S . 2 /». folg , entwickelt worden .

Die in dieser Grafschaft befindlichen 2 ) Sattel

oder Sadel - Güter , z . B . Osthenner und Brenning ,

Hausen , werden nach dem Rechtssyfiem beurtheilt , in

welchem sie verthan sind . Contracte und Gewohnheiten

geben die Principien an die Hand , wornach sie in ein¬

zelnen vorkommenden Fällen beurtheilt werden müssen .

3 ) Leibeigene oder nach Lcibeigenthums - Recht

verthanc Güter giebt cs daselbst gar nicht . Selbst etwas

Analoges ist von den Berichtstellern nicht angegeben .

/ l ) Eigentliche Erbpachtgüter , 5 ) Erb bau -

ern - Leben , 6 ) Erbleibgewinn s - Güter u . s . w .

in so fern solche vorhanden , sind nach den Grundsätzen

des allgemeinen deutschen Privatrechts zu bcurtheilen ,

und gehören zu dem Colonat - Verhältniß überhaupt .

Dagegen befinden sich die 7 ) Zinßgüter , wenn

sich deren daselbst vorfinden , sowie 6 ) die durchschläch -

tig eigenen Güter in dem Eigcnthum der Besitzer .

Ob es in der Grafschaft Limburg auch 9 ) Frei ,

güter gebe , ist aus den eingekommenen Berichten nicht

zu entnehmen . Es ist jedoch dieses nicht unwahrschein¬

lich , da Hermann , Erzbischof von Cöln , im I . 1644 .

. den Jasper Higgehoss mit den Freystühlen in der Graf ,

schaft Limburg und in den Ämtern Altena , Plettenberg ,

und Neuenrade , woselbst sich auch jetzt noch die Frei¬

güter befinden , belehnte .
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Von Steinen westphälische Geschichte , ZikrS

Stück , Seite iZ5i .

§ . 121 .

In Ansehung 10 ) der Gewinn - Güter gilt die

Vermuthung , daß , wenn von einem bäuerlichen , bür¬

gerlichen oder ursprünglich üblichen , oder geistlichen

oder landesherrlichen Grundstücke , oder aus einem der¬

gleichen geschlossenen Gute dreißig Jahr hindurch

eine uniforme , niemals veränderte Pacht oder sonstige

Leistung an ein bestimmtes Subject entrichtet oder ge¬

schehen ist , der Besitzer mag einen Gewinn - Briefhaben

oder nicht , er mag alle 15 oder alle 12 Jahr oder

auf Lebenslang gewinnen müssen , die Besitzer an die - ,

sen Gütern ein Erbnutzungsrecht erhalten haben . Wer

Zeitpacht behauptet , der muß dieselbe beweisen . —

Ein eigentliches , auch ein nutzbares Eigcnthum

giebt dieses Gewinnrecht nicht , sondern nur ' ein Erb¬

recht zur Benutzung . Der Verleiher behält das Ei -

genthnm am Gute . Der Gewinnträger darf davon ohne

dessen Einwilligung nichts veräußern , und wenn er in

Concurs geräth , so geht sein Erbrecht dergestalt ver -

lohren , daß es selbst nicht einmal zum Vortheil der

Creditoren auf einen andern übertragen werden kann .

Uebrigcns geht auch das Erbrecht , der Natur der Sa¬

che nach , durch Erlöschung der Dcscendcnz des ersten

Erwerbers , und durch die in dem deutschen Privatrechte

enthaltenen Eutsetzungs - odcr Abänderungs - Ursachen

verlohrcn .

Daß sich hiernach die Leibgewinn - sowohl als die

Zcitgewinngüter in der Grafschaft Limburg im Colonat -

Verhältuiß befunden haben , kann keinem Zweifel nu¬

terliegen .
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§ . 122 .

Dieses sind die ganz einfachen Verhältnisse der

Bauerngüter in der Grafschaft Limburg . Sic führen

überall die Vermuthung eines Erbrechts mit sich , und

entsprechen dem , was bis zu den neuesten Zeiten in

Westphalen gegolten . Daß die Scheidung durch die

Ruhr und die Lenne in diesen Grundsätzen einen Unter¬

schied zwischen dieser Grafschaft und der Grafschaft

Mark hcrvorgebracht haben sollte , ist um so weniger

zu vermnthen als , wie wir oben bemerkt haben , erstcre

ein alter Abspließ von der Grafschaft Altena , dem

Stamme der Grafschaft Mark ist .

Rive , über das Bauern - Güterwesen . I . 21



Fünfte Abtheilung .

Gefürstetes Stift Essen .

§ . 123 .

Das gefürstete Stift Essen , welches im Jahr 873

den 5 . October von dem hl . Alfried , früher Münch

in Corvei und späterhin Bischof zu Hildeshcim , gestif¬

tet wurde , und zuerst als ein Fraucnkloster bestand ,

nachher aber zu einer unmittelbaren Deutschen Reichs -

Abtei erhoben ward , zwischen der Rhur und der Em -

scher gelegen , erkannte zwar seit dem I . 1 /^95 in dem

Herzoge von Cleve und Grafen von der Mark seinen
Schntz - und Schirmherrn , behauptete jedoch im übrigen

seine Unmittelbarkeit zu Kaiser und Reich , und hatte

Sitz und Stimme an dem Reichstage auf der Rheini¬

schen Prälatcnbank . Vermöge des Reichs - Friedens -

Deputations - Hauptschlusscs vom 25 . Februar iL05

wurde dasselbe mit der Krone Preußen verbunden , und

nachdem die Herzogthümer Cleve und Berg durch be¬

sondere Tractaten zur Disposition des Kaisers von

Frankreich gegeben , und von diesem dem Prinzen Joa¬

chim Murat als Herzogen von Cleve und Berg über¬

wiesen waren , nahm letzterer auch die Stifter Essen

und Werden , angeblich als Zubehörungen zu dem Her¬

zogtum Cleve , in Besitz . In dem Tilsiter Frieden wur -
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den gedachte beiden Provinzen förmlich an Frankreich

abgetreten ; sie machten seitdem einen anerkannten Theil

des Großherzogthums Berg aus , und waren denFran -

zösisch - Bergischen Gesetzen so wie alle andere gedachtes

Großhcrzogthum zusammensetzende Provinzen unterwor¬

fen .

Das vormalige Stift Essen , welches in dem Befrei¬

ungskriege wieder erobert wurde , bildet zwar keine ei¬

gene besonders genannte Provinz in dem Preußischen

Königreiche , und ist selbes eben so wenig wie Dort¬

mund und Werden in den großen königlichen Titel und

in das große Wappen ausgenommen ; folglich als ein

Enclave von Eleve und Mark anzusehen . Jmmittelst

bildete dasselbe doch , wie gesagt , in frühem Zeiten und

bis zum Tilsiter Frieden ein abgesondertes Territorium ,

welches vorzüglich in Ansehung des Bauern - Gütcr -

Wesens - nach besonder » Gesetzen und Gewohnheiten

regiert wurde . Weil selbes indessen nachher als ein

Theil des Großherzogthums Berg den allgemeinen Fran¬

zösisch - Bergischcn Gesetzen unterworfen war , ? so hat

das Bauern - Gütcrwesen darin die nämlichen Verände¬

rungen wie in den übrigen Theilen des Großherzog¬

thums im Allgemeinen erlitten .

§ . 12t , .

Was den frühem Rcchtszustand oder das Rechtsver -

hältniß zwischen Gutsherren und Bauern , oder zwischen

Berechtigten und Prästantiarien betrifft , so ist vorab

zu bemerken , daß in der Provinz Essen niemals ein

Untcrthänigkeits - Verhältniß in dem Sinne des Allgcm .

Preuß . Landrechts , Th . II . Tit . 7 . Abschn . 3 und folg ,

gekannt ist .

Selbst eine Leibeigenschaft , wie sie sich in sehr
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vielen Westphälischen Provinzen , z . B . Rabensbcrg ,

Minden , Münster , Recklinghausen u . s . w . cingcschlichen

und gesetzliche Form erhalten hatte , hat daselbst nie¬

mals Fuß gefaßt . Man hat zwar in jünger » Zeiten

ans eine höchst sonderbare Weise die in Essen vorhan¬

denen sogenantcn Eurmuthsgüter für eine alte Ab¬

art von Leibcigcnthumsgütern halten wollen , weil beim

Absterben des Mannes das beste Pferd , und bei dem

Absterben der Frau die beste Kuh aus diesen Gütern

gegeben werden mußte ; allein es verrät !) eine große

Unbekanntschaft mit dem westphälischen Güterwesen ,

wenn man dieses für ein Critcrium des Leibeigenthnms

ansgeben will . — Als ein Ausfluß aus der Hörigkeit

ist die Cnrmcde , welche nichts anders als einen Ersatz

für die Erbtheilung oder den Stcrbfall darstellt , aller¬

dings in der Regel zu betrachten ; allein wem ist es

unbekannt , daß der Begriff der Hörigkeit weit umfas¬

sender ist als der des Leibcigcnthnms oder der Eigen¬

hörigkeit ? — Grade darin , daß , wie sich unten nä¬

her ergeben wird , die bäuerlichen Besitzungen in dem

Fürstcnthum Essen seit den ältesten Zeiten größtenthcils in

einem hobshürigen Verbände , und somit ihre Inhaber

unter strenger Aufsicht hinsichtlich ihrer Verpflichtungen

und Rechte waren , finden wir den Grund , warum die

Rechtsverhältnisse der Bauerngüter in dieser Provinz

so rein erhalten werden konnten von aller Beimischung

aus dem Leibeigenthume im Gegensätze zu ihren Nach -

baren .

§ . 125 .

Daß übrigens in der Provinz Essen , so wie in

den übrigen benachbarten westphälischen Provinzen

wiewohl daselbst keine Unterthänigkeit gekannt worden ,

ein gutsherrliches und bäuerliches Vcrhältniß im Sinne
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des deutschen Privatrechts bestauben habe , leidet keinen

Zweifel .

Die einzelnen in gedachtem Stifte befindlichen Güter -

Arten betreffend , so gehören dahin

r . die Hobs - und Behandigungsgüter .

Außer der großen Menge von Oberhöfen und den

darunter gehörenden Untcrhöfen , welche das Stift Esten

in den Grafschaften Recklinghausen und Mark imMün -

terschen und im Bergischcn besaß , waren auch ein be¬

deutender Theil derselben in dem Gebiethe des StiftcS

selbst gelegen , welche thcils von der Fürstin , thcils von

der Probstei , und thcils von dem gräflichen Kapitel in

Esten abhingen , thcils dem Stifte zu Rellinghausen zu¬

geh örtcn .

Was die Natur und Eigenschaft dieser Güter be¬

trifft , so glauben wir uns darüber , und daß dieselbe

ursprünglich nicht aus einem bloßen Schutzverbande ,

sondern vermittelst Verleihung von Grund und Boden

entstanden , darauf beziehen zu dürfen , was wir diefer -

halb in der ersten Abthcilung , Z . io , S . 24 folg , von

den Hobs - und Vehandigungsgütcrn im Allgemeinen

dcducirt haben .

Daß übrigens die Behauptung eines ursprünglichen

Schutzverhältnisscs , wozu sich auch der vormalige Fürst -

lich - Estcndische Geheimrath und Lehndirektor Brockhoff

in seinem am 6 . November 1803 an die derzeitige Or¬

ganisations - Commission erstatteten ausführlichen Bericht

bekennt , in Ansehung der Essendischen Hobsgüter zur

Zeit des Tilsiter Friedens keinen practischcn Werth mehr

hatte , dieses erkennt der Herr rc . Brockhoff selbst au ,

wenn er in dem angezogencn Bericht , § . sagt :

„ Obgleich nach der ersten wahrscheinlichsten Entsteh¬

ung der Hofsverfassnng der Aufsitzer des ersten Hofes

„ der Eigenthumcr der Unterhose nicht war , sondern
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„ nur die Zinsen , Pachte und Dienste als der Anführer
„ der Gemeinde empfing , so mußte doch nothwcndig aus
„ dem Begriffe der Untcrhörigkeit , aus den jährlichen
„ Prästationen in der Folge ein Obereigenthum er -
„ wachsen , besonders wo die erledigten Güter von dem
„ Hofe wieder an andere verliehen wurden , welche Huld
„ leisten und sich hörig machen mußten .

„ Zur Zeit der Stiftung des Stifts war gewiß der
„ Begriff des Obereigenthums über alle Höfe un -
„ bezweifelt , da der Stifter seine ganze Besitzungen als
„ sein Eigcnthum der neu gestifteten Kirche schenkte ."

Die Hobsrechte sämmtlichcr Esscndischen Hobsgütcr
wurden nach einer alten Hobsordnung , welche hier in
der Anlage XXXXVl abgcdruckt ist , und nach einer im
I . itch /, aufgenommenen Reformation derselben regiert .
Selbe sind auch bis in die jüngsten Zeiten nach ihrer
Wesenheit beibehalten , und nur minder Wesentliches ist
durch die Observanz daran geändert . — Die Hobsvcr -
sassung im Esscndischen zur Zeit des Tilsiter Friedens
war folgende :

i . Die eigentliche Verwaltung des Hobswcsens , wel¬
che sonst durch einen für jeden Obcrhof bestelltenHobs -
Schulthcißen geübt wurde , war einer besonder » Hobs -
kammcr anvcrtraut . Die Hobsschnlthcißen hatten auf
den Hobstagen nur die Gefälle eiuzunehmcn , und die
alsdann bekannt gewordenen Stcrbfälle und Regelwi¬
drigkeiten der Hobskammer anzuzeigen .

Der Hobsschnlthciß hatte von jeder Bchandigung 2
Nt . 9 St . an Gebühren , und der außerdem noch beste¬
hende Hobsbothe , oder Hobsfrohnc , welcher die Ladun¬
gen , Erccutioncn u . s w . verrichtete , bezog dafür i Rt .
und eben so viel für die Besichtigung der Erbthcilung .

Nebst diesen cristirten Hobsgeschworne , oder aus den
Hobslcutcn selbst Auserwählte , welche bei Abschätzung
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der Erbthcilnngen , Ländereien und Güter , so wie der

Grcnzstrcitigkciccn gebraucht wurden .

2 . Der Unterschied zwischen Huldig - und Hörigkeit und

zwischen nnhuldigen freien Händen , welcher daraus ent¬

standen war ., daß in Ermangelung baldiger und höriger

Erben das eröffnete Hobsgut auf 6 Jahr und bis zu

r8 rcspcct . 50 Jahren in freie nicht in dem Hobsvcr -

band befindliche Hände verthan wurden , damit sich

inzwischen noch unbekannte huldige Erben zur Suc -

cession melden konnten , hatte in jüngern Zeiten zwar

aufgchört , da die eigentliche Hörigkeit nicht mehr cristirtc ,

und deshalb auch keine Freilassung von der Hörigkeit und

keine Einwechselungen mehr geschahen ; indessen hatte der

Unterschied bei den Erbthcilungen und den Absöhuungcn

noch wesentliche Folgen . — Nur von huldigen und hö¬

rigen Händen ward bei deren Abstcrbcn die eigentliche

Erbthcilung , von freien Händen aber nur ein bestimmtes

Mortuarium von einem oder mehreren Marken Csscndisch

genommen . — Auch bei Absöhnungen von huldigen und

hörigen Gütern wurde auf dcuVichstand keine besondere

Rücksicht genommen , weil die Hälfte desselben nach

Abzug des besten Hauptes für jede versterbende Hand

dcr Hobsherrschaft gehörte . Anders war es bei Gütern ,

die an unhuldigc Hände verliehen waren .

3 . Die Hobsgerichtsbarkeit sowohl in als außerhalb

Lein Lande wurde durch die Hobskammcr ausgcübt , in

so fern dieselbe außerhalb dem Lande anerkannt wurde .

ft . Das Successionsrccht dcrHobsherrschaft beschränkte

sich damals dahin , daß nach Absterbcn einer huldig nud

hörigen Hand das Vieh , nämlich Pferde , - Kühe und

Schweine , welche als zur eigentlichen Bcwirthschaftung

des Hobsguts erforderlich vorgcfunden wurden , derge¬

stalt zwischen dem HobShcrrn und Hobsfolger theilbar

waren , daß letzterer das beste Haupt von jeder Gattung
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für sich behielte , das übrige abgeschätzt , und die Hälfte
des Tarati an den Hobsherrn gezahlt wurde . Jedoch
fand auch sehr häufig statt einer so strengen Erbthcilung
und Abschätzung ein gütliches Abkommen statt .

5 . Die Hobsfvlge war an eine Behandigung ge¬
bunden . Jeder Hobsfvlger mußte dieselbe binnen Jahr
und Tag thätigen und das bestimmte Laudemium ent¬
richten . Hierbei hatte kein Unterschied zwischen huldi¬
gen und unhuldigen Händen Platz , und in Ansehung des
Quanti war als Grundsatz angenommen , daß der ein¬
jährige Ertrag des Gutes nach Abzug der Pächtc und
Kosten die Summen bestimme . Da sich indessen dieses
nicht immer bestimmen ließe , so wurde auf dasjenige ,
was bei der vorigen Behandigung gegeben worden ,
und ob deren mehrere in kurzer Zeit nacheinander ge¬
folgt waren , und auf den Zustand des Gutes Rücksicht
genommen und häufig accordirt .

Ucbrigens war das Laudemium größer , wenn zwei
Hände als wenn eine genommen wurde .

6 . Wenn ein Hobsgut erledigt wurde , so stand es
in der Willkühr der HobsHerrschaft , solches wieder zu
verleihen oder einzuzichcn .

Die ehemalige Verbindlichkeit zur Wiederverleihung
hatte anfgchyrt .

7 . Der Hobsmann hatte das nutzbare Eigenthum ,
vermöge dessen er das Gut auf alle Weise benutzen konnte .
Er durfte aber die Holzungen nicht devastiren , und das
Gut nicht wüste liegen lassen , auch dasselbe nicht ver - ^
äuffern und mit Schulden beschweren , ohne Conscns
des Hobsherrn . Von Todcswegcn konnte der Hobsmann
über das Gut gar nicht verordnen , nicht einmal unter
seinen Kindern die Succession bestimmen . Im Falle
einer koutractwidrigcn Vcrsplittcrung oder Veräußerung
hatte die Eaducitätsklage Platz . Bei nothwendigen Ver -
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aufferuttgcn mußte ebenfalls der hobsherrliche ConsenS

nach gesucht , allein er durfte nicht verweigert werden .

Die jährlichen Abgaben waren bei Verlust des Behan -

digungsrechts pünctlich abzntragen .

8 . Die Behandigungsbriefe enthielten sämmlich

die Clausel : „ daß die Bchandigtcn seit Lebens die -

„ ses Gut nutznießen und gebrauchen sollten " und die

meisten derselben enthielten überdies : „ und nach Ver -

„ sterb der Hand kein Recht an dem Gute haben sollen ,

„ als was sie von uns in Gnade wieder winncn und

„ werben würden . "

Allein diese Clauseln hatten gar keine Wirkung , da

auch dem ungeachtet nach dem Attest der Hobskammer

vom 5 . Oktober 1772 denHobserben die Behandigung

crthcilt werden mußte .

y . Nur zwei unbedingte Hände konnten an einem

Gute stehen , und diese waren gewöhnlich Mann und Frau .

War einer noch nnverheirathct , so hchieltc er sich bei

der Behandigung vor , die zweite Hand binnen einem

gewissen Zeiträume zn benennen . Die mitbehandigte

Ehefrau erhielt ein Nutzungsrecht auf Lebenslang .

10 . Die eigentliche Hörigkeit , so wie die Leistung

der eidlichen Treue von unhuldigcn Händen waren

ebenso ausser Observanz gekommen , als das frühere

Recht des Hobshcrrn , unter gleich Besibbeten oder Ver¬

wandten den bequemsten und nützlichsten zum Gute ans -

zusuchen . Nach der derzeitigen Observanz snccedirte

unter mehreren Söhnen der älteste , und in Ermange¬

lung von Söhnen die älteste Tochter . Ein Glei¬

ches galt bei Sciten - Verwandten , und von der einmal

zur Succcssion gekommenen oder ältcrn Linie . Die

Kinder der ersten Ehe desjenigen , wovon das Gut hcrgc -

kommcn , schlossen die Kinder der weitern Ehen aus , gleich¬

viel , ob die ersten : männlichen oder weiblichen Ge¬

schlechtes waren .



2Sc> I . Hmiptabschmtt . L . Abthcilung .

Es mußte aber der Succedirende die in gleichem

Grade mit ihm stehenden Anverwandten vom Gute ab¬

söhnen , welche Absöhnung durch die Hobskammer nach

folgender Observanz regulirt wurde . Das Gut wurde

nämlich abgeschätzt , die Hälfte erhielt der Hobsfolger

als ein ? i' 2 oeipuum , die andere Hälfte wurde nach

ihrem Wcrthe zwischen ihm und den Miterben zu glei¬

chen Thcilen gcthcilt .

Hierüber sind verschiedene Atteste der Hobskammer

vorhanden .

Diese Theilungsart wurde aber nur bei Colonen ,

nämlich solchen , welche selbst auf den Hobs - Gütcrn

saßen und dieselbe cultivirtcn , nicht aber bei anderen

Familien , welche dieselben verpachtet hatten , geübt .

11 . Nur der vom ersten Erwerber Abstammende

hatte ein Recht zur Erbfolge in die Hobsgütcr . Dieses

Recht ging verloren , wenn das Gut mit hobsherrlichem

Conscns ausser der Familie veräußert worden .

Der Hobsbesitzcr und die Hobsherrschaft hatten zu¬

sammen die freie Disposition über das Gut , und der

Agnat erhielt durch den Todesfall des Besitzers nur

ein Recht auf das , was dieser im Tode noch hatte .
12 . Die Verleihung der Hobsgütcr auf 6 Jahre ,

wenn kein successionsfähigcr Erbe sich gemeldet , hatte

aufgehört . Die Güter wurden in solchem Falle ent¬

weder eingczogcn oder an andere vermittelst Behandi -

gung verliehen ; meldete sich aber der rechtmäßige Erbe

innerhalb 30 Jahren , so war es keinem Zweifel unter¬

worfen , daß er das Gut rcclamiren konnte .

15 . Alle bewilligte und sonstige Hobsschuldcn , wor¬

unter die rückständigen Hobsabgaben , auch die Absöh¬

nungen gleich naher Anverwandten gehörten , affizirtcn

das Hobsgut dergestalt , daß der Hobserbe , er mogte

Tcsccndcut oder Agnat seyu , dieselben mit übernehmen
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mußte . Aber auch alle andere Schulden mußte , wenn kein
anderer Erbe vorhanden war , der Descendent überneh¬
men . Eine Trennung des Behandigungsgnts ud allo -
äio wurde nicht gestattet . ,

Wenn Behaudigte dem Gute nicht mehr vor -
stehen konnten oder wollten , und also das Gut dem
Nachfolger abtratcn , so hatten sie das Recht , sich eine
Leibzucht zu bedingen , welche von der Hobskammer er¬
messen und bestellt ward . Ein Ähnliches hatte der
Hobsfolgcr zu erwarten , wenn er sich mit dem Willen
der Eltern auf dem Gute verheiratete , und noch nicht
zum wirklichen Antritt gelangte .

i5 . Wenn gleich das Recht zur Caducirnng der
Hobsherrschaft nie bestritten worden ist , so war doch
kein Beispiel vorbanden , wo es wirklich dicscrhalb zur
Einziehung des Guts gekommen .

Hieraus folgt , daß die Hobsgütcr im Esscndischen ,
wenn sie gleich so wie alle Hobsgütcr einige Ähnlich¬
keiten mit den Lehngütcrn hatten , dennoch keine Lehen
und noch vielwcnigcr Allodien , fordern eine ganz eige¬
ne Art von Gütern waren , die von dem Hobshcrrn
gegen gewisse ständige und unbeständige Abgaben ver¬
liehen worden , woran den Hobsleuten ein nutzbares
Eigcnthum , nicht im Sinne der Römischen Empfytheu -
sis , sondern des Deutschen Privatrechtes oder vielmehr
ein Erbnntzungsrecht , jus eolonuriuiu , jus eoloulus
xerxetuus znstand , und die nach erloschener Nachkom¬
menschaft des ersten Erwerbers dem Hcimfalle und in
gewissen Fällen der Caducität unterworfen waren , oder
mit anderen Worten , die unter dem in der Einleitung
Z . 3 festgcstelltcn Begriff des Colonatrechts im
Sinne des Deutschen Privatrechts gehören .
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§ . 126 .

Da , wie bereits oben bemerkt worden , in der Pro¬

vinz Essen keine Leibeigenschaft anzntreffen war , so folgt

von selbst , daß es darin auch keine leibeigene oder

nach Leibeigcnthumsrecht verthanene Güter gege¬

ben . Wir setzen hier an deren Stelle

2 . Die Curmuths - oder Curmudige Güter .

Dieser Art Güter gab es mehrere in dem Essendi «

scheu . Es war damit , wie wir schon gehört haben ,

keine Leibeigenschaft , jedoch eine gewisse Hörigkeit ver¬

bunden . Als Folge der letztem mußte bei dem Ab -

stcrbcn des Hofesbesitzcrs das beste Pferd , und bei

dem Abstcrben dessen Frau die beste Kuh aus dem

zur Zeit des Abstcrbcns auf dem Hofe befindlichen Vieh

an den Gutsherrn , welcher diese Stücke zu wählen , zu

köhrcn ( daher Kur , Kurmuth , Eurmud oder Köhr -

rccht ) berechtigt war , gegeben werden ; wogegen dieser

die Verpflichtung hatte , zu der Begräbniß die

Kosten für den Sarg zu bestreiten . Uebrigcns

war mit diesen Gütern ein anerkanntes Erbrecht ver¬

bunden , obgleich den Colonen nur ein Erbnutzungsrccht

und kein eigentliches gctheiltcs Eigenthum zugestanden

ward .

Insoweit diese Güter ausser der Curmcde noch gegen

beständige jährliche Abgaben oder Leistungen verliehen

waren , ansser der Familie des ersten Erwerbers nicht

vererbt werden konnten , und somit bei demselben Hcim -

fall auch in gewissen Fällen Cadncität eintrat , in so¬

weit müssen dieselbe unter das Colonat - Verhältniß

gebracht werden .
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§ . 127 .

L . Erbleibgewinnsgüter .
Als solche wurden in der Provinz Essen anerkannt
» ) Diejenigen Güter , welche in unbestimmtenTheilen

oder pro iucliviso theils Behandigungs - , theils Gcwinn -
gütcr sind . Deren gab es mehrere bei dem vormaligen
eidlichen Damenstift Rellinghausen .

l>) Diejenigen Gewinnsgüter , womit die Besitzer be -
handigt waren , die aber nicht in einem Hobsvcrbande
sich befanden und zu keinem Oberhofc gehörten .

c ) Diejenigen Güter , von denen , ebenfalls ohne ein
solches Vcrhältniß , dennoch bei dem Absterben des Be¬
sitzers Erbthcilung gestattet werden mußte . Derartige
Güter befinden sich verschiedene bei dem Stifte Stüp¬
penberg .

cl) Jene Güter , welche ausdrücklich nach Erbleibge -
winnsreAM» vcrliehen waren . ^

e ) sogenannte Carnaper oder aufCar -
nap gelegene Höfe .

k ) Die vormaligen abteilichen Küchengüter , welche
immer ohne Erhöhung der Pachtabgabe von neuem in
Gewinn gegeben wurden .

g ) Endlich einige Gütcr , die entweder als Erblcib -
gewinnsgütcr anerkannt waren , oder das Recht durch
Länge der Zeit und einförmige Pacht und Succession
erhalten hatten .

An allen diesen Gütern hatten die Aufsitzer kein Ei¬
genthumsrecht , sondern nur den Erbnießbrauch . Sie
durften dieselbe nicht beschweren , viclwcniger darüber
ohne Einwilligung des Gutsherren disponiren . — Die
Güter konnten von den Creditoren der Colonen nicht
angegriffen werden ; vielmehr waren die Gutsherren be¬
rechtiget , dieselbe wegen Pachtrückständen , iVlalversstion ,
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Unvermögenheit der Besitzer oder Verschuldung zu ca -

duciren und einzuziehen .

So lauten die Berichte der Justizbeamten sowohl

als der Domainen - Beamten , und so ist es keinem

Zweifel unterworfen , daß alle diese unter dem Namen

Erbleibgewinngüter verkommenden bäuerlichen

Besitzungen zu dem Colonat - System gehören .

§ . 128 .

/». Erbbehandigungs - Güter waren im Essen -

dischen durchaus gleichbedeutend mit Hobsgütern und

wurden nach den nämlichen Rechten beurtheilt .

§ . 129 .

5 . Bauren - Lehen , welche zu Lehn in Gewinn

gegeben wurden , und keine eigentliche Lehen , sondern
Lonsta i 'ustiea esnsualiL , sive osniiticL waren . Sie

waren nicht mit eigentlichen Lehns - Verbindlichkeiten ,

sondern mit bäuerlichen Lasten angethan , und

machten eine besondere Clafse von Baurengüter aus ,

die nicht nach der Strenge des Lehnrechts , sondern

nur nach Analogie desselben und nach dem deutschen

Herkommen bei Baurengütern beurtheilt werden konnten .

§ . 130 .

6 . Erbpachtgüter im Sinne des deutschen Pri¬

vatrechts werden als in dem Stifte Essen vorhanden

von den Berichtstellercn nicht angeführt , wohl aber

solche , welche in neuerer Zeit nach den Grundsätzen

des Allg . Preuß . Landrechts verliehen waren .

§ . 151 .

7 . Von blosen Behandigungs - Gütern thun die
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Pcrichtstcller nur in so fern Erwähnung , als dieselbe

§ . iL ? bei den Erbleibgewinnsgütern lüt . 1> Vorkommen .

Dagegen wird

8 . Der gemeinen Leibgewinns - Güter aus¬

drücklich gedacht und von denselben behauptet , daß sie

in der Regel Zcitpachtgüter seyen .

Wir unserer Seits begreifen nicht , wie man diesen Satz

hat anssprechcn können , nachdem man dieimZ . 1 27 von

» bis g genannten Güter unter die Kathcgorie der

Erbleibgewinns - Güter gebracht hat , die doch größten¬

teils nur Leibgcwinns - Güter im eigentlichen Sinne

des Wortes sind . Wir zweifele « fast , daß es außer

diesen Güter - Arten wovon die Illi . § insbesondere

einer großen Ausdehnung fähig ist , noch eigentliche

Lcibgewinngütcr in der Provinz Esten zu finden gewe¬

sen seyn dürften . Überhaupt scheint uns der ganze

Fehler , und die Ursache alles dcsfallsigcn JrrthumS

in der Verwechselung der Begriffe zu liegen : nämlich

daß man Leibpacht für Lcibgewinn , und umgekehrt

Leibgewinn für Lcibpacht hält . Werden beide Begriffe

in ihren eigentlichen Grenzen genommen , so wird man

bald zu klarer Anschauung gelangen .

In Leibgewinn vcrthnn , nach Leibgewinns¬

rechten verleihen , oder an einer Sache einen , zwei

oder drei Leiber geben , alle diese Ausdrücke wa¬

ren in ältcrn Zeiten eben so , wie Leib und Hand

gleichbedeutend mit behandigen , Behandigung

geben oder zu einer , zweien oder dreienHänden

verleihen , wie wir dieses schon öfterer an - und ausgeführr

haben , und wie dieses nicht bezweifelt und bestritten werden

kann . Wenn nun das Land - und Stadtgericht zu Essen

in seinem Berichte vom löten Decemb . 1817 , wie wir

oben § . 127 »uk H L angeführt haben , selbst sagt :
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daß diejenigen Gewinnsgüter erblich seyen , womit
die Besitzer behandigt worden , so folgt von selbst , daß
alle eigentliche Leibgewinngüter erblich scyn müssen ,
weil sie mit den Behandigungs - Gütern gleichbedeutend
sind , und folglich eine Ertheilung in Leibgcwinn oder
Behandignng damit verbunden seyn mußte . Waren
sic nicht zu Leibern oder in Leibgcwinn verthan , so
waren sie auch keine eigentliche Leibgewinnsgüter .

Das berichtende Land - und Stadt - Gericht sagt fer¬
ner : daß alle sogenannte Carnap er oder indcrBau -
erschaft Carnap gelegene Höfe sich in einem erblichen
Gcwinnrecht befunden . Was für ein Grund war vor¬
handen , dieses dafür zu halten ? Warum sollten diese
Leibgcwinn - Güter mehr als alle andere erblich seyn ?

Man hat sich den jüngsten Gewinnbricf von Schulte
Carnaps - Hof vorlcgen lassen . Hiernach war dem Va¬
ter des jetzigen Inhabers ( letzterer hatte nicht mehr
gewonnen , weil er sich um Ablösung der Hofespächte
gemeldet ) , im I . 1771 , nach Abstcrben dessen Eltern ,
welche den Schultenhof zu Carnap in Leib gewinn
erhalten , dieser Hof für sich und eine binnen 6 Wochen
zn benennende Hand lebenslänglich verthan und
verpachtet . — Wenn ein solcher auf lebenslängliches
Gewinn sprechender Gewinnbricf überstrittcncr Maßen
dem Schulte zn Carnap ein Erbbenutzungsrecht verliehe ,
warum sollte dieses bei anderen in nämlicher Art ver¬
liehenen Gütern nicht der Fall scyn ? Das Wort le¬
benslänglich schließt bei diesem das Erbrecht nicht
ans , warum denn bei Anderen ? Uebcrhaupt haben die
Ausdrücke : lebenslänglich , auf beider Leben ,
auf ihren Leibern u . s. w . , verbunden mit dem rö¬
mischen Rechtssystem , die Hanptzwciscl und die Verwir¬
rung in diese Materie gebracht . — Wir haben aber
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§ . 125 Nro . 8 gehört , daß auch die Hobs - und Bchan -

digungsbriefe die Clauscl enthalten :

„ Daß die Behandigten seit Lebens .dieses Gut

„ nutznießen und gebrauchen sollten , "

und daß überdieß die meisten noch enthielten :

„ und nach Vcrstcrb der Hand kein Recht an dem

„ Gute haben sollen , als was sie von uns in

„ Gnaden wieder winnen und werben würden . "

Wenn diese Clauscln bei Hobsgütern das Erbrecht

nicht ansschließen , warum muffen sie cs dann beiLeib -

gewinnsgütcrn thucn ?

Es ist nicht zu leugnen , daß cs außer den Leibge -

winnsgütcru auch Leibpachtgütcr gegeben ; allem

wir können nicht zustimmen , wenn man behauptet , daß

sür sie die Vcrmnthung streite . Dieses ergiebt sich H

aus dem bisher gesagten , b ) daraus , daß man in äl - ,

teren Zeiten solche Verpachtungen gar nicht findet , und

e ) daß man sich ganz anders ausgedrückt , wenn man

eine Leibpacht beabsichtiget , als bei einem bloßen Leib¬

gewinn . — Wenn cs in einem Gcwinnbricf heißt :

„ Die Anpachtung geschieht aus der Gewinner

„ Lcbenlang dergestalt , daß nach deren Absterbcn

„ das Gut dem Verpachter ledig und frei wieder

„ anheim falle , und die Kinder des Pachters da -

„ ran kein Recht oder Anspruch haben sollen ; "

so wird kein Mensch das Vorhandensein : einer Leibpacht

bezweifele :: . Die Absicht der Contrahcntcn ist klar aus¬

gesprochen , und der Buchstabe des Contractes entschei¬

det . Bei Leibgewinnsgütern ist dieses nicht immer der

Fall . Hier muß die Präsumtion häufig entscheiden .

Daß das Land - und Stadtgericht zu Essen auch

früher der Präsumtion für die Erblichkeit dcrsLcibgc -

winngüter gefolgt scye , beweiset dessen Entscheidung in

der Sache von Cocp gegen Hahlmann . Der Hofrath zu

Rivc , über das Bauern -Güter -Wcsen . I . 22
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Düsseldorf änderte dieses Erkcnntniß und entschied ge¬

gen die Erblichkeit des Leibgcwinns ans den Gründen ,

die der Hr . rc . Sethe in Druckschriften vcrtheidigt hat¬

te , obgleich dieselben nur für die Grafschaft Mark

ausgesprochen waren . ( § . 6z , S . 168 .)

Z . 132 .

Dieses sind die Arten von Bauerngütern , welche sich

zur Zeit des Tilsiter Friedens in dem Fürstenthum

Essen befunden , und die Rechtsverhältnisse , worin Guts¬

herren und Bauern oder Berechtigte und Verpflichtete

sowohl in Ansehung ihrer Güter als ihrer Personen

gestanden bis zur Erlassung der Französisch - Bergischen

das Gütcrwescn betreffenden Gesetzgebung .

Ob es daselbst auch Zinsgüter und eigentliche

emphytcutische Güter gegeben , darüber schweigen

die Berichte der Beamten ; auch sind uns bei der ört¬

lich vorgcnommcnen Rechergc deren keine vorgekommen .

Sollten deren dennoch vorhanden gewesen sepn , so sind

die Grundsätze bekannt , wornach dieselbe beurtheilt

werden mußten .



Sechste Abtheilung .

Herzogthum Cleve .

§ . 133 »

Das Hcrzogthum Cleve wurde , wie ich bereits § . 50 ,

S . 132 bemerkt habe , seit dem I . 1363 mit der Graf¬

schaft Mark von den nämlichen in der Stadt Cleve re -

sldirendcn Landes - Collegicn und der Regel nach , das

heißt , wenn nicht besondere Ausnahmen ausdrücklich

verordnet waren , nach den nämlichen Gesetzen verwal¬

tet . Es fanden diesemnach auf die bäuerlichen Insti¬

tute , insoweit deren von gleicher Art und Wesenheit

wie in der Grafschaft Mark vorhanden waren , daselbst

die nämlichen Grundsätze wie in der letzter » Anwen¬

dung .
Es hatte nämlich :

1 ) In dem Hcrzogthum Cleve eben so wenig als in

der Grafschaft Mark jemals ein Unterthänigkeits - Vcr -

hältniß im Sinne des Allg . L . R . Dhl . 2 , Tit . ? , Absch .

3 und folg . Platz gefunden .

2 ) Demungeachtet bestanden daselbst gutsherrliche und

bäuerliche Verhältnisse im Sinne der Allerhöchsten Kö¬

niglichen Cabinets - Ordre vom 3 . Mar 1317 .

s ) Mehrere der daselbst vorhandenen Güter - Arten
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befanden sich in dem Colonat - Verhältnisse . Hierhin ge¬

hörten :

») Die Hobs - , -Behandigungs - , Lathen - und Lcibgewinn -

Güter ;

l >) Die nach wachszinsigem Recht verthanene Güter ;

o) Erbleibgewinnsgüter ;

ll ) Erbbehandigungsgüter ;

«) Erbbauernlehen ;

k) Erbpachtgüter ,

welche sämmtlich nach den nämlichen Grnndsätzcn , wie

wir selbe an dem angeführten Orte für die Grafschaft

Mark geschichtlich und rechtlich aufgestellt haben , beur -

theilt wurden .

§ . 13l ».

- ) Leibeigene , oder nach Leibeigenthums¬

recht verthanene oder cigenbchörigc Güter

gab es in dem Herzogthum Cleve nicht . Es findet

sich daselbst in spätcrnZciten keine Spur einer Leibcigen -

gcnschaft , obgleich wir mehrere Urkunden aus älteren

Zeiten , z . B . aus dem isten Jahrhundert gefunden

haben , in welchen Güter oum appertinentiis

verliehen , oder worin die / ro » rr'» eL als xortinentiue

mit aufgcführt waren .

5 ) Eben so wenig gab es daselbst nach Frohn -

Häuser - Rccht verthanene Güter und sogenannte

Freigüter .

8 . 135 .

6 ) Dagegen fanden sich in gedachtem Hcrzogthumc

r>) Curmuths - Güter und l >) Cocßgüter , welche «

in der Grafschaft Mark nicht Vorkommen .

tVä u ) Curmuths - Güter , deren wir schon bei
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dem vormaligen Stift Essen Z . 126 , S . 332 erwähnt haben ,

waren in dem Herzogthum Cleve solche Güter , wovon

bei dem Absterben des gewinntragenden Mannes das

alsdann vorhandene beste Pferd , und bei dem Absterbcn

der Fran ebenso die beste Kuh der Gutsherrschast ab¬

gegeben werden mußten . Hatte der Inhaber eines sol¬

chen Gutes ein Kind bei sich auf dem Hofe behalten ,

in der Absicht dasselbe darauf zu verheirathen und die

Cultur des Hofes durch ihn fortsetzcn zu lassen , oder

mit andern Worten , war der nächste Auffolgcr zum

Gute bereits darauf vcrheirathet oder zur Bcwirth -

fchaftung desselben mit zugelassen , so mußte auch bei

dessen Absterbcn das beste Pferd abgegeben werden ,

wenn gleich der wahre Inhaber oder Gewinnträger noch

am Leben war .

Die Erblichkeit des Nutzungsrechts auf die Kinder

und Nachfolger des Besitzers ist bei curmuthspflichtigen

Gütern nie bezweifelt worden , selbst wenn cs in den

Vcrleihungsbriefcn hieß :

„ Daß die Pächter dieselbe für ihr beider Lebenlang

„ und nicht länger genießen sollen . "

Als Beweis hiervon führen wir nur ein Beispiel an

unter den vielen , die uns in dieser Art vorgekommen

sind .

Bernard Gerling besitzt in dem Bezirk Dinslacken

ein zu der vormaligen Abtei Hamborn curmundig ge¬

wesenes Bauerngut , welches nach producirten Gewinn¬

briefen ihm und seinem Vater mit der vorbesagtcn

Clausel von gedachter Abtei verliehen war . Dem -

ungeachtet hat der nachmalige Besitzer der Abtei Ham¬

born keinen Anstand genommen , den Inhaber dieses

Gutes unter diejenigen Colonen zu zählen , welche zu¬

folge des Decrets vom I5ten September 1811 für

volle Eigcnthümer der unterhabcndcn Güter mit Vor -
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behalt der darauf ruhenden und ablösbaren Abgaben

erklärt sind , und von demselben in Gemäßheit des Art .
33 sich eine neue Urkunde aus stellen lassen »

§ . 136 .

Xä b ) Die unter dem besonder » Namen Coeßgütek

vorkommenden Güter befanden sich in dem nördlich der

Lippe und ostseits Rheins gelegenen Theil des Her¬

zogthums Cleve und vornehmlich in dem Amte Hetter ,

Emrichschen Kreises , und in dem Amte Aspel .

Der Hr . Obcr - Landesgerichtsrath Terlinden in

dem Entwurf des Clcv - Markischen Provinzialrechts , Thl .

r , Fol . 132 giebt darüber folgende nähere Bestimmun¬

gen an , die sich zufolge seiner Bemerkungen zu jenem

Provinzialrccht , Th . i , Fol . 67 , auf ein uraltes ge¬

schriebenes Recht , welches sich in dem Clcvischen Archiv

befunden , gründen sollen .

1 ) Die Co eßgüter sind eine besondere Art vonBe -

handigungsgüter , von welchen dem Behandigungsherrn

nach dem Tode des Besitzers gewisse Stücke aus des¬

sen Nachlasse abgereicht werden müssen , bevor der Nach¬

folger das Gut antretcn darf .

2 ) Wird das Coeßgnt von einem Behandigten ei¬

nem andern bei Lebzeiten übertragen , welches ihm frei¬

steht , so lange er noch so stark ist , daß er ein Messer

in den Tisch stoßen kann , alsdann soll die Abfindung

des Gutsherrn durch die Hofeögeschwornen bestimmt
werden .

Zu dieser Abfindung gehören ein Schwein , es sey

fett oder mager , und sodann von den übrigen Schwei¬

nen die Hälfte , so wie von den aufstehenden Korn¬

früchten der dritte Theil und von den eingeschcuerten

4Md ansgcdroschcnen die Hälfte .



Z ) Wenn das Coeßgut nicht für sich als ein ge¬

schlossenes Gut bewirthschaftct wird , sondern in einzel¬

nen Acker - oder Weide - Ländereien besteht , so findet die

Ausnahme der Schweine nicht Statt .

4 ) Stirbt ein mit einem Coeßgut behandigter Be¬

sitzer , so gebührt dem Coeßherrn zuvorderst das beste

Schwein , und sodann die Hälfte der übrigen . Die

Hammel mußten nach dem Werh in Geld gezahlt wer¬

den . Von den an dem Sterbetage des Besitzers vor¬

handenen Kernfrüchten , und zwar von den nicht einge -

erndtcten jedoch ans dem Felde in Haufen aufgcrichtct

stehenden , und von den cingcschcnertcn nicht ansge -

droschcncn Kernfrüchten die Hälfte des abzuschätzendcn

Wcrthes .

An den auf dem Felde liegenden noch nicht in Hau¬

fen aufgerichtetcn , so wie an den noch aufstehenden

Kornfrüchtcn , nicht weniger an den nach dem Tode

des Coeßmanncs gcsäetcn steht dem Cocsherrn kein

Recht zu .

5 ) Der Coeßmann muß sich von dem Herrn bchan -

digcn und in den Besitz des Gutes setzen lassen . Er

hat kein volles Eigenthum an dem Gute , und darf oh¬

ne Einwilligung des Coeßherrn davon nichts verpfän¬

den , versplittern oder veräußern ; auch eben so wenig

dasselbe verlassen .

6 ) Bei dem Tode des Coeßmanncs müssen auf dem

Coeßgut verbleiben fünf Betten , fünf Töpfe und fünf

Kessel . Desgleichen Wagen und Pflug und alles waS

dazu gehört .

7 ) Wird das Absterben des letzten Besitzers dem

Coeßherrn nicht angczcigt , so steht cs demselben frei ,

das Gut zur Strafe einem andern zu übertragen .

6 ) Ausser den vorbesagten zufälligen Rechten -muß

dem Coeßherrn ein bestimmter jährlicher Zins oder

Pacht gezahlt werden .
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y ) So oft ein solches Gut von neuem gewonnen
wird , muß an Gewinn ein zweijähriger Zins oder
Pacht , und für Wechselung einer Hand eine einjähri¬
ge Pacht gezahlt werden .

Daß solche Güter eine Unterart von Behandignngs -
gütcrn waren , ist leicht zu erkennen . Ihre Benennung
kommt von dem in dem Clevischen gebräuchlichen Wort :
Kicßcn oder Aussuchen , Wählen rc . rc . her .

§ . 137 .

io ) B eh andigungsgüter gab es eine Menge
in dem östlichen Theile des Hcrzogthums Cleve , die
theils unter besondcrn Oberhofen , z. B . zu dem nach
Essen gehörenden Oberhof Beck , Steuning , Lackum u . s.
w . , sämmtlich an der Ostseite des Rheins und südlich
der Lippe gelegen , sortirten , theils als einzelne Güter,
Hnven oder Grundstücke für sich bestanden und meistens
von geistlichen Stiftungen , als von den Stiftern Essen
und Werden , und von den Abteien Hamborn und
Starckrade rclevirtcn . Die Erblichkeit dieser Güter ist
nie bestritten worden , obgleich cs in denBchandigungs -
Vriefcn hieß : auf Lebcnlang oder länger nicht ,
oder dergestalt behandigt , daß er das Gut
sein Lebenlang genießen und nach dessen
Tod die Erben daran kein ferneres Recht
haben noch behalten sollen , sie könnten
dann von der Behandigungsherrschaft mit
Gnaden wieder gewinnen und werben .

§ . 138 .

8 » In Ansehung der daselbst häufig vorhandenen
LeibgewinnS - Guter ist in jüngereren Zeiten die
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Erblichkeit in Zweifel gezogen , und sogar von den Ver¬

waltung ^ und Domaincn - Bcamten in ihren auf Veran¬

lassung der vorscyenden Untersuchung zur Clcvischen

Negierung erstatteten Berichten die Zcitpacht - Qua -

lität gradezn behauptet worden . Die Gründe beruhen

einzig darauf , daß es in den Gewinnbriefcn heiße :

Lebenslänglich , oder auf Lebenslang oder auf

Lebenslang und länger nicht . Was von diesen

Klauseln zn halten , und daß sic unbeschadet der Erblich¬

keit auch in den Lehn - , Hobs - u . s . w . Briefen zn finden

find , haben wir schon mehrmalen auszuführen Gelegen¬

heit gehabt . Ein neues Bcläg zu unserer öfter wie¬

derholten Behauptung , daß solche Clauseln nicht die

Erncnernng der eigentlichen Pacht , sondern nur die

Erneuerung der Belehnung , Behandlung , Gewinnung

u . s . w . befielen , findet sich in dem eben vorhergehen¬

den § . bei den Bchandigungs - Gütern und in den Be -

Handigungs - Briefen .

§ . 139 '

Überhaupt ist es uns unbegreiflich , wie die Erblich¬

keit der eigentlichen Leibgcwinngüter in dem Herzogthum

Cleve vor Einführung der fremden Gesetzgebung von

den dasigcn Administrations - und Domaincn - Bcamten

bezweifelt werden kann ; denn

i ) Waren die im I . 1806 ans dem damaligen Lan¬

des - Justizkollcgio zur Revision des gesammelten Clev -

Markischcn Provinzial - Rechts ernannten drei Herren

Commissarien in dieser Hinsicht völlig einverstanden und

cs wurde beschlossen , diescrhalb folgende Stelle in den

Entwurf zu dem gedachten Provinzial - Recht aufzu -

nchmcn :

„ Auch sind die im Märkischen unter dem Namen
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„ Leibgewi irnsgüter bekannten Grundstücke mit
„ den im Clcvischen unter diesem Namen bekannten
„ Erbzinsgütern nicht zu verwechseln u . s. w ."
( § . 50 , S . 132 .)

Wenn wir auch nicht einsehen , wie man hier einen
Unterschied zwischen der Grafschaft Mark und ^dem
Herzogthum Cleve hat aufstellcn können , so ist doch
so viel aus dieser Stelle gewiß , daß man die Erblich¬
keit der Leibgcwinnsgütcr in dem Letzteren als unge -
zweifelt anerkannt habe .

2 ) Im Anfänge der igooter Jahren wurde in dem
Antheil des Herzogthums Cleve , welcher mit Frankreich
vereinigt war , zwischen den Verleihern von Leibge -
winnsgütern und den Besitzern derselben ein großer
Streit darüber geführt , ob die aus dem Leibgcwinn
jährlich zch entrichtenden Abgaben zu den Feodal -
Rechten zu zählen , folglich abgeschafft scyen oder
nicht . Der Doctor Stündeck dcducirte in Druckschriften
für die Leibgcwinnshcrrcn und der Advocat Moras
für die Leibgewinner . Nicht das Eigenthum oder das
Erbnutzungsrecht an den Leibgewinn - Gütern , welches
letztere man den Leibgewinnern unbedingt zuerkannte ,
sondern nur die Natur der darauf ruhenden Abgaben
waren Gegenstand dieses Streites . Der Kaiser der Fran¬
zosen entschied denselben durch das Döoi-ot iinxöNal
eonoornant le raoliat «iss reclsvances oonnnos 8 oa 8

1a ckönoinination cko Leib gewinn ck-nis los guatr «
» ouveaux äexartomong äs 1a rivo gauolio clu Ilbiii ,
a La ^ omio 1a 2ff1uin 1808 , und durch dasOvorel iirizie -
xial , <zui llxe uno baso p>ovr lo raoliat clo 8 i' 6 il 6 vano 68
ä titro ilo Leibgcwinn clans 1o 8 ĉ uatro cköziarto -
nreirs äo 1a rivo Aaaolio <1u Itliiii .

Ualais äo 8 Nuillories Io 6 Alar 8 1810 .

dahin , daß solche Abgaben für Erb - und Grund -
Renten ( routos kvuLiere - ) gehalten werden und ablösbar
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seyn sollten . — Dem gemäß kommt in einer Urkunde

vom 8ten April 1812 über die Ablösung der auf dem

in Leibgewinn verthanencn Gut Kuttemann zu Spellen ,

in dem vormaligen Rayon Wesel , der Ausdruck vor :

Uns rents konoisrs clits Leibgewinn rc .

3 ) Um aus den neuesten Zeiten einen ^Beweis zu

liefern , führen wir folgendes Beispiel an :

Bernard und Elisabeth Overbeck hatten im I . 1767

von dem Capitel zu Tanten die Overbecks - Colonie

zu Gahlen , im Bezirk Dinslacken , Herzogthums Cleve

als Leibgewinn - Gut gewonnen . Nach ihrem Tode

meldet sich jetzt deren nächster Erbe Georg Overbeck

entweder um Ausfertigung eines Leibgewinnbriefes

oder zur Ablöße der Leibgcwinnsgerechtigkeit . Der Do¬

mainen - Rentmeister Althoff zu Dinslacken , in seinem

Bericht an die Regierung zu Cleve v̂om 22 . November

1816 , bezweifelt das Erbrecht an diesem Leibgewinnsgute

nicht , sondern findet nur die Ausmittelung des bei der

letzten Gewinnung gezahlten Laudemii nothwendig . Die

gedachte Regierung hat das Erbrecht eben wenig in

Zweifel gezogen , und es konnte dieses auch nach un -

serm Ermessen vernünftig nicht geschehen , obgleich hier

ein einzelnes für sich und außerhalb einem Hofes - Vcr -

bande bestehendes Leibgewinngut vorliegt .

§ . 140 .

y ) Freigüter kamen in dem Herzogthum Cleve nicht

vor , wohl aber sonstige Zinsgüter . Dieselbe waren

der nämlichen Natur und Eigenschaft wie die in der

Grafschaft Mark vorhandenen Zinsgüter , und wurden

nach den nämlichen Grundsätzen beurtheilt , wie derer in

der ersten Abtheilung Z . 80 , S . 205 erwähnt find .

Als etwas ganz Besonderes dürfen wir jedoch nicht
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unbemerkt lassen , daß in dem Bezirk des Gerichts zu

Duisburg dem Zinsherrn das Vorkaufsrecht an dem

Zinsgute znstand . Der Zinsmann war schuldig , dem¬

selben das Gut vor Abschlicßung des Verkaufs mit

einem Andern zum Kauf anzubiethen ; jedoch stand der

Zinshcrr mit seinem Vorkaufsrecht dem Verwandten

nach , der sein Näherrecht geltend machen wollte . Auch

mußte der Zinshcrr , welcher sein Vorkaufsrecht geltend

machen wollte , sich binnen sechs Wochen und dreien

Tagen von der Zeit an , als ihm der Verkauf ange -

bothcn worden , bei Verlust seines Rechtes erklären -

8 . iäi -

In dem ostseits des Rheins und südwärts der Lippe

gelegenen Theil des Herzogtums Cleve befindet sich die

Herrlichkeit Meyderich , welche in Beziehung auf ihre

Eingesessenen eine Art von Snbjections - Vcrhältniß

darstellte .

Diese Eingesessenen waren nämlich dem Hause Hagen

dienstpflichtig , und zwar zu ungemessenen Diensten .

Dieselben hatten sich seit mehreren Jahren dieser Dienst¬

pflicht zu entziehen gesucht , und es war darüber ein

weitläufiger Rechtsstreit zwischen ihnen und dem Be¬

sitzer des Hauses Hagen geführt , der aber durch ein

am 51 . Oktober 1800 publicirtes Erkenntniß für den

Letztem entschieden wurde .

Obgleich dieser Urthcilsspruch in die Rechtskraft übcr -

gegangcn war , so weigerten sich doch abermals 5 ?

Meydcrichsche Eingesessene , Dienste zu leisten , und blieben

für die Jahre 1806 und i807 damit zurück . Dieß ver¬

anlaßt « den Besitzer des Hauses Hagen zur neuen

Klage . Die Verklagten nahmen vergebens das inmit -

lelst erschienene Decret vom 12 . Dezember 1803 we -
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gen Aufhebung der Leibeigenschaft und Abschaffung der

Dienste in Anspruch , und wurden durch ein Urthcil vom

27 . Juli 1610 abermals zur Dienstleistung angewiesen .

Hiervon appellirten sie , weil indessen während des Ap¬

pellations - Verfahrens das Decret vom 13 . September

i8n gegeben , und dadurch eine allgemeine Aufhebung

der Frohnden und Dienste verordnet war , so wurde

das Urtheil pro xiasterito consirmirt , und die Ver¬

klagten von der künftigen Dicnstpflichtigkcit freige¬

sprochen .

Der Besitzer des Hanfes Hagen hat sich hierbei wäh¬

rend der Französischen Herrschaft beruhigen müssen ; bei

der Rückkehr der Preußischen Negierung aber hat der¬

selbe um Entschädigung für die mit dem Rittcrsitz Ha¬

gen verbunden gewesene und ihm durch die Französisch -

Bergische Gesetzgebung entzogene koguliu minoru aii »

gerufen .

8 . 1Ü2 .

Dieses sind die Notizen , welche uns in Ansehung des

eigentlich ern gutsherrlichen und bäuerlichen Ver¬

hältnisses in dem Herzogthum Cleve ostscits Rheins

zugekommen sind .

Nachträglich müssen wir hier noch . des unmittelbaren

Reichsstifts Essen erwähnen , welches in dem

Herzoge von Cleve vormals seinen Schutzhcrrn erkannte ,

und dafür jährlich an denselben 550 Rt . k>. 0 . zahlte . Auch

übte genannter Herzog in diesem unmittelbaren Rcichs -

lande seit älteren Zeiten jährlich 13 Tage hindurch ,

nämlich vom 10 . bis zum 23 . Juni die Gerichtsbarkeit

aus , welche er alsdann durch einen dahin abgcsandten

Rath verwalten ließ , und da selbes durch den Reichs -

Friedens - Deputations - Hauptschluß vom 25 . Februar
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1905 an das Haus Preußen kam , und dem Clevischen

Landgerichte zu Emmerich übergeben wurde , so haben

wir des daselbst geherrschten altern Zustandes in An¬

sehung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse

zugleich bei dem Herzogthum Cleve anfänglich Erwäh¬

nung thuen zu müssen geglaubt .

Nach dem von dem vormaligenJustizbeamten in dem

gedachten Reichs stifte , nunmehrigem Königl . Land - und

Stadtgerichts - Assessor cle Nei -e , auf Erfordern erstatteten

Bericht , gaben es in dieser kleinen Provinz weder Leib¬

gewinns - noch Hobs - oder sonstige Bauerngüter , wie

sie auch Namen haben mögen .

Ausser wenigen zur Abtei oder dem Stifte lehnrühri¬

gen Gütern , war das sonstige Grundvermögen im freien

Eigenthum und Verkehr der Besitzer . Eigentliche

gutsherrliche und bäuerliche Verhältnisse waren daselbst

gar nicht gekannt , und folglich kann das Stift Elten

kein besonderer Gegenstand der gegenwärtigen Unter¬

suchung sepn .



Siebente Abtheilung .

Herrschaft Broich .

§ . 1 ^ 3 .

Die Herrschaft Broich an der Ruhr, unweit
Duisburg gelegen , war eine zu dem Hcrzogthum Berg
und dessen Landeshoheit gehörende sogenannte Unter¬
herrschaft , welche sich in Ansehung des Steucrwesens
zu letzten « in der Art verhielte , daß die Einwohner
derselben nicht zu den Landessteuern wie die übrigen
Bergischen Unterthanen hcrangezogen wurden , sondern
daß von gedachter Herrschaft zu der Bergischen Do -
mainen - Casse jährlich ein auf dem sogenannten Unter -
Herren - Tag festgesetztes Pauschquantum unter dem Na¬
men Schutz geld gezahlt ward .

Dieses Schutzgeld wurde von den Beamten der Herr¬
schaft Broich auf deren Eingesessene subrepartirt , beigcnom -
mcnund an dieDomainen - Easse überliefert . Zudem wurde
von jeder in der Herrschaft befindlichen Feuerstätte
ein Rauch Huhn zu der herrschaftlichen Rentei abge -
licfert , und mußte daher jede Anlage einer neuen Woh¬
nung bei den herrschaftlichen Beamten zur Eintragung
in die Renteibücher angemeldet werden .

Die niedere Gerichtsbarkeit wurde im Namen der
Besitzer der Herrschaft Broich ansgeübt ; in den höher »
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Instanzen aber , so wie in Ansehung der höher » Polizei
war sic den Landcs - Collegieu des Herzogthums Berg
unterworfen . Die Gesetzgebung des letzter » war auch
in dieser Herrschaft geltend ; jedoch hatten sich in der¬
selben die bäuerlichen Institute mehr oder weniger ver¬
schiedenartig ausgebildet .

Ein Unterthänigkeits -Verhältniß im Sinne des Allg .
Landrechts Th . II . Tit . 7 , Abschn . 3 und folg , war
daselbst eben so wenig als in den übrigen Westfäli¬
schen Provinzen bekannt ; auch war keine Leibeigenschaft
in dieselbe hinübergetrcten .

§ .

Die in der Herrschaft Broich unter der Benennung
Leibgewinnsgüter bekannten bäuerlichen Besitzun¬
gen wurden sowohl von den Verleihern als Inhabern
für blose Pachtgüter ans Lebenslang gehalten .
Es hieß in den dcsfallsigen Vcrleihungsbriefen :

„ Daß das freie eigenthümliche Gur auf Lebenslang
„ ausgethan und verpachtet sey ."

Oesters findet man auch in den Gewinns - Notulen .
„ Daß das Gut wie vorhin ein bloses Pacht - und

„ Gewinnsgut sey und bleibe , mithin nach der Lcibge -
„ winner - oder Pachtiger - Tod mit aller und jeder da -
„ ran verwendeten Melioration zur freien Disposition
„ wieder heimfallcn , deren Kinder aber nach ihrem Tode
„ um neuen Gewinn anstchen , und wo keins von
„ selben den Gewinn erhalten sollte , so verstehe cs sich
„ von selbst , daß der neue Pächter die angewendeteu
„ Baukosten den Kindern ersetzen müsse rc . rc ."

Die Opinion für die lebenslängliche Pacht - Qualität
solcher Güter , und daß den Erben der Inhaber daran
kcinSuccessionsrecht zustehe , hatte sich in derHerrschaft
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Broich und irfider , von derselben enklavirten , vorma¬

ligen unmittelbaren Reichshcrrschaft Styrum als

unbczwcifelt und unumstößlich ausgebildct . Sie be¬

gründete den präsumtiven Willen der Contrahenten ,

welche ein solches Verlcihungsgeschäft eingcgangcn

hatten , und von diesem Gcsichtspnnctc aus mußte folg¬

lich dasselbe auch betrachtet und bcurthcilt werden .

Jedes Raisonncmcnt darüber und jedes Bemühen , diese

Opinion zu rechtfertigen , war überflüssig ; genug daß

sie als vorhanden anerkannt ward .

Wie unglücklich abcr ' auch ein solches Bemühen aus -

fallen mußte , dieses beweiset das fürstliche Gericht zu

Broich in seinem unterm 25tcn Febr . 1817 erstatteten

Bericht . Dasselbe glaubt nämlich 1 ) in dem Namen

Lcibgewinn einen Beweis für die lebenslängliche

Pacht - Eigenschaft zu finden ; weil Leib die Dauer

des Lebens , und Gewinn Pacht bedeute . Allein wir

glauben es bis zur Überzeugung nachgcwicscn zu haben ,

daß bei dem Westphälischen Gütcrwcscn Leib und

Hand , Leiber und Hände an einem Gute gewin¬

nen , Leibgewinn . und Behandigung gleichbe¬

deutend waren , und da man bei den Bchandigungs -

Gütern auch in der Herrschaft Broich ein Erbrecht nie

bestritten , so würde der Name Leibgewinn eher für

ein erbliches als für ein lebenslängliches Pachtverhält -

niß beweisen .
2 ) Will besagtes Gericht aus der Verleihung auf

Lebenslang und länger nicht einen Beweis für

die lebenslängliche Pacht - Qualität entnehmen , allein

wir haben mehrmalcn in der vorliegenden Schrift Ge¬

legenheit gehabt zu bemerken , daß man bei Verleihungen

von Lehn - , Hobs - , Behandigungs - und Lcibeigcncn -

Gütcrn sich der nämlichen Ausdrücke bedient , und daß

eben so wie sic bei diesen die Bclchnungs - und Behan -

Rive , über das Bauern - Gütcnvesen . 1. 23
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digungS - Erneuerung involviren , bei den Lcibgcwinn -

gütern nur die Verpflichtung zur Gewinns - Erneuerung

zur Felge haben .

", ) Daß bei entstandenem Concurs das Erbrecht an

solchen Gütern nicht mit zur Masse gezogen worden ,

beweiset abermals nichts , weil wir gehört haben , daß

dieses bei allen Westphälischcn im Colonat - Vcrhältniß

sich befindenden Bauerngütern , woran den Colonen nur

ein Erb Nutzungsrecht znsteht , der nämliche Fall ist .

Wenn übrigens das Gericht

sagt , daß dasjenige Kind , welches zur Nachfolge

in das von den Eltern in lebenslänglichem Gewinn

nntergehabtc Gut von dem Eigenthümcr zugelasscn

worden , den übrigen Kindern keine Abgütnng oder Ab¬

lehnung von dem Gute gegeben , und

5 ) daß mit solchen Gütern ostmalen Veränderungen

vorgenommcn sowohl in der Person der Pächtigcr als

in der Dauer der Pachtzcit , so ist dieses keine Recht¬

fertigung obiger Opinion , sondern nur eine Folge

derselben .

8 . r /, 5 .

Wir sehen aber auch diese Güter in der Herrschaft

Broich nicht für eigentliche Lcibgewinngüter ,

sondern für bloße L c i b p a ch t g ü t e r an , wenigstens

sind sie aus dem System der erstcrcn in das System

der letzteren durch die veränderte öffentliche Meinung

hiuübergcgangcn .

Allein , daß man die Lcibpachtgüter den bloßen Zeit¬

pachtgütern gleich geachtet , darüber hat es wieder einer

besonderen Meinung und Gewohnheit bedarst .
Wir haben schon im Eingänge dieser Abtheilnng

bemerkt , daß die Herrschaft Broich nach den Gesetzen
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des Herzogthums Berg , wovon sie eine Untcrherrschaft
war , regiert worden . Nun ist aber in der JüAich -
Bergischen Rechts - Ordnung vom I . 1555 , von
Pachtung Cap . 106 verordnet :

„ Die Jahrpachtungen seyu in sich beständig , ob¬
gleich keine Verschreibung in Schriften darüber auf¬
gerichtet , und ist genug , daß sie mit Gczeugen oder
„ sonst können erwiesen werden . Aber Leib - und Erb -
„ pachtnng können keine Kraft und Wirkung haben,
„ es müssen schriftliche Urkunden oder Verschreibungen
„ darüber aufgerichtet werden ."

In dem Fortlaufc des Gesetzes wird der Leibpacht
nicht mehr erwähnt , sondern bloß die Erbpacht der
Jahrpacht entgegen gesetzt , und am Schlüsse heißt cs :

„ Auch soll hinfürter kein Jahrpacht länger dann
„ dreißig Jahr , zu fünfzehn abzustehen , ausgethan oder
„ zugelassen werden ."

Hieraus glauben wir folgern zu dürfen , daß man in
jenen Zeiten Leibpacht nicht für Jahr - oder Zeit¬
pacht , sondern daß man selbe vielmehr mit Erbpacht
gleich gehalten und synonim gebraucht habe .

Z . ift6 .

Ausser den sogenannten Leibgewinnsguterngab es
auch in der Herrschaft Broich alle andere Arten , ent¬
weder unter dem Colonat - Vcrhältniß oder unter dem
cmpfyteutischen Rechtssystcm gehörende Güter . Es
fanden sich nämlich daselbst : Hobs - , Behandi -
gungs - , Lathen - , Saddel - und Churmuths -
Gütcr , nicht minder Erbpacht - und Erbzins -
Güter . Diese Güter wurden zunächst nach den be -
sondern Hobsrechtcn und den Verleihungs -Verträgen
bcurtheilt ; in Ermangelung derselben aber , oder in so
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weit sie nicht zureichende Bestimmungen enthielten , nach

den deutschen privatrcchtlichen Grundsätzen über die

Natur einer jedesmaligen Güter - Art entschieden .

Was insbesondere die Hobsgüter betrifft , so ressor -

tirtcu die in der eigcntlichcnHcrrschaft Broich belogenen

größtcntheils nach den Hobskammern von Essen und

Werden , und wurden nach dasigen Rechten beurtheilt .

— Aber auch auf dem Hause und der Herrschaft

Styrum bestand ein Hobsgcricht , welches die ganz

besondere Eigenschaft hatte , daß nicht nur die aner¬

kannt erblichen Besitzer von Hobs - , Behandigungs - und

Churmuthsgütcrn verpflichtet waren , bei den Hobstagen

zu erscheinen , sondern daß auch den Leibgcwinnern und

Zeitpachtcrn in den Gewinnbriefen zur Pflicht gemacht

wurde , die gewöhnlichen Hobstage mitzuhal -

t c n . Diese Hobspflichtigkcit an und für sich crtheilte aber

kein Erbrecht an den Gütern , wenn dasselbe nicht sonst

schon damit verbunden war . Überhaupt scheint diese

Verpflichtung bei den Hobstagen zu erscheinen in einem

bloßen Mißbrauch ihren Grund zu haben , theils um

einen solchen neuen Quasi - Hobsmann zur Abreichnng

des gewöhnlichen Schmauses heranzuziehen , theils um

auch die ausserhalb dem kleinen Gebiethe der Herrschaft

Styrum gelegenen und zu dem Hause Styrum gehö¬

renden Bauerngüter der Realgerichtsbarkcit desselben ,

und die Besitzer einer gewissen Controlle zu unterwerfen .
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Herrschaft Wertherbruch .

§ . 147 .

Henrich von der Lech , Besitzer des Schlosses ,
der Stadt und der Herrlichkeit Werth , erhielte im I .
1296 wegen seiner dem Erzbisthume Cöln geleisteten
Dienste von dem Churfürsten Siegfried die Erlaub¬
nis den zwischen der alten Issel und den Calfortschcn
und Wittcnhortschen Heiden gelegenen morastigen und
uncultivirten Strich Landes zur Cultur zu bringen ,
mit der ferncrn Bestimmung , daß er alles , was er
daraus , und darauf errichtet , von dem Erzstift Köln
zu Lehn tragen sollte .

Zufolge dieser Concession haben Henrich und
dessen Nachfolger Peter von der Lech jenen öden
Grund in Culturstand gesetzt , und da das Kapitel zu
Rees behauptete , daß der befragte Grund innerhalb
der Grenzen der zu ihm gehörenden Pfarre von Hal -
dery gelegen sey , und daß folglich ihm der Novalzchnte
davon gebühre , so hat letzterer am löten April I5i3
sich mit demselben dahin verglichen , daß er statt des
großen und kleinen Zehntens für immer jährlich 100
Malter Haber an gedachtes Kapitel ablicfern lassen
sollte .
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Peter von der Lech hat diesemnach den größten

Theil des durch Graben bereits abgewässcrtcn Grundes

an verschiedene Colonen gegen einen jährlichen Erb¬

zins und sonstige Vorbehalten «: Gerechtsame verliehen ,

den übrigen Theil aber als freie Tafclgüter für sich

behalten . Er hat sodann in dem neu errichteten Dorfe ,

welches er nach seinem nahen gelegenen Schlosse das

Wertherbruch genannt , eine Kirche bauen lassen ,

nnd nun in Gefolge der oben berührten Concession im

I . i 32 i von dem Churfürsten von Köln die Investitur

erhalten .

Nach Absterben der Herren von der Lech wurden die

Grafen von Cu len bürg Besitzer der Stadt und Herr¬

lichkeit Werth und der Herrschaft Wertherbruch , die

mit ihrer Nachkommenschaft seit dem I . 1390 , in wel¬

chem die Stadt Rees nebst dem Amte Aspel , worin

die befragte Herrschaft gelegen , von dem Churfürsten

Friedrich von Köln an den Herzog Adolph von Cleve

war verpfändet worden , von der Lchnkammer zu Cleve

mit dieser Herrschaft sammt der dazu prätendirten Ho¬

heit und Gerechtigkeit belehnt worden sind .

§ . 1 /. 8 .

Die auf den an verschiedene Colonen ' verliehenen

Grundstücken ruhenden Abgaben nnd Leistungen bestanden

ausser den im allgemeinen und unbestimmt bestehenden

Spann - Diensten oder Landfuhren

1 ) an Rccognitions - Geldern per Morgen 20 Stbr .

2 ) an Erbenzinsgeldern per Morgen 5 Stbr .

3 ) Haus - Garten - Dienste und Schloß - Wachen zu

Werth .

Unter den Grafen von Cnlenburg sind die Hand -

« der sogenannten Leib - Dienste , welche per Morgen
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mit r Handdienst jährlich geleistet werden mußten ,

nach dem damaligen Taglohn zu Stbr . fcstgcstcllt , und

nach einem Hebcregistcr vom I . 16 ^ 3 damals so be¬

rechnet worden .

Nebst diesen Abgaben , welche bis zum I . I 75 ft in

den Heberegistcrn nach ihren verschiedenen ursprünglichen

Benennungen aufgeführt , nachher aber als Herrschaft¬

liche Gelder oder Herrengelder verzeichnet und

quittirt wurden , durften die Eingesessene von Wertherbruch

s ) ihre Grundstücke ohne grundherrlichcn ConsenS

nicht veräuffercn ,

tz ) im Fall eines Verkaufs von Immobilien als

Grundstücken , Häusern und hohem Gehölze , worunter

jedoch nur Eichenholz begriffen ward , stand dem Grund¬

herrn das jns ^ i -otomisLos oder das Nach kaufs rechtzu ;

e ) und wenn er dieses nicht ausüben wollte , so

mußte in frühem Zeiten 10 Procent , nachher 5 Proccnt

( und wie der jetzige Verwalter angiebt ) , nachmals

und bis in die spätem Seiten 5 -̂ Procent an Lau -

demial - Geldern gezahlt werden .

ck) Stand den Besitzern der Herrschaft Wertherbruch

der Garbcuzehnte oder die iitc Garbe aus allen

nicht frei verkauften Ländereien zu , welche der Pflug

berührte , wogegen sie die mit dem Capitel zu Rees ver¬

glichenen 100 Malter Haber entweder in Natura ab¬

lieferten oder mit i Nthlr per Malter , folglich mit 100

Rthlr bezahlten . Als aber nach den steigenden Preisen

von dem Kapitel die Ablieferung inNatura wieder ver¬

langt wurde , so wurde den Hauptpächtern der Zehnten

zur Pflicht gemacht , dieselbe gegen Abzug von lOo Rt .

von dem Pachtquanto zu veranstalten , und als die

Zehntvcrpachtung nicht mehr im Allgemeinen , sondern

an die einzelnen Zehntpflichtigcn geschah , so wurde die

Ablieferung jener 100 Malter wieder von der Herr¬

schaftlichen Renthci übernommen .
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e ) Wurde der blutige Zehnten erhoben . Dieser

betrug :

für jedes Schwein . . . . . . . . i Stüber .

— — Gans . . . . . . . . . i —

— — Füllen . . . . . . . . . i —

— — Kalb . . . . . . . . . Z —

— — Bienenschwarm . . . . . . ß —

Jedoch stand der Herrschaft frei , von den Schweinen

das rote Stück in Natura auszunehmen .

1) Die oben berührten Spann - Dienste oder

Land fuhren wurden in später » Jahren dem Pflich¬

tigen für ein jährliches Quantum von 6o Rthl . und

i Fuß - Ordonanz - oder Lauf - Dienst verpachtet , wozu

per Morgen 2 Stbr . 6Hlr . beigetragen werden mußten .

g ) Zins Hühner wurden nur aus den von dem

Erbzins - und Garbenzchntcn freigckauften Gründen

entrichtet .

§ . istst .

Mit diesen und anderen hier nicht zur Sprache kom¬

menden Gerechtsamen wurde im I . 168O die Herrschaft

Wertherbruch von den Grafen , nachherigcn Fürsten

von Waldeck , als Nachfolgern der Grafen von Culen -

burg besessen . Jetzt verlangte der Herzog von Cleve ,

als Oberlandeshcrr aus derselben ein jährliches Con -

tributions - Quantum von 1200 Rthlr . und ließ sogar
istOO Rthlr . erheben . Durch ein Churfürstliches Re -

script vom 7ten März 1698 wurde jedoch die jährlich

zu zahlende Contribution auf 700 Rthlr . festgcstellt , und

nachher noch ein Abzug von 89 Rthlr . Z Stbr . 2 Hell ,

für die Grundstücke der Geistlichkeit und Armen bewilliget .

Diese Contribution wurde von den nicht freien Grund¬

stücken pro ratit erhoben ; es entstand aber darüber UN -
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tcr dem nachfolgenden Besitzer , Erbprinzen von Sachscn -
Hilburghausen , von Seiten einiger Prästantiarien Wi¬
derspruch , wodurch ein nnzuvcrläsiiger Zustand hcrbei -
geführt wurde , der bis zum I . 1712 fortdauerte .

§ . 150 .

In diesem Jahr verkaufte der gedachte Erbprinz die
Herrschaften Wcrthcrbruch und Mitteldonck dem Kön .
Prcuß . General - Feldmarschal , Grafen von Wartcns -
lcbcn für die Summe von 62 , 500 Rthlr . Courant - Gcld ,
und der Ankäufer endigte die zwischen den vormaligen
Besitzern und dem Herzogen von Cleve wegen der Lan¬
deshoheit bestandenen Zwistigkeiten dadurch , daß er im
nämlichen Jahr die ihm mitvcrkauftc Territorial - Hoheit
und Reichsunmittelbarkcit Sr . M . dem Könige von
Preußen Friedrich I - freiwillig abtrat ; jedoch so , daß in
den übrigen Punctcn alles in 8 tutu gno , wie es zur
Zeit des Fürsten von Waldeck und dessen Dcscendeuz
gewesen , verbleiben solle . — Diese Abtretung wurde
unterm yten Januar 1713 , unterm 18 . Oktober i ? 3st ,
und unterm 21 . Julp 1750 von den rcsp . Königen
mit dem Zusatze genehmigt , daß die Grafen von
Wartenslcben bei gedachten Herrschaften wider alle
Beeinträchtigung geschützt werden sollten .

§ . 151 .

In dem Kaufbriefe waren ausser den Domainen -
Bauhöfender Garbenzehnte , der blntigeZchntc ,
die von den Unterthanen schuldigen Prästa¬
tion cn , nach der dem Contracte bcigcfügten Specifica -
tion , die Contributionen , Dienste in Natura oder
Dienstgeld , die Nachkaufgerechtigkeit zu 10
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Procent , Zinsen , Zoll und Bier - Accisc als

zubehörende Gerechtsame aufgeführt ; weshalb jedoch

bemerkt wurde , daß während der zwischen den Herzogen

von Cleve und dem Verkäufer und dessen .Vorfahren

wegen Beitreibung der Contributioncn entstandenen

Irrungen die Unterthancn sich hätten gelüsten lassen

wollen , sdic von vielen hundert Jahren hergebrachten

Prästationen , die nicht zur Supcriorität , sondern einem

zeitlichen Besitzer der Herrschaft rechtlich gehörten ,

nicht ferner abzustatten , und daß der Verkäufer für

diese de lüato et ^ eo vim majooeni geschehene Beein¬

trächtigungen dem Käufer zu keiner Eviction verbunden

seye ; demselben aber seine Rechte an den Rückständen

ans den verflossenen Jahren abtreten wolle .

§ . 152 .

Durch ein Rescript <l . <l . Berlin den I9ten Juni 1719

wurde entschieden , daß die von den Unterthauen in

Wcrthcrbruch vor Einführung der Contribntion an die

Waldcckschcn Beamten gezahlte Rckognitions - Gelder ,

Erbenzinscn , Zinsfnhrcn , blutige Zehnte und Dienstgel -

dcr nicht unter dem nachher festgcstcllten Steucr - Quanto

begriffen scycu , daß diese Unthancn daher i » xosses -
sorio orclliiurio angewiesen würden , dieselbe an den

Grafen von Wartenslcbeu als ihre jetzige Obrigkeit zu

zahlen , daß ihnen aber das Petitorium Vorbehalten bleibe .

Und durch ein Urtheil vom 2 tcn März 1723 wurden

die Eingesessenen von Wcrthcrbruch für schuldig erkannt ,

die völlige Contribntion und was dem anhängt auf

ihre untcrhabende Grundstücke zu übernehmen ; des

Grafen von Wartensleben eigcnthümlichc Äcker aber

bei der Steuerfreiheit geschützt .

Der Feldmarschall Graf von ^ Wartensleben und
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seine Nachfolger haben nach dem geschehenen Ankauf

die Belehnung mit Wcrtherbruch von dem Lehnhof zn

Cleve jedesmal empfangen , bis das Lehn durch ein

Königliches Patent vom 6 ten März 175 ^ alodificirt

wurde .

Z . ' 5t ».

Ter Empfang der herrschaftlichen Gelder hatte mit

dem Empfange der Contributionen bis zum I . 1724

keine Gemeinschaft . Bis daran wurden diese von ei¬

nem besvndcrn Königl . Reccptor erhoben , dann aber

dem Gräflich - Wartcnslcbeuschcn Administrator der Em¬

pfang besonders aufgetragen , welcher demselben bis

zum I . 1806 , in welchem , nachdem das Herzogthum

Cleve auf der rechten Rheinseite und mit ihm die

Herrschaft Wertherbruch an den Herzog Joachim von

Berg gekommen war , das Bergische Steucrwescn

daselbst eingeführt , auf das Stcuerquantum von 700

Rthlr . keine Rücksicht mehr genommen und die Wer -

thrrbrucher Rcccptur mit Haldcrn vereinigt wurde .
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